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Vorwort

Das Umweltministerium Baden-Württemberg - seit Juni 1996 Ministerium für Umwelt und Verkehr

Baden-Württemberg - hat im Herbst 1993 das anlagenbezogene "Beratungsprogramm zur Vermei-

dung und Verwertung von Reststoffen 1 aus Industrie und Gewerbe" begonnen.

Das Programm wird aus Mitteln der baden-württembergischen Landesabfallabgabe finanziert. Die

Landesabfallabgabe ist seit 1991 von Erzeugern bestimmter, im Landesabfallabgabengesetz aufge-

führter Sonderabfälle zu entrichten. 2 Die Mittel der Abgabe müssen vom Land zweckgebunden einge-

setzt werden, z.B. zur Erforschung und Entwicklung von Verfahren zur Vermeidung und Verwertung

von Sonderabfällen sowie für die betriebliche Beratung auf diesem Gebiet.

Während der Laufzeit des Programms sollen rund 150 sonderabfallrelevante Anlagen aus den für

Baden-Württemberg wichtigsten Branchen durch Fachgutachter untersucht und beraten werden. Ziel

ist die Ausschöpfung der Reduktionspotentiale, die vom "Forum zur Sonderabfallwirtschaft Baden-

Württemberg" ermittelt wurden.

Zur Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung in Industrie und Gewerbe haben einzelne

Bundesländer - z.B. Hessen - Vollzugsprogramme zur Umsetzung des Reststoff- bzw. nunmehr

Abfallvermeidungs- und -verwertungsgebots nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG) verabschiedet und durchgeführt. Beim baden-württembergischen Beratungsprogramm

stehen dagegen die abfallabgabepflichtigen Sonderabfälle im Vordergrund, soweit sie in relevanten

Mengen anfallen und maßgebliche Vermeidungs- oder Verwertungspotentiale erwarten lassen. Derar-

tige Sonderabfälle fallen nicht nur in immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen an,

sondern zu einem erheblichen Anteil auch in solchen Anlagen, auf die § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG keine

Anwendung findet.

Das baden-württembergische Beratungsprogramm umfaßt daher sowohl immissionsschutzrechtlich

genehmigungsbedürftige als auch nicht genehmigungsbedürftige Betriebe und beruht - im Gegensatz

zu Vollzugsprogrammen zur Umsetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG - auf der freiwilligen Teilnahme

von Betrieben.

Für das Beratungsprogramm sind Fachgutachter aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung und

Technik verpflichtet worden, die spezifische Kenntnisse bezüglich der zu untersuchenden Branche

                                                     
1 Die Verwendung des Begriffs Reststoff ist historisch bedingt. Gemeint ist damit Abfall (zur Verwertung bzw. zur

Beseitigung) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG).
2 Die Landesabfallabgabe wurde rückwirkend zum 1. Januar 1997 per Gesetz abgeschafft.
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haben. Diese Fachgutachter erarbeiteten zunächst ein Branchengutachten (Teil A), in dem alle

bedeutsamen technischen Möglichkeiten für eine wirksame Vermeidung und Verwertung der jeweils

branchentypischen Abfälle zusammengestellt sind. Das Branchengutachten enthält darüber hinaus

Informationen, die für eine wirtschaftliche und ökologische Beurteilung dieser Verfahren relevant sind,

soweit diese Informationen auf allgemeiner Ebene - d.h. ohne Berücksichtigung betriebsspezifischer

Gegebenheiten - aussagekräftig sind.

Im Anschluß führten die Gutachter für jeden der teilnehmenden Betriebe eine detaillierte Einzel-

untersuchung durch. Dabei wurden in enger Abstimmung mit Betrieben und zuständigen Fach-

behörden die organisatorischen und technischen Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung der

anfallenden Abfälle untersucht. Um die Problematik des einzelnen Betriebes möglichst vollständig zu

erfassen, betrifft dies nicht allein abfallabgabepflichtige Abfälle, sondern auch sonstige im Einzelfall

relevante Abfälle und betriebliche Abwässer. Die festgestellten Möglichkeiten zur Abfallvermeidung

und -verwertung wurden von den Fachgutachtern nun unter den konkreten Randbedingungen des Be-

triebs bezüglich der technischen Machbarkeit, der Wirtschaftlichkeit sowie anhand ökologischer Krite-

rien bewertet. Auf dieser Basis erarbeiteten die Gutachter Maßnahmenempfehlungen, die zusammen

mit allen über den untersuchten Betrieb erhobenen Daten und Informationen in einem Einzelgutachten

niedergelegt wurden. Dieses Einzelgutachten stand dann Betrieb und Behörde zur Verfügung.

Die Umsetzung der von den Fachgutachtern ermittelten Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten

wird bei den am Beratungsprogramm teilnehmenden, nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Be-

trieben durch subordinationsrechtliche öffentlich-rechtliche Verträge angestrebt; ggf. können die von

den Fachgutachtern erarbeiteten Grundlagen aber auch für eine ordnungsrechtliche Umsetzung des

Abfallvermeidungs- und -verwertungsgebots nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG in diesen Betrieben ge-

nutzt werden.

Bei den im Beratungsprogramm untersuchten immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürf-

tigen Anlagen wird eine Umsetzung der von den Fachgutachtern ermittelten Vermeidungs- und Ver-

wertungsmöglichkeiten ebenfalls durch öffentlich-rechtliche, u.U. lediglich koordinationsrechtliche,

Verträge angestrebt. Für eine ordnungsrechtliche Umsetzung von Vermeidungs- und Verwertungs-

maßnahmen standen im Bereich der immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen

Anlagen bislang nur sehr begrenzte Möglichkeiten auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes

zur Verfügung. In Bezug auf die Verwertung änderte sich dies jedoch mit Inkrafttreten des

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) am 07.10.1996. Unabhängig von der Art der

Anlagenzulassung unterliegen die Erzeuger von Abfällen seit diesem Datum der Verwertungspflicht

nach §§ 5 und 6 KrW-/AbfG. Die allgemeine Verwertungspflicht nach § 5 Abs. 2 Sätze 1 und 2 ent-

spricht weitgehend den Anforderungen an die Abfallverwertung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG.
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Das Beratungsprogramm soll noch über die Umsetzung der Ergebnisse in den teilnehmenden Betrie-

ben hinaus Wirkung entfalten, indem das erarbeitete Know-how auch in einer möglichst großen Zahl

anderer Betriebe genutzt wird. Dazu dient die Veröffentlichung der Branchengutachten, mit der das im

Rahmen des Beratungsprogramms gesammelte Know-how einer breiten Öffentlichkeit zugänglich

gemacht wird. Nutzer dieses Know-hows sollen insbesondere Betriebe und Behörden sein, denen die

Umsetzung des Abfallvermeidungs- und -verwertungsgebots (BImSchG) bzw. der allgemeinen Ver-

wertungspflicht (KrW-/AbfG) somit erleichtert wird.

Hinweise zur Nutzung des Branchengutachtens

Das hier für die Branche Druckindustrie vorgelegte Branchengutachten beinhaltet zwei Teile:

In Teil A wird der technische Stand der Abfallvermeidung und -verwertung für die Druckbranche um-

fassend und allgemeinverständlich dargestellt. Hierzu gibt Teil A u.a. Informationen zu folgenden

Punkten:

- Grundlagen der branchentypischen Produktionsverfahren

- Darstellung repräsentativer Anlagentypen

- Branchentypische Abfallarten mit Angaben u.a. zu Anfallbedingungen, Zusammensetzung, Ent-

sorgung

- Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung der Abfälle

- Wirtschaftliche und ökologische Bewertungskriterien von Verwertungsverfahren

Teil A beinhaltet darüber hinaus ein ausführliches Literaturverzeichnis, das dem Leser die tiefer-

gehende Einarbeitung in die spezifische Problematik der untersuchten Branche ermöglicht. Schließlich

erklärt ein Fachwortverzeichnis druckereitypische Fachbegriffe.

In Teil B sind die Ergebnisse aller Einzelgutachten zu Betrieben der Druckbranche tabellarisch

zusammengestellt. Damit wird kompakt und übersichtlich dokumentiert, welche Vermeidungs-und

Verwertungspotentiale unter Beachtung ökologischer und wirtschaftlicher Kriterien in den untersuchten

Branchen ermittelt wurden. Darüber hinaus finden sich in Teil B ausgewählte Praxisbeispiele aus dem

Beratungsprogramm, die besonders interessante Vermeidungs- oder Verwertungsverfahren unter den

spezifischen Rahmenbedingungen einzelner, anonymisierter Betriebe zeigen.
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Um diese Informationen dem Leser leicht und zeitsparend zugänglich zu machen, sind die Branchen-

gutachten als Handbücher konzipiert: zur Nutzung des Inhalts wird dem Leser nicht die vollständige

Durchsicht des gesamten Branchengutachtens abverlangt. Vielmehr wird mit Hilfe von Inhalts-

verzeichnis, Einführungstexten und Zuordnungstabellen zu einzelnen Kapiteln ein Einstieg ausgehend

von drei praxisrelevanten Fragestellungen ermöglicht:

- ausgehend vom Produktionsverfahren: welche Abfälle fallen bei welchen Produktionsverfahren

an?

- ausgehend vom Abfall: welche Vermeidungs- und Verwertungsverfahren existieren für welchen

Abfall?

- ausgehend vom Vermeidungs- und Verwertungsverfahren: für welche Abfälle aus welchen

Produktionsverfahren eignet sich ein bestimmtes Vermeidungs- und Verwertungsverfahren?

Der Leser gelangt mit jeder dieser Fragestellungen sofort an die ihn direkt interessierenden

Informationen. Alle damit zusammenhängenden Informationen können von der so aufgefundenen

Stelle aus über Verweise erschlossen werden.
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1 Einführung

1.1 Ziele und Gliederung

Ziel des vorliegenden Branchengutachtens ist es, den aktuellen Stand der Vermeidung und Verwer-

tung druckereitypischer Abfälle zu beschreiben. Auf dieser Grundlage werden in einzelnen Betrieben

Untersuchungen zur Reststoffvermeidung und -verwertung durchgeführt.

Teil A soll als Vorbereitung für die anlagenspezifischen Einzelgutachten dienen und Betreibern wie

Behörden Hintergrundinformationen liefern, auch im Hinblick auf zukünftige Investitionen. Im einzelnen

umfaßt Teil A:

- eine Darstellung der beim untersuchten Anlagentyp/Branche anfallenden typischen Abfälle mit

Angabe von Anfallstellen bzw. Entstehungsursachen;

- eine Beschreibung der technisch möglichen Vermeidungs- und Verwertungsverfahren für jeden

der typischen Abfälle unter Angabe von Kosten und möglichen Einsatzbereichen;

- allgemeine Angaben von möglichen Verwertern, Kapazitäten, Annahmebedingungen und Ver-

wertungskosten;

- eine ökologische Gesamtbewertung von Verwertungsverfahren als relative (qualitative) Aussage

im Vergleich zu einer Beseitigung als Abfall.

Fundstellen für Zitate werden im Text als Kurzbezeichnungen in eckigen Klammern angegeben, die

vollständige Literaturangabe sowie Hinweise zu ein- und weiterführenden Publikationen über Druck-

technik befinden sich im alphabetischen Literaturverzeichnis.

1.2 Ökologische Bewertung

1.2.1 Vorgehen zur ökologischen Bewertung im Rahmen des Beratungsprogramms

Im Rahmen des Beratungsprogramms sind Fragen der ökologischen Vorteilhaftigkeit möglicher

Verwertungsmaßnahmen 1 soweit wie möglich zu berücksichtigen. Es steht außer Frage, daß eine

ausführliche quantitative Bewertung einzelner Verfahren im Sinne einer Ökobilanz im Rahmen des

vorliegenden Branchengutachtens nicht geleistet werden kann. Es soll jedoch der Versuch einer

                                                     
1 Die Abgrenzung Vermeidung/Verwertung wird im Rahmen des Beratungsprogramms wie folgt getroffen: als

Vermeidung werden neben dem ganzen oder teilweisen Wegfall von abfallverursachenden Verfahrensschritten
Maßnahmen der Stoffsubstitution, der Produktionsumstellung und des direkten Wiedereinsatzes von Stoffen im
Ausgangsprozeß ohne irgendwelche Aufbereitungsmaßnahmen bezeichnet. Sonstige Verfahren (d.h. auch inner-
betriebliche und anlageninterne Aufbereitungsmaßnahmen) werden als Verwertung eingestuft.
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qualitativen Bewertung unternommen werden; Ziel ist, die beim derzeitigen Kenntnisstand identifizier-

baren wesentlichen ökologischen Vor- und Nachteile einzelner Verfahren zu benennen, um diese

Informationen als Entscheidungshilfe für die Verfahrensauswahl im konkreten Einzelfall zugänglich zu

machen.

Die ökologische Bewertung wird demnach im vorliegenden Branchengutachten nicht abschließend

durchgeführt. Vielmehr sind hier diejenigen Informationen zusammengestellt, die auf allgemeiner

Ebene zu diesem Themenkomplex erhoben werden können. Diese werden von den Gutachtern bei der

Erstellung von Einzelgutachten im Rahmen des Beratungsprogramms genutzt, um unter Berück-

sichtigung der indivuellen Rahmenbedingungen des untersuchten Betriebs eine vergleichende

ökologische Beurteilung der im konkreten Fall bestehenden Verfahrensalternativen zu treffen.

Gleichermaßen können und sollen diese Informationen von den Lesern des Branchengutachtens

genutzt werden, um - ebenfalls unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im konkreten Einzel-

fall - eine ökologische Bewertung der bestehenden Verfahrensalternativen zu treffen. Im folgenden

wird die im Beratungsprogramm angewandte Vorgehensweise der Bewertung näher erläutert.

Die Vorgehensweise im Beratungsprogramm orientiert sich an den beiden Begriffen Schadlosigkeit

und zusätzliche ökologische Kriterien. Während die Schadlosigkeit notwendige Voraussetzung für

die Zulässigkeit einer Verwertungsmaßnahme bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach BImSchG

ist, sollen die zusätzlichen ökologischen Kriterien die Einschätzung der Zukunftssicherheit eines

Verfahrens unter ökologischen Aspekten ermöglichen. Insbesondere wird mit einer Berücksichtigung

der zusätzlichen ökologischen Kriterien wesentlichen Anforderungen des Kreislaufwirtschafts-und

Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) an eine Verwertung entsprochen.

1.2.2 Schadlosigkeit

Die Schadlosigkeit einer Verwertung wird in den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (BImSchG) und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) gefordert. Der

Begriff "schadlos" im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG ist in einer erläuternden Auslegung des

Unterausschusses "Recht" des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) konkretisiert (zitiert in:

Niederschrift über die 82. Sitzung des LAI vom 12.-14.10.92 in Potsdam, S. 238). Seit Inkrafttreten des

KrW-/AbfG ist die gesetzliche Definition des Begriffs "schadlos" in § 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG zu

beachten. Danach muß die Verwertung gemeinwohlverträglich sein und es darf insbesondere keine

Anreicherung von Schadstoffen im Wertstoffkreislauf erfolgen (vgl. Ausführungen weiter unten zu den

zusätzlichen ökologischen Kriterien).
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Im Rahmen des Beratungsprogramms wird die Schadlosigkeit in Anlehnung an die oben genannten

Ausführungen des LAI wie folgt geprüft:

- Von der Schadlosigkeit eines vorgesehenen Verwertungsverfahrens ist in der Regel dann

auszugehen, wenn das Verfahren in einer planfestgestellten oder einer nach dem BImSchG

genehmigten Anlage erfolgt.

- Im übrigen erklärt sich die Schadlosigkeit über die Umweltverträglichkeit der Verwertungsart (die

Verwertungsart umfaßt sowohl die Verwendung des Verwertungsproduktes als auch das

Verfahren zu seiner Herstellung). Diese wird in einer vergleichenden Betrachtung (siehe unten:

relative Schadlosigkeit) überprüft.

Die Information, ob ein Verwertungsverfahren in einer nach dem BImSchG genehmigten oder plan-

festgestellten Anlage erfolgt, befindet sich in Kapitel 5 des vorliegenden Branchengutachtens.

Sofern die Verwertung nicht oder nicht immer in einer entsprechend zugelassenen Anlage erfolgt, so

wird von den Gutachtern die relative Schadlosigkeit der Verwertungsart in Bezug auf

- mögliche Vermeidungsmaßnahmen

- mögliche andere Verwertungsmaßnahmen

- notwendige Abfallbeseitigungsmaßnahmen

geprüft. Die Prüfung erfolgt, indem für die möglichen Verwertungsverfahren die Vor- und Nachteile in

Bezug auf die verschiedenen Umweltmedien dargestellt werden. Berücksichtigt werden dabei ent-

sprechend den Ausführungen des LAI nur "vernünftigerweise zu betrachtende Auswirkungen".

Es wird also ein Vergleich eines Verwertungsverfahrens durchgeführt mit möglichen anderen Verwer-

tungsverfahren, aber auch mit Vermeidungsmaßnahmen und mit der ansonsten infrage kommenden

Beseitigung. Als zu berücksichtigende Umweltauswirkungen wurden im Rahmen des Beratungspro-

gramms definiert Emissionen (Abluft, Abwasser und Abfall) sowie Energieverbrauch.

In Kapitel 4 sind für die in der TA Abfall aufgeführten Beseitigungsverfahren stichpunktartig die

Umweltauswirkungen angegeben. Diese Informationen stellen keine selbständige Bewertung mögli-

cher Umweltauswirkungen einzelner Beseitigungsverfahren dar, sondern sollen die Basis liefern, um

einen Vergleich der Verwertungsverfahren mit der Beseitigung durchführen zu können.

In Kapitel 5 werden für sämtliche Vermeidungs- und Verwertungsverfahren (inkl. ihrer Verwertungs-

produkte) die jeweiligen relevanten Belastungspfade in die Umweltmedien benannt und die hierzu
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vorliegenden Daten und Informationen dokumentiert; dies erfolgt strukturiert in analoger Weise wie die

Darstellung der Umweltauswirkungen der Beseitigungserfahren in Kapitel 4. Die Informationen können

nur in Ausnahmefällen abschließend sein; im Regelfall geben sie dem Nutzer des Branchengutachtens

Hinweise darauf, was im Einzelfall relevant sein kann bzw. zu prüfen ist.

Aufbauend auf diesen Informationen kann im Einzelfall der Vergleich eines Verwertungsverfahrens mit

den technischen Alternativen (Vermeidung, andere Verwertungsverfahren, Beseitigung) geführt

werden. Für die Behörden wird dadurch die Beurteilung der relativen Schadlosigkeit und damit der

Zulässigkeit eines Verwertungsverfahrens erleichtert.

1.2.3 Zusätzliche ökologische Beurteilungskriterien

Die im Rahmen des Beratungsprogramms versuchsweise angewandten zusätzlichen ökologischen

Beurteilungskriterien wurden aus der Studie "Bericht über die Auswirkungen der Abfallabgabe in

Baden-Württemberg" (Öko-Institut e.V., Darmstadt, Januar 1994), die 1993 im Auftrag des damaligen

Umweltministeriums Baden-Württemberg angefertigt wurde, übernommen und für die Zwecke des

Beratungsprogramms angepaßt.

Einige der unten aufgeführten Kriterien wurden mit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-

gesetzes (KrW-/AbfG) am 7. 10. 1996 rechtsverbindlich. Es sind dies die Anreicherung von Schad-

stoffen (vgl. § 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG), die Vermischung unterschiedlicher Abfälle (vgl. § 5 Abs. 2

Satz 4 KrW-/AbfG) und das Prinzip der hochwertigen Verwertung (vgl. § 5 Abs. 2 Satz 3 KrW-/AbfG).

Die übrigen Kriterien sind rechtlich nicht verbindlich. Bereits vor Inkrafttreten des KrW-/AbfG bestan-

den gesetzliche Regelungen über das Vermischungsverbot nach § 2 HKWAbfV, § 4 Altölverordnung

und §§ 1a Abs. 2, 3 Abs. 2 Satz 3 AbfG i.V.m. Nr. 4.2 und 4.3 TA Abfall, § 4 Abs. 5 AbfG i.V.m. Nr. 4.2

und 4.4 TA Abfall sowie Nr. 3.5.1 Satz 3 der VwV zu § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG vom 04.11.1989.

Im Rahmen des Beratungsprogramms werden die zusätzlichen ökologischen Kriterien nach folgenden

Vorgaben geprüft:

- Anreicherung von Schadstoffen

Bei Kreislaufführung von Stoffen darf keine Anreicherung von Schadstoffen erfolgen. Produkte

aus der Verwertung dürfen keine höheren Schadstoffkonzentrationen aufweisen als Produkte

aus Neumaterialien.
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- Verdünnung von Schadstoffen

Schadstoffe dürfen durch das Verwertungsverfahren nicht in anderen Medien gestreckt bzw.

verdünnt werden.

- Vermischung unterschiedlicher Abfälle

Zu verwertende Stoffe dürfen nur dann vermischt werden, wenn dadurch eine Verwertung

entsprechend den Anforderungen von §§ 4 und 5 KrW-/AbfG uneingeschränkt möglich bleibt.

Eine Vermischung zum Zweck der energetischen Verwertung ist nur zulässig, wenn der

Heizwert jedes einzelnen Abfalls einen Heizwert von mindestens 11.000 kJ/kg aufweist (§ 6 Abs.

2 Nr. 1 KrW-/AbfG).

- Prinzip der hochwertigen Verwertung

Der Abfall soll nach Möglichkeit so aufbereitet werden, daß die gewonnenen Stoffe hohen

Anforderungen an die Materialeigenschaften gerecht werden.

- Prinzip der Transportminimierung

Zur Vermeidung von Verkehrserzeugung soll die Verwertung möglichst in räumlicher Nähe (am

besten am Ort des Abfallanfalles) erfolgen.

Im Rahmen des Branchengutachtens befinden sich Informationen zu diesen Kriterien im Kapitel 5 zu

allen dort genannten Verwertungsverfahren. Eine konkrete Bewertung erfolgt erst unter den Rahmen-

bedingungen des Einzelfalls. Zu beachten ist, daß die zusätzlichen ökologischen Kriterien für jedes

Verwertungsfahren einzeln abgeprüft werden, es handelt sich hier also nicht um eine vergleichende

Beurteilung wie im Falle der Schadlosigkeit.

1.2.4 Fazit

Ziel des Beratungsprogramms ist, Maßnahmenempfehlungen für die untersuchten Betriebe aufgrund

einer Gesamtbeurteilung von Verfahren abzuleiten. Zu dieser Gesamtbeurteilung gehören technische,

wirtschaftliche und ökologische Kriterien. Die Ableitung der ökologischen Kriterien, die im Rahmen des

Beratungsprogramms angewendet werden, wurde in den vorstehenden Abschnitten nachvollziehbar

dargestellt.
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2 Produktionsprozesse in Druckereien

2.1 Allgemeine Verfahrensprinzipien zur Produktion von Drucksachen

Die Druckindustrie ist ein Teil der Medien- und Kommunikationsindustrie, zu der auch Medien zählen,

die Informationen in nicht-materieller Form übertragen - z.B. Radio oder Fernsehen. Im Gegensatz

hierzu dient die Drucktechnik der Vervielfältigung von Text- und Bildinformationen auf materiellen

Informationsträgern.

Bevor der Leser die gedruckte Information, z.B. in Form einer Zeitung oder eines Buchs, in der Hand

halten kann, muß bei der Herstellung von Druckerzeugnissen ein umfangreicher Prozeß durchlaufen

werden. Dieser Prozeß ist im Prinzip unabhängig vom eingesetzten Druckverfahren und umfaßt

folgende Stufen:

• die Druckvorlagenherstellung,

• die Druckformherstellung,

• den Druck und

• die Weiterverarbeitung.

Die für den Druck benötigten Text- und Bildinformationen müssen in der Druckvorlagenherstellung

(Kapitel 2.2) aufbereitet werden. Dies geschieht heute überwiegend mit Hilfe der Elektronischen Daten

Verarbeitung (EDV). Bereits in diesem Stadium muß i.d.R. das Druckverfahren berücksichtigt werden.

Die Druckvorlagenherstellung liefert der Druckformherstellung (Kapitel 2.3) einen Datenträger mit den

fertig aufbereiteten Text-/Bildinformationen. Meistens handelt es sich dabei um einen belichteten

Schwarz-Weiß-Film, seltener werden direkt digitale Daten übernommen. Mit Hilfe des Films oder der

Datei wird die Druckform hergestellt, die später in der Druckmaschine die entsprechenden Text-

/Bildinformationen auf das Papier übertragen soll.

Besteht eine Drucksache (Druck Kapitel 2.4) aus mehreren Farben, so müssen entsprechend der

Farbenanzahl mehrere Filme hergestellt werden, da die einzelnen Farben im Druck nacheinander auf

das Papier übertragen werden. Die vier Farben Cyan (Blauton), Magenta (Rotton), Gelb und Schwarz

reichen aus, um die meisten Farbwirkungen zu erzeugen und farbige Bilder zu drucken. In der

Europaskala sind diese vier Farbtöne genau definiert, so daß sich besonders im Offsetdruck alle

Farblieferanten mit den sog. Skalenfarben an diesem Standard orientieren. Damit ist ein

standardisiertes Produzieren von der Vorstufe bis zum Druck möglich. Die Zerlegung in diese drei

Grundfarben und das unterstützende Schwarz erfolgt beim Digitalisieren der Bilder. Darüber hinaus
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gibt es eine Farbpalette von ca. 100 definierten Sonderfarben (HKS-Farbstandard, entwickelt von drei

Farbherstellern, deren Anfangsbuchstaben den Begriff HKS ergeben). Weitere mögliche Farbtöne

werden von den Farbfabriken im Sonderauftrag produziert oder müssen von der Druckerei selber

angemischt werden.

Von der Vielzahl der unterschiedlichen Druckverfahren werden aufgrund ihrer Häufigkeit und Abfall-

relevanz ausschließlich die drei folgenden in diesem Gutachten detaillierter behandelt:

2.1.1 Offsetdruck

Beim Offsetdruck liegen die druckenden und nichtdruckenden Flächen in einer Ebene und

unterscheiden sich nur in ihrem Benetzungsvermögen. Die nichtdruckenden Bereiche sind besonders

gut mit Wasser bzw. einem Wasser/Alkohol-Gemisch und sehr schlecht mit öligen Flüssigkeiten

benetzbar. Man bezeichnet diese Eigenschaften von Oberflächen als ”hydrophil” (wasserliebend) bzw.

”lipophob” (fettabweisend). Die Bildflächen verhalten sich gerade umgekehrt, sie sind ”hydrophob”

(wasserabweisend) bzw. ”lipophil” (fettliebend).

Der Druckform wird zunächst über ein Feuchtwerk Wasser oder ein Wasser/Alkohol-Gemisch

angeboten, das die nichtdruckenden Bereiche benetzt. Bei dem darauffolgenden Farbauftrag durch die

Farbwalze erfolgt ein Übertrag nur noch an den lipophilen Stellen, die noch nicht durch das

Wischwasser ”besetzt” sind. Die auf der Druckform bildmäßig verteilte Druckfarbe wird schließlich über

ein Gummituch als Zwischenträger auf den Bedruckstoff übertragen. Der Offsetdruck ist daher ein

indirektes Druckverfahren (off-set (engl.) = absetzen), vgl. Abbildung 3, S. 17 (Druckformherstellung).

2.1.2 Tiefdruck

Zum Tiefdruck gehören die Druckverfahren, bei denen die druckenden Stellen der Druckform

(Näpfchen) vertieft liegen. Die Druckform wird durch Eintauchen in dünnflüssige Druckfarbe eingefärbt

und überschüssige Farbe anschließend mit einem Stahlmesser (Rakel) abgezogen. Während des

Druckvorganges wird die Druckfarbe aus den Vertiefungen der Druckform auf den Bedruckstoff

übertragen (direktes Druckverfahren).

Da man im Tiefdruck im Gegensatz zu den übrigen Druckverfahren sowohl die Farbschichtdicke

(Näpfchentiefe) als auch die Rasterflächendeckung (Näpfchenöffnung) bildmäßig variieren kann,

ergeben sich drei unterschiedliche Möglichkeiten, einen Bildeindruck auf einem Bedruckstoff zu

erzeugen: Variation der Näpfchentiefe, der Näpfchenöffnung (Fläche) oder der Tiefe und Öffnung der

Näpfchen.
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2.1.3 Flexodruck

Das Flexodruckverfahren ist ein Hochdruckverfahren. Die farbtragenden Stellen der Druckform sind

gegenüber den nicht-druckenden Bereichen erhöht. Der Flexodruck ist wie der Tiefdruck ein direktes

Druckverfahren, bei dem der Bedruckstoff unmittelbar von der eingefärbten Druckform bedruckt wird.

Die Druckform besteht aus Gummi oder elastischem Kunststoff, die Druckfarben sind niederviskos auf

Lösungsmittel- oder Wasserbasis. Die Trocknung der Druckfarben erfolgt überwiegend physikalisch

über die Verdunstung der Lösungsmittel. Im Flexodruck werden hauptsächlich Rollen-Rotations-

maschinen eingesetzt.

In der folgenden Tabelle ist zusammengefaßt dargestellt, worin sich diese drei Druckverfahren unter-

scheiden:

Tab. 1a: Unterscheidungsmerkmale von Offset-, Tief- und Flexodruck

Offsetdruck Tiefdruck Flexodruck

(Hochdruck )

Druckprinzip Farbannehmende und

farbabstoßende Stellen

der Druckform erzeugen

das Druckbild auf der

Druckform

tieferliegende Stellen der

Druckform (Näpfchen)

werden mit Farbe gefüllt

hochstehende Stellen

der Druckform werden

mit Farbe versehen

(Stempelprinzip)

Farbe pastös oder dünnflüssig

ohne flüchtige Lösemit-

tel

dünnflüssig mit flüchti-

gem Lösemittel oder

Wasser

dünnflüssig mit flüchti-

gem Lösemittel oder

Wasser

Druckform Metallplatte (i.d.R. Alu) Kupferzylinder, z.T. ver-

chromt

flexible Kunststoffplatte

Bedruckstoffe praktisch alle Sorten

Papier und Pappe, ggf.

auch Kunststoff; Bogen-

und Rollen-Formate

nur spezielle Papiere;

i.d.R. nur Rollen-For-

mate

Papier, Pappe, aber

auch Kunststoff; i.d.R.

nur Rollen-Formate
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Offsetdruck Tiefdruck Flexodruck

(Hochdruck )

Auflagenhöhe 100 bis mehrere

100.000 Exemplare

ab 100.000 Exemplare ab 10.000 Exemplare

typische Produkte ein- und mehrfarbige

Drucksachen kleiner

Auflage, Bücher, Werbe-

material, Broschüren,

Zeitungen, Zeitschriften,

Bürodrucksachen, For-

mulare, Verpackungen

etc.

Versandhauskataloge,

hochauflagige Publi-

kumszeitschriften, Ver-

packungen

Verpackungen, Etiket-

ten, z.T. noch Zeitun-

gen

Die Anzahl der Druckereibetriebe im Land Baden-Württemberg und der im Jahr 1995 festgestellte

Farbverbrauch für die unterschiedlichen Druckbetriebe ist in Tabelle 1b dargestellt.

Tab. 1b: Basisdaten für die Druckindustrie des Landes Baden-Württemberg, 1995

Druckprinzip Farbeinsatz (t/a) Anzahl der Betriebe

Offsetdruck

Bogenoffset

Heatset

Coldset

4.670

6.140

4.784

800 - 1.000

ca. 80

ca. 40 siehe auch Buchdruck

Hochdruck

Buchdruck

Flexodruck

778

4.514 2
ca. 90 Zeitungsdruck-Betriebe 3

ca. 45

Tiefdruck

Verpackungstiefdruck

Illustrationstiefdruck

siehe Flexodruck

13.250

2

3

Quelle: Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der

Universität Stuttgart, 1996 (unveröffentlicht)

                                                     
2 Verbrauch für Flexo- und Verpackungstiefdruck. Nicht aufgegliedert verfügbar.
3 Die Gesamtsumme ”Zeitungsdruck”-Betriebe umfaßt sowohl die überwiegende Zahl der Coldsetbetriebe (Mehrfach-

nennung!) sowie die eigentlichen "Buchdruck"-Betriebe.
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In der Weiterverarbeitung (Kapitel 2.5), die im Prinzip unabhängig vom eingesetzten Druckverfahren

ist, werden die bedruckten Bögen oder Rollen auf das benötigte Maß geschnitten. Mehrseitige

Produkte werden gefalzt und vielfach gebunden. Weitere Verarbeitungsschritte sind z.B. das Kleben

von Faltschachteln, das Perforieren oder Lochen von Formularen oder das Zusammentragen

mehrerer Blätter bei mehrseitigen Produkten.

Welche speziellen Verfahren innerhalb der vier Stufen der Produktion eingesetzt werden, ist abhängig

von den Anforderungen, die an das jeweilige Druckerzeugnis gestellt werden. Auflagenhöhe,

Haltbarkeit, Bildqualität, Aktualität, Verwendungszweck und weitere sind die ausschlaggebenden

Variablen. In den Kapiteln 2.2 bis 2.5 werden die Stufen des Produktionsprozesses eingehender

beschrieben.

2.2 Druckvorlagenherstellung

2.2.1 Bearbeitung und Kontrolle von Text- und Bilddaten

In der Druckvorlagenherstellung werden zwei grundlegend verschiedene Typen von Information

verarbeitet: die Text- und die Bildinformation. Beide Informationstypen können heute mit den gleichen

EDV-Systemen (professionellen Desk Top Publishing-Systemen) verarbeitet werden. Während Texte

und Graphiken oft schon vom Kunden digital geliefert werden, erfolgt die Digitalisierung von

Fotografien u.ä., aber auch von analog angelieferten Texten, über Einlesesysteme (Scanner). Zu

Abfällen aus diesem Bereich siehe Kapitel 4.2.1.

Weil die korrekte Beurteilung der Farbbildqualität am Computerbildschirm nur sehr begrenzt möglich

ist, ist eine Kontrollausgabe notwendig. Dieser sog. Proof sollte idealerweise auf der Druckmaschine

und dem Papier erstellt werden, auf dem später auch der Auflagendruck erfolgen soll. Aus Kosten- und

Zeitgründen ist dies aber nur sehr selten möglich.

Lange Zeit waren ausschließlich Andruckmaschinen im Einsatz, bei denen alle konventionellen Stufen

der Druckvorlagen- und Druckformherstellung erforderlich sind (siehe Kapitel 2.2.2 und 2.3). Die

Andruckmaschine arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die eigentliche Druckmaschine, ist aber

speziell auf die Erstellung kleiner Stückzahlen ausgerichtet. Dieser Prozeß wird heute oft durch neue

Proofverfahren ersetzt, die den Druckprozeß möglichst farbgetreu nachahmen sollen.

Es hat sich eine breite Palette verschiedenster Systeme zur Prooferstellung auf dem Markt gebildet. In

der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Verfahren kurz zusammengefaßt.
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Tab. 2: Verfahren zur Prooferstellung im Überblick

Verfahren notwendige
Datenform

"Belichtung"
erfolgt auf

Farbmaterial Farbübertragung

Thermosubli-
mationstechnik

digitale Daten Farbfolien gefärbte Spe-
zialfolie

Folie und Bedruckstoff werden zu-
sammengepreßt und erhitzt und an-
schließend wieder getrennt, dabei
verbleibt die Farbe z.T auf dem
Bedruckstoff und bildet so das ge-
wünschte Bild

Tintenstrahl digitale Daten Bedruckstoff flüssige Tinte Aufsprühen der verschiedenen Farben
auf den Bedruckstoff

Xerografie digitale Daten Kopiertrommel Trockentoner Der aufgetragene Farbtoner haftet auf
den belichteten Stellen der Trommel,
wird auf den Bedruckstoff übertragen
und mit Hitze fixiert.

Folienproof 1 s/w-Repro-
filme

Spezialfolie gefärbte Spe-
zialfolie

Die gefärbte Spezialfolie wird belichtet.
Mit einer Flüssigentwicklung wird die
unerwünschte Einfärbung entfernt und
die vier notwendigen Farbfolien wer-
den auf den Bedruckstoff laminiert.

Folienproof 2
Cromalin

s/w-Repro-
filme

Spezialfolie Trockentoner Durch die Belichtung der Filme ent-
stehen auf der Spezialfolie Stellen, an
denen der Farbtoner nach dem Auftrag
kleben bleibt. Diese eingefärbte Folie
wird auf den Bedruckstoff laminiert.

Bei diesen Verfahren fallen Abfälle in Form von Resttonern und Restfolien an. Näheres zu Abfällen aus

diesem Bereich ist in Kapitel 4.2.2 dargestellt.

2.2.2 Ausgabe der Text- und Bilddaten auf fotografischem Material

2.2.2.1 Belichtung des Fotomaterials

Nach der Fertigstellung der elektronischen Daten erfolgt deren Ausgabe i.d.R. auf einen Belichter

(Recorder). Die Belichtung kann in einer Reproduktionskamera erfolgen, in der die Vorlage

abfotografiert wird oder in Belichtern, in denen ein hochenergetischer Lichtstrahl die Filmfläche

belichtet. Die einzelnen Druckelemente wie Buchstaben oder Bildpunkte werden dabei intern in Punkte

aufgelöst, die vom Belichter (heute i.d.R. auf der Basis von Laserstrahlung) in einer Auflösung von bis

zu 2500 Linien pro cm (entspr. 0,004 mm) auf das lichtempfindliche Fotomaterial abgelichtet werden.

Dabei kann je nach Anforderung der einzelnen Druckverfahren ein Positiv- oder Negativ-Abbild (siehe

Abbildung 1) der Daten hergestellt werden. Beim Belichtungsprozeß eines negativ arbeitenden Films

werden die Stellen geschwärzt, die vom Licht getroffen werden; beim Positiv-Film werden dagegen die

Stellen geschwärzt, die nicht vom Licht getroffen werden.
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Abb. 1: Darstellung positiver und negativer Wiedergabe eines Textes.

2.2.2.2 Aufbau des Fotomaterials

In der Druckindustrie werden praktisch ausschließlich Schwarz/Weiß-Materialien (S/W) auf Basis der

Silberhalogenid-Fotografie (siehe Abbildung 2) verwendet. Prinzipiell sind diese Materialien gleichartig

aufgebaut. Auf einem Schichtträger (Glas, Film, Papier) ist eine lichtempfindliche Emulsionsschicht auf

Gelatinebasis aufgebracht, die Silberhalogenid-Kristalle (z.B. Bromsilber oder Silberchlorid) und

zahlreiche Hilfsstoffe enthält. Je nach Anwendungsbereich weisen die Fotomaterialien eine

unterschiedliche Farbempfindlichkeit auf und reagieren z.B. auf Tageslicht oder nur auf Rot- oder

Grünlicht-Laser oder UV-Licht.

Der Anteil an Silberhalogeniden beträgt bei Repromaterialien 1-2 g/m2. Auf der Vorder- und der

Rückseite durchsichtiger Trägermaterialien ist eine Schutzschicht aufgegossen.

Abb. 2: Aufbau eines Schwarz-Weiß-Filmes (Silberhalogenid-Prinzip).
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2.2.2.3 Verarbeitung der Fotomaterialien

Der belichtete Film muß in mehreren Schritten weiterverarbeitet werden. Aus ökonomischen und

Standardisierungsgründen werden hierfür Entwicklungsmaschinen eingesetzt.

Das belichtete Silberhalogenid wird durch den Entwicklungsvorgang zu metallischem Silber reduziert,

wodurch auf dem Film ein schwarzes Silberbild entsteht. Entsprechend der Vielfalt der verfügbaren

Filmsorten ist auch die Anzahl der verfügbaren Enwicklungsbäder groß.

Ein ungebrauchter Schwarz-Weiß-Entwickler kann nach dem ATV-MERKBLATT M 769 beispielhaft

folgende Zusammensetzung haben:

Wasser ca. 94%

Hydrochinon ca. 0,6%

Phenidon ca. 0,05%

Kaliumsulfit ca. 3%

Kaliumcarbonat ca. 1,2%

Kaliumhydroxid ca. 0,25%

Kaliumbromid ca. 0,15%

Unbelichtetes Silberhalogenid wird im Fixierer mit Komplexbildnern (z.B. Ammoniumthiosulfat) in

wasserlösliche Komplexe überführt und so aus der Emulsion entfernt.

Ein ungebrauchter Schwarz-Weiß-Fixierer kann nach dem ATV-MERKBLATT M 769 beispielhaft

folgende Zusammensetzung haben:

Wasser ca. 86%

Ammoniumthiosulfat ca. 11%

Natriumacetat ca. 0,9%

Natriumsulfit ca. 1%

Eisessig ca. 0,9%

Borsäure ca. 0,5%

Nach der Fixierung müssen die Filme gespült werden, um überschüssigen Fixierer aus der

fotografischen Schicht zu entfernen. Die Spülung erfolgt mit Leitungswasser. Die Spülwässer sind

i.d.R. nach der Spülung indirekt einleitbar (Näheres regelt der Anhang 53 der RAHMEN-ABWASSER

VERWALTUNGSVORSCHRIFT, 1994). Zu den Abfällen aus diesem Bereich siehe Kapitel 4.2.3.
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Filme werden heute nach Möglichkeit ”seitenglatt” hergestellt, d.h., daß alle Text-Bild-Informationen

gemeinsam zum Filmbelichter geschickt werden. Seitenglatte Filme sind die optimale Voraussetzung

für das problemlose Verarbeiten in der folgenden Druckformherstellung.

Sind die technischen Voraussetzungen im Betrieb zur gemeinsamen digitalen Ausgabe der Text- und

der Bilddaten nicht gegeben oder liegen Teile der Seitenelemente (z.B. Anzeigen oder Logos) nicht in

digitalisierter Form vor, so müssen die verschiedenen Filme für Texte und Bilder in einer konventionel-

len Filmmontage zusammengefügt werden. Dazu werden die verschiedenen Filmelemente auf einer

Polyester-Montagefolie mit Sprühkleber oder transparentem Klebeband befestigt. Um die störenden

Schnittkanten und Klebestellen zu beseitigen ist i.d.R. die Herstellung von Zwischenkopien notwendig.

Bei dieser konventionellen Filmmontage werden neben den Klebern auch durch die notwendigen Zwi-

schenkopien mehr Fotomaterialien und Entwicklerchemikalien verbraucht und entsprechende Abfälle

erzeugt. Zu den Abfällen siehe auch Kapitel 4.2.4.

Ergebnis der Druckvorlagenherstellung ist ein seitenglatter Film, auf dem das zu druckende Motiv der

jeweiligen Druckfarbe abgebildet ist. Dieses Motiv muß in den folgenden Schritten der Druckform-

herstellung auf die Druckform für die jeweilige Druckfarbe übertragen werden.

2.3 Druckformherstellung

2.3.1 Konventionelle und elektronische Montage der Seiten

Von der Druckvorlagenherstellung werden auf das Druckverfahren abgestimmte seitenglatte Filme

geliefert. Abhängig von der eingesetzten Druckmaschine (z.B. Format, Seitenzahl des Gesamt-

produktes, Art der Weiterverarbeitung) müssen diese einzelnen Seiten auf der Druckform plaziert

werden. Verwendet man z.B. im Offsetdruck ein Papierformat von 63 x 88 cm, um mit diesem Bogen

eine Broschüre mit 16 Seiten A4 herzustellen, so werden zwei Druckformen für die Vorder- und die

Rückseite mit jeweils acht Seiten benötigt. Traditionell geschieht dieses Zusammenfügen der Seiten,

die sogen. Bogenmontage, ähnlich wie bei der konventionellen Filmmontage mit Hilfe von Polyester-

Montagefolien und Sprühklebern bzw. transparenten Klebestreifen. Zu den Abfällen aus diesem

Bereich siehe Kapitel 4.3.1.

Mit Hilfe der seit einiger Zeit auf dem Markt verfügbaren Software ist die Montage der einzelnen Seiten

innerhalb der Datenverarbeitung am Rechner möglich. Ist zusätzlich ein großformatiger Belichter

vorhanden, kann man mehrere richtig positionierte Seiten zusammen ausbelichten. Z.T. führen die
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Belichter für den Offset-Druck auch eine Stanzung der Filme durch, so daß diese großen Filme ohne

weitere manuelle Arbeitsschritte als Kopiervorlage für die Plattenkopie genutzt werden können.

Der nächste Schritt auf dem Weg zur ”durchgehend digitalen Produktionskette” ist die Ausgabe der

vollständigen Druckformdaten nicht mehr auf den Zwischenträger Film, sondern direkt auf die

Druckform, das Computer to Plate (ctp). Mittelfristig wird derartigen ctp-Lösungen eine große Rolle

zukommen (MITTELHAUS, M., 1995). Damit eröffnet sich aus umweltorientierter Sicht die Möglichkeit,

einen Großteil der für die Filmherstellung und -verarbeitung notwendigen abfallintensiven Prozesse zu

umgehen. Derzeit sind die meisten Betriebe aus vielerlei technischen, strukturellen und ökonomischen

Gründen noch nicht in der Lage, unmittelbar auf diese Technik umzusteigen. Deshalb wird im

folgenden keine Untersuchung der notwendigen Spezialdruckplatten vorgenommen.

2.3.2 Offset-Druckformen

Im Gegensatz zu allen anderen Druckverfahren arbeitet der Offsetdruck nicht mit erhabenen oder

abgesenkten Stellen, die für die Aufnahme der Farbe verantwortlich sind. Stattdessen haben die

druckenden Stellen einer Offsetdruckform einen lipophilen bzw. hydrophoben Charakter, das heißt, sie

weisen Wasser ab und nehmen die fetthaltige Offsetfarbe an. Die nicht-druckenden Stellen der

Druckform sind im Gegensatz dazu wasserfreundlich (hydrophil bzw. lipophob). Die Aufgabe der

Druckformherstellung besteht darin, auf der Druckform entsprechend dem Druckbild diese unter-

schiedlichen Oberflächencharaktere zu bilden.

Die Druckplatte im Offsetdruck wird auf den Plattenzylinder der Druckmaschine gespannt. Deshalb ist

das Trägermaterial der Druckform flexibel, meistens aus Aluminium. Bei einfacheren Drucksachen

kann das Trägermaterial aber auch aus Kunststoff oder beschichtetem Papier sein. Zu den Abfällen

aus diesem Bereich siehe Kapitel 4.3.2.

Das Trägermaterial übernimmt im Druckprozeß die Funktion der wasserannehmenden (hydrophilen

bzw. lipophoben) Stellen. Deshalb ist die Oberfläche i.d.R. aufgerauht.

Die Druckplatte muß mit dem zu druckenden Motiv belichtet werden. Dazu hat eine frische Druckplatte

eine lichtempfindliche Schicht. Diese Schicht bildet später die druckenden Stellen. Nach dem

Belichtungsprozeß muß deshalb die Schicht an den nicht-druckenden Stellen in der Entwicklung

entfernt werden (siehe Abbildung 3).
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Abb. 3: Aluminium-Druckplatte mit wasser- und fettannehmenden Bereichen

Als Vorlage dieser Belichtung dienen i.d. Regel die oben bereits angeführten Bogenmontagen. Die

Montagen werden auf die unbelichtete Platte gelegt und anschließend an den nicht durch die

Schwärzung der Filme abgedeckten Stellen mit UV-Licht belichtet.

In Druckereien mit großformatigen Maschinen (ab 3b-Format) werden seit einigen Jahren verstärkt

sog. Kopiermaschinen eingesetzt. Dabei werden nacheinander die einzelnen Seitenfilme, die register-

und paßgenau gestanzt sind, automatisch auf der zu belichtenden Druckplatte positioniert. Die Platte

wird schrittweise belichtet. Damit entfällt die manuelle Bogenmontage vollständig.

Für die verschiedenen Einsatzzwecke von Druckplatten haben sich unterschiedliche Systeme auf dem

Markt etabliert. Diese sind in Tabelle 3 dargestellt:
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Tab. 3: Unterschiedliche Druckplattensysteme

Plattentyp typische Formatklassen Marktanteil

konventionelle Positivplatte

(Aluminium-Träger)

alle Formate ca. 75%

konventionelle Negativplatte

(Aluminium-Träger)

alle Formate ca. 20%

elektrofotografische Platte

(Aluminium-Träger)

A4 bis A2 ca. 5%

Druckplatten für wasserlosen

Offsetdruck

(Aluminium-Träger)

alle Formate < 1%

Silbersalzdiffusionsverfahren

(Kunststoff- oder Papierträger)

A4 bis A3 <1%

Im folgenden werden diese Systeme kurz vorgestellt.

2.3.2.1 Konventionelle Positivplatte

Bei der Positivplatte reagieren die vom UV-Licht getroffenen Stellen. Bei einer Aluminiumplatte macht

die Kopierschicht etwa 0,3 Gew.% aus. Somit besteht z.B. eine konventionelle Positiv-Druckplatte aus

den in Tabelle 4 angegebenen Bestandteilen.

Tab. 4: Bestandteile einer Positiv-Druckplatte

Schicht Bestandteil Anteil in Gew.-%

Trägermaterial Aluminium ca. 99,6%

Kopierschicht Novolak

(Kresol-Formaldehydharze)

ca. 0,2%

lichtempfindliche o-Diazochinone ca. 0,1%

Farbstoffe ca. 0,05%

Das UV-Licht zersetzt die Kopierschicht an den belichteten Stellen. Die durch das Licht zersetzten

Diazoverbindungen werden in einem Entschichtungsbad entfernt und die Oberfläche des Träger-

materials wird freigelegt. Diese Entschichtungsbäder (BAUMANN, W., B. HERBERG-LIEDTKE, 1991)

bestehen aus:
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Wasser ca. 90%

Alkalihydroxid <1%

Natriumsilikat <5%

Netzmittel <5%

org. Lösemittel <5%

2.3.2.2 Konventionelle Negativplatten

Bei der Negativplatte härtet die Kopierschicht durch die Bestrahlung aus und bildet damit die

druckenden Stellen. Die Kopierschicht kann aus Diazoverbindungen bestehen, die durch UV-Licht

unter Abgabe von Stickstoff vernetzen. Es gibt aber auch Plattentypen, bei denen Fotopolymer-

schichten durch Fotoindikatoren bei entsprechender Bestrahlung angeregt werden, sich unter Bildung

von Radikalen zu vernetzen. Eine typische Diazo-Negativplatte besteht aus den in Tabelle 5

angegebenen Bestandteilen.

Tab. 5: Bestandteile einer Negativ-Druckplatte

Schicht Bestandteil Anteil in Gew.-%

Trägermaterial Aluminium ca. 99,6%

Kopierschicht Novolak

(Kresol-Formaldehydharze)

ca. 0,2%

Diazodiphenylamin ca. 0,1%

Farbstoffe ca. 0,05%

Wie bei den Positivplatten muß auch bei den Negativ-Platten die nichtdruckende Fläche in einem Ent-

schichtungsbad (BAUMANN, W., B. HERBERG-LIEDTKE, 1991) freigelegt werden. Dies geschieht mit

Bädern folgender Zusammensetzung:

Wasser ca. 80%

Tensid < 10%

Lösemittel < 5%

Alkalisalze < 10%
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2.3.2.3 Druckplatten für den wasserlosen Offsetdruck

Während bei den zuvor beschriebenen Offset-Plattensystemen die farbabstoßenden Stellen im Druck-

prozeß durch einen Wasserfilm auf den wasserannehmenden Stellen bewirkt werden, wird die farb-

abstoßende Wirkung beim wasserlosen Offsetverfahren mit anderen Hilfsmitteln erzeugt: Dazu dient

eine Dimethyl-Silikonschicht mit einer Stärke von 2 µm. Unter dieser Schicht befindet sich die

fotopolymere Kopierschicht. In der folgenden Tabelle 6 sind die Mechanismen bei der Belichtung und

Entwicklung von Negativ- und Positivplatten aufgeführt:

Tab. 6: Mechanismen bei Positiv- und Negativ-Druckplatten

Bearbeitungsschritt Mechanismus bei Positiv-Platte Mechanismus bei Negativ-Platte

UV-Belichtung Der feste Verbund von Silkonschicht

und Fotopolymeren wird gelöst.

Die Silikonschicht verbindet sich mit

der Fotopolymerschicht.

Entwicklung Der Verbund zwischen Silikonschicht

und Fotopolymeren an den unbe-

lichteten Stellen wird verstärkt.

An den unbelichteten Stellen, an denen

kein fester Verbund zwischen

Silikonschicht und Fotopolymeren

herrscht, wird die Silikonschicht weiter

angelöst.

Entwicklerbestandteile sind

Diethylenglykol mit Diglycolamin.

Entwicklerbestandteile sind Polypropy-

lenglykol mit Monobutyläther.

Entschichten Die angelösten Silkonbestandteile der

belichteten Stellen werden mit einer

rotierenden Bürste unter Wasser-

zugabe abgerieben und mit wäßriger

Lösung mit Buthylcarbitol nach-

behandelt.

Die nicht verbundenen und angelösten

Silkonbestandteile der unbelichteten

Stellen werden mit einer rotierenden

Bürste unter Wasserzugabe abge-

rieben und mit wäßriger Lösung mit

Buthylcarbitol nachbehandelt.

Säuberung Je nach Entwicklungsmaschine wird

mit Wasser gespült oder durch Ab-

quetschung getrocknet.

Je nach Entwicklungsmaschine wird

mit Wasser gespült oder durch Ab-

quetschung getrocknet.
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2.3.2.4 Elektrofotografische Platte

Dieses Verfahren findet i.d.R. Einsatz in Reproduktionskameras. Das Trägermaterial der elektrofoto-

grafischen Platte, meist Aluminium, ist von einer organischen Fotohalbleiterschicht überzogen, die aus

Oxazolen, Carbazolen oder Oxadiazolen besteht. Der Energiezustand des vorher aufgeladenen

Halbleiters baut sich bei der Belichtung ab. Auf die belichtete Platte wird ein Toner aufgetragen, der an

den noch geladenen Stellen festhaftet. Dieser Toner wird mit Hilfe von Hitze auf der Platte fixiert. In

einem Entwicklungsbad werden die entladenen, nicht mit dem Toner fixierten Flächen abgelöst.

2.3.2.5 Silbersalzdiffusionsverfahren

Das Trägermaterial dieser Verfahren besteht i.d.R. aus Kunststoff oder Papier. Die Trägerfolie trägt

drei Schichten (siehe auch Abbildung 4). Die oberste Schicht enthält lichtempfindliche Keime, die

später das Oberflächenverhalten bestimmen. Es folgt eine Schicht mit Silberhalogeniden und eine

Schicht mit Entwicklerchemikalien, die durch das Aktivatorbad angeregt werden (BAUMANN, W., B.

HERBERG-LIEDTKE, 1991). Durch die Belichtung entstehen - wie beim konventionellen Film - Silber-

keime, die in einem Aktivatorbad (aus Hydrochinon, Natriumcarbonat und weiteren Zusätzen) zu

metallischem Silber reduziert werden. Das metallische Silber verbleibt in der Silberhalogenidschicht;

die nicht belichteten Silberkristalle wandern in die obenliegende Keimschicht und bilden die farban-

nehmenden Stellen - und somit das Druckbild. Um die Wasserannahme der Nicht-Bild-Stellen zu

verbessern, wird die Oberfläche zusätzlich mit einer hydrophilierenden Flüssigkeit mit Hilfe von

Mercaptanen fixiert.

1 = Keimschicht mit lithografischen Eigenschaften,  
2 = Lichtempfindliche Silberhalogenidschicht, 
3 = Basisschicht mit eingebetteten Entwicklersubstanzen,  
4 = Trägerfolie (Polyester oder Papier),
5 = Rück- und Lichthofschutzschicht (nur bei Polyester).

1 

2 
3 

4 

5 

Abb. 4 Aufbau und Mechanismen des Silbersalzdiffusionsverfahrens
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2.3.3 Tiefdruckzylinder

Die Druckform für den Tiefdruck besteht aus einem Stahlzylinder, auf den elektrolytisch eine Kupfer-

schicht bis zu einer Stärke von 0,5 mm aufgebracht ist [LEUTER, A., 1993].

Auf der Kupferschicht befindet sich eine dünne Trennschicht aus Silber oder Nickel, die eine Ablösung

der eigentlichen Druckform nach Gebrauch ermöglicht. Diese besteht aus einer elektrolytisch

aufgetragenen Kupferschicht (Ballardhaut) mit einer Dicke von ca. 0,1 mm. Die Ballardhaut muß eine

hohe Oberflächengüte aufweisen, um ein gleichmäßiges Druckergebnis zu gewährleisten. Alternativ

zur Ballardhaut kann eine Massivaufkupferung (Schichtdicke ca. 0,5 mm) erfolgen. Die mit dem

Zylinder festverbundene Kupferschicht wird nach Gebrauch durch Abdrehen entfernt.

Die Übertragung des Bildes auf den Druckzylinder ist auf zwei Arten möglich, erstens mit dem stark an

Bedeutung verlierenden Ätzverfahren und zweitens mittels des Gravurverfahrens. Auf die Abfälle aus

diesem Bereich wird näher in Kapitel 4.3.2.3 eingegangen.

2.3.3.1 Ätzverfahren

Beim Ätzverfahren werden die farbaufnehmenden Näpfchen in die Kupferoberfläche geätzt. Auf den

Zylinder wird dazu ein lichtempfindliches Gelatine-Pigmentpapier aufgebracht. Auf dieses Pigment-

papier wird eine Bogenmontage mit den montierten Seitenfilmen gelegt. Anschließend wird der

Zylinder belichtet.

Bei der Belichtung härten die vom Licht getroffenen Stellen der Gelatineschicht aus und werden

wasserunlöslich. Nach der Entfernung von Bogenmontage und Pigmentpapier wird im Entwicklungs-

vorgang die ungehärtete Gelatineschicht mit warmen Wasser ausgewaschen. Auf dem Kupferzylinder

verbleibt ein Gelatinerelief.

Im anschließenden Ätzprozeß mit Eisen (III)-Chloridlösung wird die Kupferschicht aufgelöst. Dadurch

entstehen Vertiefungen (= Näpfchen) für die Aufnahme der Druckfarbe. Bei der Ätzung tiefenvariabler

Druckformen wird die unterschiedliche Näpfchentiefe durch stufenweise oder kontinuierliche Ver-

ringerung der Konzentration der Ätzlösung und durch Variation der Einwirkzeit der Ätzlösung auf den

Kupferzylinder erreicht.
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2.3.3.2 Gravurverfahren

Bei der Gravur werden heute überwiegend elektronisch aufbereitete Text-/Bildinformationen zur

Steuerung von Diamantsticheln genutzt, die die Näpfchen in die Zylinderoberflächen schneiden.

Verwendet werden entweder direkt die digitalen Datenbestände aus der Druckvorlagenherstellung oder

es wird eine Bogenmontage von einer entsprechenden Leseeinrichtung abgetastet.

Bei der Gravur entstehende Grate werden von Schaberdiamanten entfernt und abgesaugt. Dieses

Verfahren hat neben dem Wegfall der Ätzprozesse auch den Vorteil einer wesentlich besseren

Reproduzierbarkeit und ist deshalb heute das Verfahren mit der größten Verbreitung.

Parallel dazu gibt es Ansätze, statt der mechanischen Gravur mit Diamanten eine Strahlengravur

durchzuführen. Dazu werden Elektronenstrahlen oder Laser eingesetzt. Bei beiden Verfahren ist aber

die Frage der für den Tiefdruck sicherzustellenden und benötigten Qualität noch nicht in aus-

reichendem Maß geklärt.

2.3.3.3 Nachbehandlung der Druckform

Nach Erzeugung der Tiefdrucknäpfchen wird die Druckform mit Chrom elektrolytisch beschichtet, um

eine hohe Auflagenbeständigkeit zu erreichen. Bei der Verchromung kommen Chromsäure, Schwefel-

säure und Chromoxid zum Einsatz.

Nach dem Druck müssen die Festkupfer-Zylinder entchromt werden. Danach erfolgt das Fräsen oder

Abschleifen der geätzten Kupferschicht. Nach entsprechenden Reinigungsvorgängen wird der Zylinder

wieder aufgekupfert und so für den nächsten Produktionsablauf vorbereitet. Bei Zylindern mit einer

Ballardhaut wird diese abgezogen und der Zylinder wieder neu präpariert.
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2.3.4 Flexo- und Hochdruckformen

Beim Flexo- und beim Hochdruck muß eine Druckform erzeugt werden, bei der die druckenden Stellen

auf der Druckform höher liegen als die nicht-druckenden.

2.3.4.1 Flexodruckform

Heute werden als Flexodruckformen hauptsächlich Ein- und Mehrschicht-Fotopolymerplatten (siehe

Abbildung 5 und 6) eingesetzt. Während die Einschichtplatten nur aus einer Schutzfolie, einer (licht-

empfindlichen) aus Fotopolymeren bestehenden Reliefschicht und einer dimensionsstabilen Träger-

folie bestehen, haben Mehrschichtplatten eine stärkere Trägerschicht und zusätzlich eine Stabili-

sierungsfolie sowie eine untere Schutzfolie.

Schutzfolie 

Reliefschicht 

Trägerfolie 

Abb. 5: Einschicht-Fotopolymerplatte

Schutzfolie 

Trägerschicht 

Stabilisierungsfolie

Untere Schutzfolie

Reliefschicht 

Abb. 6: Mehrschicht-Fotopolymerplatten

Ziel der Formherstellung ist es, die Reliefschicht an den nicht-druckenden Stellen zu lösen und zu

entfernen.

Flexodruckplattenherstellung

Bei der Entfernung der nicht-druckenden Stellen muß eine definierte Tiefe eingehalten werden, um die

Stabilität der Platte zu erhalten. Dazu wird die Platte in der ersten Stufe gleichmäßig von der Rückseite
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aus belichtet, denn die belichteten Stellen härten durch Polymerisation aus. Diese Belichtung dient

damit zur Begrenzung der möglichen Relieftiefe und zur Versockelung des später zu belichtenden

Druckbildes. Mit der Hauptbelichtung, die von der Vorderseite geschieht, wird das Druckmotiv

belichtet. Als Kopiervorlage wird ein Negativ benötigt, da die vom Licht getroffenen Stellen aushärten

und die druckenden Stellen bilden.

Die nicht-belichteten Stellen werden dann in einem Auswaschvorgang entfernt. Als Auswaschlösung

wurde früher Perchlorethylen verwendet. Heute wird ein AII-Lösemittelgemisch aus 80 Vol.-% aliphati-

schen und cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffen unter Beimengung von 20 Vol.-% Pentanol einge-

setzt. Die Auswaschlösung kann beim Auswaschprozeß mit bis zu 6% Schichtanteilen beladen sein.

Anschließend wird die ausgewaschene Flexoplatte bei ca. 60°C in einem Trockenschrank getrocknet.

Um die erforderliche Nutzungsdauer sicherzustellen, erfolgt nach der Trocknung eine vollflächige

Nachbelichtung der Platte mit UV-A-Licht, bei der die vorgehärtete Schicht an allen Stellen ausgehärtet

wird. Früher wurde in einem weiteren Schritt die unerwünschte Klebrigkeit der Oberfläche mit einer

Bromlösung verringert. Heute erfolgt stattdessen alternativ eine weitere Nachbehandlung durch die

Belichtung mit UV-C-Licht. Beide Nachbelichtungen müssen genau abgestimmt sein, da die Platte

sonst ihre flexiblen Eigenschaften verliert und an der Oberfläche rissig wird. Zu den Abfällen aus

diesem Bereich siehe Kapitel 4.3.2.

2.3.4.2 Hochdruckform

Hochdruckplatten (siehe Abbildung 7) bestehen aus wesentlich stärkeren Metallträgern mit der

Druckschicht und einer Schutzfolie. Die Fotopolymerschicht (Druckschicht) setzt sich aus elastomeren

Bindemitteln, polymerisationsfähigen Monomeren, Fotoinitiatoren, thermischen Stabilisatoren sowie

Farbstoffen zusammen.

Schutzfolie 

Druckschicht

Stahlblech- oder  
Aluminiumträger 

Abb. 7: Hochdruckplatte
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Ziel der Formherstellung ist es, die Druckschicht an den nicht-druckenden Stellen zu lösen und zu

entfernen.

Hochdruckplattenherstellung

Da bei den Hochdruckplatten das Trägermaterial aus Metall besteht, ist eine Rückseitenbelichtung

nicht möglich. Nach der Hauptbelichtung müssen die nicht-belichteten Stellen ausgewaschen werden.

Je nach Plattentyp werden zwei unterschiedliche Auswaschlösungen eingesetzt.

Das Auswaschen mit Wasser erfolgt in geschlossenen Apparaturen durch Besprühen unter Druck

oder in Reibwaschern. Das anfallende Abwasser (ca. 20 l/m2) enthält nur die gelöste Schicht (ca. 1,5

Gew.-%) und ist frei von weiteren Belastungen.

Auf der anderen Seite gibt es alkoholische Auswaschlösungen. Diese bestehen zu 82 Gew.% aus

Ethanol und zu 18 Gew.-% aus Wasser und enthalten nach dem Auswaschen ca. 1,5 Gew.-% der

fotopolymeren Schicht.

Ähnlich der Flexoplatte muß die Hochdruckplatte nach Entfernung der Auswaschreste getrocknet und

nachbelichtet werden. Zu den Abfällen aus diesem Bereich siehe Kapitel 4.3.2.3.

2.4 Druck

2.4.1 Bedruckstoffe

Neben dem klassischen Bedruckstoff Papier werden heutzutage insbesondere im Verpackungsdruck

auch andere Materialien wie Kunststoffolien, Zellglas, Aluminiumfolien oder Blech bedruckt. Da das

Papier der mit Abstand bedeutenste Bedruckstoff ist, sollen kurz die verschiedenen Papiersorten und

ihre Inhaltsstoffe sowie die unterschiedlichen Formatklassen beschrieben werden.
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2.4.1.1 Papiersorten

Die für die Papierherstellung eingesetzten Materialien lassen sich wie folgt einteilen:

Zellstoff: Für die Zellstoffherstellung wird Holz in Schnitzel gehackt und in Sulifitsäure oder
Natronlauge gekocht. Durch das Kochen wird dem Holz das Lignin, das sonst zur
Vergilbung führt, entzogen. Neben Nadelhölzern sind auch Laubhölzer oder z.B.
Hanf für die Zellstoffherstellung geeignet. Etwa 50% der eingesetzten Holzmenge
können zu Zellstoff verarbeitet werden, die Reste werden thermisch für den Pro-
duktionsprozess genutzt.

Holzschliff: Holzschliff besteht aus kleinsten Holzteilen, die durch Schleifen gewonnen wer-
den. Die entrindeten Rundhölzer werden unter Wasserzufuhr in schnell drehende
Schleifsteine gepreßt und der entstehende Schliff anschließend gereinigt.
Eingesetzt werden Nadelhölzer. Das Lignin wird nicht entfernt, so daß das Papier
zwar ein hohe Opazität besitzt, aber auch zum Vergilben neigt. Die Ausbeute von
Holzschliff beträgt über 80%.

Altpapier: Die mengenmäßig wichtigste Rohstoffquelle der deutschen Papierindustrie ist
das Altpapier. Es kann nach über 40 verschiedenen Sorten sortiert und gehandelt
werden. Die unterschiedlichen Qualitäten werden in verschiedenen papier-
herstellenden Prozessen wieder eingesetzt.
So erhält die Zeitungspapierindustrie hauptsächlich alte Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die Kartonagenindustrie hochqualitative Kaufhausverpackungen, aber auch
Haushaltssammelware.
Hochwertige Druckpapiere enthalten ggf. unbedruckte Altpapiere oder deinkten
Altpapierstoff, bei dem die Druckfarbe in einem Reinigungsprozeß weitgehend
entfernt wurde. Der Altpapieranteil in den hochwertigen grafischen Papieren ist
(im Gegensatz zum Zeitungspapier) allerdings recht gering.

Füllstoffe: Als Füllstoffe dienen Pigmente aus Kaolin, Blancfix oder Talkum. Diese füllen die
Zwischenräume der Fasern. Mit den Füllstoffen werden die Eigenschaften des
Papiers verändert. So ist die Oberfläche gestrichener Papiere wesentlich glatter.
Papiere werden durch Füllstoffe auch opaker oder saugfähiger.

Leimung: Die Oberflächenleimung von Papier reduziert die Staubneigung von Papieren.
Diese Leime bestehen meist aus Harzen, Stärke oder synthetischen Stoffen. Die
Stoffleimung ist notwendig für Papiere, die z.B. tintenfest sein sollen.

Farbstoffe: Um farbiges Papier herzustellen, werden dem Faserbrei Farbstoffe zugesetzt. Die
Weißfärbung von weißem Papier, wird z.T. noch durch optische Aufheller erhöht,
die UV-Licht in sichtbare Strahlen umwandeln.

Durchschreibe-
chemikalien:

Eine Sonderstellung in der Papierherstellung nehmen die Durchschreibepapiere
ein. Sie enthalten spezielle Beschichtungen, die sich z.T. nur in Verbindung mit
der ergänzenden Beschichtung einer anderen Papierrückseite unter Druckein-
wirkung verfärben.

Selbstklebe-
materialien:

Diese speziellen Etikettenpapiere besitzen auf der Rückseite einen Klebstoff und
sind auf ein Silikonpapier kaschiert. Nach der Trennung des Etikettenpapiers vom
Silikonträger wird der Klebstoff aktiv und haftet je nach Eigenschaften auf den
verschiedensten Materialien.
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Je nach Anwendungszweck und Druckverfahren ist die Zusammensetzung der Papiere sehr

unterschiedlich. Typische in Deutschland hergestellte Druckpapiere sind wie in Tabelle 7 dargestellt

zusammengesetzt.

Tab. 7: Zusammensetzung typischer Papiere und die Druckverfahren, in denen sie

Anwendung finden

Papiersorte Holz-Rohstoff Zusätze Druckverfahren
Zeitungspapier Altpapier 70 - 100%

Holzschliff 0 - 30%
keine Offsetdruck ohne Trok-

keneinrichtung (Coldset)
LWC-Papier (light weight
coated; leichtgewichtige
gestrichene Papiere)

Zellstoff ca. 33%
Holzschliff ca. 33%

Füllstoffe:
Kreide ca. 17%
Kaolin ca. 17%

Tiefdruck, Offsetdruck

Selbstdurchschreibendes
Papier

Zellstoff 60 - 70% versch. Füllstoffe wie
Offsetdruck-Leimung
und Farbstoffe: 15 - 25%
Beschichtung: 5 - 15%

Offsetdruck

2.4.1.2 Bedruckstofformate

Die Papierfabriken und -händler liefern den Druckereien das Papier als Rollen- oder Bogenware meist

in Formaten die speziell auf die Bedingungen der Druckmaschine und des Auftrages zugeschnitten

sind.

Da sich die fertigen Drucksachen sehr oft an den DIN-Formaten orientieren (Tabelle 8), ist dieser

Standard auch Basis für viele Druckpapiere gerade im Bogenbereich. Die DIN hat eine Formatreihe

festgelegt, bei der sich die Größen immer aus der Halbierung des vorherigen Formates ergeben.

Ausgangsformat ist ein Bogen von einem Quadratmeter Größe, der ein Seitenverhältnis von 1 zu 1,41

besitzt.

Entsprechend orientieren sich die Rohbogenformate für die Druckmaschine an diesem System, wobei

noch Seitenzwischenräume und Schnittkanten berücksichtigt werden müssen. Natürlich ist dieses

Formatklassensystem auch für die Druckmaschinenhersteller und damit die Druckplattenlieferanten

ausschlaggebend.
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Tab. 8: Bogenformat nach DIN und die korrespondierenden Formatklassen der

Druckmaschinen.

Bezeichnung Format [cm] Rohbogenformat [cm] beinhaltet die

A4-Fläche

Formatklasse der

Druckmaschine

DIN A0 84,1x118,9 94x130 16x 5 oder 6

DIN A1 59,4x84,1 63x88 8x 3 oder 3b

DIN A2 42x59,4 46x64 4x 01 oder 0b

DIN A3 29,7x42 32x46 2x Kleinoffset A3

DIN A4 21x29,7 22x30,5 1x Kleinoffset A4

Da sich die oben genannten Formate nicht am Europalettenmaß orientieren, werden Bogendruck-

papiere i.d.R. aus Transportoptimierungsgründen auf Einwegpaletten geliefert. Bei Großmengen sind

die Paletten nur mit einer Kunststoff-Schrumpfhaube und einem Abdeckbrett verpackt. Bei kleineren

Einheiten werden handliche Mengen in z.T. beschichtetes Papier, sog. Riese, eingeschlagen.

Im Rollendruck kommen Papierbahnen mit einer maximalen Breite von ca. 150 cm (Ausnahme

Tiefdruck bis zu 350 cm) zum Einsatz. Diese Papierrollen sind in dicke Kartonagen eingerollt und an

den Seiten mit Deckelpappen geschützt.

2.4.1.3 Bedruckstoffeigenschaften

Für den Einsatz von Papier als Bedruckstoff sind sowohl die Bedruckbarkeit als auch die Verdruck-

barkeit von Bedeutung. Unter Bedruckbarkeit werden die Eigenschaften des Papiers bezeichnet, die

die Qualität der Druckbildwiedergabe beeinflussen. Dagegen werden unter Verdruckbarkeit diejenigen

Eigenschaften eines Papiers zusammengefaßt, die Einfluß auf einen reibungslosen Produktionsfluß

haben. Einige Beispiele für derartige Eigenschaften (TESCHNER, H., 1995) werden im folgenden

skizziert:

Die Staubfreiheit eines Papiers ist einerseits von Bedeutung für die Qualität des Drucks, da jede Art

Staub und damit auch Papierstaub zu einem unruhigen Druckbild und z.T. zu Fehldruckstellen führt.

Zum anderen müssen die Staubablagerungen insbesondere auf den Gummitüchern im Offsetdruck

durch regelmäßige Zwischenreinigungen entfernt werden und führen damit zu einer Erhöhung der

Stillstandszeiten und der Reinigungsmittelaufwendungen.
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Die Saugfähigkeit der Papiere muß auf das Trocknungsverhalten der Druckfarben abgestimmt sein,

um ein Schmieren oder Ablegen der Druckbilder zu verhindern.

Die Rupffestigkeit gibt die Widerstandsfähigkeit eines Bedruckstoffes gegen das Herausreißen von

Fasern aus der Bedruckstoff-Oberfläche in Folge des Zugs der Druckfarbe, d.h. der Klebewirkung der

Farbe zwischen Bedruckstoff und Druckform, an.

Eine gute Dimensionsstabilität ist für den passergenauen Druck unerlässlich. Unter Dimensions-

stabilität wird die Fähigkeit des Papiers verstanden, Verformungen aufgrund der während des

Druckprozesses angreifenden Kräfte zu widerstehen.

2.4.1.4 Besondere Anforderungen der verschiedenen Druckverfahren an die Bedruckstoffe

Beim Bogenoffsetdruck werden aufgrund der größeren Zügigkeit (Klebrigkeit) der Farben erhöhte

Anforderungen an die Rupffestigkeit gestellt. Abhängig von den gefertigten Produkten wird eine breite

Palette unterschiedlicher Papierqualitäten eingesetzt.

Im Zeitungs-Rollenoffset werden überwiegend ungestrichene Papiere mit einer hohen Saugfähigkeit

und einem daraus resultierenden schnellen Wegschlagverhalten (siehe Kap. 2.4.2) eingesetzt. Solche

Papiere mit einem Flächengewicht von ca. 40-60 g/m2 werden z.B. beim Druck von Zeitungen und

Beilagen eingesetzt.

Bei höherwertigen Druckerzeugnissen ist der Einsatz von gestrichenen Papieren notwendig. Da auf

diesen Papieren die Farben schlechter wegschlagen, werden derartige Produkte überwiegend im

Akzidenz-Rollenoffset mit der entsprechenden Heißlufttrocknung verdruckt.

Im Illustrations-Tiefdruck wird mit sehr hohen Druckgeschwindigkeiten gearbeitet. Damit das Papier

dabei die Feinheiten des Druckbildes übernehmen kann, muß das Papier eine sehr gleichmäßige

Farbannahme haben. Bei Illustrationstiefdruckpapieren ist auch die Glätte der Oberfläche von großer

Bedeutung. Ebenfalls aus den hohen Druckgeschwindigkeiten resultieren die Anforderungen, die an

die Zugfestigkeit des Papiers gestellt werden. Die im Tiefdruck verwendeten Papierrollen erreichen

Breiten von 3.000 mm und mehr.

Da beim Flexodruck keine wegschlagenden Farben, sondern Farben mit einem hohen Lösemittelanteil

verwendet werden, die physikalisch durch Verdunstung trocknen, können auch nichtsaugende

Materialien, z.B. Folien und beschichtete Papiere, bedruckt werden.
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Weiterhin kommen als Bedruckstoffe im Verpackungstief- und Verpackungsflexodruck Kunststoff-

Folien zum Einsatz. Hierbei ist eine Vielzahl von Materialien im Angebot. So finden Polyäthylen-Folien

verschiedener Dichte, Polypropylen-Folien (biaxial und ungereckt), Polyvinylchlorid-, Zelluloseacetat-,

Zellulosehydrat-, Polyester- und Polyamid-Folien Anwendung.

2.4.2 Druckfarben

2.4.2.1 Farbaufbau

Die Druckfarben für die verschiedenen Druckverfahren sind im Prinzip immer aus den folgenden

Bestandteilen zusammengesetzt:

- Farbmitteln,

- Bindemitteln,

- Hilfsstoffen.

Farbmittel

Als Farbmittel kommen in den üblicherweise eingesetzten Druckfarben nichtlösliche Farbkörper zum

Einsatz.

Es handelt sich dabei sowohl um organische als auch um anorganische Pigmente. Organische

Pigmente sind Produkte der Petrochemie, anorganische Pigmente sind Metallsalze und -oxide.

Schwarzfarben werden in der Regel mit Ruß hergestellt, wobei zum Schönen fast immer noch Blau -

bzw. Violettpigmente beigefügt werden.

Vielen Farben werden neben den Farbpigmenten auch weiße oder farblose Pigmente als Füllstoffe

beigefügt. Als Weißpigment kommt bei einigen Farbtönen in größeren Mengen Titandioxid zum

Einsatz.

Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Bunt-Farbpigmente machen die 5 in den Skalenfarbtönen

eingesetzten organischen Pigmente (nach der Bezeichnung der Pigmenthersteller: P.Gelb 12 u. 13;

P.Rot 57:1 und P.Rot 53:1; P.Blau 53:1, P.Blau 15:3) über 80% der Gesamtmenge aus.

Bindemittel

Bindemittel dienen einerseits als Transportmedium für die Übertragung der feindispergierten Farb-

pigmente auf den Bedruckstoff sowie zu ihrer Fixierung. Zur Erfüllung dieser Doppelfunktion bestehen

sie aus einer lösemittelartigen und einer bindemittelartigen Komponente. Der Mengenanteil und die



32 Branchengutachten Druckindustrie Teil A

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Zusammensetzung dieser Komponenten variieren je nach Art des Trocknungsverfahrens sowie in

Abhängigkeit vom Bedruckstoff.

Es gibt innerhalb der hier betrachteten Druckverfahren drei grundsätzlich unterschiedliche Arten der

Trocknung:

- Trocknung durch Ausdampfen des Lösemittels,

- Trocknung durch Wegschlagen des Lösemittels in den Bedruckstoff sowie

- "Trocknung" durch Oxidation.

Diese verschiedenen Trocknungsverfahren kommen bei den meisten Druckverfahren in Kombinatio-

nen zur Anwendung.

Offsetdruck

Heatsetfarben des Rollen-Akzidenzdruckes trocknen überwiegend durch Ausdampfen der (hoch-

siedenden) Lösemittelkomponente des Bindemittels. Dazu wird die Papierbahn nach dem Bedrucken

in einem Heizkanal auf 90-160°C aufgeheizt. Die Verweilzeit im Trockner beträgt ca. 0,7-1 s. Dabei

werden ≥ 90% der Lösemittelkomponente ausgetrieben und einer thermischen Nachverbrennung

zugeführt. Als Lösemittelkomponente kommen Mineralöle mit einem Siedebereich von 240-300°C zur

Anwendung.

Die Coldset-Farben im Zeitungs-Rollendruck trocknen überwiegend durch Wegschlagen in den

Bedruckstoff. Der auf der Papieroberfläche verbleibende Farbfilm vernetzt, härtet aber nicht aus. In

diesem Bereich werden Mineralöle mit einem Siedebereich >320°C verwendet.

Bogenoffset-Farben "trocknen" dagegen überwiegend, indem die ungesättigten Fettsäuren aus den

Bindemitteln im Kontakt mit dem Luftsauerstoff oxidieren und vernetzen. Neben Mineralölen mit einem

Siedebereich von ca. 280°C werden insbesondere sog. ”trockene Öle” wie Leinöl und Sojaöl ein-

gesetzt.

Tiefdruck

Der Trocknungsvorgang bei Tiefdruckfarben verläuft unabhängig von der Art des Druckstoffes rein

physikalisch. Dabei verdunstet die Lösemittelkomponente, wobei der Verdunstungsvorgang unter

Zufuhr von Wärme (Heißluft/geheizte Zylinder) beschleunigt wird. Als Lösemittelkomponente kommen

insbesondere Toluol und Wasser zum Einsatz. Als Bindemittel bzw. Filmbildner werden Nitrozellulose

oder Hartharze verwendet.
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Flexofarben

Flexodruckfarben trocknen wie Tiefdruckfarben rein physikalisch. Als Lösemittelkomponente werden

leichtflüchtige organische Lösemittel oder Wasser verwendet.

Hilfsstoffe

In Abhängigkeit von den jeweiligen Produktionsanforderungen kommen neben den vorstehend

beschriebenen Hauptbestandteilen der Farben eine große Anzahl unterschiedlichster Hilfsstoffe zum

Einsatz. Im folgenden werden einige im Überblick aufgeführt.

Weichmacher

Flexo- und Tiefdruckfarben haben die Tendenz, einen rissigen Farbfilm zu bilden. Um diesen Vorgang

zu verhindern, werden Weichmacher eingesetzt.

Trockner

Trockner werden in oxidativ trocknenden Farben eingesetzt. Als Trockner werden Sikkative (flüssig)

und Trockenstoffe (fest) aus Metallseifen verwendet. Sie bestehen aus Metallen und org. Säuren (z.B.

Naphtensäure, Isooktansäure oder Leinölfettsäure). Hauptsächlich kommen Seifen der Metalle Kobalt

und Mangan zur Anwendung. Spezielle Trockner enthalten auch Anteile von Zink und Kalcium. Der

Trockneranteil liegt in den Druckfarben zwischen 1-2%.

Oxidationsinhibitoren

Vorwiegend wird Butylhydroxytoluol oder Hydrochinon eingesetzt. Sie verzögern die schnelle oxidative

Trocknung.

Antihautmittel

Antihautmittel werden während der Druckfarbenherstellung (Stehenlassen der Farben, um Kontroll-

untersuchungen durchführen zu können) und in den Druckereien bei angebrochenen Farbdosen

eingesetzt, um die Hautbildung zu reduzieren. Als Antihautmittel werden Substanzen wie Cyclo-

hexanonoxim eingesetzt. Diese Mittel werden auf die Farben aufgesprüht.

Komplexbildner

Als Komplexbildner werden EDTA oder Tartrate eingesetzt. Durch ihren Einsatz wird die Bildung

unlöslicher Kalciumsalze, die störende Salzablagerungen hervorrufen würden, verhindert. Der Anteil an

Komplexbildner beträgt 1-2% in den Druckfarben.
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Wachspasten

Wachspasten werden zur Erhöhung der Gleit- und Scheuerfestigkeit des getrockneten Druckfarben-

films angewendet. Aufgetragen wird diese Schutzschicht z.B. bei Faltschachteln. Zum Einsatz

kommen Paraffine, Polyethylen-, Polypropylen- und Polytetraflourethylenwachs.

Frischhaltemittel

Frischhaltemittel sind schnellflüchtige Lösemittel, die das Antrocknen und "Rupfen" der Farbe

verhindern sollen.

Drucköl/Leinöl

Drucköle sind Wachse, die in Ölen gelöst sind und die "Zügigkeit" einer Farbe reduzieren, ohne daß

ihre Viskosität stark verändert wird. Eingesetzt werden sie bei der Bearbeitung von leichtgewichtigen

Bedruckstoffen, die zum "Rollen" neigen oder eine geringe Oberflächenfestigkeit haben.

Druckbestäubungspuder

Hierbei handelt es sich um ein Puder auf Stärkebasis. Es verhindert ein Ablegen und Zusammen-

kleben frischer Drucke. Sie sind speziell für die Verarbeitung rupfempfindlicher Bedruckstoffe

bestimmt.

Antiablegepasten

Bei den Antiablegepasten handelt es sich um Dispersionen von vorbehandelten Mais- oder Reis-

stärken. Sie haben die Aufgabe, das Verkleben frisch bedruckter Bögen mit der Rückseite des im

Stapel darüberliegenden Bogens zu vermeiden.

2.4.2.2 Farbzusammensetzungen

Im folgenden werden für die Farben der in diesem Gutachten behandelten Hauptdruckverfahren

Richtrezepturen und einige entsorgungsrelevante Parameter aufgeführt (Tabellen 9-14). Einzelne

Farbtöne und damit Pigmentzusammensetzungen können deutlich von diesen Richtgrößen abweichen.
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Offsetfarben

Tab. 9: Zusammensetzung von Offsetfarbe für den Bogendruck

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente Mineralöle (Siedebereich ≈ 270°C) < 25%

- Bindemittelkomponente "trockene Öle" (z.B. Leinöl ),

Alkydharze

40 - 60%

Farbmittel organische, anorganische Pigmente,

(überwiegend Skala)

10 - 25%

Hilfsmittel siehe S. 33 (Hilfsstoffe) < 10%

Festkörpergehalt 4: ca.95%; Hu: ca. 35 MJ/kg; Fp > 100°C

Tab. 10: Zusammensetzung von Offsetfarbe für den Rollenbereich (Heatset/Coldset)

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente Mineralöle (Siedebereich:

Heatset 240-300°C, Coldset > 320°C)

20 - 30%

- Bindemittelkomponente Harze, pflanzliche Öle 40 - 50%

Farbmittel organische, anorganische Pigmente,

(überwiegend Skala)

10 - 20%

Hilfsmittel siehe S. 33 (Hilfsstoffe) < 10%

Festkörpergehalt 6: ca. 95%; Hu: ca. 36 MJ/kg; Fp > 100°C

Tiefdruckfarben

Für den Illustrationstiefdruck mit seinen hohen Anforderungen an die schnelle Farbtrocknung aufgrund

der hohen Maschinengeschwindigkeiten kommen Farben mit einem hohen Anteil des leichtflüchtigen

Lösemittels Toluol zum Einsatz.

                                                     
4 Als bei 110°C atmosphärisch nicht verdampfender Anteil.
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Tab. 11: Zusammensetzung von Tiefdruckfarbe für den Illustrationsdruck

(lösemittelbasiert)

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente Toluol 50 - 60%

- Bindemittelkomponente z.B.: Ethylhydroxyethylcellulose,

Phenolharze, Kohlenwasserstoff-

Harze

30 - 40%

Farbmittel organische, anorganische Pigmente

(überwiegend Skala)

8 - 20%

Hilfsmittel siehe S. 33 (Hilfsstoffe) 1 - 4%

Festkörpergehalt 5: 35 - 55%; Hu: >20 MJ/kg; Fp < 21°C

Im Verpackungstiefdruck wird mit vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten gedruckt, so daß hier

mit weniger flüchtigen Lösemitteln gearbeitet werden kann.

Tab. 12: Zusammensetzung von Tiefdruckfarbe für den Verpackungsdruck

(lösemittelbasiert)

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente 4/6 Alkohole, z.B. Ethanol, Aceton

1/6 Hochsiedende Mineralöle

1/6 Ethylacetat

50 - 60%

- Bindemittelkomponente Cellulosederivate (z.B. Nitrocellulose) 15 - 20%

Farbmittel anorganische Pigmente

organische Pigmente

10 - 15%

Hilfsmittel siehe S. 33 (Hilfsstoffe) 1 - 6%

Festkörpergehalt 7: 25 - 40%; ph-Wert k.A.; Hu: ca. 25 MJ/kg; Fp < 21°C

Verpackungstiefdruckfarbe wasserbasiert

Die Richtrezeptur von wasserbasierten Tiefdruckfarben entspricht weitgehend der von wasserbasierten

Flexodruckfarben. Auch hier gilt, daß der Einsatz dieser wasserbasierten Farben voraussetzt, daß das

Produkt von der Art des Bedruckstoffes und dem Qualitätsanspruch her geeignet sein muß (vgl. oben).

                                                     
5 Als bei 110°C atmosphärisch nicht verdampfender Anteil.
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Flexofarben

Flexodruckfarben auf Lösemittelbasis werden für wenig saugfähige oder reißfeste Bedruckstoffe

eingesetzt. Mit diesen können hohe Oberflächenqualitäten in Bezug auf Glanz erzielt werden.

Tab. 13: Zusammensetzung von Flexodruckfarbe auf Lösemittelbasis

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente 6/8 Alkohole, z.B. Ethanol, Isopropanol

1/8 Ethylacetat, Isopropylacetat

1/8 Höhersieder, z.B. Ethoxyl-Propanol

60 - 70%

- Bindemittelkomponente z.B. Nitrocellulose, Ethylcellulose 10 - 20%

Farbmittel anorganische Pigmente,

organische Pigmente

10 - 20%

Hilfsmittel siehe S. 30 (Hilfsstoffe) 1 - 5%

Festkörpergehalt 6: 25 - 40%; Hu: > 20 MJ/kg; Fp < 21°C

Wenn der Bedruckstoff (u.a. ausreichende Saugfähigkeit, Reißfestigkeit) und der Qualitätsanspruch an

das Produkt (z.B. Glanzwirkung) dies zulassen, so können auch wasserbasierte Flexofarben

eingesetzt werden.

Tab. 14: Zusammensetzung von Flexodruckfarbe auf Wasserbasis

Bestandteil Inhaltstoffe Anteil (Gew.%)

Bindemittel

- Lösemittelkomponente 0 - 1/6 Alkohole, z.B. Ethanol, Isopropanol

5/6 - 6/6 Wasser

50 - 75%

- Bindemittelkomponente z.B. Polyester- u. Acrylharze, Polyvenyl-

acetat

10 - 20%

Farbmittel anorganische Pigmente,

organische Pigmente

10 - 20%

Hilfsmittel siehe S. 30 (Hilfsstoffe) 1 - 3%

Festkörpergehalt 8: 25 - 40%; ph-Wert ca. 8; Hu: < 10 MJ/kg;

                                                     
6 Als bei 110°C atmosphärisch nicht verdampfender Anteil.



38 Branchengutachten Druckindustrie Teil A

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

2.4.2.3 Lacke

Neben den eigentlichen Druckfarben werden zum Schutz und zur Veredelung der Druckprodukte in

Druckbetrieben auch verschiedene Lacke aufgetragen. Bei diesen Lacken ist grundsätzlich zu unter-

scheiden zwischen:

• physikalisch trocknenden Lacken (Nitrolacke, Wasserlacke)

• chemisch "trocknenden" Lacken (Einbrennlacke, 2-Komponentenlacke)

• strahlungshärtenden Lacken, die unter UV-Licht polymerisieren.

Bei den physikalisch trocknenden Lacken basiert die Filmbildung auf der Verdunstung der im Lack

enthaltenen Lösungsmittel bzw. des Wassers. Bei chemisch "trocknenden" Lacken erfolgt die

Filmbildung durch zusätzliche chemische Reaktionen der Lackkomponenten, meist unter erhöhter

Temperatur.

Dispersionslacke (Wasserlacke mit einem Festkörperanteil von > 40%)

Dispersionslacke haben wegen ihrer guten Verarbeitungseigenschaften heute einen Marktanteil von

ca. 70%. Sie werden sowohl in separaten Lackwerken als auch in Offsetmaschinen über Feuchtwalzen

aufgetragen. Ihr Alkoholanteil ist sehr gering. Bei der Trocknung wird weitgehend Wasser freigesetzt.

Zur Unterstützung der Trocknung werden vielfach IR-Trockner eingesetzt.

Die Reinigung der mit Dispersionslack behafteten Maschinenteile kann mit Wasser erfolgen.

Drucklacke auf Mineralölbasis

Diese Lacke sind ähnlich aufgebaut wie Offsetfarben. Allerdings enthalten sie keine Farbpigmente. Sie

"trocknen" chemisch und werden meist in einem der Offsetfarbwerke aufgetragen. Der Marktanteil

dieser Lacke liegt heute bei < 5% und ist weiter rückläufig.

Lösemittelhaltige Nitrozelluloselacke

Diese Lacke enthalten einen hohen Anteil flüchtiger Lösemittel und werden aus Gründen der Raum-

und Umgebungsluftbelastung zunehmend weniger eingesetzt. Sie besitzen aber noch einen Markt-

anteil von ca. 20%. Sie werden heute überwiegend für Lackierungen im Foliendruck eingesetzt.

UV-Lacke

Dieser Lacktyp polymerisiert unter UV-Strahlung. Er ist praktisch lösemittelfrei aber teilweise geruchs-

intensiv während der Verarbeitung. UV-Lacke sind sehr widerstandsfähig und erzeugen einen hohen
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Glanz. Aus diesen Gründen werden sie trotz vergleichsweise hoher Kosten und der aufwendigen

Trocknertechnik zunehmend eingesetzt.

2.4.3 Aufbau der verschiedenen Druckaggregate

2.4.3.1 Aufbau einer Offsetdruck-Maschine

Folgende Baugruppen finden sich prinzipiell in jeder Offset-Druckmaschine:

• Druckwerk,

• Farbwerk,

• Feuchtwerk,

• Bedruckstoff-Anlage bzw. Einzugwerk,

• Bedruckstoff-Auslage.

Hinzu kommen je nach Einsatzzweck und Ausstattung der Druckmaschine noch verschiedene

Aggregate, wie z.B. Trocknungseinrichtungen, Lackierwerke, Wendeeinrichtungen oder Stationen zur

Nachbearbeitung der Drucksachen.

Die Abbildungen 8 und 9 geben Beispiele von Druckmaschinen. Die Abbildung 8 zeigt den Aufbau

einer Bogendruckmaschine. In der Abbildung 9 ist der prinzipielle Aufbau einer Rollenrotations-

maschine dargestellt.

Abb. 8: Aufbau einer Druckmaschine am Beispiel einer Einfarben-Bogenoffsetdruckmaschine.
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Abb. 9: Aufbau einer Druckmaschine am Beispiel einer Zweifarben-Rollenoffsetdruckmaschine

mit Heatset-Trockner.

Druckwerk

Die Aufgabe des Druckwerkes ist die Übertragung des Druckbildes von der Druckform auf den

Bedruckstoff. Das Druckwerk besteht aus den folgenden Elementen:

• Druckformzylinder,

• Gummizylinder oder Drucktuchzylinder und

• Gegendruckzylinder.

Bei sog. Doppeldruckwerken kann der Gegendruckzylinder teilweise auch entfallen, da die Papierbahn

gleichzeitig von beiden Seiten bedruckt wird. Außerdem gibt es sog. Satellitendruckwerke bei denen

mehrere Druckwerke um einen entsprechend größeren Gegendruckzylinder angeordnet sind. Das

Druckergebnis wird im Offsetdruck u.a. durch die Eigenschaften des Drucktuches (Gummituches)

bestimmt, welches das Druckbild auf den Bedruckstoff überträgt.

Farbwerk

Die Funktionen sind im einzelnen:

• dosierte Entnahme der Druckfarbe aus dem Farbkasten,

• Bildung eines gleichmäßigen, dünnen Farbfilms,

• Transport der Druckfarbe vom Farbkasten zur Druckform,

• Ausgleich von Ungleichmäßigkeiten bei der Farbzufuhr und Farbentnahme durch Pufferwirkung,

• Auftrag der gleichmäßigen, dünnen Farbschicht auf die Druckform.
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Zentrale Elemente des Farbwerks sind Farbduktor und Farbheber.

Der Farbduktor ist eine Walze, über die die Druckfarbe aus dem Farbkasten dosiert entnommen wird.

Ziel ist es, auf dem Farbduktor einen feinen, gleichmäßigen Farbfilm zu erzeugen. Mit dem Farbheber,

der in der Regel bei jeder zweiten Druckzylinderumdrehung an den Farbduktor geschwenkt wird, wird

die Druckfarbe auf das sich anschließende Walzensystem und dann auf den Druckformzylinder

übertragen.

Die hin- und herpendelnde Heberwalze verursacht bei schnell laufenden Rollen-Offsetmaschinen

durch ruckartige Bewegungen Schwingungen, die den Druckprozeß negativ beeinflussen können.

Deshalb wird vielfach anstelle des Farbhebers eine Filmwalze eingesetzt, die in einem äußerst

geringen Abstand von ca. 0,05 mm zum Farbduktor läuft. Die Menge der tranportierten Druckfarbe

wird durch Unterschiede in der Druckgeschwindigkeit der Walzen beeinflußt. Die große Anzahl der

weiteren Übertragungswalzen dient insbesondere der sogenannten Farbspaltung zur Bildung eines

gleichmäßigen dünnen Farbfilms.

Druckformzylinder 

Abb. 10: Walzenschema eines Heberfarbwerkes einer Offsetdruckmaschine.
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Feuchtwerk

Damit die Druckplatte nur in den druckenden Bereichen eingefärbt wird, muß die Platte "gefeuchtet"

werden. Für diese Funktion wird das Feuchtwerk verwendet. Ein Feuchtwerk ist ähnlich aufgebaut wie

ein Farbwerk, da hier die Aufgabe in der Bildung eines gleichmäßigen dünnen Wasserfilmes besteht.

Die Anzahl der Walzen ist gegenüber dem Farbwerk jedoch deutlich reduziert. Ein Feuchtwerk besitzt

einen Feuchtkasten, einen Feuchtduktor, ein Dosiersystem, Feuchtwalzen und die Feuchtauftrags-

walzen. Bei vielen Farb- und Feuchtwerkskonstruktionen besteht auch ein direkter Kontakt zwischen

den farb- und den wasserführenden Walzensystemen.

Heberfeuchtwerk mit bezogenen Walzen

Je nach Feuchtwerkskonstruktion unterscheidet man vor allem das konventionelle Feuchtwerk und

das Alkoholfeuchtwerk.

Konventionelle Feuchtwerke sind Heberfeuchtwerke (Abbildung 11) mit bezogenen Walzen. Feucht-

heber und Feuchtauftragswalzen sind dabei mit einem Textilbezug aus Molton, Plüsch, Velours oder

Frottee versehen. Das Feuchtwerk besteht aus dem Feuchtkasten, dem Feuchtduktor, dem Feucht-

heber, dem Feuchtverreiber und zwei Feuchtauftragswalzen. Dieser Feuchtwerkstyp wird heute fast

nur noch in kleineren Druckmaschinen verwendet. Analog zum Heberfarbwerk pendelt der Feucht-

heber zwischen Feuchtduktor und dem sich anschließenden Walzensystem.

Abb. 11: Konventionelles Heberfeuchtwerk einer Offsetdruckmaschine.

Beim Alkoholfeuchtwerk sind die Feuchtwalzen durchgehend ohne Textilbezug. Der Alkoholzusatz im

Feuchtwasser von ca. 8-15% Isopropylalkohol (Isopropanol) fördert die Bildung eines dünnen, förder-

fähigen Wasserfilms, so daß gegenüber den konventionellen Feuchtwerken der Wasserverbrauch

reduziert werden kann. Außerdem unterstützt der Alkohol die Bildung des für den hochqualitativen

Druck notwendigen Farb-Wassergleichgewichtes auf der Druckform.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 43

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

2.4.3.2 Aufbau einer Tiefdruck-Maschine

Grundsätzlich ist die Tiefdruckmaschine aus Abrollung, Druckwerk, Falzwerk und Weiterverarbeitung

(bzw. Aufrollung bei getrennter Weiterverarbeitung) aufgebaut. Hier soll lediglich der Aufbau und die

Funktion des Druckwerks beschrieben werden. Das Druckwerk (Abbildung 12) hat die Aufgabe, das

Druckbild auf den Bedruckstoff zu übertragen. Es besteht aus folgenden Teilen:

1 = Druckformzylinder 
  
2 = Pressur 
  
3 = Einfärbung  
  
4 = Rakeleinheit  
  
5 = Trockenpartie 
  
6 = Registerwalzen  
  
7 = Führungswalzen  
   

Abb. 12: Aufbau eines Druckwerks in einer Tiefdruck-Rollenrotationsmaschine,

Erläuterungen siehe Text.
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Im Gegensatz zum Offsetdruck erfolgt die Farbaufnahme und -übertragung direkt durch den

Druckformzylinder (Abbildung 13), so daß es kein eigenständiges Farbwerk gibt. Die Farbaufnahme

und -übertragung setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

1 = Druckformzylinder

2 = Pressur

3 = Rakeleinheit

1 

2 

3 

Abb. 13: Tauchfarbwerk einer Tiefdruck-Rollenrotationsmaschine.

2.4.3.3 Aufbau einer Flexodruck-Maschine

Beim Flexodruck wird das Druckbild direkt vom Formzylinder auf das Papier übertragen. Das Farb-

und Druckwerk (Abbildung 14) besteht neben dem Formzylinder häufig nur aus zwei Walzen und einer

Farbwanne. Die Farbe wird über eine Tauchwalze aus der Farbwanne aufgenommen und auf die

Farbauftragswalze befördert. Diese Farbauftragswalze ist heute meist eine hartverchromte, gerasterte

Metallwalze oder eine Keramikwalze mit Näpfchen. Die in den Näpfchen/Rastern der Farbauftrags-

walze enthaltene Farbe dient zum Einfärben der Druckform.
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Abb. 14: Aufbau eines Flexodruckfarbwerkes mit zwei Walzen.

2.4.4 Farbversorgung

Die Aufgabe einer Farbversorgung von Druckmaschinen besteht darin, Farben in geeigneten Mengen

und Gebinden zu beschaffen, zu bevorraten und die Druckfarben in den jeweils benötigten Mengen am

Druckwerk der Maschinen verfügbar zu machen.

Die Art der Farbversorgung variiert nach der Viskosität und der Oxidationsneigung der Druckfarben,

nach der benötigten Farbmenge pro Farbton sowie nach den Besonderheiten verschiedener Druck-

aggregate.

2.4.4.1 Gebindetypen

Für den Vertrieb von Druckfarben sind die folgenden Gebindearten und -größen gängig:

- 1- und 2,5 kg-Vakuumdosen aus Weißblech

- 2 kg-Schlauchgebinde aus PE und Aluminiumfolie,

- 2 kg-Kunststoffkartusche aus PP

- 5-, 10-, 25-, 30- und 50 l-Hobbocks aus Weißblech,

- 200 l-Fässer als Einweggebinde und als Mehrwegfässer,

- 300-, 500-, 600-, 700-, 850- und 1.000 l-Mehrwegcontainer überwiegend aus rostfreiem Stahl.

Mehrwegcontainer ab 500 l sind für fließfähige Farben ausgelegt und verfügen über einen konischen

Boden mit Flanscheinrichtung für die Verbindung mit Farbverrohrungs- oder Zapfsystemen. 300 l-
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Container für höherviskose Farben (Bogenoffset) sind mit flachem Boden und Auspreßstempel zur

Entleerung oder mit konischen Auslaufböden für Flüssigfarben verfügbar. Die genannten Gebinde

werden sowohl für den Farbtransport als auch für die Lagerhaltung verwendet.

Daneben gibt es für Großmengen insbesondere im Zeitungsdruck und im Illustrationstiefdruck Versor-

gungssysteme aus festinstallierten Lagertanks und einer Befüllung über Tankzüge.

2.4.4.2 Einsatzbereiche der Gebindetypen

Die bislang üblichen Gebindeformen für Kleinmengen von Bogenoffsetfarben sind 1- und 2,5 kg-

Vakuumdosen. Die hochviskosen Farben werden per Spachtel direkt in den Farbkasten der Maschine

eingebracht. Übermengen nach Auftragsende können in die Farbdose zurückgespachtelt werden, die

sich weitgehend luftdicht verschließen läßt. Neben der einfachen Handhabung erlaubt diese

Gebindeform somit auch eine Lagerhaltung von Restfarben in der im Bogendruck üblichen Farbvielfalt.

In neuerer Zeit sind verschiedene Alternativen zu diesen Weißblechgebinden auf den Markt

gekommen.

Zu benennen ist einerseits der 2 kg-Schlauchbeutel. Dieses Schlauchgebinde wird mit Hilfe eines

speziellen Applikators unter Einsatz von Druckluft in den Farbkasten entleert. Zurück bleibt ein mit

geringen Farbresten behafteter Preßling, der vom Anbieter kostenfrei zurückgenommen wird. Der

Schlauch besteht aus einer Aluminiumschicht, die sandwichartig von zwei Polypropylenschichten

umhüllt ist. Dieses System ist allerdings vorwiegend für die in größeren Mengen eingesetzten

Skalenfarben sinnvoll zu verwenden, da eine Entnahme angebrochener Schlauchbeutel aus den Ap-

plikatoren und eine Zwischenlagerung praktisch nicht möglich ist. Darüber hinaus besteht für den

Druckbetrieb der gravierende Nachteil, daß dieses System nur von einem Farbhersteller angeboten

wird. Mit der Entscheidung für dieses System erfolgt somit eine Festlegung auf die Farbversorgung

durch diesen Anbieter. Daher hat sich diese Gebindeform bisher auf dem Markt nicht durchsetzen

können.

Eine weitere Gebindealternative stellt die 2 kg-PP-Kartusche dar, die Mitte 1996 von zwei Farbher-

stellern vorgestellt wurde. Dieses Kartuschensystem wird ebenfalls mit Hilfe von Druckluft in den

Farbkasten der Maschine entleert. Die leeren Kartuschen sollen nach sortenreiner Sammlung der

werkstofflichen Kunststoffverwertung zugeführt werden. Praxiserfahrungen über den Einsatz liegen

den Gutachtern bislang nicht vor.

Neben den angeführten Gebinden gibt es weitere Varianten, deren Durchsetzungsfähigkeit auf dem

Markt von den Gutachtern kritisch beurteilt wird.
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Weitere Farbversorgungsformen für den Bogenoffset-Bereich stellen das 200 l-Faß sowie 300 l-Mehr-

weggebinde dar. Diese Großgebinde werden über Zapfanlagen auf Basis luftdicht schließender Aus-

preßstempel entleert. Dabei erfolgt der Farbtransport zu den Farbkästen der Druckmaschinen ganz

überwiegend mittels (gebrauchter) Dosen, aus denen dann in den Farbkasten gespachtelt wird. Ver-

rohrte Farbzuführungen direkt bis in die Maschinen sind die Ausnahme. Aufgrund der begrenzten

Haltbarkeit von Bogenoffsetfarben sind derartige Großgebindeversorgungssysteme allerdings erst ab

einem jährlichen Farbverbrauch für die einzelnen Farbtöne von deutlich mehr als vier Gebinde-

füllungen pro Jahr und Farbton sinnvoll einsetzbar. Zu Abfällen aus diesem Bereich vgl. Kap. 4.4.1.1.

Im Zeitungs-Rollenoffset dominiert bis zum heutigen Tage ganz eindeutig der Schwarzfarbenver-

brauch. Aus diesem Grunde wird zumindest bei größeren Zeitungshäusern die Schwarzfarbe meist

über Tankwagen bezogen und in festinstallierten Tankanlagen bevorratet, die über Zapfeinrichtungen

an der Maschine entleert werden können. Dabei werden die (aushängbaren) Farbkästen entweder di-

rekt befüllt oder die Farbe wird aus Blecheimern in die Farbkästen geschüttet. Im Gegensatz zur

Schwarzfarbe werden die Skalenfarben und Sonderfarben ganz überwiegend in Hobbocks bezogen,

da die Zeitungsfarbe direkt aus diesen Gebinden in die Farbkästen gegossen werden kann.

Fest verrohrte Mehrwegcontainer von 300 bis 1.000 kg Inhalt gewinnen im Zeitungs-Offset an Be-

deutung, sind heute aber noch die Ausnahme. Für die Rollenoffset-Farben werden dabei Container mit

konischen Auslaufböden verwendet, die direkt an Farbversorgungssysteme angeflanscht werden

können.

Im Akzidenz-Rollenoffset ist die Farbversorgung über Mehrwegcontainer (meist in der 1.000 kg-Größe)

dagegen zumindest für den Skalenfarbenbereich die Regel. Diese Farben werden über fest verrohrte

Farbfördereinrichtungen direkt in die Farbkästen der Maschinen gepumpt. Im Bereich der

Sonderfarben werden dagegen meist 10 bzw. 25 kg-Hobbocks verwendet. Zu Abfällen aus dem

Rollenoffset siehe Kap. 4.4.1.2.

Im Bereich des Illustrations-Tiefdruck dominiert aufgrund der sehr hohen Farbdurchsätze im Skalen-

farbenbereich wiederum die Versorgung über Tankzüge. Nur Spot- oder Sonderfarben werden in

Hobbocks verpackt.

Im Verpackungstiefdruck und im Verpackungsflexodruck, in denen sehr viele Sonderfarbtöne verwen-

det werden, dominieren dagegen die 5 bis 50 l-Hobbocks. Zu Abfällen aus dem Tief- und Flexodruck

siehe Kap. 4.4.1.3.
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2.4.5 Maschinenreinigung

Wie alle Produktionsaggregate müssen auch Druckmaschinen regelmäßig von den Produktions-

rückständen gereinigt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um Farbreste unterschiedlichen

Trocknungsgrades sowie um Papierstaub.

Zur Sicherung der Produktqualität sind insbesondere die Druckformen (und im Offsetdruck die

Gummitücher) auch im Verlaufe größerer Druckaufträge zwischenzureinigen. Größere Reinigungs-

aktivitäten erfordert darüber hinaus jeweils der Einsatz eines neuen Farbtones. In diesem Fall sind alle

farbführenden Bauteile am entsprechenden Druckwerk zu reinigen.

Abhängig vom unterschiedlichen Aufbau der Druckaggregate für die verschiedenen Offsetverfahren

unterscheiden sich die Reinigungsaktivitäten. Im folgenden werden diese Besonderheiten dargestellt.

2.4.5.1 Maschinenreinigung im Offsetdruck

Reinigungsaktivitäten

Die Besonderheiten des Offsetdruckverfahrens – einerseits die gleichzeitige Verwendung von Farbe

und Wasser für den Druckprozeß und andererseits die indirekte Übertragung des Druckbildes auf den

Bedruckstoff mit einer dazwischenliegenden Gummiwalze – führen dazu, daß es relativ viele

farbführende Bauteile (insbes. Walzen) und Maschinenteile gibt, die potentiell mit Farbe verunreinigt

werden. Um die Produktqualität zu sichern und zur Anlagenpflege sind deshalb vergleichsweise viele

Reinigungsarbeiten notwendig.

Der Reinigungsmitteleinsatz an Offsetanlagen läßt sich in zwei Hauptbereiche aufgliedern:

1.) Reinigungen während der Produktion

• Periodische Reinigung von Gummitüchern, Gegendruckzylindern und Druckplatten (periodisch

oder beim Auftreten von Druckproblemen)

• Reinigung von Papierbahnführungen (Bedarfsfall)

Die genannten Reinigungsarbeiten werden zur Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Produktqualität

durchgeführt.
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2.) Zwischen- und Grundreinigung

• Reinigung der Farbwerke und der Farbzufuhrsysteme (teilweise in geschlossenen Teilewasch-

maschinen), (=> bei Farbwechseln und längerem Stillstand)

• Reinigung von Gummitüchern und Druckplatten, (=> bei Druckbildwechseln)

• Reinigung sonstiger Maschinenteile mit Putzlappen, (=> zur Maschinenpflege)

Diese Reinigungen werden durchgeführt, wenn neue Aufträge eingerichtet werden, bzw. wenn die

Maschine am Ende einer Produktionsperiode für längere Zeit stillsteht (z.B. Wochenende).

Eingesetzte Reinigungsmittel

Als Reinigungsmittel kommen im Offsetdruck traditionell Spezial- und Testbenzine als Kohlenwasser-

stoffgemische der VbF-KLASSEN AI und AII 7 sowie in den letzten Jahren immer stärker Mittel mit

einem Flammpunkt > 55°C (VbF-Klasse AIII) zum Einsatz. Der Aromatengehalt der handelsüblichen

Produkte liegt unter 20%.

Insbesondere von den AI- aber auch bei AII-Mitteln dampfen relevante Mengenanteile während der

Anwendung aus. Aufgrund der humantoxischen Eigenschaften dieser Lösemitteldämpfe, ihrer Ent-

zündlichkeit sowie wegen ihrer Beteiligung an der Bildung bodennahen Ozons (Fotooxidation), bemüht

sich die Druckindustrie in der Aktion ”emissionsarmes Drucken” um Substitution durch höhersiedende

Reinigungsmittel. Rechtlicher Rahmen für Maßnahmen im Bereich leichtflüchtiger Lösemittel sind im

wesentlichen das Substitutionsgebot gemäß §§ 16 und 17 der [GEFAHRSTOFFVERORDNUNG 1990] sowie

der Entwurf zur [EU-VOC-RICHTLINIE 1994].

Als Ersatzstoffe kommen sowohl schwerflüchtige Kohlenwasserstoffe (HCA, Hydrocarbon Cleaning

Agents) als auch Pflanzenölester (VCA, Vegetable Cleaning Agents) mit Flammpunkten über 100°C

(nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF) und Siedebereichen über 240°C in Betracht [CARBOTECH,

1994]. Tabelle 15 zeigt die gebräuchliche Einteilung und Benennung der Reinigungsmittel im

Überblick.

                                                     
7 VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten.
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Tab. 15: Einteilung und Benennung von Reinigungsmitteln

Reinigungsmittelklassen Reiniger auf Kohlenwasser-
stoffbasis (HCA*)

Reiniger auf Basis vegetabiler
Ester (VCA**)

Leicht-/Niedrigsieder
Spezialbenzine
Flammpunkt < 21°C
Siedebereich < 140°C

AI –

Testbenzine
Flammpunkt 21 - 55°C
Siedebereich < 180°C

AII –

Höhersieder
Schwerbenzine
Flammpunkt > 55 - 100°C
Siedebereich > 180°C

AIII –

Hochsieder
Flammpunkt > 100°C
 Siedebereich > 240°C hochsiedende HCA Gemische HCA/VCA

Flammpunkt > 150°C – reine VCA
Die Siedebereichsangaben sind Anhaltswerte nach marktüblichen Qualitäten.
*Hydrocarbon Cleaning Agents; **Vegetable Cleaning Agents

Nach anfänglichen Problemen mit der chemischen Stabilität und der Verträglichkeit mit Maschinen-

materialien haben sich die vegetabilen Mittel mittlerweile im Praxistest bewährt. Allerdings erfordert

ihr Einsatz eine Veränderung in den Arbeitsabläufen und sie lassen sich aufgrund konstruktiver

Restriktionen der Druckmaschinen (noch) nicht für alle Reinigungsoperationen verwenden. Proble-

matisch sind insbesondere die Reinigung schwer zugänglicher Maschinenelemente, wo stehende

oder abtropfende Restmengen verbleiben können. Ein Beispiel sind die Farbzonen-Einstellschrauben

bei einigen Bogendruckmaschinen. Diese liegen schwer zugänglich oberhalb der Druckplatte, so daß

bei Tropfenbildung unmittelbar das Druckbild beeinträchtigt werden kann. Auf der anderen Seite

haben die vegetabilen Reinigungsmittel eine höhere Farblösekraft als die traditionellen Kohlen-

wasserstoffreiniger.

Hochsiedende HCA werden bislang erst in relativ geringem Umfang angeboten. Sie sind - bei

Berücksichtigung der gleichen Anwendungs-Besonderheiten wie bei den VCA - aber prinzipiell für die

Maschinenreinigung geeignet. An den Vorteilen einer deutlichen Expositionsverminderung und

Emissionsminderung durch den Einsatz der Hochsieder (HCA oder VCA) besteht kein Zweifel.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 51

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Einsatzmengen und Austragspfade

In Abbildung 15 sind die wesentlichen Anwendungsbereiche und Austragspfade von Reinigungsmitteln

bei der Maschinenreinigung schematisch dargestellt:

Farbzufuhr  
& Farbwerk

Gummitücher 

Feuchtwerke 

Druckplatten

Gegendruckzylinder

sonstige  
Maschinenteile

Abluft - diffus 

Putztücher  
(evtl. Tuchbahnen)

mit der 
Papierbahn

flüssiger 
Rückstand 

Spülwasser

Einsatzbereiche mögl. Austragspfade 

Druckmaschine 

Abb. 15: Reinigungsmittelpfade bei der Maschinenreinigung

In Abhängigkeit von den konkreten Druckaggregaten und von der jeweiligen Art und Weise der

Maschinenreinigung sind sowohl die absoluten Einsatzmengen als auch die Verteilung auf die

Austragspfade sehr unterschiedlich. Sinnvolle Aussagen über die Mengenströme können nur in bezug

auf konkrete Reinigungskonzepte (Druckverfahren, Maschinentyp, installierte Reinigungsanlagen und

Art der Reinigungsmittelhandhabung) gemacht werden.

Allerdings bestehen signifikante Unterschiede zwischen den Hauptoffsetverfahren.

Beim Bogenoffsetdruck muß aufgrund der oxidativ trocknenden Farben und wegen der vergleichs-

weise geringen Auflagenhöhen im Verhältnis zur produzierten Menge relativ häufig gereinigt werden.

Beim Akzidenz-Rollendruck (Heatset-Verfahren) werden überwiegend im Vierfarbdruck (Skalenfarben

mit vielfach fest verrohrter Farbzufuhr) relativ große Auflagen gedruckt, so daß hier vergleichsweise

selten gereinigt werden muß. Ein wesentlicher Einflußfaktor ist die Papierqualität. Werden stärker zum

Stauben neigende Papiersorten eingesetzt, so steigt die Reinigungsintensität deutlich an. Die
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Reinigungsintensität steigt naturgemäß mit dem Einsatz unterschiedlicher Sonderfarben, was ein

Umwaschen von Farbwerken notwendig macht.

Beim Zeitungs-Rollendruck (Coldset-Verfahren) sind Farbwechsel an den Druckwerken häufiger als im

Akzidenz-Rollendruck (zumindest bei Zeitungen, die dem aktuellen Trend zu mehr Farbigkeit folgen).

Daneben muß an Zeitungs-Rotationen aufgrund der eingesetzten Papierqualitäten (B-Stoffe) sehr viel

häufiger das Druckbild beeinträchtigender Papierstaub entfernt werden.

Diese verfahrensbezogen unterschiedlichen Reinigungsintensitäten schlagen sich deutlich in durch-

schnittlichen Reinigungs-(hilfs-)mittelverbräuchen nieder. Die Tabelle 16 zeigt Vergleichswerte auf der

Basis von Mengenerhebungen in einer größeren Zahl von Offsetbetrieben.

Tab. 16: Spezifische Reinigungsmitteleinsatzzahlen

Bogendruck-
Maschinen

Heatset-Rota-
tionen

Coldset-Rota-
tionen

Reinigungsmittel/Farbverhältnis

[l RM / t Farbe]

850 88 400

spezifischer Putztucheinsatz

[St. Putztücher / kg Farbe]

13,5 0,85 3,0

[Quelle: ÖKOREG/ÖKOPOL 1993-95]

Eingesetzte Reinigungshilfsmittel und -aggregate

Für die händischen Reinigungsoperationen werden sowohl Einwegzellstofftücher als auch Mehrweg-

tücher aus Ausschußgarnen und Altfasern der Altkleiderverwertung eingesetzt. Dabei wird ein Großteil

der Anwendungen durch Mehrwegtücher abgedeckt.

Die Mehrwegtücher werden im Rahmen von Mietsystemen an die System-Anbieter zurückgegeben

und dort gewaschen. Insgesamt werden pro Putztuch zwischen 30 und 50 Umläufe erreicht, bevor sie

bei den Lappenwäschern aufgrund von Beschädigungen aus dem Umlauf gezogen werden. Die

Mehrwegputztücher haben ein Gewicht von ca. 40g/St. und die Aufnahmekapazität für Flüssigkeiten

beträgt ca. 250 g/St.

Insbesondere für die Gummituchreinigung an größeren Akzidenzmaschinen (sowohl im Bogen- als

auch im Rollenbereich) haben sich in den letzten Jahren automatische Gummituch-Waschein-

richtungen immer stärker durchgesetzt.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 53

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Im Prinzip wird bei all diesen Aggregaten in mehreren vorprogrammierten Takten Reinigungsmittel und

teilweise Wasser auf das zu reinigende Gummituch aufgespritzt. Während und zwischen diesen

Takten erfolgt eine mechanische Entfernung der angelösten Farb- und Papierstaubanhaftungen. Nach

der Art des Mediums, mit dem diese mechanische Reinigung erfolgt, wird differenziert in:

• Bürstenwaschanlagen,

• Tuchbahnwaschanlagen

• und Papierbahnwaschanlagen.

Auch für Farbwerke und Gegendruckzylinder werden von den Maschinenherstellern zunehmend auto-

matische Wascheinrichtungen in die Maschine integriert.

Insgesamt gesehen führt der Einsatz der automatischen Wascheinrichtungen zu einem deutlichen

Rückgang des Reinigungsmittelverbrauches. Hersteller geben zwischen 40 und 60% an. Allerdings ist

dabei jeweils zu berücksichtigen, wie effizient das zuvor eingesetzte Reinigungskonzept war und

welcher Qualitätsanspruch an die konkret gefertigten Produkte gestellt wird. Zu Abfällen aus diesem

Bereich vgl. Kap. 4.4.2.1 und 4.4.2.2.

2.4.5.2 Maschinenreinigung im Tiefdruck

Aufgrund des gegenüber dem Offsetdruck sehr viel einfacheren Aufbaus von Tiefdruckfarbwerken ist

der Reinigungsaufwand in diesem Bereich deutlich geringer. Dazu kommt, daß auch Tiefdruckfarben

relativ unempfindlich gegenüber Luftkontakt sind und daß in diesem Druckverfahren überwiegend

hohe und sehr hohe Auflagen produziert werden.

Aus diesem Grunde sind bei diesen Maschinen auch praktisch keine automatischen Waschein-

richtungen gebräuchlich. Fast alle Reinigungsarbeiten werden händisch mit Hilfe von Putztüchern

durchgeführt.

Darüber hinaus ist es an größeren Anlagen üblich, Teilereinigungsmaschinen zur Reinigung von

aushängbaren Farbkästen, Rakeln und Farbtransportbehälter einzusetzen.
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2.4.5.3 Maschinenreinigung im Flexodruck

Auch Flexodruckmaschinen haben im Vergleich zum Offsetdruck sehr viel weniger farbführende Bau-

teile, so daß auch hier der Reinigungsaufwand vergleichsweise geringer ist. Automatische Waschein-

richtungen kommen nicht zum Einsatz. Alle Maschinenteile werden ausschließlich mit Hilfe von Ein-

oder Mehrwegputztüchern gereinigt. Zu Abfällen aus Tief- und Flexodruck siehe auch Kap. 4.4.2.3.

2.5 Weiterverarbeitung und Nebenprozesse

Die bei fast allen Druckprodukten durchgeführten Weiterverarbeitungsschritte sind Schneiden und

Stanzen. Dadurch fallen erhebliche Mengen von Stanz- und Schneidresten als weiße oder farbige,

bedruckte oder unbedruckte Papiere an.

Unter Umständen werden Drucke durch Falz-, Heft- und Klebevorgänge weiterverarbeitet. Falz- und

Heftvorgänge werden ganz überwiegend abfallfrei durchgeführt. Bei der Klebebindung kommen

Dispersionsklebstoffe oder Schmelzklebstoffe (sog. Hotmelts) zum Einsatz. Schmelzklebstoffe sind im

allgemeinen Mischungen aus Äthylvinylacetat (EVA), Harzen und Wachsen. Wäßrige Dispersions-

klebstoffe sind auf einer Polyvinylacetatbasis aufgebaut.

Zusätzliche mögliche Schritte in der Weiterverarbeitung betreffen die Veredelung von Drucken.

Veredelungsprozesse sind u.a. das Lackieren, das Kalandrieren und das Beschichten.

Lackiervorgänge finden zunehmend inline während des Druckprozesses in den Lackierwerken der

Druckmaschinen statt und fallen somit nicht unter die Druckweiterverarbeitung. Sie werden - wie das

Kalandrieren, das einen Lackiervorgang und die anschließende Oberflächenbehandlung mit Druck und

Wärme (beheizte Walze) beinhaltet, und das Beschichten mit einem Klarsicht-Film - nur bei Drucken

angewendet, bei denen besonders hohe Anforderungen an Oberflächengüte und/oder Haltbarkeit

gestellt werden.

Der Prägefoliendruck wird für besondere Farbwirkungen (z.B. Gold- und Silbereffekte) eingesetzt. Von

einer Tragbahn aus Polyester, die mit der entsprechenden Farbe beschichtet ist, wird die Farbe per

Prägestempel auf den Bedruckstoff übertragen. Dabei wird nur ein sehr geringer Anteil der auf der

Folie befindlichen Farbe genutzt.

Zur Abfallentstehung in der Weiterverarbeitung vgl. Kap. 4.5.
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Sowohl die Heatset-Rotationsanlagen als auch Tief- und Flexodruckmaschinen an denen Farben mit

leichtflüchtigen Lösemitteln verdruckt werden, sind mit Abluftreinigungsanlagen ausgerüstet. Ganz

überwiegend handelt es sich dabei um thermische Nachverbrennungsanlagen. Nur in wenigen

Einzelfällen sind Aktivkohleadsorber mit entsprechenden Desorbtionsmöglichkeiten installiert.

Während es früher in Druckereien weitverbreitet war, die betrieblichen Abwässer sowohl aus den foto-

chemischen Prozessen als auch aus dem Bereich der Druckplattenherstellung (damals vielfach noch

"Mehrmetallplatten" mit entsprechenden Säurebädern) in betriebseigenen Anlagen vor der Einleitung

in den Kanal vorzubehandeln, sind derartige Behandlungsanlagen für Betriebsabwässer nur noch in

einer sehr kleinen Zahl von Druckereien im Einsatz. Es handelt sich dabei überwiegend um einfache

Fällungsanlagen.

Zur Abfallentstehung in Nebenprozessen vgl. ebenfalls Kap. 4.5.



56 Branchengutachten Druckindustrie Teil A

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 57

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

3 Darstellung repräsentativer Anlagentypen

In der Druckereibranche ist es besonders schwierig, von repräsentativen Anlagentypen zu sprechen,

da eine sehr starke Auftragsspezialisierung gegeben ist. Selbst innerhalb derselben Größenkategorie

der Anlagen unterscheiden sich die bearbeiteten Aufträge außergewöhnlich. Dies ist zum einen vom

vorhandenen Maschinenpark und der grundsätzlichen Kundenzielgruppe sowie andererseits von den

besonderen Kundenwünschen abhängig. Es gibt also eine Vielzahl verschiedenster Druckereibetriebe,

die jeweils einen Bereich von Marktanforderungen abdecken (z.B. Zeitungsdruck, Buchdruck,

Katalogdruck, Druck von Visitenkarten und Faltblättern etc.). Hinzu kommt, daß seitens des Kunden

spezielle Papiere und Farben für einen Auftrag vorgegeben werden. Aus diesen Gründen werden

nachfolgend exemplarisch zwei Offsetdruckereien, eine Großdruckerei und ein Kleinbetrieb,

beschrieben. Darüber hinaus erfolgt die Darstellung eines Tiefdruck- und eines Flexobetriebes.

3.1 Großbetrieb (Offsetdruck)

Exemplarisch für einen Großbetrieb wird hier ein Druckereibetrieb beschrieben, der eine Mitarbeiter-

zahl von ca. 600 hat. Das Unternehmen produziert Bücher, Kataloge, Zeitschriften, Prospekte und Di-

rekt-Marketing-Produkte. In diesem Betrieb findet man typische Produktionsbereiche wie die eigene

Druckvorstufe einschließlich Druckformherstellung, den Druck, die Druckweiterverarbeitung, in diesem

Fall mit Buchfertigung. Die weitere Darstellung wird unterteilt nach den Produktionsbereichen

vorgenommen.

3.1.1 Druckvorstufe

In der Druckvorstufe gibt es die Bereiche Satz, Reproduktion und Druckformherstellung. Hier ist be-

sonders zu erwähnen, daß Daten für Satz und Reproduktion zum einen Teil in digitaler und zum

anderen Teil in analoger Form angeliefert werden. Die Weiterverarbeitung erfolgt dann in digitaler

Form. So erfolgt die Ausgabe von Satz-Daten auf sog. Digi-Set Belichtern (digital arbeitende

Satzbelichter) und die von Bild-Reproduktionen über Laser-Belichter. Die Filme für Texte und Bilder

werden im Anschluß manuell auf Montagefolien montiert. Die Entwicklung der digitalen Montage und

Direktplatten-Belichtung wird mitverfolgt. Da sich dieser Bereich z.Zt. stark in Bewegung befindet,

werden augenblicklich Investitionen nur sehr verhalten getätigt. Der Fortschritt auf dem Sektor der

Computer-to-Plate-Technologie wird abgewartet.

Bei der Druckformherstellung werden Aluminium- und in diesem Betrieb die nur noch selten

verwendeten Mehrmetall-Druckplatten eingesetzt.



58 Branchengutachten Druckindustrie Teil A

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

3.1.2 Druck

Im Druckbereich dieser Druckerei werden fünf Rollenrotationsanlagen- und fünf Bogenoffsetmaschi-

nen eingesetzt.

Die Rollenrotationsmaschinen sind mit vier, acht (zwei Maschinen) und 10 (ebenfalls zwei Maschinen)

Farbwerken ausgerüstet. Alternative Papierbahnführungen ermöglichen den 16-, 32- und 64-Seiten-

Mehrfarbdruck sowie den 128-Seiten-Einfarbdruck.Die Farbversorgung erfolgt über eine Festverroh-

rung.

Vier Maschinen verfügen über automatische Gummituch-Wascheinrichtungen; zwei Maschinen haben

ein Leimwerk. Im beschriebenen Betrieb werden die Rollenrotationsanlagen mit einem Isopropylalko-

holgehalt im Feuchtmittel von ca. 15% gefahren.

Zur Reinigung der Maschinen werden betriebseigene Mehrweg-Lappen eingesetzt, die in einer exter-

nen Wäscherei gereinigt werden.

Die fünf Bogenoffsetmaschinen sind mit ein bis vier Farbwerken ausgerüstet und können die Formate

100 x 140, 52 x 72 und 110 x 160 bedrucken. Die Farbversorgung erfolgt in herkömmlicher Weise

händisch per Spachtel in den Farbkasten. Drei der großformatigen Maschinen haben eine automati-

sche Wascheinrichtung für die Gummitücher und eine Infrarot-Trocknungseinrichtung. Die Maschinen

mit vier Farbwerken sind mit einer zentralen Reinigungsmittelversorgung für die Waschanlage ausge-

rüstet. Die ein- und zwei-Farben-Maschinen werden händisch gereinigt. Das Feuchtmittel wird eben-

falls über eine zentrale Versorgung den Bogenmaschinen zugeführt und wird in einer Regenerierungs-

anlage wiederaufbereitet. Der Isopropylalkoholgehalt im Feuchtmittel beträgt wie bei den Rol-

lenoffsetmaschinen ca. 15%. Die händische Reinigung erfolgt ebenfalls mit Mehrweg-Putztüchern.

Die an Rollenrotations- und Bogenoffsetmaschinen verwendeten Reinigungsmittel sind zu 85%

AI-/AII-Mittel und zu 15% Hochsieder.

3.1.3 Druckweiterverarbeitung

Die oben erwähnte Buchfertigung ist ausgelagert, es befinden sich dort Planschneide-, Falz- und

Fadenheftmaschinen sowie eine Buchdeckenherstellung zur Druckweiterverarbeitung. Teilweise

werden an Stelle der Fadenheftung Klebebindungen verwendet. Das fertige Produkt wird schließlich

mittels einer Bucheinwickelmaschine verpackt und ist bereit für den Versand.
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In der Weiterverarbeitung von Zeitungs- und Katalogprodukten kommen Beilageneinsteckmaschinen,

Falz-, Planschneide- und Schrumpffolien-Packmaschinen zum Einsatz. Kataloge, Telefonbücher etc.

werden direkt weiterverarbeitet und können schnell ausgeliefert werden.

Für eine Werbung per Postversand werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: Falzen, Stanzen,

Kleben, Beschichten und Konfektionieren sowie Etikettieren.

3.1.4 Typische Einsatzstoff- und Abfallmengen

Die Verbrauchsmengen einiger für Druckereien und in ihrer Umweltwirkung bedeutende Stoffe sind in

Tabelle 17 aufgeführt.

Tab. 17: Verbrauchsmengen einiger umweltrelevanter sowie bedeutender Stoffe für

einen Offsetdruckerei-Großbetrieb

Verbrauchsstoff Verbrauchsmenge

p.a.

Farbe 400 t

Wasch- und Reinigungsmittel 45 t

Isopropanol 27,5 t

Druckplatten 11,5 t

Film-Entwickler 2,5 t

Film-Fixierer 1 t

Filmmaterial 13.000 m2

Papier 40.000 t

Das Unternehmen verfügt über eine eigene Neutralisationsanlage in der ca. 15 t Abwasser neutralisiert

werden. Die Mengen einiger wichtiger Abfälle sind in Tabelle 18 dargestellt.
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Tab. 18: Abfallmengen in Tonnen/Jahr einiger wichtiger Abfallstoffe in einem

Offsetdruckerei-Großbetrieb

Abfallart Menge [t/a]

Film 2,3

Lösungsmittelhaltige Abfälle 4,2

Farbe 8,2

Haus- u. Gewerbemüll 112

Papier 7200

3.2 Kleinbetrieb (Offsetdruck)

Der hier beschriebene Betrieb hat eine Mitarbeiterzahl von 30, es werden Beilagen und Prospekte ge-

druckt. Für Prospekte gibt es ein Abruflager, in dem vorbereitete Prospekte für den Kunden bereitge-

halten werden. Weiterhin werden Formulare und Geschäftspapiere gedruckt. Die Druckvorstufe und

die Druckweiterverarbeitung befinden sich im Haus.

3.2.1 Druckvorstufe

In der Druckvorstufe werden ca. 2.100 m2 Filmmaterial pro Jahr verbraucht. Für die Verarbeitung die-

ses Filmmaterials werden ca. 550 kg Film-Entwickler und Fixierer eingesetzt. Die Bild- und Textver-

arbeitung erfolgt in digitaler Form. Die Ausgabe erfolgt über einen Belichter. Ungefähr die Hälfte der

verwendeten Druckplatten wird direkt belichtet, so daß eine Filmerstellung entfallen kann. Die

Prooferstellung wird extern durchgeführt.

3.2.2 Druck

Im Druckbereich werden ca. 9.000 Druckplatten pro Jahr verarbeitet, die auf sechs Bogenmaschinen

zum Einsatz kommen. Lediglich eine der sechs Maschinen hat vier Farbwerke, eine weitere zwei und

alle übrigen Maschinen verfügen nur über jeweils ein Farbwerk. Die Farbversorgung für die

Skalenfarben erfolgt über eine Zapfanlage, in der Gebinde bis zu 200 kg eingesetzt werden. Spezial-

farben werden händisch eingespachtelt. Der Farbverbrauch beträgt ca. 1.500 kg/a, davon entfallen ca.

40% auf Schwarz, welches in zwei verschiedenen Qualitäten eingesetzt wird.
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Das Feuchtmittel wird mit einem Isopropanolgehalt von ca. 10% gefahren. Der Feuchtmittelgehalt kann

durch den Einsatz eines Feuchtmittelzusatzes sowie einer Feuchtmittelkühlung auf diesem Niveau

gefahren werden.

Als Reinigungsmittel werden Pflanzenölester sowie AI-/AII-Reinigungsmittel eingesetzt. Die Reinigung

der Farbwalzen und Gummitücher erfolgt an der Vier-Farben-Maschine automatisch, an allen anderen

jedoch manuell.

3.2.3 Druckweiterverarbeitung

Im Bereich der Druckweiterverarbeitung kommen Rüttel-, Schneid-, Falz-, Kuvertier- und Adressier-

maschinen zum Einsatz, so daß die Produkte z.T. für den Postversand fertiggestellt werden. Teilweise

werden die Druckerzeugnisse mit einer Klebebindung versehen.

3.2.4 Typische Einsatzstoff- und Abfallmengen

Die Verbrauchsmengen einiger für einen Offsetdruckerei-Kleinbetrieb und in ihrer Umweltwirkung

bedeutende Stoffe sind in Tabelle 19 aufgeführt.

Tab. 19: Verbrauchsmengen einiger umweltrelevanter sowie bedeutender Stoffe für

einen Offsetdruckerei-Kleinbetrieb

Verbrauchsstoff Verbrauchsmenge

p.a.

Farbe 1,5 t

Wasch- und Reinigungsmittel 2,35 t

Isopropanol 1,3 t

Druckplatten 9000 St.

Film-Entwickler 0,3 t

Film-Fixierer 0,25 t

Filmmaterial 2.100 m2

Papier 600 t

Nachfolgend sind in Tabelle 20 einige wichtige Abfallstoffe, die in einem Offsetdruck-Kleinbetrieb

anfallen, aufgelistet.
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Tab. 20: Abfallmengen in Tonnen/Jahr einiger wichtiger Abfallstoffe in einem

Offsetdruckerei-Kleinbetrieb

Abfallart Menge [t/a]

Film 0,36

Lösemittel-Wassergemische aus

der Maschinenreinigung

0,9

Farbe 0,07

Haus- u. Gewerbemüll 3,5

Papier 28

Der Anteil von Produktionsabwässern am Gesamtabwasseraufkommen liegt bei ca. 2.500 l, die

überwiegend aus den Bereichen Wischwassersystemwechsel und Teilereinigung resultieren.

3.3 Tiefdruck-Betrieb

Der beispielhafte Tiefdruck-Betrieb hat eine Mitarbeiterzahl von ca. 260. Das Unternehmen produziert

bedruckte Folien, die in erster Line als Verpackung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. In

diesem Betrieb findet man typische Produktionsbereiche wie Druckvorstufe einschließlich Druckform-

herstellung, Druck und Druckweiterverarbeitung. Die weitere Darstellung wird unterteilt nach den

Produktionsbereichen vorgenommen.

3.3.1 Druckvorstufe

In einer betriebseigenen Galvanikanlage werden die ca. 140 Druckzylinder pro Jahr galvanisiert, dabei

werden ca. 4 t Chemikalien verbraucht. Die aus der Galvanik stammenden Abwässer werden einer

hauseigenen Neutralisationsanlage zugeführt. Die zur Druckformherstellung benötigten Repro-Unter-

lagen werden von einem externen graphischen Atelier zugeliefert. Die Herstellung der Tiedruck-

Zylinder erfolgt in dem beschriebenem Betrieb über das chemikalienfreie, mechanische Gravur-

verfahren.
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3.3.2 Druck

Der Betrieb verfügt über drei Rollen-Rotationstiefdruck- und zwei Kaschiermaschinen. Die

unterirdischen Lösemitteltanks haben eine Kapazität von 95.000 l. Diese Tanks sind über eine

Zapfanlage direkt mit den Druckmaschinen verbunden. Die anfallenden Lösungsmitteldämpfe aus der

Abluft der Druck-, Kaschier- und Wannenwaschmaschinen werden über eine thermische

Nachverbrennung entsorgt. Im Bereich der Druck-Produktion werden jährlich ca. 10.000 t Folien

bedruckt, dabei werden über 300 t Druckfarbe verbraucht.

3.3.3 Druckweiterverarbeitung

Der Bereich der Druckweiterverarbeitung beschränkt sich auf das Schneiden der Folien sowie deren

Verpackung.

3.3.4 Typische Einsatzstoff- und Abfallmengen

Die Verbrauchsmengen einiger für eine Tiefdruckerei und in ihrer Umweltwirkung bedeutender Stoffe

sind in Tabelle 21 aufgeführt.

Tab. 21: Verbrauchsmengen einiger umweltrelevanter sowie bedeutender Stoffe für

eine Tiefdruckerei

Verbrauchsstoff Verbrauchsmenge p.a.

Farbe 300 t

Lösemittel 750 t

Galvanik-Chemikalien

(inkl. Cu, Cr)

4 t

Druckzylinder 140 Stück

Bedruckstoff 10.000 t

Nachfolgend sind in Tabelle 22 einige wichtige Abfallstoffe, die in einer Tiefdruckerei anfallen,

aufgelistet.
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Tab. 22: Abfallmengen in Tonnen/Jahr einiger wichtiger Abfallstoffe in einer

Tiefdruckerei

Abfallart Menge [t/a]

Galvanikschlamm 4 t

Lösungsmittelhaltige Abfälle 60 t

Farbe 15 t

Haus- u. Gewerbemüll 1.000 t

Bedruckstoff-Abfälle 900 t

Das Unternehmen besitzt neben der thermischen Nachverbrennung (zur Verbrennung der

lösungsmittelhaltigen Abluft der Druck- und Kaschiermaschinen) eine Destillationsanlage, in der aus

den flüssigen Druckfarbenresten die Lösungsmittel zurückgewonnen werden können. Für die

Abwässer aus der Galvanik wird eine Abwasserbehandlungsanlage (Neutralisationsanlage) betrieben.

3.4 Flexodruckbetrieb

In dem beispielhaft dargestellten Flexodruckbetrieb werden verschiedenste Folienprodukte für den

Werbemittel- und Verpackungsbereich produziert.

3.4.1 Druckvorstufe

In diesem Betrieb gibt es keine eigene Druckvorstufe oder Formenherstellung. Die Druckformen

werden von externen Dienstleistern bezogen.

3.4.2 Druck

Im Druckbereich sind 12 Flexodruckmaschinen mit insgesamt 38 Druckwerken installiert. Die

Maschinen verfügen über unterschiedliche Formate. Gedruckt wird mit lösemittelbasierten

Flexodruckfarben. In den nachgeschalteten Heizlufttrocknern werden die Lösemittel ausgetrieben und

einer thermischen Nachverbrennung zugeführt. Die erzeugte Verbrennungswärme wird für den Betrieb

der Heizlufttrockner genutzt.

Zur Reinigung der Maschinenteile ist eine gekapselte Teilereinigungswaschmaschine im Einsatz, die

mit leichtsiedenden Reinigungsmitteln der VbF-Klasse AI betrieben wrid. Die verunreinigten

Reinigungsmittel werden über eine Destillationsanlage regeneriert und erneut eingesetzt.
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3.4.3 Druckweiterverarbeitung

Im Bereich der Weiterverarbeitung sind verschiedenste Einzelaggregate und Verarbeitungsstraßen

zum Schneiden, Stanzen, Heften und Kleben installiert.

3.4.4 Typische Einsatzstoff- und Abfallmengen

Die Verbrauchsmengen der mengen- und umweltrelevanten Einsatzstoffe sind in der Tabelle 23

aufgeführt.

Tab. 23: Verbrauchsmengen der relevanten Stoffströme in einem mittelgroßen

Flexodruckbetrieb

Verbrauchsstoff Verbrauchsmenge p.a.

Flexodruckfarbe 30 t

Kunststoff-Folien 2.247 t

Reinigungs- und Lösemittel 35,82 t

Leim- und Klebemittel 290 t

In Tabelle 24 sind die wesentlichen Abfallmengen mit ihren Gesamtjahresmengen aufgelistet.

Tab. 24: Abfallmengen in Tonnen/Jahr einiger wichtiger Abfallstoffe in einem

mittelgroßem Flexodruckbetrieb

Abfallart Menge p.a.

Druckfarbenreste 1,5 t

Folienreste 185 t

Klebemittelreste 0,8 t

Gewerbemüll 130 t
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4 Abfallarten in der Druckindustrie

4.1 Übersicht Abfallarten in der Druckindustrie

In der folgenden Tabelle sind die praxisrelevanten druckereitypischen Abfallarten im Überblick

dargestellt:

Tab. 25: Überblick über druckereitypische Abfallarten sowie die Querverweise zu den

Anfallstellenbeschreibungen innerhalb Kapitel 4.

Abfallarten AS Zusatzinformationen Anfallstellen-Beschreibung
in Kapitel

Charak-
terisie-
rung in

4.2 4.3 4.4 4.5
Filme 57115 Film sowie Polyester- und

Papierträger-Druckfolien
4.2.4 4.3.1 4.6.1

Fixierbäder 52707 4.2.3 4.6.2

Entwicklerbäder 52723 Filmentwickler
Plattenentwickler

4.2.2
4.2.3 4.3.2.1

4.6.3 (A)
4.6.3 (B)

Kunststoffolien (Verpackung) 57129 4.2.5 vgl. 4.6.5
Aluminiumdruckplatten 35304 4.3.3 4.6.4
Galvanikschlamm 8 Oberflächenvergütung

Tiefdruckzylinder
4.3.2.2

Kunststoffemballagen ohne
schädl. Restinhalte

57118 4.2.5 4.6.5

Kunststoffemballagen mit schädl.
Restinhalten

57127 Fixierer-/Entwickler-
Konzentrate als Rest-
inhalte

4.2.5 4.6.6

Druckfarbenreste 55509 • Offset-Farben
• lösemittelbasierte Tief-

u. Flexodruckfarben
• wasserbasierte Tief- u.

Flexodruckfarben

4.2.2 4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.2.1
4.4.2.2

4.6.7

Eisenmetallbehältnisse, entleert 35105 4.4.1.1
4.4.1.2

4.6.8

Eisenmetallbehältnisse mit
schädl. Restinhalten

35106 4.4.1.1 4.6.9

Lösemittelgemische ohne ha-
logenierte organische Lösemittel

55370 Reinigungsmittelrück-
stände
Auswaschlösungen von
Flexoformen

4.3.2.3 4.4.2.1
4.4.2.3

4.6.10

Lösemittel-Wassergemische
halogenfrei

55374 Reinigungsrückstände 4.4.2.1
4.4.2.3

4.6.11

Spül- und Waschwässer 52725 derzeit überwiegend in die
Kanalisation

4.4.2.1
4.4.2.3

4.6.12

Zellstofftücher mit organischen
Verunreinigungen

18712 4.4.2.1 4.6.13

                                                     
8 Vgl. entsprechendes Branchengutachten zur Untersuchung von Galvanisieranlagen.
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Abfallarten AS Zusatzinformationen Anfallstellen-Beschreibung
in Kapitel

Charak-
terisie-
rung in

4.2 4.3 4.4 4.5
Altpapier 9 18718 enthalten auch Schnitt-

und Stanzabfälle, Makula-
tur und Verpackungen

4.2.5 4.4.2.1
4.4.3

4.5

Hausmüllähnlicher
Gewerbeabfall

91101 4.2.2
4.2.4

4.3.1 4.4.1.1
4.4.2.2

4.6.14

Diese Abfallarten decken (gemeinsam mit dem hausmüllähnlichen Gewerbeabfall) mehr als 95% der

üblicherweise in Druckbetrieben anfallenden Abfallmengen ab.

Weitere hier nicht aufgeführte Abfallarten entstehen ggf. durch in Einzelfällen eingesetzte spezielle

Bedruckstoffe (Blechdruck, Textilien oder Tapetendruck) oder durch außergewöhnliche Maschinen-

konstellationen (z.B. den Einsatz von Mehrmetallplatten).

4.2 Abfallentstehung in der Druckvorlagenherstellung

In der Druckvorlagenherstellung sind die meisten Abfälle fotografische Materialien aus den Entwick-

lungsprozessen (wie Filme, Fixierbäder, Entwicklerbäder), deren Verpackungen sowie Verbrauchs-

materialien unterschiedlicher Art. Als typische Abfälle gelten:

• Disketten, Magnetbänder, Laserdruckertrommeln, Tintenpatronen aus der EDV,

• Elekronikschrott, wenn alte EDV-Anlagen wie PC, Bildschirme, Scanner oder Belichter (meist

aufgrund der schnellen technischen Entwicklung) ausgemustert werden müssen,

• Proofmaterialien, wie Kunststoffolien, Farbreste, Entwicklerbäder und Papierbögen,

• Entwickler- und Fixierbäder, Filme oder Fotopapiere aus der fotografischen Entwicklung,

• verschmutzte Kunststoffolien von nicht mehr gebrauchten Montagen.

4.2.1 Abfälle aus dem EDV-Einsatz

Trotz immaterieller Verarbeitung der Daten fallen auch in der EDV Reststoffe an, die entsorgt werden

müssen. Da die Druckindustrie in diesem Bereich immer hochqualitative Systeme benötigt, liegt nur

ein sehr geringes Potential vor, diese Abfallmengen zu verhindern. Im Vorfeld der Elektronikschrott-

verordnung haben sehr viele Lieferanten von Materialien für Laser- und Tintenstrahldrucker ein

                                                     
9 Papier wird zu über 98% den bestehenden Verwertungswegen zugeführt. Daher findet eine Betrachtung als Abfall nicht

statt.
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Rücknahmesystem für verbrauchte Tintenpatronen, Lasertrommeln und Tonerbehälter entwickelt, das

auch von der Druckindustrie genutzt wird.

Ein weiterer Bereich ist der Elektronikschrott. Durch die immer kürzer werdenden Innovationszyklen im

EDV-Sektor müssen die Druckereien in kurzen Abständen in neue Hardware investieren. Die Altgeräte

werden zwar so lange wie möglich benutzt, sind aber oft trotz technischer Funktionsfähigkeit

technologisch so veraltet, daß sie ausgemustert werden müssen. Ist für solche Geräte, die vor 5

Jahren Spitzentechnik darstellten, kein Gebrauchtmarkt mehr vorhanden, müssen diese als

Elektronikschrott entsorgt werden. Da die Elektronikschrott-Entsorgung durch eine Bundesverordnung

geregelt werden soll und diese Abfälle nicht druckereitypisch sind, wird im folgenden nicht weiter auf

diese Abfälle eingegangen (vgl. Kapitel 2.2.1).

4.2.2 Abfälle aus der Prooferstellung

Die Erstellung von Proofs erfolgt zur frühzeitigen Erkennung von Fehlern. Deshalb ist die Erstellung

eines Proofs abfallvermeidend, denn wenn ein Fehler erst später im Produktionsprozess erkannt wird,

ist der entstehende finanzielle und ökologische Aufwand meist wesentlich höher.

Wie im Kapitel 2.2.1 beschrieben, gibt es eine Reihe sehr unterschiedlicher Systeme zur Proofer-

stellung. Der konventionelle Andruck unterliegt dabei den gleichen Prinzipien wie die eigentliche

Druckformherstellung bzw. der Druck. Der einzige Unterschied bei der Abfallentstehung resultiert aus

der geringen Auflagenhöhe (1-10 Exemplare) mit einem relativ höheren Anfall an Druckfarbenresten

und Reinigungsmittelresten (Lösemittelgemische), die aber im absoluten Vergleich mit den Rest-

mengen von der Druckmaschine meist zu vernachlässigen sind.

Bei den anderen Proofverfahren fallen überwiegend verunreinigte Kunststoffolien und Toner, selten

auch Entwicklerbäder oder Druckfarbenreste an.

4.2.3 Abfälle aus der Entwicklung fotografischer Materialien

Abbildung 16 zeigt den schematischen Aufbau einer Filmentwicklungsmaschine sowie die Eintrags-

und Austragspfade und -mengen der Hilfsstoffe. Die Werte sind Anhaltswerte für eine optimal

eingestellte Entwicklungsmaschine. Diese Werte können je nach Maschine und deren Zustand sowie

den verwendeten Materialien z.T deutlichen Schwankungen unterliegen.
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Entwicklerbad Fixierbad 

500-600 ml/qm 20 ml/qm400-600 ml/qm 

500-600 ml/qm 20 ml/qm400-600 ml/qm 

Frischware Frischwasser

Abfall Abwasser

Spülwasser

Transportwalzen 

Badüberläufe: 

Quetsch- und

Abb. 16: Eintrags- und Austragspfade und -mengen der Hilfsstoffe bei der Entwicklung

fotografischer Materialien 10.

Das Entwicklerbad muß, wie auch in Abbildung 16 dargestellt, ständig aufgefrischt werden. Gründe

für die Entwicklerregeneration 11 sind:

• etwa 10% des Hydrochinon verbraucht sich bei der Reduktion der Silberhalogenide im Film;

• chemische Reaktionen mit Luftsauerstoff;

• gelöste Gelatine und andere aus dem Fotomaterial stammende Verunreinigungen sammeln sich

an und verschlechtern die Bedingungen der gewünschten chemischen Reaktionen;

• da die Entwicklung in beheizten Bädern (ca. 35°C) stattfindet, verdunstet ständig Wasser;

• durch ungenügende Abquetschung an den Walzen transportiert das Fotomaterial Entwickler in

das nächste Prozeßbad (Verschleppungsverluste).

Da der Tankinhalt konstant ist, fließt bei der Regeneration (Auffrischung) mit Frischentwickler

entsprechend verbrauchte Altchemie über einen Ablauf in den Sammelbehälter für den Altentwickler.

Da sich beim Entwicklungsprozeß Chemikalien verbrauchen und praktisch eine irreversible stoffliche

Veränderung eintritt, ist ein Recycling des Bades nicht möglich. Aufgrund von Verschleppungs- und

                                                     
10 In Abhängigkeit der Abdeckung und Temperatur können Verdunstungsverluste in Höhe von ca. 5% auftreten. Um diese

Menge reduzieren sich die Badüberläufe.
11 Mit Regeneration ist - unabhängig davon, ob mit extern aufbereiteten chemischen Produkten oder mit neuen Produkten

gearbeitet wird - das Auffrischen und Nachfüllen der Bäder als Ersatz für den verbrauchten Badüberlauf gemeint.
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Verdunstungsverlusten kann die Menge an entsorgtem Entwickler etwas geringer als die Menge des

frisch eingesetzten Entwicklers sein.

Auch beim Fixierbad ist eine Regeneration notwendig. Dies geschieht aus folgenden Gründen:

• Anreicherung der Silberkomplexe stört ab 10 g/l den Fixierungsprozeß;

• unerwünschte chemische Reaktionen mit Luftsauerstoff;

• unerwünscht gelöste Gelatine und andere Verschmutzungen verschlechtern die Bedingungen

der gewünschten chemischen Reaktionen;

• da die Entwicklung in beheizten Bädern (ca. 35°C) stattfindet, verdunstet ständig Wasser;

• durch ungenügende Abquetschung an den Walzen transportiert das Fotomaterial Fixierer in das

nächste Prozeßbad;

• Anreicherung von störenden Hilfsstoffen aus dem Entwicklerbad (Sulfat) durch ungenügende

Abquetschung.

Wie beim Entwickler führt auch beim Fixierer die Regeneration (Auffrischung) mit Frischware zu einem

Überlauf des Tankinhaltes, wobei der Überlauf in einem Sammelbehälter aufgefangen wird.

4.2.4 Abfälle aus der Seitenmontage

Wenn die Druckerei die Verknüpfung von Text-/Bildinformationen in der EDV durchführt und beide

Daten gemeinsam auf Film ausgegeben werden, entsteht kein zusätzlicher Abfall. Anders ist es bei der

konventionellen Seitenmontage, bei der die Filmteile manuell auf eine Montagefolie montiert werden.

Oft sind Zwischenkopien der Montagen notwendig, so daß auch noch weitere Filme hergestellt werden

müssen, was den Anfall von Filmen als Abfälle und verbrauchter Entwickler- und Fixierbäder erhöht.

Die fertigen Montagen bleiben i.d.R. bei den Auftragsunterlagen und werden erst bei Sichtung des

Archivs ggf. aussortiert und entsorgt (siehe Kapitel 2.2.2).

4.2.5 Verpackungsabfälle aus der Druckvorlagenherstellung

Die Fotomaterialien der Druckvorlagenherstellung sind aufgrund Ihrer Lichtempfindlichkeit besonderen

Transportsicherungen unterworfen. Deshalb sind diese Materialien neben dem gewöhnlichen Papp-

karton noch in eine dicke lichtdichte Kunststoffolie eingepackt. Montagefolien sind dagegen meist nur

einfach in Papier oder Kartonagen verpackt. Die Toner der Proofsysteme sind in Kunststoffflaschen

abgefüllt, die flüssigen Produkte wie Filmentwickler und -fixierer in Kanistern von 5 l, 10 l oder 20 l,

selten auch in Fässern von 200 l Füllvolumen. Seit einigen Jahren sind diese beiden Fotochemikalien
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auch als Trockenchemikalie erhältlich, so daß statt Kanistern Kunststoffbeutel zur Anwendung

kommen. Mehrwegsysteme sind für Repromaterialien der graphischen Industrie nicht im Einsatz.

4.3 Abfallentstehung in der Druckformherstellung

Als typische Abfälle gelten in der Druckformherstellung:

• Kunststoffolien und Filme aus der Bogenmontage,

• Entwicklerbäder (Plattenentwickler) und Auswaschlösungen (Lösemittelgemische) aus der

Verarbeitung der Druckform,

• Aluminium-Druckplatten aus Fehlproduktionen,

• Verpackungsabfälle (entleerte Kunststoffemballagen) der verschiedenen Verbrauchsmate-

rialien.

4.3.1 Abfälle aus der Bogenmontage

Ähnlich wie bei der Seitenmontage der Vorlagenherstellung fallen bei der Auflösung eines Archives

Montagefolien (Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall) und aufgeklebte Filme an. Diese können

teilweise getrennt und dann einzeln entsorgt werden.

4.3.2 Abfälle aus der Verarbeitung der Druckform

4.3.2.1 Offsetdruck

Wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Verfahren zur Herstellung einer

Offsetdruckform. Dabei unterliegen die abfallerzeugenden Prozesse dem gleichen Prinzip, der

Entfernung von Schichtbestandteilen der Druckplatte, die nach dem Belichtungsprozeß nicht mehr

erwünscht sind. Das sind i.d.R. die Schichten der nicht-druckenden Stellen (Ausnahme: bei Platten für

wasserlosen Offsetdruck die Schicht der druckenden Stellen).

Im Plattenentwickler reichern sich diese Schichtbestandteile an. So verlieren Plattenentwickler u.a.

durch eine deutliche Viskositätssteigerung mit der Zeit ihre Funktionsfähigkeit. Um diesem Effekt

entgegenzuwirken, ist in den Entwicklungsmaschinen (im Aufbau vergleichbar mit einer Filmentwick-

lungsmaschine, siehe Abb. 16 in Kap. 4.2.3) eine ständige vom Durchsatz abhängige Regeneration

(Auffrischung) des Bades notwendig. In Abhängigkeit vom Plattentyp, den Druckbildern und den

Plattenformaten werden ca. 30-50 ml je Druckplatte zudosiert. Diese Zuführung von frischem
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Entwickler führt im Entwicklerbad zu einem Überlauf des gebrauchten Bades. Der Überlauf wird in

Kanistern oder über ein Rohrleitungssystem in Tanks gesammelt und steht zur Entsorgung an.

4.3.2.2 Tiefdruck

Die Tiefdruckformherstellung wird in Baden-Württemberg nur noch von wenigen Betrieben durch-

geführt. Die Hauptprozesse entsprechen mit dem Ver- bzw. Entchromen und dem Verkupfern denen

eines normalen Galvanikbetriebes. Im folgenden werden diese Bereiche nicht weiter behandelt, da im

Rahmen des Beratungsprogramms zur Reststoffvermeidung und -verwertung in Baden-Württemberg

Galvanisieranlagen als gesonderte Branche erfaßt sind.

4.3.2.3 Hochdruck

Die neben den Flexodruckformen noch eingesetzten konventionellen Hochdruckformen (Kap. 2.3.4)

werden im weiteren nicht im Detail untersucht, da deren Einsatz nur in seltenen Spezialfällen

stattfindet. Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich deshalb nur auf den Flexodruck.

Ähnlich wie bei den Offsetplatten werden auch bei den Flexoplatten die unerwünschten Schicht-

bestandteile mit der Auswaschlösung (Lösemittelgemische) von der Platte entfernt. Wenn

ausschließlich mit Wasser ausgewaschen wird, enthält das anfallende Abwasser (ca. 20 l/m2) nur die

gelöste Schicht (ca. 1,5 Gew.%) und ist über verschleppte Lösemittelanteile hinaus frei von weiteren

Belastungen. Eine Einleitung in die Kanalisation muß für jeden Betrieb individuell mit der

Abwasserbehörde geklärt werden.

Ab einer Anreicherung von etwa 6% Schichtbestandteilen verlieren die Auswaschlösungen ihre

Wirkung. Deshalb findet auch hier eine Regeneration (Auffrischung) der Lösung statt; damit fällt am

Überlauf verschmutzte Auswaschlösung (Lösemittelgemische) an. Diese wird in Kanistern oder

Tanks gesammelt.

Wenn die Betriebe über eine betriebseigene Destillation verfügen, können diese verschmutzten

Lösemittel wieder aufbereitet und neu eingesetzt werden. Dann fällt als zu entsorgender Abfall nur ein

Destillationsschlamm an, der unter der AS 555 09 (Farbreste) als Sonderabfall entsorgt werden muß.
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4.3.3 Druckformabfälle bei der Druckformherstellung

Nach dem Druck der benötigten Auflage werden diejenigen Druckformen, die möglicherweise als

Folgeaufträge nochmal verwendet werden können, als sogenannte Stehplatten eingelagert. Der

überwiegende Teil der Druckformen muß dagegen entsorgt werden. Eine unmittelbare Wiederver-

wendung (Neubebilderung) ist nicht möglich.

Neben den Druckplatten, die nach dem Druck als Abfall anfallen, können unbrauchbare Platten auch in

der Druckformherstellung anfallen, z.B. durch Feststellen eines Fehlers auf dem Film nach dem

Belichten der Platte.

4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß

Die nach Abzug der Altpapier- und der hausmüllähnlichen Gewerbeabfallmengen verbleibenden

Abfallmengen eines Druckbetriebes entstehen zu 30-60% im Drucksaal. Die wesentlichen abfall-

relevanten Prozesse im Drucksaal sind die Farbversorgung der Druckmaschinen und die Maschinen-

reinigung und -wartung.

Im Zusammenhang mit Prozessen fallen insbesondere die folgenden Abfälle an:

• Druckfarbenreste in Form von Restfarben und Farbresten;

• Lösemittelgemische oder Lösemittel-Wasser-Gemische in Form von Reinigungsrück-

ständen;

• Mit Druckfarben und Reinigungsmitteln verunreinigte Putztücher und Tuchbahnen;

• Eisenmetallbehältnisse mit und ohne schädliche Restinhalte (Druckfarben);

• Aluminiumdruckplatten und andere Offset- und Flexodruckformen;

• Spül- und Waschwässer aus verschiedenen Reinigungsprozessen;

• Kleinmengen farbverunreinigter Hilfsmittel wie Schaber, Spachtel und Gummitücher, die

üblicherweise mit dem "Hausmüllähnlichen Gewerbeabfall" entsorgt werden (z.T. auch mit

den Druckfarbresten) sowie

• Bedruckstoffabfälle (Makulatur).

Die Anfallstellen und Anfallbedingungen dieser Abfallarten werden im folgenden skizziert.
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4.4.1 Abfallentstehung bei der Farbversorgung

Bezüglich der Prozeßrückstände von Druckfarben ist unter Entsorgungs- und Vermeidungsaspekten

die Unterscheidung in Farbreste und Restfarben relevant. Während Restfarben als gebinde- oder

maschinenbedingte Übermengen weiterverdruckbarer Farbe anfallen, sind Farbreste durch

Oxidations- oder Alterungsprozesse oder durch Verunreinigungen z.B. mit Papierstaub in ihrer

Zusammensetzung verändert und nicht mehr für den Druck einsetzbar. Restfarben können somit

prinzipiell einer innerbetrieblichen Weiterverwendung zugeführt werden (Abfallvermeidung), Farbreste

sind dagegen als Abfälle zu entsorgen.

4.4.1.1 Abfälle aus der Farbversorgung im Bogenoffsetdruck

Nach aktuellen Untersuchungen [VGL. AHRENS, ET AL. 1993-1995] werden ca. 20-30% der eingekauften

Bogenoffsetfarbmengen in den Betrieben zu Farbresten. Diese Farbrestmengen fallen zu ca. 60% als

pastöse Abfälle und zu ca. 40% als Beladung von Putzlappen an.

Restfarben entstehen im Bogenoffsetdruck durch Restfüllmengen in den Gebinden, die bei den

vielfach relativ kleinen Auftragsgrößen nicht verdruckt wurden, sowie als Restfüllmengen in den Farb-

kästen der Maschinen. Diese Farbkästen müssen (um die Produktionsqualität sicherzustellen) bis zum

Auftragsende mit einer gewissen Mindestmenge an Druckfarbe gefüllt sein. Diese Mindestfüllmengen

von ca. 0,5 kg übersteigen bei kleinen Auflagen sogar die insgesamt verdruckte Farbmenge. Ist kein

Anschlußauftrag in gleicher Farbigkeit geplant, so werden die Restfarbmengen in den Farbkästen

üblicherweise in wiederverschließbare Kleingebinde (1- bzw. 2,5 kg-Dosen) zurückgespachtelt.

Die vorstehend skizzierten Restfarbmengen können durch den Kontakt mit Luftsauerstoff (teilweise) zu

nicht mehr verdruckbaren Farbresten werden, wenn die Farbkastenfüllungen bei einer größeren Pause

bis zum Anschlußauftrag nicht ausreichend gegen Oxidation geschützt werden oder die ange-

brochenen Gebinde nicht ausreichend luftdicht verschlossen gelagert werden.

Neben den Spachtelresten, die sowohl bei der Gebinde- als auch bei der Farbkastenentleerung

auftreten, sind weitere Anfallstellen von Farbresten Quetschverluste (Undichtigkeit des Auspreß-

Stempels) beim Einsatz von Farbzapfanlagen zur Entleerung größerer Farbgebinde sowie die

Druckfarbenmengen, die sich auf den Walzen des Farbwerkes befinden, wenn dieses vor einer

längeren Druckpause oder vor einem Farbwechsel "umgewaschen" (gereinigt) wird.
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Auch überlagerte Farben werden schließlich zu einem entsorgungsbedürftigen Farbrest. Die

durchschnittliche Lagerdauer von Bogenoffsetfarben, auch in gut verschlossenen Gebinden, beträgt

etwa 1 Jahr.

Von einigen Maschinenherstellern werden PE-Inlets in den Farbkästen verwendet, die beim

Farbwechsel ebenfalls getauscht werden. Diese farbrestbehafteten Folien werden vielfach mit in die

Sammelbehälter für die Druckfarbenreste gegeben. Farbverunreinigte PVC-Folien fallen darüber

hinaus z.T. beim Bogenfarbenbezug in 25- bzw. 50 l Hobbocks und 200 l-Fässern an, wo sie von

einigen Farbherstellern als Oxidationsschutzschicht zur Abdeckung der Farben verwendet werden.

Eine weitere Anfallstelle von farbverunreinigten Kunststoffolien sind die von einigen Farbherstellern

eingesetzten Inlets insbesondere in 200- und 300 l-Mehrweggebinden. An diesen Inlets haften nach

dem Auspressen der Farbgebinde häufig noch mehrere Kilogramm Restfarben, die nur schwer nutzbar

gemacht werden können und die die Entsorgung der Folien deutlich erschweren.

Da Bogenoffset-Farben höher viskos sind, lassen sich die Einweg-Blechgebinde nicht durch einfaches

Ausschütten oder ”über-Kopf-stellen” entleeren. Dies gilt insbesondere für Farbrestinhalte, die bereits

feste Häute gebildet haben. Um die Gebinde als restentleerte Blechemballagen entsorgen zu können,

ist somit ein gesonderter Reinigungsschritt mit Spachtel oder Putztuch notwendig. Um verwertungs-

gerechte Entleerungsziele zu erreichen, sind keine zusätzlichen Waschvorgänge mit Reinigungs-

mitteleinsatz notwendig.

Teilgefüllte Gebinde mit überlagerten Altfarben werden teilweise auch in diesem Zustand als

Blechemballagen mit schädlichen Restinhalten entsorgt oder aber mit in den Entsorgungsbehälter für

Druckfarbenreste gegeben.

4.4.1.2 Abfälle aus der Farbversorgung im Rollenoffsetdruck

Der Farbeinsatz im Rollenoffsetdruck ist vergleichsweise weniger abfallintensiv als im Bogenoffset. So

werden durchschnittlich nur ca. 1-3% der eingesetzten Farben zu entsorgungsbedürftigen Farbresten

[AHRENS, ET AL. 1993 - 1995]. Dies ist auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:

• Rollenoffsetfarben sind weniger viskos, sie können durch Ausschütten aus Gebinden und

Behältern weitgehend entfernt werden.

• Rollenoffsetfarben können über mehrere Tage im unmittelbaren Luftkontakt stehen ohne sich

chemisch zu verändern.
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• Aufgrund der vergleichsweise großen Farbdurchsätze (hohe Auflagen) werden die Farben

vielfach in Groß- und Mehrweggebinden bezogen.

Insbesondere wenn im Akzidenz-Rollenoffset (Heatset-Verfahren) überwiegend im Vierfarbbereich und

mit fest verrohrten Farbcontainern gedruckt wird, fallen Farbreste nur beim qualitätsbedingten

periodischen Waschen der Farbwerke, als geringe Leckverluste beim Umflanschen der Farbcontainer

und bei außerplanmäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Farbzufuhrsystemen an (z.B. bei

Reinigung der Farbpumpen u.ä.).

Abfallintensiver ist dagegen der Einsatz von Sonderfarben, die meist händisch aus Einweg-Hobbocks

zugeführt werden, sowie Farbreihenfolgewechsel aufgrund von Druckbildbesonderheiten. In diesen

Fällen müssen jeweils die gesamten Farbwerke, Farbkästen und Teile der Farbzufuhrsysteme

(Rohrleitungen) "umgewaschen" werden.

Da auch an Zeitungs-Rotationen (Coldset-Verfahren) immer mehr Spot- und Skalenfarben eingesetzt

werden, sind häufige Farbwechsel an einzelnen Farbwerken aufgrund der vielfältigen Papier-

bahnführungen und verschiedenster Farbbelegungen unvermeidbar. Bei Maschinen mit aushängbaren

Farbkästen werden die teilgefüllten Kästen vielfach bis zur Weiterverwendung des entsprechenden

Farbtones zwischengelagert. Vorraussetzung ist allerdings, daß die Farbkastenfüllungen nicht zu stark

durch Papierstaub verunreinigt sind und daß beim Handling darauf geachtet wird, daß keine weiteren

Verunreinigungen der Farben erfolgen. In diesem Fall müssen nur die Farbwalzen gereinigt werden.

Während bei Zeitungsrotationen somit die Farbreste überwiegend als Putzlappenbeladung aus der

Farbwalzenreinigung anfallen, sind im Akzidenz-Rollenoffset auch größere Mengen pastöser Farbreste

üblich. Sie bestehen meist aus verunreinigten (Sonder-)Farben, die aus Qualitätsgründen in diesen

Betrieben nicht weiter verwendet werden können.

Die Gebinde sind im Rollenoffset-Bereich aufgrund der Farbkonsistenz meist problemlos restentleer-

bar, wenn es sich nicht ohnehin um Mehrweggebinde handelt, deren Restinhalte an den Farb-

lieferanten zurückgehen und dort gutgeschrieben werden, sofern Ton-in-Ton wiederbefüllt werden

kann.
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4.4.1.3 Abfälle aus der Farbversorgung im Tiefdruck und Flexodruck

Im Tief- und Flexodruckbereich ist der Farbrestanfall insbesondere von der Art der gefertigten

Produkte abhängig. Während im Illustrationstiefdruck mit Skalenfarben Anfallquoten < 1% der einge-

setzten Farbmenge üblich sind, sind insbesondere im kleinauflagigen Verpackungstiefdruck auch

Farbrestquoten von 5-10% anzutreffen.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß wasserbasierte Farbsysteme eine relativ geringe Lagerfähigkeit

(1/4 bis 1/2 Jahr) besitzen und deshalb häufiger überlagerte Farbmengen entsorgt werden müssen.

Die Farbversorgungssysteme und damit die Abfall-Entstehungsprozesse sind im übrigen mit denen

des Rollenoffset-Bereiches weitgehend identisch.

4.4.2 Abfälle aus der Maschinenreinigung

Die Maschinenreinigung besteht ihrerseits aus einer Reihe unterschiedlicher Teilprozesse, die in

Abhängigkeit von der konkreten Maschinenkonstellation, der Handhabungspraxis und der eingesetzten

Reinigungstechnik sehr unterschiedliche Abfallentstehungen nach sich ziehen (vgl. hierzu auch Kap

2.4.5). Im folgenden ist für die wesentlichen Reinigungsprozesse die typische Abfallentstehung

dargestellt.

4.4.2.1 Abfälle aus der Maschinenreinigung im Offsetdruck

Bei der Farbwerksreinigung wird Reinigungsmittel auf die langsam rotierenden Farbwalzen gegeben.

Nach kurzer Einwirkzeit wird das sich bildende Gemisch aus Farbe und Reinigungsmittel einerseits

mittels einer sog. Rakel von den Walzen abgenommen, andererseits erfolgt ein händisches

Nachreinigen mittels Putzlappen oder Zellstofftüchern. Das abgerakelte Gemisch aus Farbe und

Reinigungsmittel wird in der Regel in die Sammelbehälter für Druckfarbenreste gegeben. Die

Farbkästen werden vor der eigentlichen Reinigung ausgespachtelt (siehe Restfarbentstehung, Kap.

4.4.1.1). Anschließend erfolgt eine Reinigung mit Putztüchern. Bei einigen Bogendruckmaschinen

(insbes. von Heidelberger Druckmaschinen) werden die Farbkästen vor dem Befüllen mit PE-Inlets

bezogen, die beim Reinigen ausgetauscht werden. Die farbverunreingten Folien werden ebenfalls mit

in den Sammelbehälter für Druckfarbenreste gegeben.

Bei der Gummituchreinigung ist die Art der Abfallentstehung abhängig vom eingesetzten

Reinigungsverfahren (bzw. der ggf. eingesetzten Wascheinrichtung).
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Bei der Handreinigung werden die Putztücher sowohl mit Reinigungsmittel als auch mit Wasser

benetzt. Zu diesen Flüssigkeiten kommen als Lappenbeladung die angelösten Druckfarbenreste hinzu.

Flüssige Rückstände fallen üblicherweise nicht an.

Bei Bürstenwaschanlagen bildet sich ein flüssiger Rückstand aus mit Druckfarben verschmutzten

Lösemittel-Gemischen bzw. Lösemittel-Wasser-Gemischen, der sich in einer Auffangwanne

unterhalb des Farbwerkes sammelt. (Bei einigen Maschinenkonstellationen wird ohne Wasser

gewaschen.) Um das Auslaufen dieses flüssigen Rückstandes aus den Maschinen zu fördern, wird

teilweise zusätzliches Spülwasser eingesetzt. Dies kann den Wasseranteil im Rückstandsgemisch

deutlich erhöhen.

Bei Tuchbahnanlagen verbleiben die nicht flüchtigen Reinigungsrückstände und die von den Gummi-

tüchern abgewaschenen Farbreste als Beladung in den eingesetzten Zellstofftuchbahnen.

Bei Papierbahnanlagen werden diese Reinigungsrückstände hingegen von der Papierbahn selbst

(dieser Typ von Wascheinrichtungen ist nur bei Akzidenzrollen-Anlagen gebräuchlich) aufgenommen

und führen zu einigen Metern Makulaturanfall (Anfall von fehlbedrucktem Papier), der während des

Reinigungsvorgangs allerdings in jedem Fall entsteht, da die Papierbahnen für Gummituchreinigungen

nicht gestoppt werden. Die Makulatur, die während des Reinigungsvorganges entsteht, unterscheidet

sich stofflich nicht von Ausschußprodukten aus dem normalen Druckprozeß.

Bei der Teilereinigung kommen in der Regel mit Lösemittel-Gemischen gefüllte Waschbehälter zum

Einsatz, deren Inhalt solange verwendet wird, bis die zunehmenden Verunreinigungen keine aus-

reichenden Reinigungsergebnisse mehr zulassen.

Daneben gibt es Waschplätze, an denen überwiegend mit Wasser und Reinigungsmitteln auf

Tensidbasis gewaschen wird. Die flüssigen Reste gelangen in den meisten Fällen als Abwasser 12 in

die Kanalisation. Darüber hinaus sind insbesondere im Zeitungsdruck gekapselte Teilewaschanlagen

weit verbreitet. In diesen Anlagen wird eine größere Lösemittelmenge solange im Kreis geführt, bis die

Beladung mit den Reinigungsrückständen das Reinigungsergebnis übermäßig belastet. Dann erfolgt

eine Neubefüllung während die gebrauchte Füllung, bestehend aus Lösemittelgemischen, inner-

betrieblich verwertet (destilliert) oder entsorgt wird. Die anfallenden Destillationsschlämme werden

üblicherweise mit den Druckfarbenresten zusammen entsorgt.

                                                     
12 Die Einleitung dieser produktspezifischen Abwässer bedarf der Abstimmung mit den zuständigen Abwasserbehörden.
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Zur Aufrechterhaltung der Produktionsqualität werden auch diverse weitere mit den bedruckten

Papierbahnen/bögen in Kontakt geratende Maschinenteile periodisch gereinigt. Diese Reinigung der

sonstigen Maschinenteile ist ein sehr inhomogenes Feld und wird fast ausschließlich händisch mit

Putztüchern durchgeführt, so daß als Abfall jeweils Putztücher mit unterschiedlichem Verunrei-

nigungsgrad entstehen. Als Folge fallen Mehrweg-Putzlappen oder Zellstofftücher mit unterschied-

lichem Verunreinigungsgrad an.

4.4.2.2 Abfälle aus Wartungsarbeiten

Im Rahmen der Wartungs- und Grundreinigungsarbeiten nach Schicht- oder zum Wochenende

werden in vielen Betrieben umfangreiche Reinigungen der gesamten Druckmaschinen durchgeführt.

Auch diese Reinigungsarbeiten werden händisch mit Putztüchern durchgeführt, so daß als Abfall

jeweils Putztücher mit unterschiedlichem Verunreinigungsgrad entstehen. Als Folge fallen Mehrweg-

Putzlappen oder Zellstofftücher mit unterschiedlichem Verunreinigungsgrad an.

Im Rahmen der Wartungs- und Grundreinigungsarbeiten werden bei Offset-Anlagen periodisch auch

die Feuchtwassersysteme gewechselt und gespült. Die anfallenden Wässer werden meist als

Abwasser in die Kanalisation gegeben 13, z.T. aber auch als Spül- und Waschwässer entsorgt.

Ebenfalls periodisch oder im Bedarfsfall werden die Gummitücher an den Druckwerken ausgetauscht,

wenn sie die für den Druck notwendige Elastizität und Farbannahmefähigkeit durch Alterung verloren

haben. Diese Kautschuk-Gewebeverbunde werden überwiegend in den hausmüllähnlichen

Gewerbeabfall gegeben.

4.4.2.3 Abfälle aus der Maschinenreinigung im Tief- und Flexodruck

Aufgrund der einfacheren Maschinenkonstruktion sind bei Tiefdruck- und bei Flexodruckanlagen

deutlich weniger Teile während der Hilfszeiten der eigentlichen Produktion (zwischen-)reinigungs-

bedürftig (vgl. auch Kap. 2.4.). In diesen Bereichen fallen überwiegend verunreinigte Putztücher an.

Daneben müssen die Füllungen der Teilereinigungsanlagen (Lösemittelgemische), wie auch im

Zeitungs-Offset, nach Ende ihrer Standzeit verworfen werden. Sie werden vielfach innerbetrieblich mit

Destillationsanlagen zurückgewonnen, wobei Destillationsreste in Form von lösemittelhaltigen

Schlämmen zusammen mit Druckfarbenresten entsorgt werden. Im wasserbasierten (Verpackungs-)

                                                     
13 Die Einleitung dieser produktspezifischen Abwässer bedarf der Abstimmung mit den zuständigen Abwasserbehörden.
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Tiefdruck ist ein Einsatz von atmosphärischen Destillationsanlagen zur Rückgewinnung von

Reinigungsmitteln aus Lösemittel-Wasser-Gemischen in der Regel nicht möglich.

Beim Flexodruck und lösemittelbasierten Tiefdruck werden weitere Teilereinigungen mit Tensid-

reinigern an Waschplätzen vorgenommen. Die Spül- und Waschwässer werden in den meisten

Fällen in die Kanalisation 14 eingeleitet.

4.4.3 Bedruckstoffabfälle

Im Drucksaal kommt es insbesondere beim Einstellen der Druckmaschine für einen neuen

Druckauftrag zur mehr oder minder umfangreichen Makulaturproduktion (sie ist neben dem

Automatisierungsgrad der Maschine insbesondere von der Komplexität des Druckbildes und von den

qualitativen Ansprüchen an das Druckobjekt abhängig). Makulatur entsteht aber auch durch

Druckprobleme, die spontan während der Auftragsfertigung auftreten sowie während den Zwischen-

reinigungen, da insbesondere bei Rollendruckmaschinen die Papierbahnen während dieser Zeiten

weiterlaufen um die aufwendigen Anfahrprozeduren zu vermeiden.

Papierabfälle entstehen über die Makulaturproduktion hinaus im Drucksaal zum einen als nicht mehr

einsetzbare Restlängen der Papierrollen im Rollendruck und zum anderen im Bogendruckbereich

durch Übermengen auf Format geschnittener Bögen.

4.5 Abfallentstehung in der Weiterverarbeitung und in Nebenprozessen

Der wesentliche Abfallanfall im Bereich der Weiterverarbeitung sind Schnitt- und Stanzreste.

Der Mengenanteil dieser Abfälle im Vergleich zur produzierten Produktmenge ist naturgemäß in

hohem Maße von den gefertigten Produkten abhängig. Insbesondere bei der Verpackungs-

produktion müssen teilweise große Teile des Bedruckstoffes ausgeschnitten werden. Grund-

sätzlich ist aber bei allen Druckprodukten zumindest ein minimaler Randbeschnitt notwendig.

Schnitt- und Stanzabfälle werden i.d.R. getrennt nach Papierfarben sowie differenziert in

”bedruckt” und ”unbedruckt” gesammelt und der Altpapierverwertung zugeführt.

Falz- und Heftvorgänge werden abgesehen von periodischen Reinigungen der entsprechenden

Aggregate (vgl. Kap. 2.4.5 Maschinenreinigung) überwiegend abfallfrei durchgeführt. Aus dem

Einsatz von den unter Kap. 2.5 genannten Klebeverbindungen resultieren im Regelfall bei

störungsfreiem Anlagenbetrieb ebenfalls keine signifikanten Abfallarten oder -mengen. Eine

                                                     
14 Die Einleitung dieser produktspezifischen Abwässer bedarf der Abstimmung mit den zuständigen Abwasserbehörden.
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Ausnahme bilden die verunreinigten Wässer aus der Reinigung der Dispersionsklebewerke.

Diese werden i.d.R. als Abwasser in die Kanalisation 15 eingeleitet. Abfälle aus den

Bearbeitungsschritten zur Oberflächenveredelung fallen wegen der geringen Verbreitung nur in

einer geringen Anzahl von Druckereien an. Auch hier sind Abfallarten und -mengen nicht

signifikant, so daß von einem druckereitypischen Abfall nicht gesprochen werden kann.

Der überwiegende Teil der Heatset-Anlagen sowie Flexo- und Tiefdruckanlagen, die mit

lösemittel-basierten Farben betrieben werden, sind mit Abluftreinigungsanlagen ausgerüstet. Da

diese Anlagen jedoch zum ganz überwiegenden Teil als thermische Nachverbrennungen

ausgelegt sind, arbeiten sie praktisch abfallfrei.

Gleiches gilt für Abwasserbehandlungsanlagen. Heute werden nur noch von einer sehr kleinen

Zahl von Druckereien Behandlungsanlagen für Betriebsabwässer betrieben. Es handelt sich

dabei überwiegend um einfache Fällungsanlagen. Die Art der zugeführten Abwässer sowie der

eingesetzten Fällungschemikalien sind sehr heterogen, so daß weder von einer spezifischen

Behandlungstechnik noch von einem druckereispezifischen Abfall ausgegangen werden kann.

4.6 Abfallcharakterisierung

An Abfälle mit besonderem Gefährdungspotential (vgl. § 41 Abs. 1 KrW-/AbfG) stellt der Gesetzgeber

hinsichtlich Überwachung, Verwertung und Beseitigung besondere Anforderungen. Das Kreislauf-

wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) unterscheidet dabei nach Abfällen zur Verwertung und

solchen zur Beseitigung. Diese Abfallarten sind in der Verordnung zur Bestimmung von besonders

überwachungsbedürftigen Abfällen (BestbüAbfV) vom 10. September 1996 zusammen mit ihren

Abfallschlüsseln aufgelistet. Die neue Verordnung ersetzt die bisher gültigen Abfall- und Reststoffbe-

stimmungsverordnungen.

Wer mit diesen Abfällen umgeht, ob als Besitzer, Erzeuger, Entsorger, Einsammler oder Beförderer,

unterliegt einem Überwachungsverfahren mit Nachweispflichten entsprechend der Nachweis-

verordnung (NachwV) vom 10. September 1996. Sie ersetzt die bisher gültige Abfall- und Reststoff-

überwachungsverordnung. Durch Entsorgungsnachweise wird die Zulässigkeit der Verwertung oder

Beseitigung - im Grundverfahren vorab - geprüft; durch die Begleitscheine wird der Weg eines Abfalles

von seiner Anfallstelle bis zum endgültigen Verbleib dokumentiert.

Im Bundesland Baden-Württemberg waren bestimmte besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur

Beseitigung seit 1991 mit einer gestaffelten Abgabe belegt. Der baden-württembergische Landtag

                                                     
15 Die Einleitung dieser produktspezifischen Abwässer bedarf der Abstimmung mit den zuständigen Abwasserbehörden.
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erließ am 11. März 1991 ein entsprechendes Landesabfallabgabengesetz [LAbfAG 1991]. Über die

Abfallabgabe sollte die Vermeidung und Verwertung von Abfällen gefördert werden. Damit hatten die in

Baden-Württemberg ansässigen Erzeuger besonders überwachungsbedürftiger Abfälle zur Beseiti-

gung - die betroffenen Abfallarten waren in einer Anlage zum LAbfAG aufgeführt - jährlich eine Abfall-

abgabe an das Land zu entrichten.

Mit Gesetz zur Aufhebung des Landesabfallabgabengesetzes vom 5. Mai 1997 wurde die Landes-

abfallabgabe rückwirkend zum 1. Januar 1997 wieder abgeschafft.

Das LAbfAG ordnete die Abfälle drei Abgabekategorien zu. Die Abgabesätze lagen bei 100 DM

(Kat. 1), 200 DM (Kat. 2) und 300 DM (Kat. 3) je angefangener Tonne. Kleinerzeuger mit einem

jährlichen Aufkommen von insgesamt weniger als 500 kg besonders überwachungsbedürftiger Abfälle

unterlagen keiner Abgabepflicht. Die Abgaben waren/sind vom Land Baden-Württemberg

zweckgebunden einzusetzen, z.B. für Beratung, Forschung, Entwicklung und die Förderung von

Vorhaben auf dem Gebiet der Vermeidung und Verwertung besonders überwachungsbedürftiger

Abfälle sowie bei der Sanierung von Altlasten (§ 10 LAbfAG).

Für die Einleitung von Prozeßabwässern aus Druckbetrieben ist neben den Regelungen der jeweiligen

Abwasserverbände der Anhang 53 der Allgemeinen Rahmen-Abwasserverwaltungsvorschrift

"Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)" zu beachten. In diesem sind Anforderungen an

die Behandlung und Einleitung von Abwässern aus den fotografischen Prozessen der Druckvorstufe

fixiert. Für die Abwässer aus der Druckformherstellung und dem eigentlichen Druckbereich existiert

bislang keine derartige einschlägige Regelung. Unter dem Arbeitstitel "Anhang 69" werden allerdings

derzeit Fachdiskussionen über ein entsprechendes Regelwerk geführt. Ein erster Entwurf befindet sich

derzeit in der Abstimmung.

Für alle in der Übersicht über Abfallarten in der Druckindustrie (Tabelle 25) genannten Abfälle findet in

den folgenden Kapiteln 4.6.1 bis 4.6.14 eine detaillierte Beschreibung relevanter Parameter statt. Dazu

wurde die Form von Abfalldatenblättern gewählt.

Ein Referenzdatenblatt (4.6.X) erläutert Aufbau und Inhalte und ist vorangestellt.
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4.6.X A AS B

EWC  C D

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

E F

Abfallcharakterisierung

G

Abfallherkunft und spezifische Anfallmenge

H

Abfallzusammensetzung

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

                                             I                                    J

Bemerkungen:

K

Kritische Komponenten

L

Entsorgungsweg

M

Luft:

Wasser:

N

Abfall:

Energie:

Bemerkungen: O
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A: Bezeichnung des Abfalls gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der §§ 11, 12 des

ABFALLGESETZES (ABFG) und der Verwaltungsvorschrift zur ABFALL- UND RESTSTOFFÜBER-

WACHUNGS-VERORDNUNG (VWV-ABFREST ÜBERWV) [1992].

B: Abfallschlüssel gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der §§ 11, 12 des

ABFALLGESETZES (ABFG) und der Verwaltungsvorschrift zur ABFALL- UND RESTSTOFFÜBER-

WACHUNGS-VERORDNUNG (VWV-ABFREST ÜBERWV) [1992].

C: EAK-Schlüssel; Die angegebene LAGA-> EAK Umschlüsselung wurde von Ökopol mit dem

LAGA-Arbeitskreisvorsitzenden (Dr. Edom) und dem zuständigen UBA-Mitarbeiter abgestimmt

und für sachdienlich und zielführend befunden, stellt aber trotz allem einen vorläufigen Diskus-

sionstand in der derzeit laufenden Fachdiskussion dar. Eine branchenspezifische Umschlüsse-

lung soll in den nächsten Monaten vom Bundesverband Druck in Zusammenarbeit mit dem

hessischen Umweltministerium vorgenommen werden.

D: Benennung der Abfallart nach EAK (EWC)

E: Nach TA ABFALL [1991] vorgegebene(r) Regel-Entsorgungsweg(e) für die jeweilige Abfallart.

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

CPB chemisch/physikalische und biologische Behandlungsanlage

HMV Hausmüllverbrennungsanlage

SAV Sonderabfallverbrennungsanlage

HMD Hausmülldeponie

SAD Oberirdische Sonderabfalldeponie

UTD Untertägige Sonderabfalldeponie

Stehen mehrere Entsorgungsmöglichkeiten zur Auswahl, werden sie mit Präferenzklassen 1 und

2 versehen, wobei 1 für die Entsorgung im Regelfall steht und 2 für in Frage kommende

Entsorgungsmöglichkeiten aufgrund

- der konkreten Zusammensetzung der Abfälle,

- besonderer Maßnahmen (z.B. besondere Vorbehandlung des Abfalls oder zusätzliche

Vorkehrungen in der Entsorgungsanlage) oder

- des Standortes und anlagenspezifischer Gegebenheiten.

F: Nach Landesabfallabgabengesetz (LAbfAG) [1991] in Verbindung mit dem Landesabfallgesetz

(LAbfG) [1990] und der Verwaltungsvorschrift zur Abfallüberwachungsverordnung (VwV-

AbfRestÜberwV) [1992] zu entrichtende Abgabe für besonders überwachungsbedürftige Abfälle,

die in einer Menge >500 kg beim Abfallerzeuger anfallen. Im Hinblick auf die Vermeidbarkeit, die

Schwierigkeit der umweltverträglichen Entsorgung und die Verwertbarkeit der Reststoffe sind

diese Abfälle drei Kategorien zugeordnet, für die unterschiedliche Abgabehöhe je angefangene

Tonne Abfälle festlegt:

Kategorie 1 100,- DM

Kategorie 2 200,- DM
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Kategorie 3 300,- DM.

G: Kurzbeschreibung des Abfalls und des Entstehungsprozesses.

H: Beschreibung der Gründe, die zum Anfall des betreffenden Abfalls führen; Angaben zu

spezifischen Abfallmengen sowie Verweis auf den Abschnitt in den Kapiteln 4.2 - 4.5, in dem die

Herkunft detailliert erläutert wird.

I,J: Angabe entsorgungsrelevanter Inhaltsstoffe (J) und typischer Massenanteile/Konzentrationen

(K)

K: Zusätzliche Informationen.

L: Inhaltsstoffe, die zur Einstufung als besonders überwachungsbedürftiger Abfall führen.

M: Nennung und ggf. Spezifizierung des/der Entsorgungswege(s), der/die Gegenstand der

Betrachtungen über die Umweltauswirkungen ist/sind.

Bei mehreren vorgegebenen Regelentsorgungswegen sowie bei bezüglich ihrer Umweltwirkung

unterschiedlich zu bewertenden konkreten Beseitigungs-/Behandlungsverfahren unterhalb eines

Regelentsorgungsweges wird dies durch die Nummerierung deutlich gemacht. Diese

Nummerierung findet sich in der Kurzdarstellung der Umweltwirkungen im Punkt O wieder.

N: Kurzdarstellung der Umweltauswirkungen des/der Entsorgungswege(s), differenziert nach den

Emissionspfaden Luft, Wasser, Abfall sowie Aussagen zum Energieverbrauch bzw. Energie-

verlust. Dargestellt werden jeweils Wirkungen der jeweils untersuchten druckereispezifischen

Abfallzusammensetzung, soweit sie relevant von den üblichen in Kap. 4.7 beschriebenen

Standardbelastungen durch das jeweilige Beseitigungs-/Behandlungsverfahren abweichen.

Weichen die abfallspezifischen Entsorgungsbelastungen nicht von diesen Standardlasten ab, so

wird dies durch ein ”n.s.” für nicht signifikant gekennzeichnet. Wird ein Umweltmedium nicht

oder nur sehr untergeordnet berührt, so erfolgt eine Kennzeichnung mit ”n.r.” für nicht relevant.

Liegen den Gutachtern zum derzeitigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse über die jeweiligen abfall-

spezifischen Belastungen vor (insbesondere, wenn es Anhaltspunkte für über die Standard-

lasten hinausgehende Belastungen gibt), so wird dies durch ”k.A.” für keine Angabe doku-

mentiert.

O: Angabe von zusätzlichen Informationen, die für den Vergleich der dargestellten Regelent-

sorgungswege mit den an anderer Stelle dargestellten VVV-Maßnahmen hilfreich sind.
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4.6.1 Filmabfälle AS 57115

Filmabfälle AS 57115;
EWC 09 01 07 Filme und photographische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen

enthalten

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

HMV, HMD 16 kein Sonderabfalll

Abfallcharakterisierung

Nicht mehr benötigte negative und positive Reprofilme aus der Silberhalogenid Fotografie, Fehl-

chargen, sehr selten auch nicht entwickelte Materialien z.B. wegen Überlagerung

Abfallherkunft und spezifische Anfallmenge

Kap. 4.2 Abfallentstehung in der Druckvorlagenherstellung: 4.2.4 Abfälle aus der Bogenmontage

Keine spezifische Anfallmenge; abhängig von Produktpalette (hoch bei großem Anteil körperlicher

Vorlagen, bei kleinen Auflagen und bei vielen Farbformen)

Abfallzusammensetzung (wichtigste Komponenten)

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

Trägermaterial Polyester ca. 90%

Gelatineschicht <10%

bei nicht entwickelten Filmen Silberchloridanteil ca. 1%

bei entwickelten Filmen Negativfilm < 0,5% Silber

Positivfilm < 0,1% Silber

Heizwert Hu ca. 25 MJ/kg

Kritische Komponenten

Keine

                                                     
16 Dieser Entsorgungsweg steht aufgrund des hohen Organik-Anteils entsprechend den Vorschriften der

[TA SIEDLUNGSABFALL 1993] nur noch übergangsweise zur Verfügung.
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Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung:

1.) HMV; 2.) HMD

Luft:

1.) und 2.) n.s.

Wasser:

1.) n.r., solange HMV abwasserfrei betrieben wird.

2.) n.r.

Abfall:

1.) deutliche Mengenreduktion (Restabfall zur Deponierung, siehe Kap. 4.7.2).

2.) n.s.

Energie:

1.) Heizwertnutzung, aber aufgrund des schlechten energetischen Wirkungsgrades der HMV und des

geringen Heizwertanteils am Gesamtenergiegehalt des Abfalls nur ca. 5 - 20% Nutzungsgrad.

2.) Vollständiger Verlust des Energieinhaltes.

Bemerkungen:

1.) Durch die mögliche Verwertung des Silbers und entsprechende Verwertungsgutschriften gibt es

besonders für die silberreichen Negativfilme einen Verwertungsmarkt, vgl. Kap. 5.2.3.1.

2.) Gesamtökologisch betrachtet führt die Beseitigung von silberhaltigem Filmmaterial zu negativen

Auswirkungen auf den Abfall- und Energiepfad, da bei der Silbergewinnung große Mengen an

Abraum anfallen und der Abbau von Silber energetisch aufwendig ist. Das auf den Filmabfällen

verbliebene Silber wird dem Wirtschaftsprozeß dauerhaft entzogen.
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4.6.2 Fixierbäder AS 52 707

Fixierbäder AS 52 707;
EWC 09 01 04 Fixierlösungen

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

CPB (1), SAV (2) 2

Abfallcharakterisierung

Verbrauchte Fixierbäder aus der Entwicklung von Fotomaterialien.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Überwiegend Überläufe, die bei der Regeneration des Fixierbades in den Entwicklungsmaschinen ent-

stehen. Seltener handelt es sich auch um vollständig verworfene Bäder, meist aus der Gesamt-

reinigung der Entwicklungsmaschine, oder um Frischware.

Kap. 4.2 Abfallentstehung in der Druckvorlagenherstellung: 4.2.3

Durchschnittlich 0,4 - 0,6 l/m2 entwickeltem Film; beim Einsatz von VVV-Techniken 0,2 - 0,4 l/m2 .

Abfallzusammensetzung [BAUMANN, W. UND A. MUTH, 1994]

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

Wasser ca. 85%

Ammonium < 40 g/l

Thiosulfat < 150 g/l

Sulfit < 30 g/l

Silber < 15 g/l

Sulfat < 10 g/l

CSB < 120 g/l

BSB5 < 25 g/l

pH 3,5 - 7,5

Kritische Komponenten

Schwefelverbindungen
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Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) CPB a) Eindampfung, b) Abwasserbehandlung, c) Hochdrucknaßoxidation; 2.) SAV

Luft:

1.a) n.r. (geschlossenes System).

1.b) Gegebenenfalls geringe zusätzliche Belastung aufgrund des Schwefelgehalts.

1.c) Zusätzliche Belastung über die Emission von Schwefelwasserstoff.

2.) Zusätzliche Belastung kann durch Schwefelgehalte entstehen, die zu erhöhten SO2-Frachten

führen, so daß der Betreiber der Anlage einen geeigneten Input-Mix beachten muß.

Wasser:

1.a) n.r., da Brüden als destilliertes Wasser verkauft wird

1.b) n.s.

1.c) n.s.

2.) n.r.

Abfall:

1.a) u. b) Anfall von Sekundärabfällen wird wesentlich bestimmt durch die zugegebenen Fällungsmittel,

teilweise nur geringe Mengenreduktion, Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD.

1.c) Deutliche Mengenreduktion; Sekundärabfälle werden über SAD beseitigt .

2.) Deutliche Mengenreduktion, Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD-/Monodeponie.

Energie:

1.a) Energieaufwand für das Eindampfen ca. 1,9 MJ/kg.

1.b) Sehr geringer Energieaufwand.

1.c) Energieaufwand für die Naßoxidation ca. 0,5 MJ/kg.

2.) Der Energieaufwand für die Verdampfung und weitere Erhitzung des Fixierbades auf Temperatu-

ren über 1.200°C (vorgeschriebene Mindesttemperatur der SAV) liegt bei ca. 2,5 MJ/kg.

Bemerkungen:

Üblicherweise werden gebrauchte Fixierbäder bei der Entsorgung vor der weiteren Behandlung (siehe

oben) elektrolytisch restentsilbert. Teilweise werden Fixierbäder auch ohne Vorbehandlung in SAV

gegeben. In diesem Fall werden relevante Silbermengen einschließlich der daran gekoppelten

Energie- und Materialaufwendungen (für Abbau und Gewinnung) dauerhaft dem Wirtschaftsprozeß

entzogen.
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4.6.3(A) Entwicklerbäder (Film-Entwicklung) AS 52 723

Entwicklerbäder (Film-Entwicklung) AS 52 723;
EWC 09 01 01 Entwickler und Aktivatoren auf Wasserbasis

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

CPB (1), SAV (2) 2

Abfallcharakterisierung

Verbrauchte Entwicklerbäder aus der Entwicklung von Fotomaterialien.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmenge

Durch die Regeneration des Entwicklerbades in den Maschinen entstehende und gesammelte Über-

läufe. Seltener werden auch vollständig verworfene Bäder, überwiegend Chargen aus der Reinigung

der Maschine, entsorgt.

Kap. 4.2 Abfallentstehung in der Druckvorlagenherstellung: 4.2.3

Durschnittlich 0,5 - 0,6 l/m2 entwickeltem Film.

Abfallzusammensetzung [BAUMANN, W. UND A. MUTH, 1994]

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

Wasser 95%

Silber <10 mg/l

Bromid/Chlorid < 3 g/l

Sulfit < 10 g/l

reduzierende organische Verbindungen wie

Hydrochinon, Phenidon

< 12 g/l

CSB <100 g/l

BSB5 < 60 g/l

pH 9 - 13

Kritische Komponenten

Organische Verbindungen, Schwefelverbindungen, Hydrochinon (Verdacht auf krebserzeugendes

Potential)
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Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) CPB: a) Eindampfung, b) Abwasserbehandlung (Fällung), c) Hochdrucknaßoxidation;

2.) SAV

Luft:

1.a) n.r. (geschlossenes System)

1.b) n.s.

1.c) Zusätzliche Belastung durch die Emission von Schwefelwasserstoff (im Rahmen der BImSchG-

Genehmigung).

2.) geringe Zusatzlasten durch Schwefelverbindungen.

Wasser:

1.a) n.r., da Brüden als destilliertes Wasser verkauft wird

1.b) n.s.

1.c) n.s.

2.) n.r. (bei abwasserfreiem Betrieb).

Abfall:

1.a u. b) Anfall von Sekundärabfällen wird wesentlich bestimmt durch die zugegebenen Fällungsmittel,

teilweise nur geringe Mengenreduktion, Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD.

1.c) Deutliche Mengenreduktion; Sekundärabfälle werden über SAD beseitigt.

2.) Deutliche Mengenreduktion aber ggf. erhöhte Sekundärabfallmenge (gegenüber Standardbetrieb)

aufgrund der Schwefelgehalte. Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD-/Monodeponie.

Energie:

1.a) Energieaufwand für das Eindampfen ca. 2,1 MJ/kg.

1.b) Sehr geringer Energieaufwand.

1.c) Energieaufwand für die Naßoxidation ca. 0,5 MJ/kg.

2.) Der Energieaufwand für die Verdampfung und weitere Erhitzung des Entwicklerbades auf Tem-

peraturen über 1.200°C (vorgeschriebene Mindesttemperatur der SAV) liegt bei ca. 2,5 MJ/kg.
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4.6.3 (B) Entwicklerbäder (Offsetdruckplatten-Herstellung) AS 52 723

Entwicklerbäder (Offsetdruckplatten-Herstellung) AS 52 723;
EWC 09 01 02 Offset-Plattenentwickler auf Wasserbasis

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

CPB (1), SAV (2) 2

Abfallcharakterisierung

Verbrauchte Entwicklerbäder aus der Entwicklung von Offsetdruckplatten

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Durch die Regeneration des Entwicklerbades in den Maschinen entstehende und gesammelte

Überläufe. Seltener werden auch Chargen aus der Reinigung der Maschine oder sogar nicht mehr

benötigte Frischware entsorgt.

Kap. 4.3. Abfallentstehung in der Druckformherstellung: 4.3.2.1

Spezifische Anfallmengen: ca. 0,4 - 0,6 l/m2

Abfallzusammensetzung

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

Positivplatte Negativplatte

Wasser 90% 80%

Alkalisilikate 5%

Anionische Netzmittel und Seifen 5 - 10%

Netzmittel < 5% -

Alkalisalze (anorganischer Säuren) - 5%

alkoholische Lösemittel

(halogenfrei)

< 5% 5%

lichtempfindliche Diazover-

bindungen und Sonstiges

1 - 3% 1 - 2%

Gesamtchlor (als Chlorid) - 50 mg/l

pH 13 8,5

CSB 30 - 60 g/l 250 - 280 g/l

Gesamtschwefel 0,3 - 0,6 g/l 5 g/l
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Kritische Komponenten

Tenside, Netzmittel, Schwefelverbindungen

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) Beseitigung in CPB durch: a) Eindampfung, b) Abwasserbehandlung, c) Hochdrucknaß-

oxidation; 2.) SAV

Luft:

1.a) n.r. (geschlossenes System)

1.b) n.s.

1.c) Zusätzliche Belastung durch die Emission von Schwefelwasserstoff (im Rahmen der BImSchG-

Genehmigung).

2.) Geringe Zusatzlasten durch Schwefelverbindungen.

Wasser:

1.a) n.r., da Brüden als destilliertes Wasser verkauft wird

1.b) n.s.

1.c) n.s.

2.) n.r. (bei abwasserfreiem Betrieb).

Abfall:

1.a u. b) Anfall von Sekundärabfällen wird wesentlich bestimmt durch die zugegebenen Fällungsmittel,

teilweise nur geringe Mengenreduktion, Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD.

1.c) Deutliche Mengenreduktion; Sekundärabfälle werden über SAD beseitigt.

2.) Deutliche Mengenreduktion aber ggf. erhöhte Sekundärabfallmenge (gegenüber Standardbetrieb)

aufgrund der Schwefelgehalte. Beseitigung der Sekundärabfälle in UTD-/Monodeponie.

Energie:

1.a) Energieaufwand für das Eindampfen ca. 1,8 - 2,0 MJ/kg.

1.b) Sehr geringer Energieaufwand.

1.c) Energieaufwand für die Naßoxidation ca. 0,5 MJ/kg.

2.) Der Energieaufwand für die Verdampfung und weitere Erhitzung des Entwicklerbades auf Tem-

peraturen über 1.200°C (vorgeschriebene Mindesttemperatur der SAV) liegt bei ca. 2,5 MJ/kg.
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Bemerkungen:

In einigen Kommunen ist die Einleitung der Positiventwickler in die Kanalisation zulässig. Bei

Flexoplatten enthält das anfallende Abwasser nur die gelöste Schicht (ca 1,5 Gew.%) und ist frei von

weiteren Belastungen. Eine Einleitung in die Kanalisation muß derzeit für jeden Betrieb individuell mit

der jeweiligen Abwasserbehörde geklärt werden. Der Entwurf der Abwasserverwaltungsvorschrift für

Druckereiabwässer wird ggf. die Einleitung von Positiventwicklern zulassen.
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4.6.4 Aluminium-Druckplatten AS 353 04

Aluminium-Druckplatten AS 353 04;
EWC 17 04 02 Aluminium

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

HMD kein Sonderabfall

Abfallcharakterisierung

Aluminiumplatte mit einer hydrophoben Beschichtung für die zu druckenden Stellen.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Entsorgt werden nicht mehr benötigte Druckplatten aus der Druckmaschine. Seltener fallen Fehlkopien

aus der Druckplattenherstellung an.

Kap. 4.3 Abfallentstehung in der Druckformherstellung: 4.3.3

Keine spezifischen Anfallmengenangaben verfügbar; abhängig von Auflagenhöhe und Farbigkeit der

Produkte (kleine Auflagen und viele Farbformen führen zu einem hohen Altplattenanfall).

Abfallzusammensetzung
Entsorgungsrelevanter
Parameter

praxistypische Werte Anmerkungen

Positivplatte Negativplatte
Aluminium 99,9% 99,9%
Beschichtungen ca. 0,1%

z.B. Kresol-Form-
aldehyd-Harz

ca. 0,1%
z.B. o-Diazochinone

Bei Neuware 0,3%, hiervon
werden jedoch ca. 70% im
Entwickler gelöst

Kritische Komponenten:

Keine

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

HMD

Luft:

n.r.

Wasser:

n.s.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 97

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Abfall:

n.s.

Energie:

n.s.

Bemerkungen:

Eine Deponierung würde zum Verlust eines hochwertigen Sekundärrohstoffes und des gesamten ent-

haltenen Energiegehaltes (> 160 MJ/kg) führen. Aufgrund des hohen Marktpreises für diese hoch-

wertigen und sortenreinen Aluminiumabfälle werden Aluminium-Druckplatten allerdings praktisch voll-

ständig in die Verwertung über Umschmelzwerke gegeben (vgl. Kap. 5.4.1.1).
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4.6.5 Kunststoffemballagen (ohne schädliche Restinhalte) AS 571 18

Kunststoffemballagen (ohne schädliche Restinhalte) AS 571 18;
EWC 15 01 02 Verpackungen - Kunststoff

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

HMV, HMD 17 Kein Sonderabfall

Abfallcharakterisierung

Restentleerte Kunststoffkanister, -fässer und Kunststoffolien.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Leere Gebinde aus Transport oder Aufbewahrung von Betriebsmitteln wie z.B. Fotochemikalien,

Plattenentwickler, Lösemittel, Leim.

Kap. 4.2 Abfälle aus der Druckvorlagenherstellung: 4.2.5

Keine spezifischen Anfallmengen, sondern abhängig von der Gebindestruktur und der Handhabungs-

praxis (hoher Anfall bei überwiegendem Kleingebindebezug).

Abfallzusammensetzung

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

PE oder PP > 99 Gew.%

Restinhalte < 1 Gew.%

Heizwert  ca. 35-40 MJ/kg

Kritische Komponenten

Unter ökotoxikologischen Gesichtspunkten keine (zur entsorgungslogistischen Problematik des Heiz-

werts in HMV siehe Bemerkungen).

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) HMV; 2.) HMD

Luft:

1.) n.s. (wenn restentleert)

2.) n.r.

                                                     
17 Dieser Entsorgungsweg steht aufgrund des hohen Organik-Anteils entsprechend den Vorschriften der [TA

SIEDLUNGSABFALL 1993] nur noch übergangsweise zur Verfügung.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 99

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Wasser:

1.) n.r. (wenn abwasserfrei betrieben)

2.) n.s. (wenn restentleert)

Abfall:

1.) deutliche Mengenreduktion (Sekundärabfälle zur Deponierung, siehe 4.7.2)

2.) n.s.

Energie:

1.) Heizwertnutzung, aber schlechter Nutzungsgrad in der HMV (siehe 4.7.2). Nur ca. 12% bis

42% des Gesamtenergieinhaltes des Materials können genutzt werden.

2.) n.s.; Verlust des gesamten Energieinhaltes.

Bemerkungen:

Aufgrund des hohen Heizwertes über 40 MJ/kg kann sich der Gesamt-Energieinput der HMV (die oft-

mals für Werte von 7-9 MJ/kg ausgelegt sind) über eine kritische Grenze (maximale Feuerraum-/

Kesselbelastbarkeit) erhöhen. In diesem Fall müßte der Abfalldurchsatz verringert werden bei einer

entsprechenden Erhöhung der spezifischen Entsorgungskosten (DM/t Abfall).

Da viele Kommunen diesen Abfall von der öffentlichen Entsorgung ausgeschlossen haben, erfolgt nur

selten eine Entsorgung von Monochargen über die HMD/HMV. Für einen Teil der Gebinde (Foto-

chemikalien) besteht ein Rücknahmesystem (VfW), welches die Zuführung zur Kunststoffverwertung

sicherstellen soll. Dieses System wird von einer zunehmenen Zahl von Druckbetrieben genutzt.
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4.6.6 Kunststoffemballagen mit schädlichen Restinhalten AS 571 27

Kunststoffemballagen mit schädlichen Restinhalten AS 571 27
EWC 15 01 02 Verpackungen - Kunststoff

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1); SAD (1) 2

Abfallcharakterisierung

Kunststoffkanister, -fässer und -folien

Abfallherkunft

Gebinde aus Transport oder Aufbewahrung von Betriebsmitteln wie z.B. Fotochemikalien, Plattenent-

wickler, Lösemittel, Leim. Verschmutzung mit Resten dieser Stoffe

Kap. 4.2 Abfälle aus der Druckvorlagenherstellung: 4.2.5

Keine spezifischen Anfallmengen, sondern abhängig von der Gebindestruktur und der Handhabungs-

praxis (hoher Anfall bei überwiegendem Kleingebindebezug und bei geringen Restentleerungs-

bemühungen).

Abfallzusammensetzung

Entsorgungsrelevanter Parameter praxistypische Werte

PE oder PP < 99 Gew.%

Restinhalte, z.B. Fixierer-/Entwickler-Konzentrate > 1 Gew.%

Heizwert Hu ca. 35-40 MJ/kg für Gebinde; Gesamt-Hu ab-
hängig von Art und Menge der Verschmutzung
im Einzelfall

Kritische Komponenten

Abhängig von Art und Menge der Verschmutzung im Einzelfall

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) SAV, 2.) SAD

Luft:

1.) n.s.

2.) n.s.
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Wasser:

1.) n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

2.) n.s.; aber ggf. Zusatzaufwand in der Deponiesickerwasserbehandlung in Abhängigkeit von den

Restinhalten.

Abfall:

1.) Deutliche Volumenreduktion, ggf. Erhöhung der Sekundärabfälle aus der Rauchgasreinigung in

Abhängigkeit von Schadstoffen aus den Restinhalten.

2.) n.s.

Energie:
1.) Nutzung der Heizwerte der Emballagen und der Restinhalte. Wirkungsgrad abhängig von Aus-

legung der SAV und den sonstigen eingesetzten Abfällen.

2.) n.s.; Verlust des gesamten Energieinhaltes.

Bemerkungen:

Die Restanhaftungen sind in der ökologischen Bewertung nachteilig, da sie zum einen die Zuweisung

zu den aufwendigeren ”Sonderabfall”-Entsorgungswegen bedingen, zum anderen behindern sie die

Zuführung zu den gängigen Verwertungsverfahren vollständig.
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4.6.7 Druckfarbenreste AS 555 09

Druckfarbenreste AS 555 09;
EWC 08 03 02 Alte Druckfarben, die keine halogenierten Lösemittel enthalten;

EWC 08 03 03 Abfälle von wassermischbaren Farben;

EWC 08 03 06 Druckfarbenschlämme, die keine halogenierten Lösemittel enthalten;

EWC 08 03 07 wäßrige Schlämme, die Druckfarben enthalten

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1) 2

Abfallcharakterisierung

Nicht mehr verdruckbare Farbreste.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Durch Verunreinigung oder Oxidation unbrauchbar gewordene Druckfarben, Spachtelreste und Rest-

füllmengen aus Gebinden und Farbkästen sowie überlagerte Altfarben.

Kap. 4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.2.1, 4.4.2.2

Spezifische Abfallmengen: Bogenoffset ca. 20-30%; Rollenoffset 1-3%; Verpackungsdruck 5-10%;

Illustrationstiefdruck < 1% der eingesetzten Farbe.

Abfallzusammensetzung von Offsetfarbenresten

In der folgenden Tabelle sind entsorgungsrelevante Parameter für Druckfarbenreste dargestellt. Da die

Problemstoffgehalte vielfach unmittelbar mit den eingesetzten Farbpigmenten korrelieren, ist einerseits

ein typischer Mix-Wert angegeben, der sich an den Mengenanteilen der eingesetzten Druckfarben

orientiert. Daneben stehen Maximalwerte, die beim Einsatz bzw. bei der Entsorgung einzelner

Sonderfarben vorliegen können.

Im übrigen unterscheiden sich die unterschiedlichen Druckfarbenreste aus Sicht der Entsorgung

insbesondere im Flammpunkt sowie in ihren Heizwerten.
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Entsorgungsrelevanter
Parameter

typischer Output-Mix Maximalwerte bei Sonder-
farbmengen
(pigmentabhängig)

Flammpunkt Offsetfarbe > 100°C
Tief-/Flexofarbe lösemittelbasiert < 21°C
Tief-/Flexofarbe wasserbasiert -

Kein Einfluß

Heizwert Hu Offsetfarbe > 35 MJ/kg
Tief-/Flexofarbe lösemittelbasiert >20 MJ/kg
Tief-/Flexofarbe wasserbasiert <<10 MJ/kg

16 - 41 MJ/kg
10 - 28 MJ/kg
abhängig vom Wassergehalt

Aschegehalt < 2% ca. 20%

Chlorgehalt < 0,6 Gew.% < 13 Gew.%

Schwefelgehalt < 0,5 Gew.% < 2 Gew.%

Kupfergehalt < 0,6 Gew.% < 2,5 Gew.%

Moybdängehalt - < 3 Gew.%

Zinkgehalt - < 50 Gew.%

Wolframgehalt - < 11 Gew.%

Neben den eigentlichen Druckfarbenresten sind in den Sammelbehältern vielfach Anteile an

Reinigungsmitteln enthalten, die z.B. bei Rakelresten technisch nicht vermeidbar sind. Darüber hinaus

werden insbesondere im Bereich der pastösen Offsetfarbenreste vielfach Farbkastenfolien und teil-

gefüllte Blechemballagen mit in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben.

Kritische Komponenten

Bei Offsetdruckfarbenresten besteht aufgrund des Mineralölanteils ein deutliches Wassergefährdungs-

potential. Bei lösemittelbasierten Farbresten liegt Brand- und Explosionsgefahr vor, dies ist durch die

großen Anteile an leichtentflammbaren Lösemitteln bedingt. Zusätzliche Entsorgungsrisiken gehen von

Farben aus, die Schwermetalle und Halogene enthalten.
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Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

SAV

Luft:
Bei der Entsorgung eines üblichen Farbrestes können die Einsatzgrenzwerte von Sondermüllverbren-
nungsanlagen eingehalten werden, so daß keine zusätzlichen halogen- oder schwermetallbezogenen
Emissionsrisiken zu erwarten sind, wenn die Anlagen über entsprechend leistungsfähige Schadstoff-
senken im Abluftstrom verfügen. Problematisch ist allerdings die Aufgabe von größeren Monochargen
spezieller Grün- oder Violettfarben. In diesen Fällen würden die Einsatzgrenzwerte (insbes. Cl, Cu und
S) zum Teil deutlich überschritten, so daß durch den SAV-Betreiber entsprechende Aufgabe-
mischungen eingehalten werden müssen.

Wasser:

n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

Abfall:
In Abhängigkeit vom Halogengehalt der Farbe kann es ggf. zu einer Erhöhung der Sekundärabfall-
mengen aus der Rauchgasreinigung kommen.

Energie:
Nutzung der teilweise beträchtlichen Heizwerte der Binde- und Lösemittelkomponenten. Der relativ
geringere Wirkungsgrad einer SAV sowie der Verlust der deutlich über dem Heizwert liegenden
Produktionsenergie der hochveredelten Druckfarben führen zu einem schlechten Energie-Nutzungs-
grad.
Abfälle wäßriger Farbsysteme liefern überwiegend keinen (oder nur einen sehr geringen) positiven
Heizwertbeitrag.

Bemerkungen:
Druckfarben können z.B. mit Molybdän und Wolfram Seltenmetalle enthalten, deren Gewinnung nur
unter großem energetischen Aufwand und mit hohen Abfallmengen betrieben werden kann. Bei der
Entsorgung über die SAV werden sie dem Wirtschaftsprozeß endgültig entzogen.
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4.6.8 Eisenmetallbehältnisse, entleert AS 351 05

Eisenmetallbehältnisse, entleert AS 351 05
EWC 15 01 04 Verpackungen - Metall

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

HMD, HMV Kein Sonderabfall

Abfallcharakterisierung:

Restentleerte Weißblechemballagen überwiegend aus der Druckfarbenversorgung.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Kap. 4. Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.1.1, 4.4.1.2

Keine spezifischen Anfallmengen, sondern abhängig vom Anteil der Einwegemballagen an der Farb-

versorgung.

Abfallzusammensetzung

Weißblech mit Spuren pastöser Farbreste.

Kritische Komponenten

Keine, bei ordnungsgemäßer Restentleerung.

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) HMV; 2.) HMD

Luft:

1.) n.s., wenn ordnungsgemäß restentleert.

2.) n.r.

Wasser:

1.) n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

2.) n.s., wenn Behältnisse ordnungsgemäß restentleert sind.
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Abfall:

1.) Bei der Mitverbrennung in HMV ist eine Aussortierung der Metallemballagen aus den Rostaschen

erforderlich, um die Qualitätsanforderungen zur Verwertung der Aschen einhalten zu können und

eine Selbsterhitzung der Aschen in der Lagerung zu verhindern. Die aussortierten Fe-Metallanteile

werden derzeit vorwiegend in Stahlwerken im europäischen Ausland verarbeitet.

2.) n.s.

Energie:

1.) Bei der Mitverbrennung von Metallemballagen in einer HMV kann der Heizwert aus den geringen

Restinhalten und Etiketten den Energiebedarf zur Aufheizung des Metalls auf ca. 1.000°C in der

Regel decken. Die Energiebilanz ist daher innerhalb der MVA ± 0. Werden die Metallanteile der

Verbrennungsrückstände in die Schrottverwertung gegeben, kann ein Teil der in den Gebinden

enthaltenen Produktionsenergie erhalten werden.

2.) Die direkte Deponierung führt zum Verlust des Gesamtenergieinhaltes (Energiebedarf zur Her-

stellung von Weißblechgebinden: 33 MJ/kg)

Bemerkungen

Üblicherweise werden restentleerte Emballagen über das Rücknahmesystem der Farbhersteller

(GEBR) oder direkt über den Schrotthandel entsorgt. Der Pfad HMD/HMV stellt eine Ausnahme dar.

Viele Kommunen haben diese Abfallart von der öffentlichen Entsorgung ausgeschlossen.
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4.6.9 Eisenmetallbehältnisse mit schädlichen Restinhalten AS 351 06

Eisenmetallbehältnisse mit schädlichen Restinhalten AS 351 06;
EWC 15 01 04 Verpackungen - Metall

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1), SAD (1) 2

Abfallcharakterisierung:

Überwiegend Einwegemballagen aus der Druckfarbenversorgung.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Kap. 4. Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.1.1

Keine spezifischen Anfallmengen, sondern abhängig vom Anteil der Einwegemballagen an der Farb-

versorgung.

Abfallzusammensetzung

Weißblech mit pastösen Farbrestanhaftungen.

Kritische Komponenten

Bei höheren Farbrestanhaftungen: Chlor- und Kupfergehalte einzelner Farbtöne sowie der Mineral-

ölanteil.

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) SAV, 2.) SAD

Luft

1.) n.s.

2.) n.s.

Wasser:

1.) n.r, wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

2.) n.r., aber ggf. erhöhter Aufwand für die Deponiesickerwasserbehandlung bei hohen Schadstoff-

anhaftungen.
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Abfall:

1.) Keine oder nur sehr geringe Volumenreduktion (insbesondere bei Berücksichtigung der

Sekundärabfälle aus der Rauchgasreinigung, die ggf. durch höhere Schadstoffgehalte in den

Restanhaftungen steigen können)

2.) n.s.

Energie:
1.) Nutzung des positiven Heizwertbeitrages (abhängig vom Restfüllgrad der Gebinde) für die

Beseitigung, aber überwiegend kein relevanter zusätzlicher Nutzenergiebeitrag (Abhängig vom
Grad der Energieauskopplung aus der SAV).

2.) Vollständiger Verlust des Gesamtenergieinhaltes (Energiebedarf zur Herstellung von Weiß-

blechgebinden: 33 MJ/kg)

Bemerkungen

Nicht restentleerte Gebinde werden von einigen Entsorgern durch Schreddern und anschließende

Wäsche behandelt und dann der Schrottverwertung zugeführt.
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4.6.10 Lösemittelgemische halogenfrei AS 553 70

Lösemittelgemische halogenfrei AS 553 70;
EWC 07 03 04 Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlauge

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1) 3

Abfallcharakterisierung

Gemische von Lösemitteln unterschiedlicher Siedebereiche, die Druckfarbenreste, Fette, Öle und

Papierfasern enthalten.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

1.) Verunreinigte Rückstände aus der Reinigung von Druckmaschinen, Hilfsmitteln und ggf.

Gebinden.

Kap.4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.2.1, 4.4.2.2

2.) Auswaschlösungen aus der Herstellung von Flexodruckformen.

Kap. 4.3 Abfallentstehung in der Druckformherstellung: 4.3.2.3

Keine spezifischen Anfallmengen, abhängig von der verwendeten Reinigungstechnik. Erhöhte Mengen

aus automatischen Gummituchwaschanlagen (Offsetdruck) auf Bürstenbasis (vgl. 4.4.2) und aus

Teilewaschmaschinen (insbesondere im Zeitungsdruck; vgl. 4.4.2). Das Verhältnis wasserfreier zu

wasserhaltigen Lösemittelgemischen ist abhängig von der konkreten Maschinenkonstellation und vom

jeweiligen Reinigungsmittel.

Abfallzusammensetzung

Die folgende Tabelle zeigt praxistypische Werte relevanter Entsorgungsparameter für Reinigungs-

rückstände aus der Druckmaschinenreinigung.

Entsorgungsrelevante Parameter praxistypische Werte Bemerkungen
Flammpunkt > 30°C - > 150°C Abhängig von den eingesetzten Mitteln

(Leichtsieder in größeren Mengen nur
aus gekapselten Teilewaschmaschinen)

Heizwert Hu 35 - 42 MJ/kg bei hohem Anteil von Verunreinigungen
auch niedriger

Wassergefährdungsklasse 1 - 3 Abhängig von der Art des Kohlen-
wasserstoffes (Emulgierbarkeit)

Feststoffanteil < 5% Abhängig vom Anteil der enthaltenen
Verunreinigungen
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CI-Gehalt < 0,01 Gew.% Abhängig vom Anteil der enthaltenen
Druckfarbenreste

Kritische Komponenten

Kohlenwasserstoffe

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

SAV

Luft:

n.s.

Wasser:

n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

Abfall:

Deutliche Reduzierung des Abfallvolumens, ggf. Erhöhung der Sekundärabfallmenge aus der

Rauchgasreinigung in Abhängigkeit von der Schadstoffbeladung.

Energie:

Nutzung des Heizwertes, aber schlechter Energie-Nutzungsgrad der Anlagen.

Bemerkungen

Lösemittelgemische werden derzeit teilweise über BImSchG-genehmigte Mischanlagen als Reststoff

zur Verwertung in die Stützfeuerungen von SAV gegeben. Die Umweltwirkungen entsprechen den

oben genannten.

Ein weiterer praxisrelevanter Entsorgungsweg ist die Destillation (vgl. Kap. 5.4.4.3 und 5.4.4.5).
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4.6.11 Lösemittel-Wassergemische halogenfrei AS 553 74

Lösemittel-Wassergemische halogenfrei AS 553 74;
EWC 07 03 04 Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlauge

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1), CPB(1) 2

Abfallcharakterisierung

Gemische von Lösemitteln unterschiedlicher Siedebereiche und Wasser, die Druckfarbenreste, Fette,

Öle und Papierfasern enthalten.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Verunreinigte Rückstände aus der Reinigung von Druckmaschinen, Hilfsmitteln und ggf. Gebinden.

Kap. 4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.2.1, 4.4.2.2.

Keine spezifischen Anfallmengen, abhängig von der verwendeten Reinigungstechnik. Erhöhte Mengen

aus automatischen Gummituchwaschanlagen (Offsetdruck) auf Bürstenbasis (vgl. 4.4.2) und aus

Teilewaschmaschinen (insbesondere im Zeitungsdruck; vgl. 4.4.2). Das Verhältnis wasserfreier zu

wasserhaltigen Lösemittelgemischen ist abhängig von der konkreten Maschinenkonstellation und vom

jeweiligen Reinigungsmittel.

Abfallzusammensetzung

Lösemittel-Wassergemische entstehen bei der Maschinenreinigung insbesondere als Rückstand von

automatischen Gummituchwaschanlagen. Je nach Formulierung der Reinigungsmittel (Emulgator-

zugabe) handelt es sich um mehr oder minder stabile Wasser-Reinigungsmittelemulsionen.

Entsorgungsrelevanter

Parameter

praxistypische Werte Bemerkungen

Wassergehalte 40 - 80% je nach Einstellung der Wascheinrichtungen
CSB-Werte Wasserphase < 30.000 mg/l Abhängig vom verwendeten Reinigungsmittel

und dem Grad der Verschmutzung

AOX-Werte Wasserphase 1 - 2 mg CI/l Abhängig vom Farbrestgehalt

Metallgehalte z.B. 3 mg/l Cu dito

Heizwert Hu 5 - 25 MJ/kg Abhängig vom Wasser- und Feststoffgehalt

Kritische Komponenten

Kohlenwasserstoffe
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Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) SAV, 2.)Abfallabgabekategorie CPB (überwiegend Destillation)

Luft:

1.) n.s.

2.) n.s., wenn Anlage gekapselt ist.

Wasser:

1.) n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.

2.) Je nach Farbrestgehalten und Art des CPB-Verfahrens ist eine AOX-Belastung der Wasserphase

möglich.

Abfall:

1.) Deutliche Reduzierung des Abfallvolumens, ggf. Erhöhung der Sekundärabfallmenge aus der

Rauchgasreinigung in Abhängigkeit von der Schadstoffbeladung.

2.) Als Sekundärabfälle fallen entsorgungsbedürftige Destillationsschlämme (SAV/SAD) sowie die

ggf. behandlungsbedürftige Wasserphase an (hier können zusätzliche Sekundärabfälle anfallen).

Energie:

1.) Selbst bei ungünstigen Mischungsverhältnissen mit hohem Wasseranteil dürfte in den meisten

Fällen unter SAV-Bedingungen eine selbstgängige Verbrennung gewährleistet sein. Durch das

Aufheizen der gesamten Phase auf 1.200°C in der SAV und einen relativ geringen energetischen

Wirkungsgrad ergibt sich jedoch ein schlechter Nutzungsgrad.

2.) Die destillative Behandlung kann in Abhängigkeit vom Wassergehalt mit deutlichem Energie-

aufand verbunden sein (bis 3 MJ/kg). Die im Zuge einer destillativen Behandlung gewonnenen

Redestillate werden überwiegend thermisch genutzt, so daß hier eine dem Behandlungsaufwand

gegenzurechnende Energiegutschrift entsteht.

Bemerkungen

Lösemittel-Wassergemische werden derzeit teilweise über BImSchG-genehmigte Mischanlagen als

Reststoff zur Verwertung in die Stützfeuerungen von SAV gegeben. Die Umweltwirkungen entsprechen

den vorstehend genannten.

Ein weiterer praxisrelevanter Entsorgungsweg ist die innerbetriebliche Destillation (vgl. Kap. 5.4.4.3).



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 113

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

4.6.12 Spül- und Waschwässer AS 527 25

Spül- und Waschwässer AS 527 25;
EWC 07 03 01 Wäßrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

CPB (1) 2

Abfallcharakterisierung

Insbesondere mit Farbresten, Lösemitteln oder Papierfasern verunreinigte Wasserphasen.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Es lassen sich insbesondere die folgenden drei Herkunftsbereiche benennen:

• Waschwässer aus verschiedenen Teilereinigungsprozessen,

• Wischwassersysteme aus Offsetdruckmaschinen,

• Wasserphasen aus der Destillation von Lösemittel-Wassergemischen aus Reinigungsprozessen.

Kap. 4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.2.2.

Keine spezifischen Anfallmengen: Abhängig von der Handhabungspraxis und der konkreten

Maschinenkonstellation.

Abfallzusammensetzung

Die Wasserphasen aus den verschiedenen Reinigungsprozessen sind entsprechend ihren Anfall-

bedingungen relativ inhomogen. Aus diesem Grunde können die in der folgenden Tabelle ange-

gebenen Werte nur als Anhaltswerte für die Größenordnung üblicher Verunreingungen gelten. In

möglicherweise problematischen Einzelfällen sind gezielte Analysen unumgänglich.

Entsorgungsrelevanter

Parameter

Einheit Rückstände von

Reinigungsmittelgemischen

Wischwassersysteme aus

Offsetmaschinen

CSB mg/l 4.000 - 30.000 150.000 - 300.000

Kohlenwasserstoffe mg/l 0,2 - 2,5 2,6 - < 500

Kupfer mg/l < 0,01 - 5 0,3 - 1,8

AOX mg/l 0,05 - 2,05 4,4 - 15,5

EDTA mg/l < 0,1 < 100

Isopropanol mg/l - 47.000 - 104.000

Quellen: Referenzangaben Wasserwirtschaftsamt Heilbronn 7/94; Laboranalysen von Ökopol - 93/94
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Kritische Komponenten

AOX, teilweise hohe CSB-Frachten, Kohlenwasserstoffe, EDTA und Kupfer

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

CPB

Luft:

Ein Austrag leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffe ist möglich.

Wasser:

Schadstoffe können nur im Rahmen der Einleiterbestimmungen über den Wasserpfad ausgetragen

werden.

Abfall:

Die in der CPB entstehende Sekundärabfallmenge ist deutlich geringer als die Primärmengen. Durch

Fällungsmittel erfolgt jedoch eine Erhöhung der Sekundärabfallmenge.

Energie:

n.s.

Bemerkungen

Derzeit werden die beschriebenen Wasserphasen in der überwiegenden Zahl der Betriebe in die

Kanalisation eingeleitet und fallen somit nicht als entsorgungsbedürftige Abfälle an.
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4.6.13 Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch AS 187 12

Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch AS
187 12;
EWC 07 03 10 Andere Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien; EWC 15 02 01 Aufsaug-

und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

SAV (1), HMV (2) 1

Abfallcharakterisierung

Zellstofftücher sowie Tuchbahnen aus Zellstoff-PE Mischgewebe, die mit Druckfarbenresten und

Reinigungsmitteln (ggf. Wasser) verunreinigt sind.

Abfallherkunft und spezifische Anfallmengen

Einweg-Putztücher aus der Maschinen- und Teilereinigung (insbesondere Druckplattenreinigung und

Reinigung von Maschinenteilen beim Druck mit wasserbasierten Flexofarben) sowie Tuchbahnen aus

automatischen Gummituchwascheinrichtungen auf Tuchbahnbasis (z.B. Fa. Baldwin, Fa. Heidelberg).

Kap. 4.4 Abfallentstehung im Druckprozeß: 4.4.2.1, 4.4.2.2.

Keine spezifischen Anfallmengen. Abhängig von der Handhabungspraxis. Erhöhter Anfall beim Einsatz

von Gummituchwaschanlagen (nur Offsetdruck) auf Tuchbahnbasis (vgl. 4.4.2).

Abfallzusammensetzung

Die Abfallzusammensetzung von verunreinigten Reinigungstüchern variiert naturgemäß relativ stark je

nach Einsatzort dieser Reinigungshilfsmittel und nach Art des verwendeten Reinigungsmittels.

In der folgenden Tabelle sind Analysewerte von Tuchbahnen aus automatischen Gummituchwasch-

einrichtungen dargestellt. Stichprobenartige Analysen von Einwegzellstofftüchern zeigen eine weit-

gehende Parallelität in diesen entsorgungsrelevanten Größen.
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Entsorgungsrelevanter

Parameter

praxistypische Werte Bemerkungen

Zellstoff bzw. Zellstoff-PE-Verbund 25 - 75 Gew.%

Beladung 100 - 200% vom Eigen-

gewicht

je nach Herkunft (z.B. gering bei

Druckplatten- hoch bei Farbwerks-

reinigung); bei einem durchschnittlichen

Gewichtsanteil der Farbe von 50%

kann von einem Pigmentanteil von ca.

10% ausgegangen werden.

Extrahierbare Stoffe ca. 20 Gew%

Metallgehalte < 0,1 mg/l im Eluat

AOX 90 - 250 µg/l im Eluat, abhängig vom Farb-/Pig-

menttyp;

Einzelanalysen auch >1.000 µg/l

Chlor gesamt < 0,1 Gew.%

Heizwert Hu 20 - 29 MJ/kg

16 MJ/kg

Offsetfarben

Putztücher aus dem Flexodruckbe-

reich,

bei wasserbasierten Farben <10 MJ/kg

Bei Tuchbahnen aus den Gummituchwascheinrichtungen ist darüber hinaus ihre Geometrie zu

berücksichtigen. Unvorbehandelt handelt es sich um Tuchbahnen von 1-1,5 m Breite und ca. 25-30 m

Länge. Dies kann bei der Aufgabe in Verbrennungsanlagen zu Problemen aufgrund einer Docht-

wirkung führen.

Kritische Komponenten

Mineralölanteil der enthaltenen Druckfarbenreste und Reinigungsmittel.

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

1.) SAV; 2.) HMV

Luft:

1. und 2.) n.s.

Wasser:

1.) und 2.) n.r., wenn Anlage abwasserfrei betrieben wird.
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Abfall:

1.) und 2.) Deutliche Mengenreduktion.

Energie:

1.) und 2.) Durch die Verbrennung der Zellstoff bzw. Zellstoff-PE-Verbunde können die Heizwerte

genutzt werden. Der geringere Wirkungsgrad einer HMV bzw. SAV sowie der Verlust der

Produktionsenergie führen jedoch zu einem schlechten Energie-Nutzungsgrad.

Bemerkungen:

Ein weiterer denkbarer Entsorgungsweg ist die Verbrennung im Zementwerk (vgl. Kap. 5.4.4.7).
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4.6.14 Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (druckereispezifische Fraktionierung), AS 91101

Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (druckereispezifische
Fraktionierung), AS 91101;
EWC 200301 gemischte Siedlungsabfälle

Entsorgungsweg Abfallabgabekategorie

HMD Kein Sonderabfall

Abfallcharakterisierung

Als druckereitypisch sind die folgenden Abfallfraktionen 18 zu benennen:

- Gummitücher aus dem Offsetdruck,

- farbverunreinigte Spachtel, Schaber u.a. aus Kunststoffen und Kartonagen,

- Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk,

- Polyester- und Papierdruckplatten,

- Wischwasserfilter (Schaumstoffilter aus Offsetmaschinen),

- Prooffolien,

- Montagefolien.

Abfallherkunft

Die benannten druckereitypischen Abfälle stammen aus den verschiedenen Produktionsbereichen, in

denen die benannten Stoffe gehandhabt werden:

- Gummitücher aus der Maschinenpflege von Offsetmaschinen (Kap. 4.4.2.2),

- farbverunreinigte Hilfsmittel (Spachtel, Schaber, Einweghandschuhe) aus dem Druck und der

Maschinenreinigung (Kap. 4.4.1 und 4.4.2),

- Polyester- und Papierdruckplatten aus dem Druck bzw. der Druckformherstellung

(Kap. 4.3.2 bzw. 4.4),

- Wischwasserfilter aus der Maschinenpflege (Kap. 4.4.2.2),

- Prooffolien aus der Druckvorlagenherstellung (Kap. 4.2.2),

- Montagefolien aus Druckvorlagenherstellung (Kap. 4.2.4).

                                                     
18 Für diese Fraktionen stehen derzeit keine VVV-Maßnahmen zur Verfügung. Sie werden deshalb in Kapitel 5 nicht

erwähnt.
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Abfallzusammensetzung

Aufgrund der großen stofflichen Vielfalt werden für die benannten Fraktionen nur einige entsorgungs-

relevante Größen angegeben:

Fraktion Zusammensetzung

Gummitücher Verbunde aus Polyester- und Zellstoffgewebe, Vulkanisaten auf

Basis von Nitril- und EPDM-Kautschuk sowie diversen Füll- und

Zusatzstoffen

farbverunreinigte Hilfsmittel Kartonagen, diverse Kunststoffe sowie Nitrilkautschuk mit Farbrest-

anhaftungen

Polyesterdruckplatten Trägermaterial Polyesterfilm mit < 2% fotosensitivem Material

Papierdruckplatten PE-beschichtetes Papier mit < 5% fotosensitivem Material

Wischwasserfilter Schaumstoffilter mit geringen Anhaftungen von Papierfasern und

Farbpartikeln

Prooffolien mehrschichtige laminierte Folien mit < 5% Tonerbestandteilen

Montagefolien PE- und PVC-Folien, teilweise mit aufgeklebtem Silberhalogenid-

filmmaterial

Bemerkungen:

Für einen Teil der aufgeführten Abfallfraktionen gibt es geeignete Abfallschlüssel für eine getrennte

Entsorgung. Die Anfallmengen sind allerdings überwiegend vergleichsweise gering, so daß sich eine

getrennte Entsorgung in der Praxis kaum durchführen läßt.

Kritische Komponenten

Mineralöl, Schwermetall- und Halogengehalte der Druckfarbenanhaftungen sowie der Toner.

Abfallspezifische Daten zur Beurteilung der Umweltrelevanz der Entsorgung

HMD

Luft:

n.r.

Wasser:

Abhängig von der im Einzelfall genutzten Deponie; ggf. Risiken durch erhöhte Sickerwasser-

belastungen.
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Abfall:

n.s.

Energie:

n.r.

Bemerkungen:

-
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4.7 Generelle Umweltauswirkungen bei der Beseitigung von
Abfällen/Abwässern

4.7.1 Zielsetzung der Darstellung

Um im Rahmen der einzelnen Abfallbeschreibungen die ständige Wiederholung der Emissions- und

Energiebelastungen durch die Standardbeseitigungsverfahren zu vermeiden, werden diese im

folgenden zusammenfassend dargestellt.

Bleiben die Problemstoffgehalte in den beschriebenen Druckereiabfällen unterhalb des üblichen

Inputmixes der Standardbeseitigungsanlagen, so wird davon ausgegeangen, daß statt abfall-

spezifischer Lasten die hier dargestellten Durchschnittslasten auftreten. Liegen einzelne Parameter

oberhalb der Durchschnittswerte, so erfolgt in den einzelnen Abfallbeschreibungen eine qualitative

Beschreibung der ggf. auftretenden Zusatzlasten.

Problematisch ist bei diesem Vorgehen allerdings, daß insbesondere für den Bereich der Sondermüll-

beseitigung keine belastbaren Durchschnittsabfallbeschreibungen verfügbar sind. Ersatzweise können

hier die Annahmegrenzwerte zur Orientierung herangezogen werden. Werden diese deutlich unter-

schritten, so ist nicht von signifikanten Zusatzlasten auszugehen.

4.7.2 Belastungspfade von Hausmüll- und Sonderabfallverbrennungsanlagen

Die Ziele der Abfallverbrennung liegen in der Bildung einer leistungsfähigen Schadstoffsenke. Dies

wird einerseits erreicht durch die Zerstörung von ggf. umweltrelevanten Organikverbindungen, zum

anderen durch die Aufkonzentration von anorganischen Problemstoffen in den Rauchgasreinigungs-

rückständen und zum Teil in der Schlacke. Neben der Hauptfunktion als Schadstoffsenke sind die

Volumenreduktion sowie die Nutzung der im Abfall enthaltenen Heizenergie erwünschte Nebeneffekte.

Die Differenzierung in der Zuweisung zwischen Hausmüllverbrennungsanlagen und Sondermüllver-

brennungsanlagen erfolgt insbesondere anhand des Halogengehaltes. Höher belastete Abfälle werden

vorrangig der SAV zugeführt, da sie aufgrund der höheren Temperaturen (ca. 1.200°C versus 800°C in

der HMV) besser zur Behandlung derartiger Abfälle geeignet ist. Durchschnittliche Chlorinputs werden

für HMV mit 0,37 Gew.% [IFEU 1992] bis 0,7 Gew.% [ITU/ÖKOINSTITUT 1994] angegeben.
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Luft:

Im Rohgas von Abfallverbrennungsanlagen befinden sich die folgenden umweltrelevanten abfall-

bürtigen Stoffe: CO2, Stickoxide, saure Schadgase, Schwermetalle, Stäube und diverse (Halogen-)

Organikverbindungen. Daneben gibt es auf dem Abgasweg eine Reihe von Neubildungsprozessen, die

zur Bildung umwelttoxischer Organikverbindungen führen, z.B. die Neubildung von Dibenzodioxinen

und Dibenzofuranen in Folge einer denovo-Synthese oder durch Umbildung aus Precursoren.

Durch mehrstufige Rauchgasreinigungsverfahren (RGR-Verfahren) werden die Schadstoffgehalte im

Rohgas um Größenordnungen reduziert und in die Rauchgasreinigungsrückstände überführt. Je nach

Schadstoffklasse sind zwischen 90 und 99,9% Abscheideleistung üblich.

Im Rahmen der RGR bestehen deutliche Zusatzlasten durch relevante Ressourcenverbräuche an

Additiven (Kalk, Aktivkoks, NaOH, Wasser) und Hilfsstoffen (z.B. Katalysatoren, Filterfliese etc.).

Auf der Reingasseite werden von der ganz überwiegenden Zahl der Abfallverbrennungsanlagen die

Grenzwerte der 17. BImSchV in den meisten Parametern sehr deutlich unterschritten.

Wasser:

Durch den Betrieb von Müllverbrennungsanlagen wird der Wasserpfad auf unterschiedlichen Wegen

berührt.

• Eine thermische Wasserbelastung erfolgt durch den Einsatz von Kühlwasser, das in der Regel

aus Gewässern entnommen und erwärmt wieder eingeleitet wird.

• Werden zur Rauchgasreinigung Naßwäscher eingesetzt, so fallen hier in nennenswertem

Umfang Abwässer an, die üblicherweise im Betriebszusammenhang einer Abwasserbehandlung

unterzogen werden.

• Deponierte Rückstände aus der Müllverbrennung (Aschen, Filterstäube, Rückstände aus der

Rauchgasreinigung) können über die Bildung von Sickerwasser in der Deponie zu einer

Belastung des Wasserpfades führen.

Abfall:

Aus der Abfallverbrennung verbleiben im Durchschnitt bundesdeutscher Anlagen ca. 380-430 kg

Reststoffe/t Müll (davon ca: 300 kg Rostaschen, 30 kg Filterstaub und 50-100 kg sonstige

Rückstände).
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Die Rostaschen werden derzeit zu ca. 30% als Füllstoffe im Baubereich verwertet. Die übrigen 70%

werden auf Deponien (der Klassen I oder II bzw. auf Monodeponien sowie in Bergwerken) abgelagert.

Alle staubförmigen Rückstände werden aufgrund der Bioverfügbarkeit der enthaltenen Schadstoffe

(u.a. der Wasserlöslichkeit) als Abfall in Untertagedeponien verbracht.

Energie:

Die Abfallverbrennung ist ein energetisch aufwendiges Verfahren. Der Energiebedarf wird jedoch

praktisch vollständig den in den Abfällen enthaltenen Heizenergien entnommen. Eine Stützfeuerung ist

nur in kurzen Perioden von An- und Abfahrvorgängen der Verbrennungsöfen notwendig.

Für den elektrischen Betrieb der Nebenanlagen (insbesondere Saugzuggebläse und Rauchgas-

reinigung) wird Energie aus dem Abgas ausgekoppelt und umgewandelt (insgesamt ca. 5-10% des

gesamten Heizwertes der zugeführten Abfälle).

Über die anlageninterne Energienutzung hinaus können max. ca. 20% der zugeführten Heizenergie

(Heizwerte der Abfälle) als Strom oder aber max. ca. 70% als Fernwärme ausgekoppelt werden. (Für

alle weiteren Betrachtungen wird mit einem Energienutzungsgrad von ca. 50% gearbeitet.)

Die über die Heizwerte hinaus in den Abfällen enthaltenen komplexen Energieanteile (Produktions-

energien) gehen durch die Verbrennung für den weiteren Wirtschaftsprozeß verloren. Außerdem

erfolgt eine Belastung des Pfades über die notwendigen Transporte der Abfälle zu Standorten der

Verbrennungsanlagen.

4.7.3 Deponie

Abfalldeponien zielen darauf ab, das Umweltgefährdungspotential von Abfällen durch Barrierenbildung

von der Biosphäre abzuschirmen. Die unterschiedlichen Deponiearten und -klassen unterscheiden sich

insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Barriere.

Generell verbraucht der Betrieb einer Deponie Landschaftsraum. An den Standort werden geo-

logische, hydrologische und weitere Umwelt-Anforderungen gestellt, so daß genehmigungsfähige

Deponiestandorte vergleichsweise knapp sind.
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4.7.3.1 Oberirdische Deponien

Luft:

Luftemissionen treten einerseits beim Deponiebetrieb als auch längerfristig durch Ausgasen aus dem

Deponiekörper auf. Während beim Deponiebetrieb (u.a. Abfallanlieferung und Einbau der Abfälle) ins-

besondere Staub und flüchtige Organikanteile emittiert werden, enthält das Deponiegas während der

ersten aeroben Abbauphase hohe Kohendioxidanteile und in der späteren aneroben Phase über-

wiegend Methan sowie geruchsintensive Abbauprodukte wie Mercaptane, Schwefelwasserstoff etc.

Daneben treten mit dem Deponiegas auch größere Mengen sonstiger organischer Verbindungen aus,

von denen potentielle Umweltrisiken ausgehen. Durch eine Deponiegasverbrennung kann insbe-

sondere ein großer Teil der Organikemissionen zerstört werden. Allerdings ist hierzu nach dem Ende

der Methanemissionen eine Stützfeuerung notwendig.

Wasser:

Die Deponiesickerwässer sind mit wasserlöslichen Salzen, Schwermetallen sowie mit diversen

Organikverbindungen belastet. Die Sickerwassermenge ist abhängig von der Niederschlagsmenge

und der oberen Deponieabdeckung. Die Sickerwässer werden einer Abwasserbehandlung zugeführt.

Dabei wird ein Teil der Organikverbindungen biologisch abgebaut, während die übrigen Schadstoffe

quantitativ in Behandlungsschlämme überführt werden.

Abfall:

Bei der Behandlung von Sickerwässern fallen feste Rückstände an, die in der Regel in einer

Untertagedeponie eingelagert werden müssen.

Energie:

Bei der Deponierung geht der gesamte Energieinhalt der Abfälle - sowohl der Heizwert, als auch die

darüber hinausgehenden komplexen Energieinhalte - verloren. Nur ein kleiner Teil dieser Energien

kann durch eine Deponiegasnutzung genutzt werden.

Die für den Betrieb einer Deponie notwendige Sickerwasserbehandlung ist energetisch aufwendig.

Außerdem erfolgt eine Belastung des Pfades über die notwendigen Transporte der Abfälle zu den

Deponiestandorten.
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4.7.3.2 Untertagedeponie

Ziel der untertägigen Deponie ist die dauerhafte Separierung von Abfällen von der Biosphäre, die auch

nach einer Behandlung nicht oberirdisch abgelagert werden dürfen.

Für die untertägige Deponierung haben sich Salzlagerstätten als geeignet erwiesen: Salzbergwerke

und Salzkavernen. Bei der Ablagerung dort kann davon ausgegangen werden, daß der Abfall auf

Dauer nicht mit Wasser in Berührung kommt. Salzgestein eignet sich für die Ablagerung toxischer

organischer und anorganischer Abfälle.

An den Standort einer UT-Deponie werden besondere geologische und hydrologische Anforderungen

gestellt, die nur wenige Orte als geeignete Deponiestandorte ausweisen, so daß auf Dauer von einer

eingeschränkten Verfügbarkeit dieser Deponieform ausgegangen werden muß.

Luft:

Es findet eine nur untergeordnete Belastung dieses Pfades statt.

Wasser:

Ein Eintrag von Schadstoffen durch Wasser soll in einer UTD durch geologische und künstliche

Barrieren verhindert werden. Ein Versagen dieser Barrieren und damit den Eintrag vollständig

auszuschließen, ist nicht möglich.

Abfall:

Keine Relevanz.

Energie:

Bei der Deponierung geht der gesamte Energieinhalt der Abfälle, sowohl der Heizwert, als auch die

darüber hinausgehenden komplexen Energieinhalte, verloren. Der Betrieb einer UTD ist mit Energie-

aufwand z.B. für Einlagerung, Beleuchtung, Kontrolle, Verpackung etc. verbunden. Die Transporte zu

den wenigen Deponiestandorten sind ebenfalls mit einer Belastung dieses Pfades verbunden.
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5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung (VVV)

5.1 VVV-Maßnahmen in Druckbetrieben

5.1.1 Rahmenbedingungen für VVV-Maßnahmen in Druckbetrieben

Unter dem Blickwinkel der Stoffflußoptimierung (u.a. auch der Vermeidung, Verminderung und Ver-

wertung von Abfällen) ist bei Druckbetrieben zu berücksichtigen, daß es eine große technologische

Differenz zwischen dem Kernprozeß - der Produktion, dem Druck - und den übrigen (Hilfs-)Prozessen

gibt.

Der Druck erfolgt in hochkomplexen Druckaggregaten unter Einsatz exakt abgestimmter Vormateria-

lien. Die Eingriffs- und Optimierungsmöglichkeiten in diesen Prozessen sind für den Druckbetrieb

vergleichsweise begrenzt. Selbst kleinere Hilfsstoffsubstitutionen erfordern regelmäßig die

Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Maschinen- und Vormateriallieferanten, um Lösungen für

den spezifischen Einzelfall zu finden. Daher gibt es in diesem Bereich nur sehr wenig allgemein

einsetzbare und praxistaugliche ”einfache” VVV-Maßnahmen, die unmittelbar im engeren Betriebs-

zusammenhang umgesetzt werden können.

Auf der anderen Seite sind viele der Hilfsprozesse, wie die Farb- oder Papierversorgung, viele Weiter-

verarbeitungsschritte oder auch die unterschiedlichen Reinigungsaktivitäten weitgehend handwerklich

geprägt. Hier lassen sich relevante Vermeidungspotentiale insbesondere durch Veränderungen der

Handhabungspraxis erreichen. Dabei ist nur ein kleinerer Teil dieser Optimierungen druckerei-

spezifisch, während anderere Bereiche, wie z.B. der Umgang mit Verpackungsmaterialien, sich kaum

von anderen gewerblichen Bereichen unterscheidet.

Neben diesen produktionstechnischen Besonderheiten ist bei VVV-Maßnahmen in Druckbetrieben

auch die Größen- und Qualifikationsstruktur zu berücksichtigen. Bei der ganz überwiegenden Zahl der

Druckbetriebe handelt es sich um Kleinbetriebe, die nur vergleichsweise geringe Personalressourcen

für zusätzliche Aktivitäten im Bereich des Abfallmanagements besitzen. Aufgrund der handwerklich

geprägten Struktur sind gerade die Leitungs- und Führungsfunktionen personell knapp besetzt, so daß

strategische Optimierungsplanungen im Bereich der Stoffflüsse nur selten durchgeführt werden

können. Dies ist insbesondere problematisch, da die Druckbranche durch die aktuellen Umwälzungen

im Bereich der zunehmenden Digitalisierung der Produktionskette unter einem existenzbedrohenden

Anpassungsdruck steht, der große Teile der betrieblichen Innovationskapazitäten bindet.
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5.1.2 Auswahl und Darstellung der VVV-Möglichkeiten für Druckbetriebe

Ausgehend von der vorstehend geschilderten Rahmensituation werden im folgenden insbesondere

VVV-Maßnahmen dargestellt, die aufgrund langjähriger Beratungspraxis verallgemeinerungsfähig und

im Einzelbetrieb umsetzbar sind.

Die Darstellung der VVV-Maßnahmen erfolgt analog zu den Kapiteln 2 und 4 entlang der Haupt-

produktionsbereiche von (Standard)-Druckbetrieben, also gegliedert nach VVV-Maßnahmen für:

- den Bereich der Druckvorlagenherstellung,

- den Bereich der Druckformherstellung,

- den Bereich des Drucks,

- den Bereich der Weiterverarbeitung.

Diese Gliederung ist für eine betriebliche Beratung zielführend, da jeweils ein enger bereichs-

spezifischer Kontext zwischen organisatorischen und technischen VVV-Maßnahmen besteht und

Vermeidungsmaßnahmen naturgemäß am Entstehungsprozeß der Abfälle ansetzen müssen. Die

Reihenfolge der Darstellung der VVV-Möglichkeiten innerhalb der benannten Bereiche erfolgt jeweils

nach aufsteigendem Aufwand, d.h. es werden zunächst diejenigen Maßnahmen dargestellt, die ohne

weitere Voraussetzungen geprüft werden können. Es handelt sich überwiegend um organisatorische

Maßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung der Datenlage, die damit auch Basis für auf-

wendigere Optimimierungsmaßnahmen mit ggf. erhöhtem Investitionsvolumen sind.

Im Anschluß an die erwähnten Maßnahmen werden weitergehende Maßnahmen benannt, die im Zuge

der grundlegenden technologischen Umbrüche in der Branche diskutiert werden, aber noch nicht als

praxistaugliche, allgemein einsetzbare Techniken zu bezeichnen sind. Aufgrund der mangelnden

Praxisreferenzen fehlen hier überwiegend auch die notwendigen Daten für belastbare Aussagen zu

den ökonomischen und ökologischen Auswirkungen.

VVV-Möglichkeiten, die dem Bereich der ”normalen” gewerblichen Aktivitäten zuzuordnen sind, bleiben

dabei unberücksichtigt, d.h. es werden in diesem Kontext z.B. keine Maßnahmen zur Vermeidung,

Verminderung oder Verwertung von Schrumpffolien oder Transportpaletten diskutiert, da hier keine

branchenspezifische Besonderheiten bestehen.

Aufgrund der aktuellen abfallrechtlichen Umbruchsituation ergibt sich ein formalrechtliches Problem bei

der Einstufung der Verfahren zur Nutzung stofflicher oder energetischer Eigenschaften der Abfälle als

Verwertungsverfahren. Insbesondere bei einigen der energetischen Nutzungsverfahren ist nicht sicher,
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ob sie für die spezifischen Abfallarten-/zusammensetzungen als Verwertungsverfahren anzuerkennen

sein werden.

Um diese aktuelle Fachdiskussion nicht zu präjudizieren, wird bei denjenigen Verfahren, die nicht

eindeutig als Verwertungsverfahren zu klassifizieren sind, nicht von Verwertung, sondern von Nutzung

gesprochen. Für die Abgrenzung der Verfahren, für die schon derzeit eine relativ sichere Einstufung

möglich ist, wurde auf die im Entwurf des [LAGA-ARBEITSKREISES ”ANLAGEN ZUR VERWERTUNG UND

SONSTIGEN ENTSORGUNG”, DEZEMBER 1996] aufgeführten Kriterien zurückgegriffen.

5.1.3 Übersicht über VVV-Maßnahmen in der Druckindustrie

Die in Kapitel 5 behandelten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Reststoffen sind als

Übersicht in Tabelle 26 dargestellt. Sie sind den entsprechenden Abfallarten zugeordnet.

Tab. 26: Abfallarten und VVV-Maßnahmen

Abfallarten Charakterisierung VVV-Maßnahmen
Filme 4.6.1 5.2.5.1 Computer-to-Plate

5.2.3.1 Nutzung des Silbergehaltes von Altfilmen
Fixierbäder 4.6.2 5.2.2.1 Optimierung der Regenerationsrate des

Fixierers
5.2.2.2 Filtration und Entsilberung des Fixierers zur

Standzeitverlängerung
Entwicklerbäder
- Filmentwickler 4.6.3 (A) 5.2.1.1 Optimierung der Regenerationsrate von

Entwicklerflüssigkeit
5.2.1.2 Interne Entwicklerbadpflege durch Filtration

zur Standzeitverlängerung
5.2.2.3 Einsatz von silberfreiem Trockenfilmmaterial
5.2.5.1 Computer-to-Plate

- Plattenentwickler 4.6.3 (B) 5.3.1.1 Optimierung der Regenerationsrate und der
Maschinenwartung an Plattenentwicklungs-
maschinen

Kunststoffolien
(Verpackung)

vgl. 4.6.5 VVV-Möglichkeiten werden im Rahmen
dieses Gutachtens nicht behandelt (nicht
druckereispezifisch)

Aluminiumdruck-
platten

4.6.4 5.4.1.1 Metallverwertung von Offset-Druckplatten
(Aluminiumträger) - Aluminiumschmelzwerke

Galvanikschlamm - 19

                                                     
19 Vgl. entsprechendes Branchengutachten zur Untersuchung von Galvanisieranlagen.
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Abfallarten Charakterisierung VVV-Maßnahmen
Kunststoffemballagen
ohne schädl. Rest-
inhalte

4.6.5 5.2.4.1 Optimierung der Restentleerung von
Kunststoffgebinden

5.2.4.2 Verwendung von Trockenchemikalien für den
Badansatz

5.2.4.3 Zuführung von Kunststoffemballagen (ohne
schädliche Restinhalte) AS 57118 zur
Verwertung über die Rücknahmesysteme der
Hilfsstofflieferanten

Kunststoffemballagen
mit schädl. Rest-
inhalten

4.6.6 5.2.4.1 Optimierung der Restentleerung von
Kunststoffgebinden

5.2.4.2 Verwendung von Trockenchemikalien für den
Badansatz

Druckfarbenreste 4.6.7 5.4.2.1 Abfallvermeidende Handhabung von
Druckfarben

5.4.2.2 Einsatz von Farbrückmischanlagen zur
Weiterverwendung als Schwarzfarbe

5.4.2.3 Weitergehende Ansätze zur Vermeidung von
Farbresten

Eisenmetallbe-
hältnisse, entleert

4.6.8 5.4.3.1 Abgabe restentleerter Eisenmetallbehälnisse
zur Schrottverwertung an das GEBR-System

5.4.3.2 Vermeidung von Einweggebinden durch die
Umstellung auf Groß-/Mehrweggebinde mit
entsprechenden Farbzufuhrsystemen

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch
die Umstellung auf auspreßbare Kunststoff-
gebinde

Eisenmetallbe-
hältnisse mit schädl.
Restinhalten

4.6.9 5.4.3.2 Vermeidung von Einweggebinden durch die
Umstellung auf Groß-/Mehrweggebinde mit
entsprechenden Farbzufuhrsystemen

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch
die Umstellung auf auspreßbare Kunststoff-
gebinde

Lösemittelgemische
ohne halogenierte
organische Lösemittel

4.6.10 5.4.4.1 Optimierung über Mengenerhebungen und
Kennzahlenvergleiche bei der Maschinen-
reinigung und daraus abgeleiteten organisa-
torischen Maßnahmen

5.4.4.2 Substitution leichtsiedender Reinigungsmittel
durch höher- und hochsiedende Mittel

5.4.4.3 Rückgewinnung von Reinigungsmitteln aus
verunreinigten Lösemittel-(Wasser) Ge-
mischen mittels betrieblicher Redestillations-
anlagen

5.4.4.5 Externe Destillation von flüssigen Reinigungs-
rückständen zur Erzeugung von Allzweck-
reinigern
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Abfallarten Charakterisierung VVV-Maßnahmen
Lösemittel-Wasser-
gemische halogenfrei

4.6.11 5.4.4.1 Optimierung über Mengenerhebungen und
Kennzahlenvergleiche bei der Maschinen-
reinigung und daraus abgeleiteten organisa-
torischen Maßnahmen

5.4.4.2 Substitution leichtsiedender Reinigungsmittel
durch höher- und hochsiedende Mittel

5.4.4.3 Rückgewinnung von Reinigungsmitteln aus
verunreinigten Lösemittel-(Wasser) Ge-
mischen mittels betrieblicher Redestillations-
anlagen

5.4.4.4 Regeneration von verunreinigten Reinigungs-
mitteln durch Ultrafiltrationsanlagen

5.4.4.5 Externe Destillation von flüssigen Reinigungs-
rückständen zur Erzeugung von
Allzweckreinigern

Spül- und Wasch-
wässer

4.6.12 5.4.5.1 Optimierung des Wechselintervalls

Zellstofftücher mit
organischen
Verunreinigungen

4.6.13 5.4.4.6 Vermeidung von verunreinigten Einweg-
putztüchern durch den Einsatz von Mehr-
wegputzlappen (AS 18712)

5.4.4.7 Thermische Nutzung von Einweg-Putztüchern
im Zementwerk
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5.2 VVV-Maßnahmen in der Druckvorlagenherstellung

5.2.1 VVV von Film-Entwicklerbädern (AS 52 723)

5.2.1.1 Optimierung der Regenerationsrate von Entwicklerflüssigkeit

5.2.1.1.1 Maßnahmenbeschreibung

An der Film-Entwicklungsmaschine fällt verbrauchtes Entwicklerbad als Sonderabfall an. Dies entsteht,

wenn der Entwickler seine Funktion in der Maschine nicht mehr erfüllt und deshalb regeneriert werden

muß (vgl. Kap. 4.2.3 und Abb. 16).

Ein möglicher Grund ist die mögliche Oxidation der Entwicklerbestandteile mit Luftsauerstoff. Diese

unerwünschte Reaktion kann durch eine gut gewartete Maschine, bei der gut dichtende (gesäuberte)

Abdeckplatten den Entwickler schützen, gemindert werden.

Einer der zentralen Einflußfaktoren auf diese Abfallentstehung ist die Einstellung der Regenerations-

rate an den Entwicklungsmaschinen. Hier zeigt die Praxis, daß an sehr vielen Anlagen diese

Regenerationsraten zu großzügig eingestellt sind. Es lohnt sich, in einem ersten Optimierungsschritt

die folgenden Fragen kritisch zu prüfen:

• Wurde der sparsame Umgang, die Vorgaben des Lieferanten oder das Prinzip "mehr hilft mehr!"

als Kriterium für die Regnerationsrateneinstellung verwendet?

• Wurde eine ggf. durchgeführte Erhöhung der Regenerationsraten in der Vergangenheit aufgrund

eines analysierten immer wiederkehrenden Problems veranlaßt oder weil man in einer

einmaligen Problem-Situation eine schnelle Lösung erzielen mußte?

War die Maschineneinstellung bislang nicht das Ergebnis einer fundierten Prüfung, so kann das

folgende Vorgehen vorgeschlagen werden:

1) Auf Basis von Herstellerangaben werden Werte eingestellt, die das Fotomaterial gut entwickeln.

2) Ausgehend von dieser Grundeinstellung wird über eine schrittweise Reduzierung die eigentliche

Optimierung durchgeführt. Da die zu starke Reduzierung der Entwicklerregeneration zu sofort

sichtbaren schlechteren Ergebnissen führt, kann relativ einfach die Mindestmenge an

regeneriertem Entwickler herausgefunden werden.
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3) Im folgenden ist dieses einmal herausgefundene Optimum periodisch zu überprüfen, da sich

durch Veränderungen der Einsatzmaterialien oder der Maschinenfahrweise Abweichungen

ergeben können.

5.2.1.1.2 Entwicklungsstand

Diese Maßnahme kann bei allen Entwicklermaschinen mit Regeneriereinrichtung durchgeführt werden.

Regeneriereinrichtungen sind an der ganz überwiegenden Anzahl von Entwicklermaschinen

vorhanden. Ansonsten sind sie problemlos nachrüstbar. Abdeckplatten für photochemische Bäder

entsprechen den in Druckereien üblichen technischen Standards.

5.2.1.1.3 VVV-Potential

Bei diesen organisatorischen Optimierungsmaßnahmen handelt es sich um Vermeidungsmaßnahmen.

Das Vermeidungspotential dieser Maßnahmen läßt sich nicht beziffern, da es von dem jeweils zuvor

erreichten Optimierungsgrad der Maschineneinstellung abhängig ist. In Einzelfällen kann es jedoch

beträchtlich sein (bis zu 50% der Einsatzmenge).

5.2.1.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Reduzierung der Regenerationsrate von Frischentwickler führt unmittelbar zu positiven ökonomi-

schen Effekten. Einsparungen sind sowohl einkaufsseitig als auch entsorgungsseitig zu verzeichnen.

Mit dieser Maßnahme sind keine Investitionen verbunden. Der zusätzliche Personalaufwand ist

äußerst gering und im Rahmen regelmäßig anstehender Wartungsarbeiten abzudecken.

5.2.1.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Durch diese Maßnahme werden deutliche Verminderungen auf allen Belastungspfaden sowohl durch

die Einsparung von Ressourcen sowie durch die vermiedene Beseitigung (vgl. 4.6.3 a) erreicht.
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5.2.1.2 Interne Entwicklerbadpflege durch Filtration zur Standzeitverlängerung

5.2.1.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Beim Entwicklungsprozeß werden nur etwa 10% der Chemikalien durch eine chemische Reaktion ver-

braucht. Eine Optimierung der Reaktionsbedingungen kann zu einem effizienteren Prozeß führen.

Begrenzende Parameter sind die Verschmutzung und die Oxidation mit Luftsauerstoff. Während die

Alterung durch den Luftkontakt (Oxidation) insbesondere durch das Sicherstellen einer ordnungs-

gemäßen Abdeckung (siehe organisatorische Maßnahme) vermindert werden kann, ist die

Verringerung der Verschmutzungen und damit die Verbesserung der Reaktionsbedingungen auch

über Filtrationseinsätze beeinflußbar.

Entwicklungsmaschinen werden heute bereits überwiegend mit integrierten Filtern für den Entwickler

angeboten. Diese Filter sind aber auch als externe Anlagen an jede Maschine anzuschließen.

Überwiegend kommen einfache Filtersysteme zum Einsatz. Bei einigen aufwendigeren Anlagen erfolgt

darüber hinaus eine zusätzliche Bypass-Filtration mit einem Feinfilter (Garnfilter) des Herstellers

Millipore (Adresse siehe Anhang I). Die Porenweite beträgt ca. 25 µm.

Mit dieser Maßnahme kann durch die Abtrennung von Entwicklerschlämmen eine Standzeit-

verlängerung der Bäder erreicht werden. Die reaktionsentscheidenden Stoffe müssen allerdings auch

bei der Filtration immer wieder durch Frischware (Regeneration) neu zugeführt werden.
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Abb. 17: Interner Kreislauf zur Filtration des Enwicklers mit Bypass-Feinfilter

5.2.1.2.2 Entwicklungsstand

In der Praxis sind viele Anlagen mit einfachen Filtern ausgestattet, die somit als in der Praxis erprobt

bezeichnet werden können. Die Doppelfilter-Bypass-Anlagen haben sich im praktischen Einsatz

aufgrund des deutlich höheren Wartungsbedarfs nicht bewährt.

5.2.1.2.3 VVV-Potential

Bei diesen Badpflegesystemen handelt es sich um prozeßintegrierte Verwertungsmaßnahmen.

Durch die Doppelfiltersysteme sind in der Praxis Frischwareeinsparungen von maximal bis zu 30%

möglich. Das VVV-Potential bei den Einfachfilter-Anlagen liegt dagegen bei maximal 20%. Aufgrund

der realen Betriebsverhältnisse, wie Pflege der Maschinen, liegt das VVV-Potential deutlich niedriger,

besonders wenn vorher bereits die Maschineneinstellungen optimiert wurden. Für die weiteren

Betrachtungen wird unter diesen Vorbehalten von einem VVV-Potential von 10% ausgegangen.
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5.2.1.2.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Da für externe Filter ein Gehäuse, eine Steuerung und Pumpen notwendig sind, werden solche

einfachen Filter oft in Kombination mit den wesentlich effizienter arbeitenden Fixierersparanlagen

(siehe Kap. 5.2.2.2.) angeboten. Die folgende Übersicht berücksichtigt die Zusatzkosten des Ent-

wicklerfilters zu einer Fixierersparanlage.

Investitionskosten ca. 1.500 DM

VVV-Potential: ca. 10%

Vermiedene Entsorgungskosten pro Jahr ca. 1,60 DM/l

Wert des eingesparten Entwicklers ca. 1,40 DM/l

Energiekosten vernachlässigbar

Bei einem angenommenen Entwicklerverbrauch von 2.000 l p.a. ergibt sich bei Berechnung mit diesen

Zahlen ein Amortisationszeitraum von weniger als 3 Jahren. Unter diesen Bedingungen ist die

Umsetzung dieser Maßnahme wirtschaftlich.

5.2.1.2.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Luft:

Diese Maßnahme führt zu keinen signifikanten Belastungen dieses Pfades.

Wasser :

Diese Maßnahme führt zu keinen signifikanten Belastungen dieses Pfades.

Abfall:

Diese Maßnahme führt zur Entlastung des Abfallpfades in Höhe der verringerten Entsorgungsmengen

an Entwicklerbädern. Dem ist eine sehr geringe Zusatzbelastung (< 1 Gew.% der eingesparten Ent-

wicklerbäder) durch die zusätzlich anfallenden entsorgungsbedürftigen Filter gegenzurechnen.

Energie:

Der Energieverbrauch durch die Filtration ist vernachlässigbar klein.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß durch die Standzeitverlängerung der Entwicklerbäder (bzw. die

reduzierte Regenerationsrate) eine Entlastung aller Pfade aufgrund der verringerten Neuware-

produktion (Entwicklerkonzentrate) entsteht.
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Eine umfassende ökologische Beurteilung müßte dem Gesamteinsparpotential von wenigen 100 kg im

Amortisationszeitraum 20 die ökologischen (energetisch und stoffstrombezogen) Lasten für die

Produktion des zusätzlichen Pumpenaggregates (komplexes Maschinenbauprodukt von 2-4 kg

Gesamtmasse) entgegenrechnen. Dieser Vergleich kann hier nicht sinnvoll durchgeführt werden,

relativiert aber in Abhängigkeit von der Gesamtnutzungsdauer die ökologische Sinnhaftigkeit der

Maßnahme.

5.2.1.2.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Der Prozeß führt zu einer gezielten Anreicherung der Störstoffe im Filter. Im Verwertungsprodukt, das

in seiner Standzeit verlängerte Entwicklerbad, kommt es zu einer Abreicherung dieser Stoffe. Das

Anreicherungsverbot wird nicht verletzt.

Verdünnungsverbot:

Eine Verdünnung von Schadstoffen findet nicht statt.

Vermischungsverbot:

Das Vermischungsverbot ist nicht beeinträchtigt.

Verwertungsebene:

Durch diese Maßnahme wird unmittelbar eine Standzeitverlängerung des fotochemischen Bades

erreicht. D.h., daß die Verwertung auf der höchsten Ebene stattfindet.

Transportminimierung:

Da es sich um eine innerbetriebliche Verwertungsmaßnahme handelt, kommt es nicht zu zusätzlichem

Transportaufwand.

                                                     
20 Die voraussichtliche Nutzungsdauer ist bei Investitionen im Vorstufenbereich aufgrund des technologischen Wandels

"CTP-Techniken" konservativ mit < 5 Jahren anzusetzen.
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5.2.2 VVV von Fixierbädern (AS 52707)

5.2.2.1 Optimierung der Regenerationsrate des Fixierers

5.2.2.1.1 Maßnahmenbeschreibung

An der Entwicklungsmaschine fällt verbrauchtes Fixierbad als Sonderabfall an. Dies entsteht, wenn der

Fixierer seine Funktion in der Maschine nicht mehr erfüllt und deshalb regeneriert werden muß (vgl.

Kap. 4.2.3 und Abb. 17).

Einer der zentralen Einflußfaktoren dieser Abfallentstehung ist die Einstellung der Regenerationsrate

an den Entwicklungsmaschinen. Hier zeigt die Praxis, daß an sehr vielen Anlagen diese

Regenerationsraten zu großzügig eingestellt sind. Es lohnt sich, in einem ersten Optimierungsschritt

die folgenden Fragen zu prüfen:

• Wurde der sparsame Umgang, die Vorgaben des Lieferanten oder das Prinzip "mehr hilft mehr!"

als Kriterium für die Regnerationsrateneinstellung verwendet?

• Wurde eine ggf. durchgeführte Erhöhung der Regenerationsraten in der Vergangenheit aufgrund

eines analysierten immer wiederkehrenden Problems veranlaßt oder als ”schnelle Lösung” in

einem einmaligen Problem-Fall?

War die Maschineneinstellung bislang nicht das Ergebnis einer fundierten Prüfung, so kann das

folgende Vorgehen vorgeschlagen werden:

1) Auf Basis von Herstellerangaben werden Werte eingestellt, die das Fotomaterial gut fixieren.

2) Ausgehend von dieser Grundeinstellung wird über eine schrittweise Reduzierung die eigentliche

Optimierung durchgeführt. Die Spannbreite, in der ein Fixierer funktionstüchtig ist, ist groß. Sie

wird am stärksten duch den Silbergehalt im Fixierer begrenzt. Deshalb soll hier auf

Teststäbchen (z.B. MerckoQuant) verwiesen werden, mit denen der Silbergehalt im Fixierbad

schnell und einfach gemessen werden kann. Die Regenerationsraten können so weit reduziert

werden, bis ein Silbergehalt von 7 g/l erreicht wird. Für das zu entwickelnde Fotomaterial sind

bis zu diesem Wert keine Nachteile zu erwarten.

3) Im folgenden ist dieses einmal herausgefundene Optimum periodisch zu überprüfen, da sich

durch Veränderungen der Einsatzmaterialien oder der Maschinenfahrweise Abweichungen

ergeben können.
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5.2.2.1.2 Entwicklungsstand

Diese Maßnahme kann bei allen Entwicklermaschinen mit Regeneriereinrichtung durchgeführt werden.

Regeneriereinrichtungen sind an der ganz überwiegenden Anzahl von Entwicklermaschinen

vorhanden. Ansonsten sind sie problemlos nachrüstbar.

5.2.2.1.3 VVV-Potential

Bei diesen organisatorischen Optimierungsmaßnahmen handelt es sich um Vermeidungsmaßnahmen.

Das Fixierer-Vermeidungspotential dieser Maßnahmen läßt sich nicht beziffern, da es von dem jeweils

zuvor erreichten Optimierungsgrad der Maschineneinstellung abhängig ist. In Einzelfällen kann es

jedoch beträchtlich sein (bis zu 50% der Einsatzmenge).

5.2.2.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Reduzierung der Regenerationsrate führt unmittelbar zu positiven ökonomischen Effekten. Ein-

sparungen sind sowohl einkaufsseitig als auch entsorgungsseitig zu verzeichnen.

5.2.2.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Durch diese Maßnahme werden deutliche Verminderungen auf allen Belastungspfaden sowohl durch

die Einsparung von Ressourcen sowie durch die vermiedene Beseitigung (vgl. 4.6.2) erreicht.

5.2.2.2 Filtration und Entsilberung des Fixierers zur Standzeitverlängerung

5.2.2.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Während beim Entwickler neben der Filtration keine weiteren Maßnahmen möglich sind, gibt es beim

Fixierer eine gute Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit zu verlängern. Wie in Kapitel 4.2 ausgeführt, wird

die Funktion des Fixierers hauptsächlich durch den ständig mit der Fixierung steigenden Silbergehalt

begrenzt. Der Fixierer verliert seine Funktion ab einem Silbergehalt von mehr als 10 g/l. Hält man

dagegen den Silbergehalt kontinuierlich niedrig, kann die Standzeit des Fixierers verlängert werden, da

die prozeßnotwendigen Stoffe ausreichend vorhanden sind.
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In der Praxis hat sich die Elektrolyse als optimale Form der Entsilberung durchgesetzt. Dabei wird das

möglichst in Bewegung gehaltene Fixierbad mittels zweier Elektroden unter Spannung gesetzt. Je

nach Spannungsstärke setzt sich das gebundene Silber in elementarer Form an der Kathode ab.

Arbeitet man mit hohen Stromstärken, so ist eine sehr schnelle Entsilberung möglich. Allerdings ist

eine vollständige Entsilberung des Fixierers nicht erwünscht, da dann der Fixierer durch die folgende

Sulfidbildung und die Abscheidung von Wasserstoff unbrauchbar wird.

Um die unterschiedlichen Silberbelastungen eines Fixierbades im Zeitverlauf abzufangen, müssen

diese Systeme über eine kontinuierliche Silbermessung verfügen, die die Höhe des Elektrolysestroms

regelt. Damit kann der Silbergehalt im Fixierer auf etwa 0,5-1 g/l stabil gehalten werden.

Entwicklerbad Fixierbad 

Frischware

Abfall

Elektrolyse 
Grobfilter

Filterabfall

Spülwasser

Silber

Quetsch- und  
Transportwalzen 

Abb. 18: Anschluß eines internen Kreislaufs zur Elektrolyse und Filtration des Fixieres

5.2.2.2.2 Entwicklungsstand

Die Entsilberung des Fixierers mittels Elektrolyse ist ein gängiges Verfahren. Es gibt heute bereits

Entwicklungsmaschinen, die eine Entsilberung integriert haben. Auf dem Markt wird daneben eine

Vielzahl von externen Anlagen angeboten, die nach diesem Prinzip arbeiten und mit denen die

installierten Entwicklermaschinen nachgerüstet werden können. Während in der Vergangenheit nur
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sehr grob der Filmdurchsatz bestimmt wurde, um die anzulegende Stromstärke und -dauer einzu-

stellen, sind heute genauere Meßelemente verfügbar, die den angelegten Strom optimieren.

5.2.2.2.3 VVV-Potential

Bei der kontinuierlichen Entsilberung der Fixierbäder handelt es sich um eine Badpflege- und damit

prozeßinterne Verwertungsmaßnahme.

Das VVV-Potential für zu entsorgende Fixierbäder liegt bei einfachen Anlagen bei 50% und kann durch

bessere Steuermechanismen und Zusatzfilter auf über 75% erhöht werden.

5.2.2.2.4 Angaben zu den Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Kosten einer Entsilberungsanlage, die für die Behandlung

von Bädern geeignet ist, die ohne Standzeitverlängerung einen Chemikalienverbrauch von ca. 1.000-

2.000 l/a haben.

Investitionskosten ca. 6.000 DM

VVV-Potential ca. 60%

Vermiedene Entsorgungskosten ca. 1,60 DM/l 21

Wert der des eingesparten Fixierers ca. 1,40 DM/l 23

Energiekosten ca. 0,25 DM/l 23

Platzbedarf vernachlässigbar

Betreuungsaufwand im Rahmen einer regelmäßigen Pflege ver-

nachlässigbar

Bei einem angenommenen Fixiererverbrauch von 1.500 l p.a. ergibt sich bei einer Berechnung mit

diesen Zahlen ein Amortisationszeitraum von weniger als 3 Jahren. Dabei ist die Vergütung des

gewonnenen Silbers (nach Tagespreisen) als kostenmindernde Größe noch nicht berücksichtigt.

Unter diesen Bedingungen ist die Umsetzung dieser Maßnahme wirtschaftlich.

                                                     
21 Angaben jeweils pro Liter vermiedenem Chemikalieneinsatz bzw. vermiedenem Badüberlauf ("Altfixierer").
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5.2.2.2.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Luft:

Diese Maßnahme führt zu keinen signifikanten Belastungen dieses Pfades.

Wasser:

Diese Maßnahme führt zu keinen signifikanten Belastungen dieses Pfades.

Abfall:

Diese Maßnahme führt zur Entlastung des Abfallpfades in Höhe der verringerten Entsorgungsmenge

an Fixierbad.

Energie:

Der Energieverbrauch durch die Entsilberung beträgt ca. 1 kWh/l vermiedenem Badüberlauf.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß durch die Standzeitverlängerung der Fixierbäder (bzw. die

reduzierte Regenerationsrate) eine Entlastung aller Pfade aufgrund der verringerten Neuwaren-

produktion (Fixierbadkonzentrate) entsteht.

5.2.2.2.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Der Prozeß führt zu einer gezielten Abreicherung des "Störstoffes" Silber im Fixierbad und zu einer

Konzentration an den Elektroden. Eine umweltrelevante Schadstoffanreicherung findet in diesem

Kontext nicht statt.

Verdünnungsverbot:

Eine Verdünnung von Schadstoffen findet nicht statt.

Vermischungsverbot:

Das Vermischungsverbot ist nicht beeinträchtigt.

Verwertungsebene:

Durch diese Maßnahme wird unmittelbar eine Standzeitverlängerung des fotochemischen Bades

erreicht. Das elektrolytisch abgeschiedene Silber wird der Edelmetallurgie zugeführt. D.h. die Ver-

wertung findet auf der höchsten Ebene statt.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 143

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Transportminimierung:

Da es sich um eine innerbetriebliche Verwertungmaßnahme handelt, kommt es nicht zu zusätzlichem

Transportaufwand.

5.2.2.3 Einsatz von silberfreiem Trockenfilmmaterial

5.2.2.3.1 Maßnahmenbeschreibung

Auf dem Markt wird zunehmend silberfreies Filmmaterial angeboten, das als Trockenfilm bezeichnet

wird. Das zweischichtige Material wird in einem modifizierten Laserbelichter belichtet und danach

werden die zwei Schichten voneinander getrennt. Durch die Belichtung verbleibt auf der belichteten

Fläche eine schwarze Schicht aus Kohlenstoff, die das belichtete Motiv darstellt. Die zurückbleibenden

Kohlefaserstäube werden an den Hersteller zurückgegeben, ebenso wie die nach der Belichtung

abzuziehende Kunststoffolie, die zu Granulat verarbeitet und einer weiteren Verwertung zugeführt wird.

Das Verfahren zur Verwertung bzw. Entsorgung der Kohlefaserrückstände wurde vom Hersteller nicht

mitgeteilt.

5.2.2.3.2 Entwicklungsstand

Grundsätzlich wäre dieses Verfahren für alle Betriebe, die über eine eigene Druckvorstufe verfügen,

anwendbar. Allerdings ist diese erst seit ca. einem Jahr auf dem Markt befindliche Technik derzeit

noch in der Praxiserprobung und kann nicht als etablierte Anwendungstechnik bezeichnet werden.

5.2.2.3.3 VVV-Potential

Durch diese Technologie kann der Einsatz von fotochemischen Bädern und damit auch der

entsprechende Abfallanfall vollständig vermieden werden, d.h. es handelt sich bei der Maßnahme um

eine Vermeidungsmaßnahme durch Stoffsubstitution.

5.2.2.3.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Aussagen zur Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme lassen sich z.Zt. noch nicht machen, da die

notwendigen Praxisdaten noch nicht vorliegen.
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5.2.2.3.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Durch diese Maßnahme werden deutliche Verminderungen der Umweltbelastungen durch die ver-

miedene Beseitigung (vergl. 4.6.2 und 4.6.3 a) erreicht.

Ob im Zuge der möglicherweise aufwendigeren Produktion des Trockenfilmmaterials zusätzliche

Belastungen auftreten, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

5.2.3 VVV von Silberhalogenid-Filmmaterialien (AS 57115)

5.2.3.1 Nutzung des Silbergehaltes von Altfilmen

5.2.3.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Gebrauchtes und nicht mehr nutzbares (überlagertes) Silberhalogenid-Fotomaterial wird verascht. Das

Material hat einen Heizwert von ca. 25 MJ/kg und liefert somit zusätzlich Verbrennungsenergie. Die bei

der Veraschung freiwerdende Wärme wird zur Dampferzeugung eingesetzt und im weiteren Prozeß

genutzt. Das in den Filmen enthaltene Silber bleibt in metallischer Form in der Asche zurück. Im

anschließenden Verhüttungsprozeß trennen sich Asche und Silber durch ihre unterschiedlichen

Dichten (Asche schwimmt auf). Das gewonnene Silber wird raffiniert und geht in Form von Silbernitrat

wieder in die Film- und Fotopapierproduktion ein. Die Asche wird wie die Asche aus Verbrennungs-

anlagen entsorgt, bzw. in der Ziegelindustrie als Zuschlagstoff eingesetzt.

Die zurückgewonnene Silbermenge ist abhängig von der Art des eingesetzten Filmmaterials. Bei den

relativ silberhaltigen Negativfilmen liegt sie zwischen 13 und 14 kg je Tonne Filmmaterial. Bei silber-

ärmerem Positivmaterial können dagegen nur 1-2 kg Silber je Tonne eingesetzten Materials gewonnen

werden. Bei diesem Verwertungsverfahren wird jedoch nicht nach Positiv- und Negativmaterial

getrennt.

Die vorstehend skizzierte Nutzung der Silberanteile aus Silberhalogenid-Fotomaterialien wird von

Degussa in Hanau (Kapazität 10.000 t/a, BImSchG-genehmigt; einziger Anbieter, Adresse siehe

Anhang I) angeboten.

Die Annahmegrenzen sind einerseits 100 kg je Charge und andererseits ein durchschnittlicher

Silbergehalt der Chargen von 0,4% (bzw. 4 kg/t). Bei Einhaltung dieser Parameter erfolgt eine kosten-

lose Annahme. Eine zusätzliche Vergütung höherer Silbergehalte findet erst ab einer Chargengröße

von mindestens 3.000 kg statt.
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Die gemeinsame Entsorgung von stofflich weitgehend gleichartigen silberhalogenidhaltigen

Polyesterdruckplatten mit den Filmmaterialien wäre seitens des Anlagenbetreibers vorstellbar, ist aber

bislang nicht Stand der Praxis. Da derartige Druckplatten allerdings noch deutlich silberärmer sind als

Positivfilmmaterial, wäre eine Annahme zu den vorstehend genannten Konditionen nur bei

entsprechenden Chargenmischungen mit hohem Anteil an Negativfilmmaterial denkbar.

5.2.3.1.2 Entwicklungsstand

Es handelt sich um einen seit mehreren Jahren etablierten Entsorgungsweg.

5.2.3.1.3 VVV-Potential

Bei der Gewinnung der Silberaschen im Verbrennungsprozeß der Degussa handelt es sich um eine

Verwertungsmaßnahme.

Das VVV-Potential liegt in der Nutzung der Silberanteile der Fotomaterialien und ist von deren

jeweiligen Zusammensetzung abhängig. Parallel dazu findet eine Nutzung des insbesondere im

Trägermaterial enthaltenen Heizwertes für die Prozeßdampferzeugung statt.

5.2.3.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Lieferungen ab 100 kg Fotomaterial sind bei einen Mindestsilberanteil von 0,4% kostenlos. Ab einer

Liefermenge von 3 t wird der Silberanteil entsprechend der freigewordenen Menge vergütet.

Bei der Entsorgung durch die als Zwischenhändler fungierenden Entsorger werden den Druck-

betrieben trotz der kostenlosen Annahme durch Degussa Gebühren zwischen 500,- DM und 1.700,-

DM je Tonne in Rechnung gestellt, so daß dieser Entsorgungsweg für die Abfallerzeuger einer direkten

Beseitigung weitgehend gleichgestellt ist.

5.2.3.1.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Die Verwertung erfolgt nur in der nach BImSchG-genehmigten Anlage. Damit ist von der Schadlosig-

keit der Verwertung auszugehen.
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5.2.3.1.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Es findet keine Anreicherung von Schadstoffen im gewonnenen Produkt statt.

Verdünnungsverbot:

Das Verdünnungsverbot wird nicht verletzt.

Vermischungsverbot:

Das Vermischungsverbot ist nicht beeinträchtigt. Eine Vermischung findet nur mit gleichartigen

silberhaltigen Materialien statt.

Verwertungsebene:

Die Verwertung der massenbezogen nachrangigen Komponente Silber erfolgt auf der rohstofflichen

Ebene, das mengenmäßig deutlich überwiegende Trägermaterial Polyester wird energetisch genutzt.

Gegenüber dem Ausgangsmaterial findet somit ein deutliches down-cycling statt. Allerdings sind

(derzeit) keine höherwertigen Verwertungsverfahren verfügbar.

Transportminimierung:

Aufgrund der nur zentral verfügbaren Anlage sind teilweise beträchtliche Transportentfernungen

zurückzulegen. Bei den vergleichsweise geringen Dichten gesammelter Filmmaterialien ist es ohne

eine entsprechende Kompaktierung denkbar, daß die Grenze der ökologischen Sinnhaftigkeit über-

schritten wird. Allerdings läßt sich eine belastbare Aussage nur unter Berücksichtigung der jeweiligen

Silbergehalte der transportierten Chargen vornehmen.

5.2.4 VVV von Kunststoffemballagen ohne schädliche Restinhalte

(AS 57127 o. 57118)

5.2.4.1 Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden

5.2.4.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Mit dem Chemikalienbezug fallen im Bereich der Druckvorlagenherstellung größere Mengen 5 l-,

10 l-, und 20 l-Kunststoffkanister an. Um eine vollständige Restentleerung zu erreichen, die die Ent-

sorgung als Kunststoffemballage ohne schädliche Restanhaftung und damit auch zu Verwertungs-

systemen wie dem VfW (vgl. Kap. 4.6.5) erlaubt, ist ein Ausspülen dieser Gebinde notwendig.
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Damit im Zuge dieser Restentleerung nicht zusätzliche Abfall- oder Abwassermengen entstehen, wird

das folgende Vorgehen empfohlen:

1. Für den Badansatz wird das Chemikalienkonzentrat zunächst nur mit z.B. 50% der ange-

gebenen Wassermenge verdünnt.

2. Nun wird der Behälter zur Entfernung der Restmengen an Chemikalienkonzentrat mit Frisch-

wasser gespült, das Spülwasser wird zum Badansatz gegeben.

3. Erst nach Restentleerung des Gebindes wird der Badansatz auf die Anwendungskonzentration

verdünnt.

Mit diesem Vorgehen kann einerseits sichergestellt werden, daß die gesamte Chemikalienmenge für

den Badansatz verwendet wird, andererseits das angegebene Verdünnungsziel sicher erreicht wird.

5.2.4.1.2 Entwicklungsstand

Diese Maßnahme kann bei praktisch allen Badkonzentraten angewandt werden und wird auch vielfach

in der Betriebspraxis eingesetzt.

5.2.4.1.3 VVV-Potential

Üblicherweise ist davon auszugehen, daß durch diese Maßnahmen die sonst übliche innerbetriebliche

Restentleerung durch zusätzliche Spülvorgänge entfällt. D.h. durch dieses Vorgehen können die dann

entstehenden Spül- und Abwassermengen für die Gebinderestentleerung vollständig vermieden

werden. Bei dieser oganisatorischen Maßnahme zur effizienteren Restentleerung handelt es sich somit

um eine Vermeidungsmaßnahme 22.

In jedem Fall findet eine effizientere Chemikaliennutzung statt.

5.2.4.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Durch diese Handhabungsänderung kann sowohl zusätzlicher Arbeitsaufwand (Gebindeausspülen)

vermieden werden, als auch eine effizientere Chemikaliennutzung erfolgen. Es kann somit in jedem

Fall von ihrer Wirtschaftlichkeit ausgegangen werden.

                                                     
22 Im übrigen kann durch die Restentleerung erreicht werden, daß die Gebinde mit einem deutlich niedrigeren Gefähr-

dungspotential entsorgt werden können (statt unter AS 57127 als 57118). Hierdurch erschließen sich die Möglichkeiten
zur stofflichen Verwertung. Die Maßnahme könte somit auch als Vorbehandlung zur Verwertung betrachtet werden.
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5.2.4.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Eine erhebliche Entlastung wird durch diese Maßnahme für den Abwasserpfad errreicht. Alle anderen

Pfade werden nur untergeordnet betroffen.

Luft:

Es werden Belastungen vermieden, die ggf. durch den Einsatz flüchtiger Lösemittel entstehen könnten.

Wasser:

Es entfallen schadstoffbelastete Spülwässer, so daß von einer deutlichen Entlastung dieses Pfades

ausgegangen werden kann.

Abfall:

Der Anfall von verunreinigten Putztüchern wird vermieden.

Energie:

Es ist kein zusätzlicher Energieaufwand notwendig.

Zusätzlich erfolgt eine Umweltentlastung aller Pfade durch die Reduzierung der zu produzierenden

Chemikalienmengen.

5.2.4.2 Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz

5.2.4.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Üblicherweise wurden Fotochemikalien in der Vergangenheit in konzentrierter, aber wassergelöster

Form vertrieben. Im Zuge der Bestrebungen, Verpackungsmaterialien einzusparen, werden seit

einigen Jahren die meisten Fotochemikalien auch als Trockenchemie angeboten, die in einer

entsprechend größeren Wassermenge gelöst werden muß, um die Anwendungskonzentrationen zu

erreichen. Als Packungsformen kommen dabei überwiegend PE-Beutel ggf. mit einer Pappumhüllung

zum Einsatz.

Als Trockenchemieformen kommen zum einen Granulate, zum anderen Pulver zum Einsatz. Da bei

Chemikalien auf Pulverbasis ein Gesundheitsrisiko aufgrund möglicher Problemstoffaufnahme über

die Atemwege nicht ausgeschlossen werden kann, sollten bevorzugt Granulate verwendet werden.
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5.2.4.2.2 Entwicklungsstand

Trockenchemikalien sind mittlerweile eine gebräuchliche Lieferform von Fotochemikalien. Qualitäts-

einschränkungen treten bei ordnungsgemäßem Einsatz nicht auf.

5.2.4.2.3 VVV-Potential

Der Effekt dieser Maßnahme sind um den Faktor 2-5 kleinere Verpackungseinheiten (Volumen/

Gewicht) und damit auch entsprechend kleinere Verpackungsabfallmengen. Es handelt sich somit um

eine Vermeidungsmaßnahme.

Darüber hinaus kann bei Granulaten über einfaches Ausschütten eine ausreichende Restentleerung

sichergestellt werden.

5.2.4.2.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Trockenchemikalien sind, bezogen auf die Wirksubstanzmengen, zum gleichen oder geringfügig

geringeren Preis erhältlich wie traditionelle Flüssigchemikalien.

Für den Badansatz ist eine zusätzliche Verrühreinheit notwendig, die bei der gesonderten Beschaffung

etwa 1.000,- DM kostet und damit eine unmittelbare Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ausschließt. Bei

neuen Entwicklermaschinen sind derartige Rühreinheiten vielfach bereits integriert und verursachen

dann keine Zusatzkosten.

5.2.4.2.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Keine Auswirkungen auf den Luftpfad.

Wasser:

Keine Auswirkungen auf den Wasserpfad.

Abfall:

Deutliche Reduzierung der entsorgungsbedürftigen Mengen.
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Energie:

Der Energieverbrauch der zusätzlich notwendigen Verrühreinheit ist vernachlässigbar klein.

Zusätzlich erfolgt eine Umweltentlastung durch geringere Transportaufwendungen.

5.2.4.3 Zuführung von Kunststoffemballagen (ohne schädliche Restinhalte) AS 57118 zur

Verwertung über die Rücknahmesysteme der Hilfsstofflieferanten

5.2.4.3.1 Maßnahmenbeschreibung

Aus dem Transport von Betriebsmitteln wie z.B. Fotochemikalien, Plattenentwickler, Lösemittel, Leim

etc. stammende Gebinde aus Polyethylen oder Polypropylen können entsprechend den Vorgaben der

Verpackungsverordnung über die Rücknahmesysteme der Zulieferer (wie z.B. das VfW der Foto-

chemischen Industrie; Adresse siehe Anhang I) entsorgt werden. Nach Darstellung der Rücknahme-

systembetriebe werden derartige weitgehend sortenreine Emballagen geschreddert, gewaschen und

granuliert. Anschließend kann das Granulat zur Herstellung verschiedener Recyclingprodukte (z.B.

Müllsäcke, Baufolien etc.) oder zur energetischen sowie rohstofflichen Verwertung eingesetzt werden.

Voraussetzung für alle Verwertungsaktivitäten ist, daß die Gebinde vollständig restentleert werden.

Allerdings ist der Endverbleib der geschredderten Gebinde (werkstoffliche, rohstoffliche oder

energetische Verwertung) nicht transparent.

5.2.4.3.2 Entwicklungsstand

Die benannten Rücknahmesysteme sind einschließlich einer großen Zahl regional vertretener

Sammelsysteme etabliert und funktionsfähig.

5.2.4.3.3 VVV-Potential

Theoretisch können alle Gebinde aus dem Fotochemiebereich (mit Ausnahme stark verschmutzter

Behälter) auf diesem Weg der Verwertung zugeführt werden. Es handelt sich somit um eine

Verwertungsmaßnahme 23.

                                                     
23 Streng genommen handelt es sich aus betrieblicher Sicht um eine Zuführung zu einem Rücknahmesystem. Ob und

welche Art von tatsächlicher Verwertung stattfindet, ist für den Betrieb meist nicht transparent.



Branchengutachten Druckindustrie Teil A 151

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

5.2.4.3.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Abgabe von Kunststoffemballagen ist für die Druckereien kostenfrei. Aufwendungen für die

Lagerung liegen bei ähnlichen Entsorgungszyklen in der gleichen Größenordnung wie bei anderen

Entsorgungswegen. Die sonst entstehenden Beseitigungskosten entfallen. Die Maßnahme ist somit in

jedem Fall wirtschaftlich.

5.2.4.3.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Für diese Betrachtungen wird von der werkstofflichen Verwertung der Regranulate ausgegangen, da

dies nach Aussage der Systembetreiber der Standardverwertungsweg sein soll.

Luft:

Die Schadstoffemissionen in die Luft beim Reextrudieren sind sehr stark von der jeweiligen Anlage

abhängig (Vermeidung von Überhitzungen, Grad der Ablufterfassung, Art der Abluftbehandlung). Sie

können durchaus in Größenordnungen liegen wie diejenigen aus Verbrennungsanlagen. Allerdings ist

zu berücksichtigen, daß gleichzeitig Primärmaterialextrusion vermieden werden kann, wobei auch hier

wieder die konkreten Emissionsbedingungen zu beachten sind.

Wasser:

Durch das Aufbereitungsverfahren kann eine Belastung des Abwasserpfades durch Waschvorgänge

erfolgen.

Abfall:

Der Abfall wird vollständig verwertet und die Abfälle aus der Vorkette des substituierten Primär-

materials werden vermieden.

Energie:

Dieser Verwertungsweg benötigt relativ wenig Energie. Weiterhin kann ein Großteil der über den

Heizwert hinausgehenden Produktionsenergie erhalten werden.

5.2.4.3.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Eine Anreicherung von Schadstoffen findet durch dieses Verwertungsverfahren nicht statt.
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Verdünnungsverbot:

Durch die Maßnahme erfolgt keine relevante Verschleppung von Schadstoffen in andere Medien.

Vermischungsverbot:

Das Vermischungsverbot ist nicht beeinträchtigt. Eine Vermischung findet nur mit gleichartigen

Materialien statt.

Verwertungsebene:

Überwiegend erfolgt der Wiedereinsatz des regranulierten Kunststoffes in Produkten minderer Qualität,

so daß von einem down-cycling ausgegangen werden muß.

Transportminimierung:

Die entstehenden Transportaufwendungen sind von der Sammel- und Verwertungslogistik abhängig.

Aufgrund der geringen Dichte des betrachteten Abfalls können sie relevante Zusatzlasten bewirken.

5.2.5 Weitergehende VVV-Ansätze für Entwickler- und Fixierbäder, Filmmaterial sowie

Kunststoffemballagen (AS 52723; 52707; 57115; 57127; 57118)

5.2.5.1 Computer-to-Plate

5.2.5.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Der Einsatz von Filmen und Fotopapieren und der entsprechenden Entwicklungschemikalien ist derzeit

im Bereich der Druckvorlagenherstellung unverzichtbar. Die Abfallvermeidungsoptionen in diesen

photochemischen Entwicklungsprozessen sind, wie oben beschrieben, relativ beschränkt und werden

bereits vielfach ausgeschöpft.

Anstelle der Erstellung eines Filmes als Belichtungsvorlage für die Druckplatten erfolgt beim

Computer-to-Plate-Verfahren die Übertragung der Druckform filmlos direkt aus dem digitalen Daten-

bestand der Vorstufen-EDV. Diese Direktbelichtung erfolgt über spezielle Laserbelichtereinheiten.

Derzeit sind vier verschiedenartige Druckplattentypen verfügbar: Fotopolymerplatten, Silberhalo-

genidplatten, Hybridplatten und Thermoplatten. Entsprechend der unterschiedlichen Charakteristika

dieser Plattentypen müssen die Belichter jeweils mit entsprechend abgestimmten Lasereinheiten aus-

gestattet sein.
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Neben den verwendeten Plattentypen unterscheiden sich die angebotenen Plattenbelichter ins-

besondere in den verarbeitbaren Plattenformaten, in der Belichtungsgeschwindigkeit sowie in ihrer

Fähigkeit, größere Anzahlen von Belichtungen ohne manuellen Eingriff nacheinander durchzuführen.

Eine aktuelle Marktübersicht findet sich im Anhang III.

5.2.5.1.2 Entwicklungsstand

Derzeit entwickelt sich durch die Leistungssteigerung und den Preisverfall elektronischer Vorstu-

fensysteme und den damit einhergehenden Ausbau durchgehender elektronischer Produktions-

strecken die Ausgangsbasis für einen vollständigen Verzicht auf körperliche Druckvorlagen.

Voraussetzung für den praktischen Einsatz derartiger CTP-Technolgien (Computer-to-Plate, aber auch

Computer-to-Press) ist neben der Verfügbarkeit praxistauglicher und preislich attraktiver Endgeräte vor

allem, daß sämtliche Gestaltungselemente (Texte, Bilder, Grafiken) des späteren Druckobjekts in

digitalisierter Form vorliegen. Bei der ganz überwiegenden Zahl der heutigen Druckaufträge ist dies

noch nicht der Fall, so daß in den meisten Betrieben auf die Montagemöglichkeiten auf Filmbasis noch

nicht verzichtet werden kann.

Sowohl von der Qualität der erzeugten Platten als auch von ihrer Auflagenfestigkeit her kann diese

Technik heute als praxistauglich bezeichnet werden. Allerdings findet derzeit (noch) eine sehr schnelle

technologische Entwicklung statt, so daß noch nicht absehbar ist, welche Entwicklungslinien sich

längerfristig am Markt behaupten werden. Darüber hinaus besteht derzeit eine markante Diskrepanz

zwischen den Werten für die Verfügbarkeit 24 der Geräte, die von den Herstellern angegeben werden

und denen, die von Pilotanwendern genannt werden.

Wie bereits geschildert ist bislang in vielen Betrieben weder die Produkt- noch die Vorstufenstruktur für

den Einsatz von Computer-to-Plate-Systemen geeignet. Bei Zeitungsbetrieben kommt als weiteres

Handicap die noch nicht ausreichende Verarbeitungsgeschwindigkeit hinzu. Während heute ange-

botene Belichter max. 35 bis 50 Platten je Stunde belichten können, werden in Zeitungsbetrieben für

den praxistauglichen Einsatz Outputs von mehr als 100 Platten je Stunde benötigt.

                                                     
24 Reale Produktionszeit nach Abzug von Stillstandszeiten aufgrund von Störungen, Wartungsarbeiten u.ä.
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5.2.5.1.3 VVV-Potential

Ein VVV-Potential besteht durch den Wegfall der Filmherstellung und damit in der Vermeidung der

damit verbundenen Chemikalien und Materialien. Es handelt sich somit um eine Vermeidungs-

maßnahme.

Auf absehbare Zeit wird es in den Druckbetrieben allerdings notwendig sein, parallel zur digitalen

Plattenbelichtung auch die Möglichkeiten zur "traditionellen" Plattenkopie über Filmvorlagen vorzu-

halten. Einerseits ist dies für die Produktion nicht vollständig auf digitaler Basis vorliegender Objekte

notwendig, andererseits als "stand-by"-Lösung für die neuen Produktionstechnologien.

5.2.5.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Es fallen Investitionskosten von 150.000 DM bis 900.000 DM an. Diesen Kosten stehen Einsparungen

durch gesenkte Personalkosten bei weitgehend automatischer Belichtung, durch eine geringe Rate

von Fehlkopien sowie durch geringere Betriebskosten aufgrund der vermiedenen Foto-

chemikalienbezüge und der vermiedenen Entsorgungskosten entgegen.

Belastbare Kalkulationsgrundlagen für eine umfassende Investitionsrechnung sind bislang noch nicht

verfügbar. Außerdem sind Investitionsentscheidungen in diesem Bereich derzeit mit den schon unter

dem Punkt 5.2.5.1.2 Entwicklungsstand benannten Unsicherheiten behaftet.

5.2.5.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Durch die Anwendung der CTP-Technik kommt es zu keiner zusätzlichen Belastung dieses Pfades.

Wasser:

Dieser Pfad wird nicht belastet.

Abfall:

Dieser Pfad wird nicht belastet.

Energie:

Belastung dieses Pfades in Abhängigkeit vom Energieverbrauch der Anlage.
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Für eine umfassende Bewertung der Umweltauswirkungen müßten die möglicherweise beträchtlichen

zusätzlichen Umweltbelastungen für die Produktion der Elektronikgeräte gegen die Chemikalienein-

sparungen während der gesamten Nutzungsphase abgewogen werden.

5.3 VVV-Maßnahmen in der Druckformherstellung

5.3.1 VVV von Abfällen aus der Plattenherstellung im Offsetdruck

5.3.1.1 Optimierung der Regenerationsrate und der Maschinenwartung an

Plattenentwicklungsmaschinen

5.3.1.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Durch die kontinuierliche Zudosierung von Frischentwickler zur Verringerung der Anreicherung von

abgelösten Druckplattenbestandteilen und den entsprechenden Badüberlauf kommt es an Platten-

entwicklungsmaschinen zum Anfall von Altentwickler (vgl. Kap. 4.3.2.1). Einer der zentralen Einfluß-

faktoren der Abfallentstehung ist somit die Einstellung der Auffrischrate an den Entwicklungs-

maschinen. Hier zeigt die Praxis, daß an sehr vielen Anlagen diese Regenerationsraten zu großzügig

eingestellt sind. Die Vorgehensweise für eine abfallvermeidende Optimierung entspricht der in

Kap. 5.2.1.1 ausführlich beschriebenen Vorgehensweise bei einer Filmentwicklungsmaschine.

Bei Positiv-Druckplattenentwicklern ist neben der Viskositätssteigerung durch gelöste Platten-

bestandteile die pH-Wert-Absenkung durch unerwünschte Reaktion der Entwicklerbäder mit der Luft

ein wesentlicher Alterungsfaktor. Diesem kann ebenfalls durch Zudosieren von Regenerationsmitteln

entgegengewirkt werden sowie durch eine gute Maschinenwartung, bei der auf die saubere Ab-

deckung des Bades geachtet wird.

5.3.1.1.2 Entwicklungsstand

Diese Maßnahme kann bei allen Entwicklermaschinen mit Regeneriereinrichtung durchgeführt werden.

Regeneriereinrichtungen sind an der ganz überwiegenden Anzahl von Entwicklermaschinen vor-

handen.

Dichtungen der Abdeckplatten entsprechen den in Druckereien üblichen technischen Standards.



156 Branchengutachten Druckindustrie Teil A

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

5.3.1.1.3 VVV-Potential

Diese Maßnahme kann in Abhängigkeit vom zuvor erreichten Optimierungsstand zu einer deutlichen

Verminderung des Entwicklerverbrauches führen. Es handelt sich somit um eine Vermeidungs-

maßnahme.

5.3.1.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Reduzierung der Regenerationsrate führt unmittelbar zu positiven ökonomischen Effekten.

Einsparungen werden sowohl einkaufsseitig als auch entsorgungsseitig zu verzeichnen sein.

5.3.1.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Keine Belastung.

Wasser:

Keine Belastung.

Abfall:

Teilweise deutliche Mengenreduzierung.

Energie:

Kein zusätzlicher Energieaufwand

Zusätzlich sind die Entlastungen aller Pfade aufgrund der verminderten Entwicklerproduktion zu

berücksichtigen.
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5.4 VVV-Maßnahmen im Druckprozeß

5.4.1 VVV von Aluminium-Druckplatten (AS 35 304)

5.4.1.1 Metallverwertung von Offset-Druckplatten

(Aluminiumträger) - Aluminiumschmelzwerke

5.4.1.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Im Offsetdruck fallen verfahrensbedingt größere Mengen von Alt-Druckplatten aus Aluminium an. (vgl.

Kap. 4.3.3). Diese Platten bestehen aus hochwertigem Aluminium mit nur sehr geringen Restan-

haftungen (< 0,1% vgl. Kap. 4.6.4) und sind aus diesem Grunde ein gesuchter Einsatzstoff für

Aluminiumschmelzwerke. Die auf dem Metallträger befindliche Kopierschicht wird vorher nicht entfernt.

5.4.1.1.2 Entwicklungsstand

Die Zuführung zur Aluminiumverwertung stellt seit Jahren den praktisch ausschließlich genutzten

Entsorgungsweg für Aluminiumdruckplatten dar.

5.4.1.1.3 VVV-Potential

Durch diese Verwertungsmaßnahme für alte Aluminiumdruckplatten kann ihr Anfall als beseitigungs-

bedürftiger Abfall vollständig vermieden werden. Allerdings wird dieser Entsorgungsweg bereits seit

Jahren für ca. 99% dieser Abfallart beschritten, so daß hier kein neues/zusätzliches Verwertungs-

potential gegenüber dem IST-Stand besteht.

5.4.1.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Für die Abgabe der Druckplatten an Verwerter werden gute Erlöse erzielt, die sich nach den Tages-

preisen für die einzelnen Metallschrotte richten (derzeit ca. 1.000-1.500 DM/t). Die Maßnahme ist

daher wirtschaftlich.

5.4.1.1.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Bei Aluminiumumschmelzwerken handelt es sich um nach BImSchG genehmigungsbedürftige

Anlagen, somit wird hier von der Schadlosigkeit dieser Verwertung ausgegangen.
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5.4.1.1.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Die Recyclingprodukte weisen keine höhere Schadstoffkonzentration als Neuprodukte auf.

Verdünnungsverbot:

Eine Verdünnung erfolgt nicht.

Vermischungsverbot:

Eine Vermischung findet nur mit vergleichbaren Aluminium-Materialien statt.

Verwertungsebene:

Es findet werkstoffliches Recycling auf hohem Niveau statt.

Transportminimierung:

In Abhängigkeit vom Standort der gewählten Umschmelzanlage werden Transportaufwendungen not-

wendig. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß bei der Produktion von Primäraluminium durch

Rohstofftransporte erheblich größere Massen über erheblich größere Distanzen zu transportieren sind.

5.4.2 VVV von Farbresten/Restfarben (AS 55509)

5.4.2.1 Abfallvermeidende Handhabung von Druckfarben

5.4.2.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Restfarben/Farbreste fallen systembedingt ganz überwiegend im Bereich der Farbversorgung der

Druckmaschinen an. Bei gegebenen Auftragsstrukturen (Farbigkeit/Auflagenhöhe) sind die Einfluß-

möglichkeiten des Anlagenbetreibers begrenzt (vgl. hierzu Kap. 4.4.1).

Da Druckfarben einen vergleichsweise hohen Wert besitzen (ca. 4,- DM/kg bis >25 DM/kg) erfolgt in

den Betrieben überwiegend ein sehr sorgfältiger Umgang mit diesem Einsatzstoff, so daß im

unmittelbaren Rahmen einzelner Druckbetriebe kaum umfangreiche VVV-Potentiale erschlossen

werden können.
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Allerdings sollten die folgenden vorwiegend im organisatorischen Bereich liegenden Optimierungs-

möglichkeiten geprüft werden:

• Sorgfältiger Umgang mit Restfarben, um die Entstehung von Farbresten zu vermeiden.

Sowohl die angebrochenen Gebinde aus dem Bezug der den unmittelbaren Bedarf über-

steigenden Mengen als auch Gebinde mit zurückgespachtelten Übermengen aus den Farb-

kästen müssen sorgfältig verschlossen und kühl gelagert werden.

Insbesondere bei größeren Gebinden mit geringen Füllmengen oxidativ-trocknender Farben

kann der Auftrag von Antioxidationsmitteln vor der Einlagerung sinnvoll sein.

Über eine geeignete Aufschreibung oder durch Aufnahme der Daten in ein Materialwirtschafts-

system sollte sichergestellt werden, daß diese Restfarben bei der Kalkulation des Farbbedarfes

für zukünftige Aufträge Berücksichtigung finden und gezielt weiterverwendet werden.

Restfarbmengen, die während vorübergehender Produktionsunterbrechungen (oder im

Zeitungs-Rotationsbereich oder Verpackungsdruckbereich für eine begrenzte Zwischen-

lagerung) in den Farbkästen verbleiben, sind vor Verunreinigungen (einfaches Abdecken) und

bei Bogen-Offsetfarben vor Oxidation (Einsatz von Antioxidanzmitteln) zu schützen.

• Regelmäßige Wartung von Farbzapf- und Förderanlagen

Durch schlecht schließende Gummilippen an den Auspreßeinrichtungen für Druckfarbenfässer

können bedeutende Quetschverluste auftreten. Eine regelmäßige Anlagenwartung kann dieser

Abfallentstehung entgegenwirken.

• Bezug der Farben in inlet- und abdeckfolienfreien Gebinden

Von vielen Farbherstellern werden größere Hobbocks und insbesondere 200 l-Fässer mit Inlets

ausgeliefert. Für den Druckbetrieb bedeutet dies einerseits einen zusätzlichen Abfallanfall (die

mit Farben verunreinigten Folien werden ganz überwiegend zusammen mit Druckfarbenresten

unter der AS 55509 entsorgt) als auch den Verlust der Druckfarben, die an diesen Folien

anhaften. Diese Mengen können insbesondere beim unregelmäßig, aber in der Praxis häufiger

auftretenden Einreißen der Inlets bedeutend sein (ca. 1-5 kg).
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• Rückmischung von Restfarben zu Schwarzfarbe

Falls bei nicht-oxidativ trocknenden Restfarben kein absehbarer Bedarf an dem konkret

vorhandenen Farbton besteht, können sie unter Zugabe einer größeren Schwarzfarbenmenge

zu einem weiterverdruckbaren Schwarz leicht geminderter Qualität zurückgemischt werden.

Dieses Schwarz läßt sich insbesondere als einfaches Zeitungs-Schwarz oder im Verpackungs-

bereich für das Bedrucken mit minderer Farbqualität verwenden. Voraussetzung ist, daß im

jeweiligen Betrieb Bedarf an einer derartigen minderen Farbqualität besteht.

Das Rückmischen kann durch einfaches Zudosieren kleinerer Restfarbenmengen in einen

großen Vorratsbehälter mit Schwarzfarbe erfolgen, wenn durch die Art der Förderung eine aus-

reichende Durchmischung sichergestellt ist. Allerdings können Verunreinigungen wie z.B. ein

hoher Papierfaseranteil zu Druckproblemen führen. In diesen Fällen sollte der Einsatz spezieller

Farbrückmischanlagen geprüft werden (siehe unten).

5.4.2.1.2 Entwicklungsstand

Alle beschriebenen Maßnahmen können insbesondere in Offset-Druckereien umgesetzt werden. Sie

befinden sich vielfach bereits in Anwendung.

5.4.2.1.3 VVV-Potential

Durch die angesprochenen Maßnahmen kann in Abhängigkeit von Produktionsschwerpunkten eines

Unternehmens der Anfall eines Teils der Farbreste vermieden werden. Die Höhe des Vermeidungs-

potentials ist von einer Vielzahl von Parametern wie Unternehmensgröße, Auftragsstruktur,

Farbverbrauch, Wartungszustand der Maschinen und Anlagen, Mitarbeitermotivation etc. abhängig

und kann daher nicht beziffert werden.

Es handelt sich in jedem Fall um Vermeidungsmaßnahmen.

5.4.2.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die vorstehend skizzierten organisatorischen Optimierungsmöglichkeiten (soweit sie anlagentechnisch

zutreffend sind) können überwiegend ohne, bzw. mit geringen Kosten umgesetzt werden. Durch die

effizientere Nutzung der vergleichsweise teuren Farbeinkaufsmengen ist deshalb (fast) immer

unmittelbar die Wirtschaftlichkeit gegeben.
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5.4.2.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Keine Belastung.

Wasser:

Keine Belastung.

Abfall:

Entlastung dieses Pfades in Abhängigkeit vom jeweiligen VVV-Potential.

Energie:

Keine zusätzlichen Energieeinsätze.

Aufgrund ihres rohstoffverbrauchreduzierenden Charakters tragen diese Maßnahmen darüber hinaus

auch in der Primärproduktion der Farben zu einer Entlastung aller Umweltpfade bei.

5.4.2.2 Einsatz von Farbrückmischanlagen zur Weiterverwendung als Schwarzfarbe

5.4.2.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Restfarben können wie oben bereits ausgeführt zu weiterverwendbaren Schwarzfarben gemischt

werden. Durch den Einsatz von Farbrückmischanlagen mit entsprechenden Filtersystemen kann

sowohl eine gleichmäßigere Durchmischung der Farbe (Ausgleich von Farbtonunterschieden) sowie

die Abscheidung der ggf. den Druckprozeß störenden Verunreinigungen (z.B. Papierfasern) erreicht

werden.

Für die Rückmischung eignen sich prinzipiell alle nicht-oxidativ trocknenden Druckfarben. Bei

Rückmischversuchen mit Bogenoffsetfarben (oxidative Trocknung) traten in der Praxis immer wieder

große Probleme mit Verstopfungen der Filtersysteme auf. Zwar kann nach Aussagen des Anlagen-

herstellers mit einem Vliesfilter (anstatt der sonst verwendeten Kantenspaltfilter) Abhilfe geschaffen

werden. In diesem Fall muß allerdings nach jeder Anlagenfüllung der Vliesfilter entsorgt werden.

Außerdem verbleiben relativ große Filtrationsrückstände und Anhaftungen in der Maschine, die eine

umfangreichere Reinigung notwendig machen.

Farbrückmisch-Anlagen werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Exemplarisch wird für die

weiteren Betrachtungen die besonders weit verbreitete Anlage der Fa. Bender zugrundegelegt.
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5.4.2.2.2 Entwicklungsstand

Diese Anlagen sind mittlerweile bei einer größeren Zahl von Betrieben im Einsatz. Nach der

Überwindung anfänglicher Schwierigkeiten mit der optimalen Filterauslegung können sie mittlerweile

zumindest für den Bereich des Zeitungs-Rollenoffset und eingeschränkt auch für den Akzidenz-

Rollenoffset als betriebssicher betrachtet werden.

5.4.2.2.3 VVV-Potential

Prinzipiell können sämtliche betrieblich anfallenden Restfarben (nur nicht-oxidativ trocknende Farben)

rückgemischt werden. Das Verwertungspotential beträgt ca. 90%, da mit ca. 10% Filtrationsrückstand

gerechnet werden muß. Die gewonnene Schwarzfarbe ist aufgrund ihrer minderwertigen Farbqualität

(geringe Farbtonabweichungen und Veränderungen im Trocknungsverhalten) vorrangig für den

Einsatz als Zeitungsschwarz oder als Schwarzton im einfachen Verpackungsdruck geeignet. Das

heißt, limitierender Faktor für diese VVV-Technik ist ein Bedarf bzw. die Einsatzmöglichkeit für eine

derartige Schwarzfarbe minderer Qualität. In Zeitungs- und Verpackungsdruckereien lassen sich somit

fast 90% Abfallvermeidung bezogen auf den Restfarbenanfall (nicht Farbreste!) erreichen. In anderen

Betrieben liegt die Quote deutlich niedriger. In Bogen- und Endlosdruckbetrieben ist diese Technik

praktisch nicht einsetzbar.

Es handelt sich in jedem Fall um eine Verwertungsmaßnahme.

5.4.2.2.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Kosten einer Rückmischanlage mit Filtration.

Investitionskosten ca. 30.000 DM

VVV-Potential ca. 90%

Vermiedene Entsorgungskosten ca. 3.000 DM/t

Wert der gewonnenen Farbe ca. 4.000 DM/t

Energiekosten ca. 20 DM/t

Platzbedarf vernachlässigbar

Betreuungsaufwand ca. 120 DM/t

bei ca. 30 DM/h für Druckerei-Hilfskraft
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Bei einer Berechnung mit diesen Zahlen wird deutlich, daß sich eine Rückmischanlage bereits ab

einem Farbdurchsatz von ca. 5 t/a innerhalb von einem Jahr amortisiert.

Unter diesen Bedingungen ist die Umsetzung dieser Maßnahme wirtschaftlich.

5.4.2.2.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Luft:

Der Luftpfad wird bei der Rückmischung von Rollen-Offsetfarben aufgrund der hohen Siedebereiche

der enthaltenen Lösemittel >> 250°C nicht belastet.

Wasser:

Der Abwasserpfad wird von dieser Maßnahme nicht berührt.

Abfall:

Diese VVV-Maßnahme führt unmittelbar zur Entlastung des Abfallpfades in Höhe der zurückge-

wonnenen Farbmenge.

Energie:

Die für die Rückgewinnung notwendige Energiemenge ist mit ca. 0,71 MJ/kg relativ gering und liegt um

Potenzen unter dem Gesamtenergieinhalt der verwerteten Restfarben.

Zusätzlich sind die deutlichen Entlastungen auf allen Pfaden durch die verminderte Produktionsmenge

an Neufarben zu berücksichtigen.

5.4.2.2.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Aufgrund der Vermischung unterschiedlicher Farbtöne und damit Pigmenttypen weist die rückge-

mischte Schwarzfarbe naturgemäß in einigen Parametern geringfügig höhere Problemstoffgehalte auf

als reine Schwarzfarbe. Diese Werte liegen jedoch unter den Problemstoffkonzentrationen in den

einzelnen Farbtönen und können beim ordnungsgemäßen Einsatz als unbedenklich eingestuft werden.

Verdünnungsverbot:

Eine relevante Verdünnung erfolgt nicht.
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Vermischungsverbot:

Es findet lediglich eine Vermischung von Stoffen für den gleichartigen Anwendungsbereich statt. Das

Vermischungsverbot wird daher nicht verletzt.

Verwertungsebene:

Das Verwertungsprodukt liegt auf einer qualitativ geringfügig niedrigeren Ebene als die Ausgangs-

produkte (down-cycling). Dies drückt sich in der begrenzten Einsetzbarkeit der gewonnenen Farben

(nur für qualitativ einfache Produkte und in Druckverfahren, bei denen eine gewisse Toleranz für

Qualitätsschwankungen der Farbe besteht, z.B. Coldsetdruck) aus. Solange nicht Farben rück-

gemischt werden, die auch unmittelbar ("Ton in Ton") für den Druck in der jeweiligen Farbigkeit

verwendet werden können, ist eine Verwertung auf einer höheren Ebene nicht möglich. Die Maß-

nahme stellt die dann höchstmögliche Verwertungsebene dar.

Transportminimierung:

Das Prinzp der Transportminimierung ist durch die innerbetriebliche Verwertung erfüllt.

5.4.2.3 Weitergehende Ansätze zur Vermeidung von Farbresten

Weitergehende Potentiale zur Vermeidung der Farbrestentstehung liegen vor allem in der Verände-

rung der Farbversorgung der eigentlichen Druckeinheiten. Die im Bogenbereich übliche und auch im

Zeitungsdruck weitverbreitete Zufuhr der Farbe mittels Dosen und Spachteln entspricht nicht dem

sonstigen industriellen Standard der Druckindustrie. Optimierungen in diesem Bereich setzen aller-

dings eine weitreichende Kooperation zwischen Maschinenherstellern, Farb- und Gebindelieferanten

und Druckereien voraus und lassen sich nur mittelfristig umsetzen.

Weitere Reduzierungspotentiale liegen in einer abfallbezogenen Optimierung der Produktgestaltung.

Dies bedeutet konkret eine Reduzierung des Sonderfarbeinsatzes. Mit geringen Abstrichen bei der

Farbtreue lassen sich große Teile der Produktpalette auch mit den Skalenfarben im Vierfarbdruck

realisieren. Falls der Druckbetrieb hier Einflußmöglichkeiten auf die Gestaltung der gewünschten

Druckerzeugnisse des Kunden hat (was überwiegend kaum der Fall ist), könnte er durch die

Vermeidung der besonders abfallintensiven Umwaschvorgänge an den Druckwerken und die Möglich-

keit der Farbversorgung in Großgebinden deutliche Minderungen bei den Farbrestmengen erzielen.
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5.4.3 VVV von Abfällen aus der Farbversorgung

Neben den in 5.4.2 genannten positiven Effekten einer veränderten Farbversorgung auf die Ent-

stehung von Farbresten liegen in derselben Maßnahme Potentiale zur Vermeidung von Gebinde-

abfällen aus der Farbversorgung.

5.4.3.1 Abgabe restentleerter Eisenmetallbehältnisse zur Schrottverwertung an das GEBR-

System

5.4.3.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Entleerte Weißblechgebinde unterschiedlicher Größe (vgl. Kap. 4.4.1) fallen im Bereich der Farbver-

sorgung an. Leergebinde können restentleert über ein entsprechendes Rücknahmesystem der Druck-

farbenhersteller, das sogenannte GEBR-System (Adresse siehe Anhang I) einer Schrottverwertung

zugeführt werden.

Als Sammelpartner des GEBR fungieren bundesweit ca. 900 Alt- und Metallschrotthändler. Bei diesen

können die Gebinde direkt angeliefert werden, oder aber es erfolgt eine Abholung beim Abfallerzeuger.

Das System wird einerseits aus einer Gebühr finanziert, die die Druckfarbenhersteller in Abhängigkeit

von ihrem Marktvolumen an die Verwaltung des Systems abführen, und zum anderen aus einem

Verwertungspreis von derzeit ca. 0,30 DM/kg der bei der Gebindeanlieferung zu zahlen ist. Zur

Kompensation erhalten die Druckereien über eine entsprechende Einkaufspreisreduzierung beim

Farbbezug eine Gutschrift von 0,10 DM/kg Druckfarbe.

Die restentleerten Gebinde werden der ”normalen” Schrottverwertung zugeführt, also nach dem

Schreddern zusammen mit sonstigen Misch- und Sammelschrotten in Sekundärstahlprozessen umge-

schmolzen.
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5.4.3.1.2 Entwicklungsstand

Die Schrottverwertung ist ein seit langem etablierter und eingespielter Entsorgungsweg. Probleme

traten bei der Farbgebindeverwertung allerdings immer wieder mit der exakten Definition des Passus

”restentleert” auf. In einigen landesrechtlichen Regelungen sind hier Werte von < 0,1% des Füll-

volumens als Konkretisierung festgelegt 25. Da dieser in der betrieblichen Praxis weder vernünftig zu

überprüfen noch ohne beträchtlichen Zusatzaufwand (Gebindewaschen) einzuhalten ist, wurde von

Ökoreg/Ökopol [VGL. AHRENS, JEPSEN, LEIDECKER 1995] im Rahmen einer Risikoprüfung des

Verwertungsweges ein Grenzwert von < 8% Restfarbanhaftungen bezogen auf das Blechgewicht

vorgeschlagen.

5.4.3.1.3 VVV-Potential

Durch diese Maßnahme können theoretisch alle entleerten Weißblechfarbgebinde erfaßt und einer

Verwertung zugeführt werden. Derzeit liegt die Erfassungsquote des GEBR-Systems allerdings bei

< 20%. Dabei ist zu berücksichtigen, daß relevante Gebindeanzahlen auch direkt über den Schrott-

handel entsorgt werden.

Trotzdem ist davon auszugehen, daß die Recycling-Quote von 72% nach VerpackungsV nicht erreicht

wird, da Gebinde teilweise noch über den hausmüllähnlichen Gewerbeabfall entsorgt werden.

Bei der Zuführung zur Schrottverwertung durch das GEBR-System handelt es sich um eine

Verwertungsmaßnahme.

5.4.3.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Das Grundangebot der GEBR besteht aus den folgenden Kostenparametern:

Neben dem Verwertungspreis von 0,30 DM/kg ist bei der Abholung beim Abfallerzeuger eine Abhol-

pauschale von 96,- DM zu zahlen. Außerdem muß ein Mindestauftragswert von 200,- DM erreicht

werden. (D.h. mindestens 130 kg/Weißblech bzw. ca. 1.400 1 kg Dosen müßten für die Abholung

gesammelt werden.)

                                                     
25 Z.B. im niedersächsischen Abfallartenkatalog von 1991.
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Da diese Lösung aufgrund der Mindestauftragsgröße und der damit verbundenen Lagerprobleme für

die Altgebinde für viele kleinere Druckereien nicht praktikabel war, wurde ein weiteres Angebot

etabliert:

Für eine einmalige Gebühr von 24,- DM stellt das GEBR den Druckereien 240 l-Sammeltonnen, die im

Rahmen einer Ringentsorgung periodisch geleert werden. Pro Entsorgung ist eine Gebühr von 38,50

DM zu entrichten. Zusätzlich ist ein neuer Inletbeutel für 1,50 DM zu beziehen.

Den Druckereien, die sich an dem System beteiligen, wird über die Farbhersteller eine Gutschrift in

Höhe von ca. 0,50 DM je Kilogramm Weißblech erteilt. Da diese Gutschrift unabhängig vom gewählten

Entsorgungsweg ist, besteht bei den derzeitigen Schrottmarktpreisen nur ein geringer Anreiz, das

GEBR-Angebot wahrzunehmen. Selbst eine Entsorgung über den hausmüllähnlichen Gewerbeabfall

ist vielfach preislich etwas günstiger.

5.4.3.1.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Da die Schrottverwertung in Deutschland in nach BImSchG-genehmigten Anlagen erfolgt, ist von einer

Schadlosigkeit der Verwertung auszugehen.

5.4.3.1.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Eine Anreicherung von Schadstoffen in den Verwertungsprodukten findet nicht statt.

Verdünnungsverbot:

Der Schadstoffgehalt der restentleerten Gebinde liegt in der gleichen Größenordnung wie sonstiger

Misch- und Sammelschrotte, so daß auch bei gemeinsamer Verwertung nicht von einer Schadstoff-

verdünnung ausgegangen werden kann.

Vermischungsverbot:

Eine die Verwertung behindernde Vermischung mit andersartigen Abfällen findet nicht statt.

Verwertungsebene:

Das Weißblech wird auf werkstofflicher Ebene wiederverwertet.
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Transportminimierung:

Eine Erhöhung des Transportaufkommens ist durch diese Maßnahme unvermeidlich. Dies ist durch

die wenigen zentralen Standorte zur Verhüttung von Stahlschrott bedingt. Die Transporte schlagen

sich aufgrund der hohen Materialdichte allerdings relativ gering in der Gesamtbilanz nieder.

5.4.3.2 Vermeidung von Einweggebinden durch die Umstellung auf Groß-/Mehrweggebinde

mit entsprechenden Farbzufuhrsystemen

5.4.3.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Druckfarben können, wie in Kapitel 2.4.4 beschrieben, in Mehrweggebinden bezogen werden. Re-

striktionen ergeben sich durch die individuellen Auftragsarten und -größen der Druckereien, die

gesamte zu produzierende Menge und den daraus resultierenden Farbeinsatz pro Jahr.

Als kleinstes Mehrweg-Gebinde kommt für Bogenfarben das 200 l-Mehrweg-Faß (mit und ohne Inlet)

sowie der 300 kg-Container mit flachem Boden in Frage; für Rollenrotations- und Tiefdruck-Farben

sind es 300 kg oder 500 kg-Mehrweg-Container mit trichterförmigem Auslauf. Die Gebinde mit flachem

Boden werden über eine Farbzapfanlage mit luftdicht schließenden Auspreßstempeln entleert. Dabei

erfolgt der Farbtransport zu den Farbkästen der Druckmaschinen ganz überwiegend mittels

gebrauchter Dosen, aus denen dann in den Farbkasten gespachtelt wird. Die Farben aus Mehrweg-

Containern mit Bodenauslauf für dünnflüssige Druckfarben werden in der Regel durch fest verrohrte

Leitungen direkt zu den Farbkästen der Maschinen gepumpt.

Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Druckfarben sind solche Großgebinde-Versorgungssysteme

erst ab einem jährlichen Farbverbrauch von deutlich mehr als vier Gebindefüllungen pro Jahr je

Farbton und je Farbqualität (insbesondere bei Bogenfarben) sinnvoll. Das bedeutet, daß in der Regel

nur die vier Skalenfarben für Großgebinde in Frage kommen.

200 l-Mehrweggebinde, 300 l-Container sowie Farbentnahmesysteme werden von nahezu allen

Farbherstellern angeboten. Exemplarisch wird für die weiteren Betrachtungen das über die Gebr.

Schmidt Druckfarben, Frankfurt am Main, angebotene Farbzapfsystem zugrundegelegt.
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5.4.3.2.2 Entwicklungsstand

Farbentnahmesysteme sind bei einer großen Anzahl von Betrieben im Einsatz. Sie arbeiten mit

erprobter Technik und können als technisch ausgereift und betriebssicher angesehen werden. Eine

regelmäßige Wartung und Kontrolle insbesondere der Gummidichtungen bei Farbauspreßsystemen

(Stempel) ist unumgänglich.

5.4.3.2.3 VVV-Potential

Bei der Umstellung auf Groß-Mehrweggebinde handelt es sich um eine Vermeidungsmaßnahme, da

der Anfall von entsorgungsbedürftigen Einwegblechemballagen teilweise vermieden wird. Als Bezugs-

größe für das VVV-Potential können nur die Gebinde derjenigen Farben eingesetzt werden, bei denen

die Umstellung machbar ist, also überwiegend der Skalenfarben. Für die Druckerei wird mit dem

Einsatz der Mehrweggebinde jeglicher Gebindeabfall aus dem Bezug dieser Farben vermieden.

Allerdings muß in Betracht gezogen werden, daß eingesetzte Farbfässer (200 l-Fässer) in der Regel

nur zehn Umläufe erreichen, da sie vielfach durch Transportschäden (Undichtigkeit des Stempels) un-

brauchbar werden und dann überwiegend vom Farbhersteller oder Faßreiniger zum Schrott gegeben

werden müssen. Bei Mehrweg-Containern aus Edelstahl (300 l, 500 l etc.) kann dagegen eine für den

praktischen Gebrauch im Prinzip unbeschränkte Umlaufzahl angenommen werden.

Eine Übersicht der Materialintensität ausgewählter Gebindevarianten ermöglicht Tabelle 27.
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Tab. 27: Materialintensität ausgewählter Gebindevarianten

Gebindetyp / Füllgewicht Gewicht pro kg Farbe Umläufe Materialintensität je kg

Farbe

Vakuumdose 1 kg 173 g 1 173 g

Vakuumdose 2,5 kg 142 g 1 142 g

Schlauchbeutel 2 kg 7 g 1 7 g

PP-Kartuschen 2 kg 87,5 g 1 87,5 g

Hobbock 25 kg 77 g 1 77 g

Faß 200 kg 78 g 1

10

78 g

8 g

Container 300 kg 41 g 1

10

60

410 g

41 g

7 g

Einwegfarbgebinde sind um Größenordnungen materialintensiver als Mehrweggebinde bei einer

entsprechenden Anzahl von Umläufen. Beim 200 kg-Faß (in dieser Betrachtung wird davon ausge-

gangen, daß die Inlet-freie Variante [vgl. Kap. 2.4.4] gewählt wird) ist bei einer durchschnittlichen

Anzahl von 10 Umläufen mit einem Gebindegewicht von ca. 8 g je kg Farbe zu rechnen. Beim 300 l-

Mehrweg-Container wird dieser Wert dagegen erst bei 60 Umläufen unterboten.

Ebenfalls in der Größenordnung von 7 g Gebindeabfall pro kg Farbe liegt der 2 kg-Schlauchbeutel (vgl.

Kap. 5.4.2.3).

Berücksichtigung finden muß die Tatsache, daß Mehrweggebinde vor der Befüllung mit oxidativ

trocknenden Farben meist gereinigt werden müssen. Bei den vorwiegend physikalisch trocknenden

Farben (Rollenoffset, Tiefdruck, Flexodruck) kann auf die Reinigung vielfach verzichtet werden, wenn

Ton-in-Ton wiederbefüllt wird.

Als Reinigungsverfahren sind das Reinigen mit Lösemittel in einer Bürstenwaschanlage üblich, bei

200 l-Fässern auch das Ausbrennen und das Ausglühen. Für die weiteren Betrachtungen wird davon

ausgegangen, daß die Faßreinigung in zugelassenen Anlagen erfolgt, die in Bezug auf Luftemissionen

und Wasserverbräuche und -verschmutzungen, z.B. durch Kreislaufführung oder Kapselung (solche

Anlagen sind z.B. bei den Farbherstellern installiert), optimiert sind.
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5.4.3.2.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Für vier Farbzapfanlagen ist mit Investitionskosten von ca. 17.000,- DM zu rechnen.

Die Anlagen arbeiten mit vernachlässigbarem Energieverbrauch und sind, von der regelmäßigen

Kontrolle der Gummidichtungen abgesehen, weitgehend wartungsfrei. Der Platzbedarf entspricht dem

Stellplatz für die Farbfässer.

Die Einsparmöglichkeiten ergeben sich aus dem einzeln auszuhandelnden Farbpreis und den ein-

gesparten Entsorgungskosten für leere Farbgebinde. Der exakte Farbpreis ist typischerweise eine

zwischen Farbhersteller und Druckerei auszuhandelnde Größe, in die unter anderem die jährlich zu

beziehende Farbmenge, die Farbqualitäten und die Gebindeform eingehen. Nach Angaben der

Hersteller ist mit einem geringfügig niedrigeren kg-Preis (ca. 0,50 DM) zu rechnen, wenn im Groß-

gebinde geliefert wird. Eine exakte Betrachtung ist nur im Einzelfall bei Kenntnis dieser Variablen

sinnvoll.

Die Kosten für die Entsorgung der entleerten Farbdosen, die durch die Druckereien zu begleichen

sind, variieren in ihrer Höhe zwischen > 1.500 DM/t (bei Deklarierung als Sonderabfall) und kosten-

loser Abholung. Auch hier ist die Kenntnis der Verhältnisse im jeweiligen Betrieb für eine

Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig.

5.4.3.2.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Der Luftpfad wird ggf. durch das Reinigungsverfahren der Fässer (Ausbrennen oder Ausglühen)

belastet.

Wasser:

Der Abwasserpfad wird gegebenenfalls durch das Reinigungsverfahren der Fässer (Bürstenwasch-

anlage) berührt.

Abfall:

Diese VVV-Maßnahme führt unmittelbar zu einer Entlastung des Abfallpfades. Unter den oben

beschriebenen Annahmen kann das Verpackungsgewicht auf ca. 26% der ursprünglichen Menge

reduziert werden.
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Energie:

Bei der Mehrwegvariante fallen zusätzlich geringfügig höhere Transportenergien (aufgrund der

schwereren Gebinde) sowie Aufwendungen für die Gebindereinigung an. Diese sind von der jeweiligen

Anlage abhängig und können nicht allgemein beziffert werden.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß durch die Verwendung von Einweggebinden auch unter der

Annahme einer vollständigen Rückführung von Einweggebinden sowohl die Einschmelz- als auch

Formungsenergien vermieden werden können. Da diese Energieaufwendungen annähernd mit den

Gebindemassen korrelieren, kann die Tabelle 5.4.1 auch zur Abschätzung der Energieintensität

verschiedener Gebindevarianten dienen (ausgenommen die stofflich andersartige Schlauchbeutel-

verpackung).

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch die Umstellung auf auspreßbare

Kunststoffgebinde

5.4.3.3.1 Maßnahmenbeschreibung

Bogenoffset-Druckfarben können, wie in Kapitel 2.4.4 beschrieben, seit einigen Jahren auch in 2 kg-

Schlauchbeuteln bezogen werden. Diese Schlauchbeutel werden mit Hilfe eines speziellen Applikators

unter Einsatz von Druckluft in den Farbkasten entleert. Zurück bleibt ein mit geringen Farbresten

behafteter Preßling, der vom Anbieter kostenfrei zurückgenommen wird.

Der Schlauch besteht aus einer Aluminiumschicht, die sandwichartig von zwei Polypropylenschichten

umhüllt ist. Das Aluminium kann einer stofflichen Verwertung nur zugeführt werden, wenn es von den

Farbresten befreit wurde. Verfahren zur stofflichen Verwertung stehen noch nicht zur Verfügung.

Daher wird derzeit eine Deponierung vorgenommen.

Einschränkend ist anzuführen, daß dieses System sinnvollerweise nur für die in großen Mengen

eingesetzten (Skalen-)Farben verwendet werden kann, da eine Entnahme angebrochener Schlauch-

beutel aus den Applikatoren und eine Zwischenlagerung praktisch nicht möglich ist.

Darüber hinaus besteht für den Druckbetrieb der gravierende Nachteil, daß dieses System nur von

einem der deutschen Farbhersteller angeboten wird. Mit der Entscheidung für dieses System erfolgt

somit eine Festlegung auf die Farbversorgung durch diesen Anbieter. Außerdem ist für den Betrieb der

Applikatoren Druckluft notwendig. Zeitgleich mit dem Abschluß des Branchengutachtens brachten die

Farbhersteller K+E und die Huber-Gruppe als eine weitere Gebindealternative eine 2 kg-PP-Kartusche
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auf den Markt, die mittels eines Auspreßstempels entleert werden kann. Den Gutachtern liegen derzeit

noch keine Praxiserfahrungen mit diesen Gebindetypen vor, so daß im folgenden auf eine weitere

Darstellung verzichtet werden muß.

5.4.3.3.2 Entwicklungsstand

Schlauchbeutelapplikatoren sind seit ca. 3 Jahren auf dem Markt und bei diversen Betrieben im

Einsatz. Sie arbeiten mit erprobter Technik und können als technisch ausgereift und betriebssicher

angesehen werden.

5.4.3.3.3 VVV-Potential

Die Maßnahme ist eine Vermeidungsmaßnahme, da sie geeignet ist, den Gebindeschrottanfall aus

dem Bezug von 1 kg und 2,5 kg-Dosen deutlich zu reduzieren. Nach einer Umstellung würden aus

dem Bezug der Farbgroßmenge keine Metallgebinde mehr anfallen. Als Bezugsgröße für das VVV-

Potential können nur die Farbdosen aus dem Bezug entsprechend größerer Farbmengen also

überwiegend Skalenfarben eingesetzt werden.

Einweg-Vakuumdosen sind um Größenordnungen materialintensiver als Schlauchbeutel (vgl. Tab. 27).

Die Menge von etwa 7 g Gebindeabfall je kg Druckfarbe wird von Einweg-Vakuumdosen um mehr als

das 20fache übertroffen. Mehrweggebinde können diese Menge bei einer entsprechenden Anzahl von

Umläufen unterbieten.

Berücksichtigung finden muß die Tatsache, daß Schlauchbeutel als nicht verwertbarer Rest beseitigt

werden müssen, während Einweggebinde (und 200 l-Mehrweggebinde nach etwa 10 Umläufen)

problemlos einer stofflichen Verwertung zugeführt werden können; weiterhin ist zu berücksichtigen,

daß Mehrweggebinde vor der Befüllung mit oxidativ trocknenden Farben (und um solche handelt es

sich, wenn 2 kg-Schlauchbeutel betrachtet werden), in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle

gereinigt werden müssen.

Die Auswirkungen auf die sonstige Abfallmengenentwicklung im Druckbetrieb ist abhängig vom

Handling. Durch unsauberes Arbeiten mit dem Schlauchbeutel kann es zu einem erhöhten Anfall von

entsorgungsbedürftigen Druckfarbenresten kommen. Einen sachgerechten Umgang vorausgesetzt,

ergeben sich allerdings keine markanten Verschiebungen.
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5.4.3.3.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Kosten werden durch die Beschaffung der Applikatoren verursacht. Diese sind zum Preis von 240,-

DM pro Stück erhältlich. Die Applikatoren arbeiten, abgesehen vom Druckluftbedarf, ohne weitere

Energiezufuhr und benötigen in der Regel nur einen minimalen Pflegeaufwand. Bei den nachfolgenden

Betrachtungen wurde davon ausgegangen, daß keine zusätzlichen Investitionen für Druckluftanlagen

notwendig sind, sondern eine Versorgung aus dem vorhandenen Netz erfolgen kann. Der Platzbedarf

ist vernachlässigbar.

Die Anzahl der zu beschaffenden Applikatoren ist abhängig von der Anzahl der Druckmaschinen, der

Farbwerke und der Auftragsstruktur der jeweiligen Druckerei.

Der Preis für Druckfarben im Schlauchgebinde ist nach Angaben des Herstellers gleich dem für

Farben in Vakuumdosen. Allerdings ist der exakte Farbpreis typischerweise eine zwischen Farb-

hersteller und Druckerei auszuhandelnde Größe, in die unter anderem die jährlich zu beziehende

Farbmenge, die Farbqualitäten und die Gebindeform eingehen. Eine exakte Betrachtung ist nur im

Einzelfall bei Kenntnis dieser Variablen möglich.

Die Kosten für die Entsorgung von entleerten Vakuumdosen, die durch die Druckereien zu begleichen

sind, variieren in ihrer Höhe zwischen > 1.500 DM/t (bei Deklarierung als Sonderabfall) und kosten-

loser Abholung. Auch hier ist die Kenntnis der Verhältnisse im jeweiligen Betrieb für eine

Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig.

Es kann davon ausgegangen werden, daß wirtschaftlich interessante Einsparungen mit der Um-

stellung auf Schlauchbeutel nicht verbunden sind.

Der Flexibilitätsverlust bei der Auswahl von Druckfarben (Beschränkung auf einen Hersteller) muß als

ein nicht quantifizierbarer ökonomischer Nachteil angesehen werden.

5.4.3.3.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Keine Belastung.

Wasser:

Keine Belastung.
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Abfall:

Entlastung durch die geringen Restvolumina der Schlauchbeutelgebinde.

Energie:

Minimale Zusatzbelastungen durch den Einsatz von Druckluft zur Gebindeentleerung.

Für eine vollständige Bewertung dieser Maßnahme wäre ein Vergleich des Gesamtsystems mit der

Farbversorgung über Blechemballagen heranzuziehen.

5.4.4 VVV von Reinigungsrückständen (insbesondere AS 55370, 55374 und 18712)

5.4.4.1 Optimierung über Mengenerhebungen und Kennzahlenvergleiche bei der

Maschinenreinigung und daraus abgeleiteten organisatorischen Maßnahmen

5.4.4.1.1 Maßnahmenbeschreibung

Wie bereits in Kapitel 4.4 angeführt, ist die Maschinenreinigung insbesondere im Offsetdruck einer der

wesentlichen Anfallprozesse für ”Sonderabfälle” in Druckbetrieben.

In der Praxis lassen sich in diesem Bereich insbesondere durch Veränderungen in der Handhabung

sowie durch Reinigungsmittelsubstitutionen vielfach deutliche Einsparpotentiale sowohl auf der Seite

des Hilfsstoffbezuges als auch auf der Seite der entsorgungsbedürftigen Abfallmengen realisieren. Für

die Identifikation der bestehenden Schwachstellen ist allerdings die Kenntnis über Art, Menge und

Einsatzort der verschiedenen Reinigungs-(hilfs-)mittel notwendig. Die Verbrauchs- und Rückstands-

mengen zeigen einerseits in Form von Absolutwerten, wo Schwerpunkte für Optimierungsmaßnahmen

liegen. Andererseits können sie mit Produktionsgrößen wie z.B. den verdruckten Farbmengen oder der

Zahl der Auftragswechsel ins Verhältnis gesetzt werden. Somit können Kennzahlen ermittelt werden,

die sich bezogen auf bestimmte Druckverfahren und Maschinenkonstellationen gut mit Referenzwerten

aus anderen Betrieben/von anderen Maschinen vergleichen lassen [vgl. hierzu auch JEPSEN, D.,1996].

Allerdings ist in vielen Druckbetrieben eine derartige einsatzortbezogene Aufgliederung der Reini-

gungs-(hilfs-)mitteleinsätze nicht verfügbar. Zwar sind ganz überwiegend die Gesamteinsatzmengen

an Reinigungsmitteln, Putztüchern oder Tuchbahnen bekannt. Jedoch fehlt eine zumindest nach den

Hauptproduktionsbereichen (z.B. Bogendruckbereich, Rollendruckbereich und Weiterverarbeitung)

getrennte Mengenbilanzierung. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Reinigungs-Effizienz in den

verschiedenen Bereichen (vgl. z.B. Tabelle 16) ist eine derartige Differenzierung für eine Schwach-

stellenanalyse allerdings unverzichtbar. Wenn sich als Ergebnis der Analyse wesentliche
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Schwachstellen in der bestehenden Handhabung zeigen, so können vielfach bereits über einfache

organisatorische Maßnahmen wesentliche VVV-Potentiale erschlossen werden. Zu benennen sind

z.B.:

• sparsame Reinigungsmitteldosierung

Vielfach werden gerade bei der Handreinigung größere Reinigungsmittelmengen auf die Putz-

tücher gegeben als für die eigentlichen Reinigungsarbeiten notwendig sind. Diese über-

schüssigen Mittel führen zu Tropfverlusten (und damit zusätzlichem Reinigungsaufwand) oder

sie verbleiben in den Lappen und dunsten nach der Nutzungsphase aus. (Dies führt u.a. auch zu

einer zusätzlichen Raumluftbelastung

• Lappenmehrfachnutzung

Vielfach sind die Putztücher nach der ersten Anwendung noch ein zweites mal nutzbar. Durch

eine entsprechende Zwischenablagermöglichkeit (kleine Wanne, möglichst mit Deckel zur

Vermeidung von Verdunstungsverlusten) kann dies ohne Zusatzaufwand erfolgen.

• Abdeckung von Vorratsbehältern

Auch bei Reinigungsmittelvorratsbehältern an der Druckmaschine treten durch die Verdunstun-

gen gerade bei leichtsiedenden Reinigungsmitteln deutliche Mengenverluste auf, die zu einer

zusätzlichen Raumluftbelastung führen. Durch einfach zu handhabende Verschlußmöglichkeiten

kann dies vermieden werden.

5.4.4.1.2 Entwicklungsstand

Zur Unterstützung der Betriebe bei der gezielten Erhebung einer aussagekräftigen Datenbasis kann

der anliegende Fragebogensatz (Anhang V) verwendet werden, der vom Projektbüro Ökoreg/Ökopol

im Rahmen eines Projektes des Bundesverbands Druck 26 entwickelt wurde. Die für gezielte

Optimierungen an einzelnen Maschinen notwendigen Bilanzdaten (”Maschinenbögen”) sind dabei

üblicherweise am sinnvollsten über begrenzte Aufschreibungen, z.B. über einen Zeitraum von 14

Tagen, zu ermitteln.

Derartige Bilanzierungen wurden mittlerweile in einer großen Zahl von Offsetbetrieben durchgeführt, so

daß die Methode als praxisnah und ausgereift bezeichnet werden kann.

                                                     
26 Bundesweites Projekt zur Ermittlung von betrieblichen Reinigungsmittelverbräuchen im Kontext mit der VOC-

Problematik in Kooperation mit der Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e.V., München).
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Differenzierte Referenzkennzahlen für den überbetrieblichen Abgleich werden derzeit im Rahmen des

angeführten Projektes des Bundesverbandes Druck ermittelt und den Betrieben voraussichtlich in der

zweiten Jahreshälfte 1996 über entsprechende Branchenpublikationen zugänglich gemacht.

5.4.4.1.3 VVV-Potential

VVV-Potentiale durch die Veränderung der Handhabung von Reinigungsmitteln und -operationen

sowie ggf. durch Reinigungsmittel-Substitution liegen sowohl auf der Bezugs- als auch auf der

Abfallseite. Weitergehende VVV-Maßnahmen (siehe 5.4.4.2 ff) mit den entsprechenden VVV-

Potentialen lassen sich sinnvollerweise erst auf Basis einer durchgeführten Analyse planen. Diese

Maßnahme ist somit als Vermeidungsmaßnahme einzustufen 27.

5.4.4.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Betriebliche Erfahrungen zeigen, daß eine - wie skizziert durchgeführte - Reinigungsmittel-Bilanzierung

mit vergleichsweise geringem Aufwand realisiert werden kann und sich neben der gewonnenen

Planungssicherheit vielfach bereits durch beiläufig erschlossene VVV-Potentiale amortisiert.

5.4.4.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

ggf. deutliche Entlastungen der diffusen Emissionspfade (Raumluftbelastungen).

Wasser:

Keine Auswirkungen.

Abfall:

ggf. Entlastung durch erschlossene Reduzierungspotentiale.

Energie:

Kein Energieeinsatz.

Die gleichzeitige Reduzierung des Reinigungsmitteleinsatzes führt auch im Bereich der Primär-

produktion zu Entlastungen aller Pfade.

                                                     
27 Genauer betrachtet handelt es sich um eine die Vermeidung vorbereitende Maßnahme.
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5.4.4.2 Substitution leichtsiedender Reinigungsmittel durch höher- und hochsiedende Mittel

5.4.4.2.1 Maßnahmenbeschreibung

Wie bereits im Kapitel 2.4.5.1 angeführt sind Druckbetriebe im Rahmen verschiedener gesetzlicher

und außergesetzlicher Regelungen und Vereinbarungen dazu angehalten, leichtflüchtige Reinigungs-

mittel der VbF-Klassen AI und AII durch höhersiedende Mittel zu substituieren. Diese insbesondere

aus Gründen des Arbeits- und Klimaschutzes gebotenen Maßnahmen haben auch abfallseitige

Auswirkungen.

Die betriebliche Praxis zeigt, daß mit der Substitution fast durchweg eine Minderung des Reinigungs-

mittelverbrauches einhergeht. Hier überschneiden sich verschiedene Mechanismen.

Einerseits dampfen höhersiedende Mittel naturgemäß weniger schnell aus Putztüchern und Vorrats-

schalen aus und stehen damit länger für den (wiederholten) Reinigungseinsatz zur Verfügung. Auf der

anderen Seite verfügen insbesondere vegetabile Ester über eine erhöhte Farblösekraft und können

somit sparsamer dosiert werden.

5.4.4.2.2 Entwicklungsstand

Auf Inititative der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung (BG Druck) haben sich die

Maschinenhersteller und die Reinigungsmittelformulierer im Frühjahr 1995 auf eine Freigabeprozedur

geeinigt, bei der neben Gesundheitsschutzaspekten auch die Maschinenverträglichkeiten der Mittel

geprüft werden. Die entsprechend freigegebenen Mittel werden in Listenwerken u.a. der BG Druck

veröffentlicht. Entsprechend der Branchenvereinbarung bezieht sich diese Prüfung und die

entsprechende Freigabe allerdings nur auf Druckmaschinen, die ab 1995 gebaut wurden.

Praxiserfahrungen zeigen jedoch, daß mit den heute verfügbaren Formulierungen höhersiedender

Reinigungsmittel nahezu sämtliche Reinigungsarbeiten an der installierten Maschinenbasis durch-

geführt werden können. Zur konkreten Anpassung zwischen Maschinenmaterialien und Reinigungs-

mitteln sind allerdings jeweils Einsatztests oder die Rücksprache mit den Maschinenherstellern

notwendig.
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5.4.4.2.3 VVV-Potential

Einzelne Mengenerhebungen zeigen recht deutlich einen Minderungseffekt. So erbrachte beispiels-

weise ein Substitutionsversuch an zwei vierfarbigen Bogendruckanlagen folgende Ergebnisse

[ÖKOREG/ÖKOPOL 1993-95]:

• Reduzierung des Reinigungsmitteleinsatzes: 62% bzw. 65%

• Reduzierung des Putztuchverbrauches: 12% bzw. 25%

Allgemeingültige Aussagen über die Minderung des Reinigungsmittelverbrauches können bislang

allerdings nicht gemacht werden, da zwischen den einzelnen Reinigungsoperationen (wie Gummi-tuch-

, Farbwalzen- oder Gegendruckzylinderreinigung) zu differenzieren ist und sich außerdem die Effekte

einer sorgfältigeren Handhabung der neuen Mittel nur unscharf gegen die erhöhte Reinigungs-Effizienz

abgrenzen lassen. 28

Inwieweit sich die Minderungen beim Reinigungsmitteleinsatz auf die Rückstands- und damit auf die

Entsorgungsmengen durchschlagen, ist nicht pauschal zu beantworten, da hier die niedrigere

Flüchtigkeit der Mittel gegenläufig wirkt. Über die Breite der unterschiedlichen Anwendungsfelder und

Reinigungskonzepte muß derzeit in etwa von einem ”Null-Effekt” ausgegangen werden. Belastbare

Bewertungen sind allerdings nur für jeweils konkret ermittelte Bilanzwerte (siehe Kapitel 5.4.4.1) zu

treffen. Auch unter diesen Einschränkungen ist diese Maßnahme in jedem Fall als Vermeidungs-

maßnahme einzustufen.

5.4.4.2.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Während AI- und AII-Mittel derzeit ca. 1,50-1,80 DM/l kosten, sind AIII-Mittel mit 2,50-3,50 DM/l und

Hochsieder auf Esterbasis mit ca. 6,00-7,00 DM/l zu veranschlagen.

Für belastbare ökonomische Aussagen sind diese Werte mit den jeweils im konkreten Einzelfall

ermittelten Verbrauchsminderungen zu gewichten.

Entsorgungsseitig ergibt sich kein signifikanter Kosteneffekt, da die hoch- und höhersiedenden Mittel

den gleichen abfallrechtlichen Auflagen wie die Leichtsieder unterliegen.

                                                     
28 In einem aktuellen Forschungsvorhaben werden bei der Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e.V., München) derzeit

unter reproduzierbaren Laborbedingungen entsprechende Vergleichsreinigungen durchgeführt, die das Ziel haben,
belastbare Aussagen zu diesem Themenkomplex zu ermitteln.
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5.4.4.2.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Bei einem ökologischen Vergleich von VCA und HCA ist die gesamte Produktionskette der

Reinigungsmittel zu betrachten. Eine vergleichende Bewertung der Belastungspfade (Luft, Wasser,

Abfall, Energie, Ressourcen) ist auf Basis der derzeit verfügbaren Daten nicht belastbar durchführbar.

Vegetabile Reinigungsmittel (VCA) für den Einsatz im Druckereibereich werden aus Pflanzenölen

gewonnen. Die wesentlichen Prozeßschritte dabei sind der landwirtschaftliche Anbau, die Ölge-

winnung, die Ölspaltung und Erzeugung der entsprechenden Fettsäuremethylester sowie die

Umesterung mit längerkettigen Alkoholen (zum Beispiel Iso-Oktanol). Diese Alkohol-Komponente wird

über chemische Syntheseschritte aus Erdöl gewonnen. Wesentlich bei der Kombination von Fettsäure

und Alkohol ist die passende Abstimmung von Schwerflüchtigkeit, Viskosität, Gummituchneutralität

und Reaktionsträgheit. Aus diesen Anforderungen ergibt sich das Design der gegenwärtig

angebotenen Produkte auf Basis von Rapsöl-Methylester und Kokosöl-Isooctylester. Der wesentliche

Vorteil der Kokosölester liegt darin, daß sie weitgehend gummituchneutral sind, d.h. keine

Quellungen/Schrumpfungen verursachen.

Hochsiedende Kohlenwasserstoffreiniger (HCA) aus Erdöl stellen bestimmte Siedeschnitte des Erdöls

dar, die durch Veredelungs- und Reinigungsschritte (Hydrierung, Extraktion, Adsorption, Destillation)

zu einem Gemisch gesättigter Kohlenwasserstoffe mit jeweils spezifischer Reinheit aufgearbeitet

werden. Sie entsprechen in ihrer Zusammensetzung weitgehend den Mineralölen, die als Bindemittel

in Offsetdruckfarben Anwendung finden.

Eine von Ökopol [AHRENS, JEPSEN, LEIDECKER S. 53 FF, 1995] durchgeführte orientierende ökologische

Bewertung zeigt, daß auch die Reinigungsmittel auf Basis von Rapsölmethylester nicht als vollständig

nachwachsende Rohstoffe oder klimaneutral bezeichnet werden können. Entscheidend für dieses

Ergebnis sind der Energieeinsatz bei der agrarischen Ölerzeugung sowie bei der Herstellung der

erforderlichen Stickstoffdünger. Darüber hinaus ist die Emission von Stickoxiden und flüchtigen

organischen Anteilen in der Rapsöl-Vorkette sechs- bzw. achtzehnmal so hoch wie in der HCA-Vor-

kette. Auch im Hinblick auf das photooxidative Potential, einem der wesentlichen Gründe für die Sub-

stitution der leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe, schneiden die Rapsölester deutlich schlechter ab.

Eine analoge Bewertung für die heute in der Druckindustrie relevanten Mittel auf der Basis von

Kokosöl-Isooctylester befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung. Die ersten Ergebnisse zeigen hier

relevante Energieeinsätze im Bereich der Ölmühlen, der Ölraffination und bei der petrochemischen

Iso-Oktanolproduktion.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich bei den ”vegetabilen” Reinigungsmitteln nicht um ”Bio-

Produkte” handelt, die ohne weitere Betrachtung als ökologisch sinnvoller zu bezeichnen wären. Die

Frage nach der besseren Ökobilanz für die Maschinenreinigung entscheidet sich vielmehr über die

Reinigungs-Effizienz, also über die Frage, mit welchen Mitteln und Konzepten der Mengenverbrauch

am deutlichsten gesenkt werden kann. Die Vorteile der höher- und hochsiedenden Mittel für die

Reduzierung der Luftbelastungen im Drucksaal sind allerdings unbestritten und sollten als Anlaß zu

Substitutionsanstrengungen genommen werden.

5.4.4.3 Rückgewinnung von Reinigungsmitteln aus verunreinigten Lösemittel-(Wasser)

Gemischen mittels betrieblicher Redestillationsanlagen

5.4.4.3.1 Maßnahmenbeschreibung

Für die betriebsinterne Redestillation flüssiger Reinigungsmittelrückstände auf Lösemittelbasis werden

von verschiedenen Herstellern (Anhang IV) kleine Anlagen zur chargenweisen Destillation angeboten.

Die folgende Abbildung zeigt das Funktionsschema:

Aufgabe des 
Reinigungs- 
rückstandes 

Scheidebehälter Verdampfer

Lösemittelphase 

Wasserphase 

Desillations- 
Schlamm 

Reinigungs- 
Rückstand 

Wasser  
in den Kanal oder 
Wiedereinsatz 

Reinigungsmittel  

Redestillations-Anlage

                        zum Wiedereinsatz

Abb. 19: Funktionsschema einer Destillationsanlage
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Das Fassungsvermögen des Vorlagebehälters beträgt bei den in Druckereien üblichen Anlagen 25-

50 l. Die Verdampfertemperaturen betragen ca 160 - 180°C. Aufwendigere Aggregate verfügen

darüber hinaus über Unterdruckeinheiten, mit denen eine Verdampfung schwerer siedender Mittel bei

ca. 100 hPa erreicht werden kann.

Je nach Verschmutzungsgrad verbleibt ein entsorgungsbedürftiger Destillationsrückstand von ca. 10%

der Einsatzmenge im Sumpf des Verdampfers. Als Entsorgungsweg wird ganz überwiegend die

Zugabe zu den Farbresten AS 55509 gewählt.

In einem Scheidebehälter trennen sich die Lösemittel- und die Wasserphase, die getrennt abgezogen

werden können. Bei den üblichen in Druckereien eingesetzten Stoffen (ohne Halogene) kann die

Wasserphase überwiegend in den Kanal eingeleitet werden. Ein Abgleich mit den örtlichen Vor-

schriften ist erforderlich. Die Löslichkeit/Emulgierbarkeit der eingesetzten Reinigungsmittel muß im

Einzelfall berücksichtigt werden.

Derartige Destillationsanlagen sind für die Rückgewinnung von Reinigungsmitteln mit einem Siede-
punkt <250°C geeignet.

5.4.4.3.2 Entwicklungsstand

Für Reinigungsrückstände von AI und AII Mitteln ist die innerbetriebliche Destillation als eingeführte
und erprobte VVV-Technik zu bezeichnen. Auch für die Regeneration von Rückständen aus der
Reinigung mit AIII-Mitteln gibt es mittlerweile diverse betriebliche Beispiele.

5.4.4.3.3 VVV-Potential

Unter der Voraussetzung, daß die flüssigen Reinigungsrückstände vom Siedebereich der eingesetzten
Mittel her für eine Destillation in den vergleichsweise einfachen Anlagen geeignet sind, können sie
praktisch vollständig der Regenerationsanlage zugeführt werden. Ausgenommen sind einzelne hoch
verunreinigte Chargen, insbesondere Rakelreste mit einem sehr hohen Farbrestanteil. Abzüglich der
Destillationsschlämme und geringer Verschleppungen über die Wasserphase kann eine
Regenerationsrate von ca. 90% erreicht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in Abhängigkeit von
der installierten Maschinen- und Reinigungsanlagentechnik nur ein kleiner Teil der insgesamt
eingesetzten Lösemittel als flüssiger Rückstand anfällt und damit prinzipiell einer Regeneration
zugänglich ist, da zum Teil erhebliche Verdunstungsverluste und Austräge über andere Pfade (z.B. als
Putztuchbeladung) auftreten.

Es handelt sich in jedem Fall um eine Verwertungsmaßnahme.
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5.4.4.3.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Kosten einer Anlage mit einer Füllmenge von 50 kg. Der
jährliche Durchsatz liegt bei max. 11.000 l. Für Druckereien mit einem geringeren Anfall von
destillationsfähigen Reinigungsmitteln gibt es neuere Anlagen mit 25-30 kg Füllmenge, die in den
Anschaffungskosten deutlich günstiger sind als die im Beispiel betrachtete Anlage. Zugrundegelegt
wurde die Destillation eines verschmutzten, wasserfreien AII-Reinigungsmittels.

Investitionskosten ca. 50.000 DM
VVV-Potential ca. 90%
Vermiedene Entsorgungskosten ca. 1,5 - 3 DM/kg 29

Wert des gewonnenen Reinigungsmittels ca. 2 - 4 DM/kg 31

Energiekosten ca. 0,06 DM/kg 31

bei 12 kWh/50 kg und 0,25 DM/kWh
Platzbedarf unbedeutend
Betreuungsaufwand ca. 0,3 DM/kg 31

bei 0,5 h/50 kg und 30 DM/h für Druckerei-
Hilfskraft

Zusätzliche Entsorgungskosten
(für 10% Destillationsschlamm)

ca. 0,3 DM/kg 31

Bei einer Berechnung mit diesen Zahlen ergibt sich ein Nettoertrag von ca. 4,60 DM je kg oder 4.600,-

DM je Tonne. Bei Ausnutzung der maximalen Durchsatzleistung (von ca. 11 t/a) ergibt sich eine

Amortisation innerhalb eines Jahres.

Unter diesen Bedingungen ist die Maßnahme wirtschaftlich.

5.4.4.3.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Luft:

Der Luftpfad wird durch diese Maßnahme praktisch nicht berührt.

Wasser:

Für die Kondensation des Reinigungsmitteldestillates wird bei vielen Anlagen eine Menge von ca. 5-15

l Wasser pro Liter redestilliertem Reingungsmittel in einer Durchlaufkühlung eingesetzt.

                                                     
29 Angaben jeweils pro kg Einsatz in die Redestillationsanlage.
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Die abgeleiteten Wasserphasen aus den Reingungsrückständen enthalten nur geringe AOX- oder

Schwermetallgehalte, die deutlich unter den üblichen Grenzwerten kommunaler Abwassersatzungen

liegen. Der CSB-Wert liegt nach Stichproben allerdings in der Größenordnung von 7.000 mg/l.

Abfall:

Insgesamt führt die Maßnahme zu einer deutlichen Entlastung des Entsorgungsbereiches um ca. 90%.

Dabei erfolgt die Verlagerung eines kleinen Teils der ursprünglichen Abfallmenge (ca. 10%) auf einen

anderen Entsorgungspfad (von AS 55370 bzw. 55374 auf AS 55509). Da beide Pfade als ”besonders

überwachungsbedürftig” eingestuft sind, ist nicht von einer wesentlichen Erhöhung des

Gefährdungspotentials in Bezug auf diese Untermenge auszugehen.

Energie:

Pro Kilogramm wasserfreies Schmutzlösemittel der VbF-Klasse AII werden bei marktüblichen

Destillationsanlagen ca. 1 MJ an Destillationsenergie benötigt. Da die meisten Anlagen elektrisch

betrieben werden, ist unter mitteleuropäischen Bedingungen mit einem Primärenergieverbrauch von

ca. 2,65 MJ/kg zu rechnen. Die Regeneration ist somit gesamtenergetisch sinnvoll.

Bei AIII-Wassergemischen im Mischungsverhältnis 1 : 1 verschlechtert sich der Wirkungsgrad deutlich,

so daß mit einem Primärenergieverbrauch von ca. 10 MJ/kg zurückgewonnenem Reinigungsmittel

gerechnet werden muß. Bei derartigen Werten wird die Grenze der energetischen Sinnhaftigkeit

erreicht, da der über den Heizwert hinausgehende komplexe Energieinhalt des Lösemittel-Wasser-

Gemisches ebenfalls in dieser Größenordnung liegt.

5.4.4.3.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Die Destillation führt zur weitgehenden Abscheidung der möglicherweise problematischen Verunreini-

gung, so daß die zurückgewonnenen Mittel unter Umwelt- und Arbeitsschutzaspekten als unproble-

matisch gelten können.

Verdünnungsverbot:

Eine Verdünnung erfolgt nicht.

Vermischungsverbot:

Ein Vermischung mit andersartigen Stoffen erfolgt nicht.
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Verwertungsebene:

Die zurückgewonnen Mittel werden auf der gleichen Anwendungsebene wiedereingesetzt.

Transportminimierung:

Aufgrund der innerbetrieblichen Kreislaufführung führt diese Maßnahme zu einer Verminderung der

insgesamt im Rahmen der Maschinenreinigung notwendigen Transportaufwendungen.

5.4.4.4 Regeneration von verunreinigten Reinigungsmitteln durch Ultrafiltrationsanlagen

5.4.4.4.1 Maßnahmenbeschreibung

Aufgrund der Überschneidung der Siedebereiche hochsiedender Reinigungsmittel und der enthaltenen

Farbverunreinigungen lassen sich derartige Reinigungsrückstände mittels Destillation nicht sinnvoll

zurückgewinnen. Aus diesem Grunde werden in den letzten Jahren verstärkt Anstrengungen

unternommen, praxistaugliche Filtrationsanlagen für die innerbetriebliche Regeneration hochsiedender

Reinigungsmittel zu entwickeln.

5.4.4.4.2 Entwicklungsstand

Erprobt werden überwiegend im Querstrom betriebene mehrstufige Membranfiltrationsanlagen.

Aufgrund von Standzeitproblemen und der nicht abschließend geklärten Frage der uneingeschränkten

Einsatztauglichkeit der zurückgewonnenen Reinigungsmittel sind diese mechanischen Regenerations-

verfahren allerdings noch nicht als praxiserprobt oder vollständig marktreif zu bezeichnen. Aus diesem

Grunde wird an dieser Stelle auf eine weitergehende Betrachtung von VVV-Potentialen sowie auf die

ökonomischen und ökologischen Betrachtungen verzichtet.

5.4.4.5 Externe Destillation von flüssigen Reinigungsrückständen zur Erzeugung von

Allzweckreinigern

5.4.4.5.1 Maßnahmenbeschreibung

Da die Lohndestillationen mit direkter Rückführung des Destillates zum Wiedereinsatz in den Druck-

betrieb von den meisten Destillationsbetrieben erst ab einer Chargengröße von mehr als ca. 2.000 l

durchgeführt wird, werden die meisten flüssigen Reinigungsrückstände aus Druckbetrieben an

Destillateure abgegeben. Dort werden sie, vermischt mit anderen derartigen Mengen, zu Allzweck-

reinigern u.ä. aufbereitet und in anderen druckindustriefernen Anwendungsfeldern eingesetzt.
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Die zur Destillation eingesetzten Anlagen verfügen meist über Unterdruckeinrichtungen, so daß Löse-

mittel bis zu einem Siedepunkt von ca. 300°C aufgearbeitet werden können (Adressen siehe

Anhang IV).

5.4.4.5.2 Entwicklungsstand

Zentrale Destillationsanlagen sind seit Jahrzehnten übliche Einheiten in der Entsorgung von Löse-

mittelgemischen und können somit als technologisch ausgereift angesehen werden.

5.4.4.5.3 VVV-Potential

Destillationsbetriebe nehmen üblicherweise die gesamten flüssigen Reinigungsrückstände aus Druck-

betrieben auf, soweit sie den Annahmegrenzwerten der jeweiligen Anlage (bezügl. Siedebereich,

Wassergehalt, CKW-Grenzwert u.a.) entsprechen. Da die zurückgewonnenen Mittel nicht wieder in

den Druckbetrieben eingesetzt werden, resultiert jedoch keine Stoffstromreduzierung in den

Druckereien.

Reale Ausbeuten zentraler Redestillationsanlagen liegen in der Größenordnung von 85%-90%. Dieser

gegenüber innerbetrieblichen Redestillationsanlagen etwas niedrigere Wert ist darin begründet, daß

höher belastete Chargen aus anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

Es handelt sich um eine Verwertungsmaßnahme.

5.4.4.5.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Annahmepreise von Destillationsbetrieben liegen üblicherweise in der Größenordnung von ca.

1.000 DM/t zuzügl. der Transportkosten, solange der Wassergehalt unter 50% liegt. Dem stehen

Entsorgungskosten für Lösemittelgemische von ca. 1.500 DM/t bei der direkten Zuführung zu Sonder-

abfallverbrennungsanlagen gegenüber.

5.4.4.5.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Üblicherweise handelt es sich bei Lohndestillationsanlagen um genehmigungsbedürftige Anlagen nach

BImSchG (Anlagen nach Nr. 4.8 des Anhangs der 4. BImSchV), so daß hier von der Schadlosigkeit

der Verwertung ausgegangen werden kann. In abweichenden Fällen (bei Kleinanlagen) wird auf die

Informationen zu den Umweltauswirkungen der innerbetrieblichen Redestillationsanlagen (vgl. Kap.

5.4.4.3) verwiesen.
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5.4.4.5.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Durch die Destillation wird eine Konzentration von Verunreinigungen in den Destillationsschlämmen

erreicht, so daß von einer vergleichsweise effektiven Schadstoffsenkung im Verwertungsprozeß

gesprochen werden kann. Ob dagegen eine Anreicherung im Verwertungsprozeß erfolgt, kann nicht

abschließend beantwortet werden, da ein vergleichbares Primärprodukt fehlt.

Verdünnungsverbot:

Bei ordnungsgemäßem Anlagenbetrieb findet keine Verdünnung statt.

Vermischungsverbot:

Durch die Art der Verwertung findet eine gezielte Vermischung der ansonsten für die Verwertung zu

kleinen Lösemittelchargen statt. Eine solche Vermischung ist Voraussetzung für eine Verwertung.

Verwertungsebene:

Beim Einsatz der Lösemittel als Allzweckreiniger handelt es sich eindeutig um ein down-cycling der

Reinigungsmittel.

Transportminimierung:

Abhängig von den logistischen Rahmenbedingungen können mit dieser Art der Verwertung relevante

Transportaufwendungen einhergehen.

Zusätzlich ist bei der ökologischen Bewertung zu berücksichtigen, daß die überwiegend erzeugten

Allzweckreiniger im Regelfall umweltoffen angewendet werden und dabei meist vollständig verdunsten,

so daß hier indirekt eine deutliche VOC-Belastung über diesen Verwertungsweg stattfindet. Es ist

somit entscheidend, ob durch diese relativ preisgünstigen Redestillate Primärprodukte auf ähnlicher

Kohlenwasserstoffbasis substituiert werden oder ob bei Wegfall dieses Preisvorteils sonst z.B.

Tensidreiniger eingesetzt würden.
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5.4.4.6 Vermeidung von verunreinigten Einwegputztüchern durch den Einsatz von

Mehrwegputzlappen (AS 18712)

5.4.4.6.1 Maßnahmenbeschreibung

Wie auch in anderen gewerblichen Bereichen können auch in Druckbetrieben Mehrweg-Putztücher zur

Durchführung der verschiedenen händischen Reinigungsaktivitäten verwendet werden. Entsprechende

Systemdienstleistungen werden in Baden-Württemberg von verschiedenen Dienstleistern angeboten.

Dabei werden überwiegend aus Altfasern hergestellte genormte Baumwoll-Tücher (DIN 61 651) mit

einem Gewicht von ca. 40g/St. eingesetzt. Diese Tücher besitzen ein Flüssigkeitsaufnahmevermögen

von ca. 110 g/St. Sie werden vom Systemanbieter in periodischen Sammeltouren zurückgenommen,

gewaschen und an die Betriebe zurückgeliefert.

Die Lappenwäsche verläuft bei den meisten Anbietern in mehrstufigen Waschkaskaden. Die im

Waschwasser gelösten Verunreinigungen werden über Emulsionsspaltung und Flotation abgeschieden

und zum Teil zur internen Prozeßdampferzeugung genutzt. Die Lappen aus der Druckbranche werden

bei allen Anbietern von Lappen aus der mechanischen Fertigung und dergleichen getrennt gehalten,

um schädliche Einwirkungen von Metallspänen u.ä. zu vermeiden. Eine direkte Zuordnung eines

bestimmten, gesondert markierten Lappenkontingents zu einem Betrieb wird dagegen nur in

Ausnahmefällen bei Großabnehmern durchgeführt. Durchschnittlich laufen die Putztücher ca. 30 mal

um, bevor sie im Verlauf einer Sichtprüfung beim Lappenwäscher aufgrund von Beschädigungen

ausgesondert werden.

Die Mehrweg-Mietputztücher substituieren überwiegend aus Zellstoff hergestellte Einweg-Putztücher,

die nach der Nutzung fallweise gemeinsam mit den hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen bzw. als

Sonderabfall über Sonderabfallverbrennungsanlagen entsorgt werden (Adressen siehe Anhang I).

5.4.4.6.2 Entwicklungsstand

Für die ganz überwiegende Zahl der Reinigungsarbeiten in Druckbetrieben können statt Einweg-

putztüchern auch Mehrwegtücher verwendet werden. Ausnahmen finden sich lediglich in einzelnen

Spezialbereichen, wie z.B. bei Feinreingungsarbeiten bei der Druckplattenherstellung, wo es durch die

vergleichsweise harten Mehrwegtücher zu qualitätsmindernden Kratzern kommen kann.

Die Systemdienstleistungen der Mehrweg-Lappenanbieter sind seit Jahren am Markt etabliert. Die

Waschverfahren zur Reinigung der Tücher wurden in den letzten Jahren insbesondere unter den

Aspekten der Energieeffizienz als auch der verbesserten Abwasserreinigung deutlich optimiert.
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5.4.4.6.3 VVV-Potential

Mehrweg-Putztuchsysteme sind sowohl geeignet, den Anfall an Einweg-Putztüchern in den

Druckbetrieben fast vollständig zu vermeiden als auch in der Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung

des Waschprozesses und der Aussonderung nicht mehr gebrauchsfähiger Putztücher (nach ca. 30

Umläufen) einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten (vgl. 5.4.4.7.5). Nach den Definitionen

dieses Untersuchungsprogramms handelt es sich um eine Verwertungsmaßnahme.30

5.4.4.6.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Der Einsatz von Mehrwegtüchern wird von den Systemanbietern üblicherweise pauschal nach der

Mietmenge berechnet, d.h. dieser Preis ist unabhängig von der Art und Menge der Beladung der

Putztücher mit Verunreinigungen. Ein üblicher Durchschnittspreis für ein größeres Mietkontingent liegt

z.B. bei 0,15 DM/Stück. Bezogen auf die "entsorgte" Verunreinigungsmenge ergibt sich bei einer

druckereitypischen Durchschnittsbeladung von ca. 65 g/St. ein kalkulatorischer "Entsorgungspreis" für

die Schmutzfracht (Beladung) von ca. 2.300,- DM/t.

Nur ein Anbieter kalkuliert die Dienstleistungskosten massenbezogen, d.h. die Putztücher werden bei

der Abholung verwogen. Hier werden pro kg Beladung 3-3,5 DM/kg berechnet. In diesen Kosten sind

die sonstigen "Systemkosten" (Lappenmiete etc.) enthalten.

Dem stehen Entsorgungskosten von ca. 1.700 DM/t für die Sonderabfallentsorung von Einweg-

Putztüchern gegenüber. Ausgehend von einer durchschnittlichen Beladungsmenge in der Höhe des

Zellstofftuchgewichtes ergibt sich hier ein Entsorgungspreis für die Schmutzfracht (Beladung) von ca.

3.000 DM/t.

Einweg-Putztücher kosten im Einkauf 0,54 DM/St. (beipielhafte Angabe für höherwertige Einweg-

Putztücher), so daß zu den benannten Entsorgungskosten noch die Einkaufskosten für ca. 1 t Einweg-

tücher in Höhe von 25.000 x 0,54 DM = 13.500,- DM zu addieren sind.

Neben ihrer Eigenschaft als Trägermedium für die Schmutzfracht haben die Putztücher natürlich auch

ihre Hilfsmitteleigenschaften für die mechanische Reinigung, so daß die vorgenannten "Entsorgungs-

preise" nur orientierenden Charakter haben können.

Mehrwegtücher sind i.d.R. nicht teurer als Einwegtücher und damit wirtschaftlich.

                                                     
30 Wobei einschränkend anzumerken ist, daß es sich bei Mehrwegputztüchern u.E. nicht um einen Abfall im Sinne des

KrW-/AbfG handelt, sondern daß die Reinigung/Wäsche von Mehrwegputztüchern einen Kreislauf zur Betriebsmittel-
pflege darstellt.
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5.4.4.6.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Bei den Lappenwaschanlagen handelt es sich um nach BImSchG genehmigte Anlagen, so daß hier

von der Schadlosigkeit des Waschprozesses ausgegangen werden kann.

Luft:

Die Grenzwerte der TA Luft werden bei der thermischen Verwertung der zurückbleibenden Schmutz-

stoffe aus dem Waschvorgang der Putztücher eingehalten.

Wasser:

Dieser Pfad wird nur geringfügig belastet. Es bestehen Abwasseraufbereitungsanlagen in den

Reinigungsbetrieben, die die gesetzlichen Einleitvorschriften einhalten. Die Einhaltung der Einleit-

grenzwerte wird regelmäßig kontrolliert. Bei einem zu hohen Anteil an nichtflotierbaren Ölen kommt es

zu Problemen im Flotationsabzug. Der Anteil solcher Öle nimmt derzeit zu, da in den Druckereien die

Tendenz besteht, verstärkt höher und hochsiedende Reinigungsmittel auf der Basis von vegetabilen

Estern einzusetzen. Die Reinigungsbetriebe haben zum Teil bereits biologische Reinigungsstufen

installiert.

Abfall:

Das Abfallaufkommen wird durch die Maßnahme deutlich reduziert.

Energie:

Die Maßnahme ist energieaufwendig, allerdings wird der Energiebedarf dadurch gering gehalten, daß

die Schmutzstoffe als Primärenergieersatzstoffe dienen.

5.4.4.6.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:
Es kommt zu keiner relevanten Schadstoffanreicherung in den gereinigten Putztüchern.

Verdünnungsverbot:
Die Schadstoffe werden im Waschprozeß, bzw. in den weiteren Behandlungsstufen der Waschwässer

quantitativ in definierte Schadstoffsenken überführt.
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Vermischungsverbot:
Es findet keine Vermischung mit Putztüchern aus anderen Branchen statt.

Verwertungsebene:

Die Putztücher werden auf gleicher Anwendungsebene im Kreislauf geführt.

Transportminimierung:

Der entstehende Transportaufwand im Rahmen der Putztuchwäsche ist von den jeweiligen Standorten

der Druckereien und des nächstgelegenen Waschbetriebes abhängig. Durch Sammeltouren erfolgt

hier in der Regel eine deutliche Reduzierung des spezifischen Transportaufwandes.

Eine weitergehende ökologische Beurteilung der Substitution von Einwegtüchern durch Mehrweg-

tücher müßte neben dem gesamten Mehrwegsystem (einschließlich der Putztucherzeugung und der

Abfallentsorgung aus dem Waschprozeß) auch ähnlich umfassend das Einwegsystem betrachten.

Eine von Ökopol unter diesen Rahmenbedingungen durchgeführte orientierende ökologische

Bewertung kommt zu dem Ergebnis, daß das Mietputztuchsystem aus ökologischer Sicht derzeit

deutliche Vorteile aufweist und weiterhin genutzt werden sollte 31.

5.4.4.7 Thermische Nutzung von Einweg-Putztüchern im Zementwerk

5.4.4.7.1 Maßnahmenbeschreibung

Die Heizwerte der im Zuge der Reinigungsoperationen anfallenden Einweg-Putztücher können über

die Verbrennung in einem Zementwerk genutzt werden. "Orga Organisationsservice Wischtuchrück-

führung", Koblenz (s. Anhang I) hat in Zusammenarbeit mit einem Zellstoff-Putztuch-Hersteller und

einem Zementwerk ein System zur Belieferung, Entsorgung und Verbrennung von Einweg-Putztüchern

entwickelt. Teilnahmebedingungen am System sind von dem Verbrauch an Putztüchern abhängig.

5.4.4.7.2 Entwicklungsstand

Eine Verbrennung im Zementwerk wurde in einer Testphase auf Betreiben eines Zellstoff-Putztuch-

Herstellers durchgeführt. Die Belieferung mit Putztüchern und die Verbrennung wird von Orga derzeit

auf dem Markt eingeführt.

                                                     
31 Der ökologische Vergleich findet sich in [AHRENS, JEPSEN, LEIDECKER ,1995].
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5.4.4.7.3 VVV-Potential

Durch die Verbrennung der verunreinigten Putztücher im Zementofen ist es möglich, den sowohl in

den Verunreinigungen als auch den in den Zellstofftüchern selbst enthaltenen Heizwert für den

Zementherstellungsprozeß zu nutzen 32.

5.4.4.7.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Nach Angaben der Fa. Orga werden die Kosten je Einwegputztuch für die Entsorgung bei ca. 0,33 DM

liegen. Die Tücher werden in 305 l-Kunststoff-Behältern abtransportiert, die vom Systemdienstleister

zur Verfügung gestellt werden.

5.4.4.7.5 Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit

Da es sich bei Zementwerken um nach BImSchG genehmigte Anlagen handelt , wird von der

Schadlosigkeit dieser Maßnahme ausgegangen.

5.4.4.7.6 Beurteilung anhand zusätzlicher ökologischer Kriterien

Anreicherungsverbot:

Durch den Eintrag der Schadstoffe über die Putztücher kommt es zu keiner signifikanten Anreicherung

im Zementstrom 33.

Verdünnungsverbot:

Die anorganischen Schadstoffe aus den Farbpigmenten (insbesondere die Schwermetalle) werden im

Zementklinkerstrom verdünnt. Abhängig von der Festigkeit der Einbindung und der Art der

Zementnutzung kann hier langfristig ein feinverteilter Eintrag in die Umweltmedien erfolgen. Das

Verdünnungsverbot wird nicht eingehalten.

                                                     
32 Obgleich der durchschnittliche Heizwert dieser Abfälle mit 15-18 MJ/kg über dem Mindestwert für eine thermische

Verwertung nach § 6 Abs. KrW-/AbfG liegt, handelt es sich nach dem derzeitigen Diskussionsstand der LAGA-
Arbeitsgruppe "Anlagen zur Verwertung und sonstigen Entsorgung" vermutlich nicht um eine energetische Verwertung,
da es sich bei den aus verschiedenen Reinigungsprozessen stammenden Putztüchern nicht um einen Ersatzbrennstoff
eindeutig definierter Zusammensetzung handelt [VGL. LAGA-AG 3/1996, S. 27 FF].

33 Unter der Annahme, daß der Farbanteil auf den Putztüchern < 30 Gew.% ist.
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Vermischungsverbot:

Eine Vermischung findet nicht statt.

Verwertungsebene:

Es erfolgt aussschließlich eine Nutzung des Heizwertes.

Transportminimierung:

Aufgrund der wenigen für diese Entsorgung zugelassen Zementwerkstandorte kommt es zu

relevantem Transportaufwand in Abhängigkeit vom Standort des Druckbetriebes.

5.4.5 VVV von Abfällen aus dem Feuchtwassersystem

5.4.5.1 Optimierung des Wechselintervalls

5.4.5.1.1 Maßnahmenbeschreibung

In vielen Druckbetrieben erfolgt im Rahmen der Grundreinigung der Maschinen wöchentlich auch eine

Reinigung der Feuchtwassersysteme der Offset-Maschinen. Zu diesem Zweck werden die Systeme

nach Möglichkeit bis auf das minimale Füllvolumen heruntergefahren. Die Restfüllmengen (20-200 l

pro Maschine) werden dann in die Kanalisation abgeleitet 34. Nach dem Durchspülen der Systeme (die

Spülwässer gelangen ebenfalls in den Kanal) werden die Systeme neu angesetzt.

Dieses Verfahren entspricht zwar einerseits der Handhabungspraxis im Druckhandwerk, erscheint

aber unter dem Aspekt der Ressourcen-Effizienz und der Umweltentlastung optimierungsfähig.

Wesentliche Problempunkte sind die Abwasserbelastung, der hohe Isopropanol- und Feuchtwasser-

zusatz-Verbrauch (während früher Iso-Propanol-Anteile von ca. 15% der Regelfall waren, sind heute

allerdings Werte < 10% üblich) und nicht zuletzt der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter im

Rahmen der Grundreinigung.

Abgeleitete Feuchtwassersysteme überschreiten in verschiedenen Parametern (CSB, AOX, Kohlen-

wasserstoffe 35) möglicherweise die Einleitgrenzwerte der kommunalen Abwassersatzungen bzw. die

Werte, die derzeit als Anhang Druckindustrie zur allgemeinen Abwasser-Verwaltungsvorschrift disku-

tiert werden.

                                                     
34 Die Einleitung dieser produktspezifischen Abwässer bedarf der Abstimmung mit den zuständigen Abwasserbehörden.
35 Diese Belastungen resultieren überwiegend aus den eingesetzten Farben bzw. Papieren und nicht aus der Zusam-

mensetzung der Feuchtwassersysteme selbst.
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Praxiserfahrungen zeigen, daß es möglich ist, ohne relevanten Mehreinsatz von Feuchtwasser-

zusätzen schrittweise die Wechselintervalle der Feuchtsysteme zu verlängern und so eine Annäherung

an ein Optimum aus Druckqualität 36 und Stoffdurchsatz zu erreichen.

5.4.5.1.2 Entwicklungsstand

Eine Optimierungsprüfung kann prinzipiell an allen Offsetmaschinen mit Feuchtwassersystem erfolgen.

Bei der Optimierung sind allerdings viele Einflußgrößen zu beachten, so daß bei der unmittelbaren

Übertragung von Einzelergebnissen Zurückhaltung geboten ist.

5.4.5.1.3 VVV-Potential

In vielen Offsetdruckereien ist es ohne Qualitätseinbußen gelungen, die Feuchtwassersystemwechsel

drastisch zu reduzieren. Übliche Werte liegen bei < 1 Wechsel monatlich. Es gibt auch Beispiele für

die Produktion hochqualitativer Produkte mit nur 1/4-jährlichen Feuchtwassersystemwechseln. Für

weitergehende Reduzierung, z.B. auf einen jährlichen Wechsel liegen den Gutachtern derzeit mehrere

Beispiele aus dem Bereich des Zeitungsrollendruckes und ein Beispiel aus dem Bogenoffsetdruck vor.

Es handelt sich bei dieser Optimierung um eine Vermeidungsmaßnahme.

5.4.5.1.4 Angaben zu Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

Die Höhe des Einsparpotentials ist individuell von dem Verbrauch der Druckereien an Wischwasser-

systemzusätzen abhängig und zu diesen proportional. Da mit dieser Maßnahme jedoch keine Kosten

verbunden sind, ist unmittelbar von einer Kosteneinsparung auszugehen.

                                                     
36 Hierbei handelt es sich nicht um einen eindimensional greifbaren Parameter, sondern um eine Vielzahl von

Beurteilungskriterien wie Rasterpunktverläufe, Neigung zum Schmieren, Glanz etc., die abhängig vom jeweiligen
Druckprodukt bewertet werden.
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5.4.5.1.5 Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen

Luft:

Kein Einfluß.

Wasser:

Deutliche Entlastung (wenn bislang über den Abwasserpfad entsorgt).

Abfall:

Deutliche Entlastung (wenn bislang als Abfall entsorgt).

Energie:

Kein Einfluß.
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6 Zusammenfassung

Das vorliegende Branchengutachten für die Druckindustrie wurde im Rahmen des "Beratungs-

programms zur Vermeidung und Verwertung von Reststoffen aus Industrie und Gewerbe" im Auftrag

des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg erstellt. Es soll sowohl Behörden als

auch den Betrieben als Hintergrundinformation über Produktionsverfahren, anfallende Abfälle sowie

potentielle Ansätze zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen und Abwässern aus

der Druckbranche dienen.

In Teil A des Gutachtens wird ein Überblick über die Produktionsprozesse in Druckereien gegeben. Die

Produktionsprozesse werden in Abfolge der üblicherweise nacheinander durchlaufenen Haupt-

produktionsbereiche erläutert:

• Druckvorlagenherstellung,

• Druckformherstelllung,

• Druck sowie der

• Druckweiterverarbeitung.

Um dem Leser eine Einschätzung für in der Druckbranche übliche Stoffströme zu ermöglichen, werden

vier Druckereibetriebe mit ihren typischen Stoffverbräuchen und Abfallmengen dargestellt.

Auch die Abfallentstehung wird nach den Hauptproduktionsbereichen gegliedert beschrieben; für jeden

druckereitypischen Abfall liegt ein eigenes Abfalldatenblatt vor. Diese Datenblätter enthalten

Informationen zur stofflichen und rechtlichen Charakterisierung des Abfalls sowie zu den spezifischen

Umweltauswirkungen der Entsorgung auf die Pfade Luft, Wasser, Abfall und Energie.

Für Darstellung der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung, -verminderung und -verwertung wurde die

Gliederungsstruktur nach Produktionsprozessen beibehalten. Grundsätzlich sind die VVV-Maßnahmen

wie folgt strukturiert:

• Maßnahmenbeschreibung

• Entwicklungsstand

• Vermeidungspotential

• Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit

• Daten und Informationen zu Umweltauswirkungen (Vermeidungsmaßnahme)

• Daten und Informationen zur Beurteilung der Schadlosigkeit sowie Beurteilung anhand zusätz-

licher ökologischer Kriterien (Verwertungsmaßnahme).
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Von den 24 diskutierten Maßnahmen, die zusammengetragen wurden, sind nach den Definitionen

dieses Untersuchungsprogramms 37 13 Maßnahmen als Vermeidungsmaßnahmen, vier Maßnahmen

als interne Verwertungsmaßnahmen und sieben Maßnahmen als externe Verwertungsmaßnahmen

einzuordnen.

Vermeidungsmaßnahmen

• Optimierung der Regenerationsrate von Entwicklerflüssigkeit

• Optimierung der Regenerationsrate des Fixierers

• Einsatz von silberfreiem Trockenfilmmaterial

• Computer-to-Plate

• Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden

• Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz

• Optimierung der Regenerationsrate und der Maschinenwartung an Plattenentwicklungs-

maschinen

• Abfallvermeidende Handhabung von Druckfarben

• Vermeidung von Einweggebinden durch die Umstellung auf Groß-/Mehrweggebinde mit ent-

sprechenden Farbzufuhrsystemen

• Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch die Umstellung auf auspreßbare Kunststoff-

gebinde

• Optimierung durch Mengenerhebungen und Kennzahlenvergleiche bei der Maschinenreinigung

und daraus abgeleiteten organisatorischen Maßnahmen

• Substitution leichtsiedender Reinigungsmittel durch höher- und hochsiedende Mittel

• Optimierung des Wechselintervalls

Interne Verwertungsmaßnahmen

• Interne Entwicklerbadpflege durch Filtration zur Standzeitverlängerung

• Filtration und Entsilberung des Fixierers zur Standzeitverlängerung

• Einsatz von Farbrückmischanlagen zur Weiterverwendung als Schwarzfarbe

• Regeneration von verunreinigten Reinigungsmitteln durch Ultrafiltrationsanlagen

                                                     
37 Die Abgrenzung Vermeidung/Verwertung wird im Rahmen des Beratungsprogramms wie folgt getroffen: als

Vermeidung werden neben dem ganzen oder teilweisen Wegfall von abfallverursachenden Verfahrensschritten
Maßnahmen der Stoffsubstitution, der Produktionsumstellung und des direkten Wiedereinsatzes von Stoffen im
Ausgangsprozeß ohne irgendwelche Aufbereitungsmaßnahmen bezeichnet. Sonstige Verfahren (d.h. auch inner-
betriebliche und anlageninterne Aufbereitungsmaßnahmen) werden als Verwertung eingestuft.
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Externe Verwertungsmaßnahmen

• Metallverwertung von Offset-Druckplatten (Aluminiumträger) - Aluminiumschmelzwerke

• Zuführung von Kunststoffemballagen (ohne schädliche Restinhalte) AS 57118 zur Verwertung

über die Rücknahmesysteme der Hilfsstofflieferanten

• Abgabe restentleerter Eisenmetallbehältnissen zur Schrottverwertung an das GEBR-System

• Destillation von flüssigen Reinigungsrückständen zur Erzeugung von Allzweckreinigern

• Thermische Nutzung von Einweg-Putztüchern im Zementwerk

• Nutzung des Silbergehaltes von Altfilmen

• Vermeidung von verunreinigten Einwegputztüchern durch den Einsatz von Mehrwegputzlappen

(AS 18712)

Die Vermeidungsmaßnahmen haben oft den Charakter von organisatorischen Maßnahmen. Ihre

Umsetzung ist in vielen Fällen Voraussetzung für die Planung weiterer technischer Maßnahmen.
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Fachwortverzeichnis

Akzidenz

Akzidenzen sind Drucksachen kleineren Umfangs für Privatpersonen, Betriebe und Verwaltungen etc.,

diese werden i.d.R. im Offsetdruck hergestellt. Zeitungen, Zeitschriften und Bücher fallen nicht unter

diesen Begriff, Beilagen jedoch werden zu den Akzidenzen gerechnet.

Bedruckstoff

Unter Bedruckstoff wird das zu bedruckende Material verstanden, z.B. Papier, Karton, Folien, Bleche.

Coldset

Druckverfahren für Rollen-Offsetdruck; Trocknung unter Hitzeeinfluß findet nicht statt. Einsatz z.B. im

Zeitungsdruck.

Europaskala DIN 16539

Die Europaskala ist ein europaweit geltender Farbenstandard, der auf der Farbenskala nach DIN

16539 basiert. Vergleiche auch Skalenfarben.

Farbduktor

Der Farbduktor ist die Walze eines Farbwerkes, die die Farbe aus dem Farbkasten aufnimmt.

Farbwerk

Das Farbwerk überträgt die Druckfarbe auf die druckenden Stellen der Druckplatte in einem möglichst

gleichmäßigen Film. Es besteht aus einem Walzensystem, das beispielhaft für Offset- und Tiefdruck-

maschinen in Abb. 10 und 13 dargestellt ist. Im Offsetdruck findet die Farbübertragung indirekt statt.

Dabei wird die Farbe zunächst auf das Gummituch übertragen und von dort auf die Druckplatte.

Feuchtwasser

Als Feuchtwasser bezeichnet man das Wasser-Alkohol-Gemisch, mit dem beim Offsetdruck die nicht-

druckenden Bereiche der Druckplatte benetzt werden. Dieses Wasser enthält als Zusatz vielfach

Isopropanol sowie Biozide und andere Zusätze. Synonym: Wischwasser
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Feuchtwerk

Das Feuchtwerk hat bei Offsetmaschinen die Aufgabe, die Druckplatte an den nichtdruckenden Stellen

mit einem gleichmäßigen Feuchtwasserfilm zu benetzen. Diese Aufgabe erfüllt ein Walzensystem, wie

es beispielhaft in Abb. 11 dargestellt ist.

Fotopolymer

Ein Polymer ist eine Verbindung, die aus mehreren Makromolekülen besteht. Diese Makromoleküle

werden beim lichtempfindlichen Polymer durch Lichteinwirkung so verändert, daß sie aushärten und so

die druckenden Bereiche einer Druckplatte bilden.

Gesamtenergiegehalt

Gesamtenergiegehalt ist der Energiegehalt, der sich aus Heizwert und der Produktionsenergie (z.B.

durch Veredelungsschritte, Formgebung) zusammensetzt (auch ”komplexer Energieinhalt” genannt).

Gummituch

Das Gummituch ist die Beschichtung des Gummituchzylinders, auf die bei Offsetdruckmaschinen das

Druckbild vom Plattenzylinder übertragen wird. Vom Gummituch wird das Druckbild schließlich auf den

Bedruckstoff übertragen. Durch die indirekte Übertragung des Druckbildes über das Gummituch auf

den Bedruckstoff ist es auch möglich, strukturierte Bedruckstoffe und Bleche zu bedrucken.

Heatset

Druckverfahren für den Akzidenz-Rollen-Offsetdruck; die Papierbahn wird nach dem Farbauftrag durch

einen Trockner geführt, in dem unter Hitzeeinwirkung die leichtflüchtigen Mineralöle der Druckfarben

verdunsten.

HKS-Farbstandard

wurde von drei Farbherstellern entwickelt, deren Anfangsbuchstaben den Begriff HKS ergeben. Der

HKS-Farbstandard umfaßt eine Farbpalette von ca. 100 definierten Sonderfarben, wobei jeder Farbton

eine eindeutige Kennummer besitzt.

Hochdruck

Hochdruckverfahren zeichnen sich dadurch aus, daß die druckenden Bereiche der Druckform

gegenüber den nichtdruckenden Bereichen erhöht sind. Die in einer Höhe liegenden druckenden

Bereiche nehmen die Druckfarbe auf und übertragen sie auf den Bedruckstoff.
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Inline

Inline-Fertigungsschritte sind zusätzliche Fertigungsschritte wie Gummieren, Perforieren, Nummerie-

ren, die durch Zusatzeinrichtungen innerhalb der Druckmaschine durchgeführt werden.

Inputmix

ist ein typisches Einsatzstoffgemisch einer Entsorgungsanlage.

Kalandrieren

ist eine Technik zur Erhöhung von Glätte und Glanz von Papieroberflächen. Durch eine beheizte

Walze wirken Druck und Hitze auf die Papieroberfläche ein, um diesen Effekt zu erzeugen.

Kaschieren

Unter Kaschieren versteht man das Beschichten von Karton mit Papieren, Folien und Geweben.

Kopie

ist das Abbild einer Originalvorlage.

Kopiervorlagen

sind für die Druckplattenkopie geeignete positive oder negative Vorlagen.

Montage

ist das Einpassen und Befestigen der Kopiervorlagen (Texte und Grafiken) auf einer transparenten

sog. Montagefolie. Bei diesem Arbeitsvorgang entsteht eine kopierfähige Vorlage bzw. fertig montierte

Folie.

Näpfchen

Als Näpfchen werden die Vertiefungen in einem Tiefdruckzylinder bezeichnet, die die Druckfarbe

aufnehmen und während des Druckvorgangs auf den Bedruckstoff übertragen.

Passergenauigkeit

Beim Mehrfarbendruck ist der genaue Über- bzw. Nebeneinanderdruck der einzelnen Farben von

großer Bedeutung. Die hierbei erreichte Genauigkeit wird als Passergenauigkeit bezeichnet.

Plattenkopie

bedeutet das Übertragen von einer Kopiervorlage mit Hilfe spezieller Kopierlampen auf eine mit einer

lichtempfindlichen Schicht beschichteten Druckplatte.
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Produktionsenergie

Die Summe der für die Produktion eines Stoffes oder Gutes aufgewendete Produktionsenergieen

(Formungsenergie, Veredelungsenergie).

Rakel

Ein Rakel ist ein Abstreifer, der im Tiefdruck die überschüssige Druckfarbe von den nicht-druckenden

Bereichen des Druckzylinders entfernt. Im Offsetdruck wird mittels eines Rakels Farbrest-Reinigungs-

mittelschlamm von den Walzen des Farbwerks abgenommen.

Reproduktion (Repro)

Wiedergabe einer Aufsichts- oder Durchsichtsvorlage, zur Erstellung einer Kopiervorlage für die

Druckformherstellung. Repro bezieht sich auf die Wiedergabe von Bildinformation, im Gegensatz zum

Satz, der sich auf die Widergabe von Textinformation bezieht.

Rollen-Akzidenzdruck

siehe Rollenrotations-Offsetdruck

Rollenrotations-Offsetdruck

Im Rollenrotationsoffsetverfahren werden im Gegensatz zum Bogenoffset bahnförmige Bedruckstoffe

eingesetzt. Nach der Art der erzeugten Produkte und der Trocknungsverfahren für die eingesetzten

Farben unterscheidet man in den qualitativ höherwertigen Rollen-Akzidenz-Druck (Heatset-Verfahren),

bei dem die Farben in einem Heizkanal trocknen und den qualitativ einfacheren Rollen-Zeitungs-Druck

(Coldset-Verfahren) bei dem die Farben durch Wegschlagen in das Papier "trocknen".

Rupffestigkeit

beschreibt die Festigkeit von Bedruckstoff-Oberflächen gegen das Herausreißen von Teilchen durch

den Zug der Druckfarbe.

Satinieren

Siehe Kalandrieren.

Satz

Unter Satz versteht man den Bereich der Druckvorlagenherstellung in dem ein Manuskript mittels EDV

in eine kopierfähige Form gebracht wird.
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Skalenfarben

sind genormte Druckfarben nach der DIN 16 539. Es gibt vier verschiedene genormte Skalenfarben:

Die drei Primärfarben Cyan (Blauton), Magenta (Rotton), Gelb und zusätzlich Schwarz. Mit Hilfe dieser

vier Skalenfarben ist es möglich, durch Übereinanderdrucken einen großen Umfang an Farbtönen zu

erzeugen. Neben diesen Skalenfarben werden auch sog. Sonderfarben verwendet, die durch

Skalenfarben nicht darstellbar sind. Sie werden i.d.R. vom Farbenhersteller fertig gemischt geliefert.

Spotfarben

Siehe Sonderfarben.

Sonderfarben

sind Farben mit einem Farbton, der nicht der Euroskala angehört. Der Einsatz erfolgt, wenn ein hoher

Anspruch an die exakte Farbwirkung gestellt wird.

Stanzung

Das Stanzen der Druckform dient zur Aufnahme der Form in der Druckmaschine. Das Stanzen muß

geometrisch exakt erfolgen, um die notwendige ("Passer"-)Genauigkeit im Druckergebnis zu

realisieren.

Wegschlagen

Als Wegschlagen bezeichnet man das Eindringen von Binde- oder Lösungsmittel der Druckfarbe in

das Papier im Verlauf der physikalischen Trocknung. Die an der Oberfläche verbleibenden Harzanteile

und Pigmente bilden einen Farbfilm.

Wischwasser

Siehe Feuchtwasser.

Zwischenkopie

ist die Kopie einer Vorlage vor Erstellung einer Plattenkopie.

Zügigkeit

Die Neigung einer Druckfarbe zu "kleben".
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Anhang I: Adressen (für externe Verwertungsverfahren)

Oswald Bender GmbH

(Farbrückmischanlagen)

65761 Kelkheim

Tel. 06195/4071

Ciba-Geigy AG, Basel

Betriebsstätte Grenzach

(Hochdrucknaßoxidation)

79639 Grenzach-Wyhlen

Tel. 07624/12-0

Fax 07624/122500

Degussa AG

(Silberrückgewinnung)

Arbeitsgebiet Edelmetallscheidung

Rodenbacher Chaussee 4

Postfach 1345

63403 Hanau

GEBR-System

Entsorgungs- und Beratungsgesellschaft

für die deutsche Recyclingwirtschaft mbH + Co.

Bismarckstraße 12

50672 Köln

Tel. 0221/5104342

Teilnehmer: siehe Anhang II

MEWA Textil Service AG

(Mehrweg-Putzlappen)

Postfach 4320

65033 Wiesbaden

Tel. 0611/7601-0
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Via Nova

Wertstoff - Entsorgung GmbH

Interpark Rheinpfalz

76877 Offenbach

Tel. 06348 / 9823-0

Fax 06348 / 9823-18

Millipore GmbH

(Feinfilter)

Hauptstr. 87

65760 Eschborn

Tel. 06196/4940

Fax 06196/43901

Orga Organisationsservice Wischtuchrückführung

(Einweg-Putztücher)

Maria Trost 23

Industriegebiet Rheinhafen

56070 Koblenz

Tel.: 0261/885 42 80

VfW

Regionalbüro Stuttgart

(Verpackungs-Rücknahmesystem der fotochemischen Industrie)

Äußerer Nordbahnhof 12

70191 Stuttgart

Tel. 0711/257050

Aluminumverwerter

siehe "Verzeichnis von Verwertungs- und Entsorgungsunternehmen" des

Verbands der Druckindustrie in Baden-Württemberg e.V.

Zeppelinstraße 39

73760 Ostfildern /Kemnat

Postfach 3132

73751 Osfildern

Tel. 0711 / 45044-0

Fax 0711 / 45044-15
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Externe Destillation

siehe "Verzeichnis von Verwertungs- und Entsorgungsunternehmen" des

Verbands der Druckindustrie in Baden-Württemberg e.V.

Zeppelinstraße 39

73760 Ostfildern /Kemnat

Postfach 3132

73751 Osfildern

Tel. 0711 / 45044-0

Fax 0711 / 45044-15
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Anhang II: Übersicht Teilnehmer am GEBR - System

Druck- und Lederfarben Halle (Saale) GmbH, Halle

Carl Epple Druckfarbenfabrik GmbH & Co KG, Augsburg

Follman & Co, Minden

E.T. Gleitsmann GmbH & Co, Berlin

Hartmann Druckfarben GmbH, Frankfurt - Niedernhausen - Berlin

Hostmann-Steinberg GmbH, Celle

Michael Huber München GmbH, Kirchheim - Heimstetten

Jänecke + Schneemann Druckfarben GmbH, Hannover

K + E Druckfarben, Stuttgart

Harry Köhne GmbH & Co KG, Hemmingen

Lindgens Druckfarben GmbH, Köln

Dr. Carl Milchsack GmbH & Co KG, Frankfurt

Druckfarben Gebr. Schmidt, Frankfurt

Druckfarben Gebr. Schmidt, Berlin

Druckfarben Gebr. Schmidt, Köln

Siegwerk Farbenfabrik Keller, DR. Rung & Co, Siegburg

Simpex GmbH, St. Ingbert

GSB-Wahl GmbH, Aichwald

Zeller + Gmelin, Eislingen

Aaberg Druckfarben AG, CH-3270 Aarberg

Casco - Nordsjö GmbH, Essen

Coates Lorilleux, CH-3001 Bern

Coates Lorilleux, B-1745 Opwijk

Dr. Lambotte & Schattenberg, Bonn

Murakami Screen, NL-3062 MA Rotterdem

Printcolor, CH-8968 Mutschellen

Dr. W. Rodatz Nachf. Farbenfabriken, Hamburg

Rotoflex, CH-2540 Grenchen

SCIPA Druckfarben GmbH, Backnang

SunChemical Osterode Druckfarben GmbH, Osterode

Trenal Druckfarben GmbH, Langenhagen

van Son Druckfarben GmbH, Kerpen-Sindorf
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Anhang III: Marktübersicht Computer-to-Plate-Systeme

CTP-Plattenbelichter oder CTP-Recorder

Hersteller Produkt max. Format

(mm)

Auflösung

(dpi)

Geschwindig-

keit in min/Pl.

Pl/h

Plattentyp

Escher-Grad Plate Setter

2300

Plate Setter

8000

584 x 762

813 x 1118

500-2400

500-6000

2:30

1:24

5:36

Alu

Alu

Creo 3244 813 x 1118 1200-3600 3:00 Alu

Krause LS 110C

LS 140C

LS 170C

850 x 1050

1050 x 1420

1350 x 1700

1270-3810

1270-2540

1270-2540

8:30

10:30

13:00

Alu

Linotype-Hell Gutenberg 825 x 1067 1270-3386 6 Alu

Optotech Cybersetter 740 x 1040 1016-1540 15 Alu

Basys ProSetter 850 x 1340 635-2540 20:00 jede UV-empf. Offset-

platte, pos. u. neg.,

auch UV-empf. Proof-

mat.; auch Flexo- u.

Siebdr. Form

Misomex 5040 Plate-

setter

Laserstepper

1040 x 1350

1700 x 1150

2100 x 1550

1000-4000

1270 od. 2540

8:00

4:00 für A1

Alu
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Anhang IV: Übersicht Anbieter von Destillationsanlagen

Hersteller / Vertrieb Anschrift Ansprechpartner Telefon

Tieser

Destillierapparate

Rosenweg 7

89347 Bubenheim

Herr Haug 08221 - 33156

Europa Siebdruck

Zentrum

Borghoff & Wilk GmbH

Postfach 3649

32080 Bad Salzufflen

Herr Kösters 05222 - 8ß929

Mannesmann Demag

Verdichter

Wittig

Postfach 1320

79643 Schopfheim

Herr Schneider 07722 - 394 114

IBR Recycling Rütenbrocker Str. 1

49078 Osnabrück

Herr Reuss 0541 - 48361

Gebr. Schlegel Nachf. Boschstr. 14

71404 Korb

- 07151 - 33423

LED Italia Via Nuova di Corva 86/C

I-33170 Pordenone

- I 0434 - 571055

Ofru Recycling GmbH

& Co. KG

In den Steinäckern 25

64832 Babenhausen

Dr. Wendt 06073 - 7203 0

D.W. Renzmann GmbH Am Sportplatz

55569 Monzingen/Nahe

Frau Groß 06751 - 878 31

Ciemme Anlagen über

Götz Industrietechnik

GmbH

Lobleinstr. 13-15

90409 Nürnberg

Frau Budde/

Herr Budde

0911 - 367085
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Anhang V: Fragebogen

Das Projekt "VOC-Emissionen aus Offsetdruckereien" hat die folgenden Zielsetzungen:

- Ermittlung von Verbrauchsmengen von flüchtigen Reinigungsmitteln

- Ermittlung der VOC-Emissionen aus den verschiedenen Reinigungsprozessen

- Erstellung von Effizienzkennzahlen als Optimierungshilfe für den Betrieb

Um diese Fragestellungen zu beantworten, werden u.a. mit den hier vorliegenden Fragebögen be-

triebliche Daten über Art, Menge und Einsatzbereich verschiedener Reinigungs-(hilfs)mittel erhoben.

Da sinnvolle Aussagen und Vergleichswerte jeweils nur für gleichartige Offsetanlagen getroffen

werden können, ist dieser Fragebogen entsprechend dem nachfolgenden Schema nach den Haupt-

Offsetverfahren gegliedert:

Die Fragebögen zum Gesamtbetrieb und zu den jeweiligen Bereichen sind mit den entsprechenden

Daten, die z.B. aus Warenwirtschaftssystemen, aus Entsorgerabrechnungen oder als Erfahrungswerte

über Verbrauchsmengen verfügbar sind, auszufüllen. (Schätzwerte bitte kennzeichnen!) Falls bei den

Fragebögen zu Einzelmaschinen ein Teil der Fragen unbeantwortet bleibt, so ist dies für die Gesamt-

auswertung nicht problematisch.
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Einige Daten, z.B. die Reinigungsmittelverbrauchsmengen, werden bewußt auf allen Ebenen

(Gesamtbetrieb, Bereich und Einzelmaschine) abgefragt. Wenn verfügbar, sollten sie auch mehrfach

angegeben werden. (Bei Betrieben die nur über einen Bereich - z.B. ausschließlich Bogendruck -

verfügen, kann dies selbstverständlich entfallen).
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1 Untersuchte Anlagen

In Teil B des Branchengutachtens zum Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung

in der Druckindustrie werden die Ergebnisse der in den 15 Betrieben durchgeführten Untersuchungen

zusammenfassend dargestellt. Darüber hinaus werden in Kapitel 4 in anonymisierter Form

Fallbeispiele für die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Zusammenhang mit den konkreten,

betriebsspezifischen Rahmenbedingungen dargestellt.

1.1 Verteilung nach eingesetzten Produktionsverfahren

Von den untersuchten Betrieben werden in 13 Betrieben Bogenoffsetdruck-, in vier Betrieben Tief-

druck-, in vier Betrieben Rollenoffsetdruck- (Coldset), in drei Betrieben Rollenoffsetdruck- (Heatset), in

drei Betrieben Endlosdruck- und in einem Betrieb Flexodruckmaschinen eingesetzt (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Druckverfahren und die Mitarbeiterzahlen der an dem Beratungsprogramm beteiligten

Betriebe

Nr. Tiefdruck Bogenoffset- Rollenoffsetdruck Endlos- Flexo- Mitarbeiter

druck Heatset Coldset druck druck
1 * * * 450

2 * 1.200

3 * * * * 300

4 * * 360

5 * 25

6 * * 540

7 * * 350

8 * 35

9 * * 100

10 * * * 110

11 * 35

12 * * 400

13 * 200

14 * 63

15 * 110
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In der Druckvorstufe umfassen die eingesetzten Verfahren praktisch die volle Bandbreite der in Teil A

des Branchengutachtens beschriebenen Verfahren. Insbesondere in kleineren Betrieben erfolgt die

Vorlagenerstellung noch vielfach analog oder die Druckvorlagenerstellung wird vollständig betriebs-

extern ausgeführt. Die weitere Bearbeitung wird dementsprechend oft manuell durchgeführt (Hand-

montage). Daher ist in nahezu allen Unternehmen noch eine konventionelle Vorstufe vorzufinden.

Allerdings ist die Vorstufe in fast allen Betrieben im Umbau von konventioneller zu elektronischer

Datenverarbeitung. In fünf Betrieben werden bereits komplette Druckvorlagen direkt ausbelichtet.

Die eingesetzten Druckmaschinen sind überwiegend neueren Baujahres und auf einem vergleichs-

weise hohen Automatisierungsstand. Dies betrifft auch die Ausstattung mit automatischen Wasch-

anlagen für die Gummitücher und Farbwerke. Relativ häufig kommen Gummituchwaschanlagen auf

Tuchbahnbasis zum Einsatz, so daß die Mengen flüssiger Rückstände aus der Maschinenreinigung

vergleichsweise gering sind. Weniger weit fortgeschritten ist der Stand im Bereich der Farbversorgung,

nur in drei Bogendruckbetrieben sind "Farbbrunnen" (Farbzapfanlagen) für Farbgroßmengen installiert.

Auch im Bereich der Rollenoffsetmaschinen ist vielfach noch die händische Farbzuführung aus

Einwegblechemballagen vorzufinden.

Nebenprozesse:

Zusätzlich zu den in der Druckvorstufe und beim Druck selbst anfallenden Abfällen entstehen noch

Abfälle in der Druckweiterverarbeitung und in Nebenprozessen, wie sie in Teil A des Branchengut-

achtens bereits beschrieben sind. In einzelnen der untersuchten Betrieben wurden folgende Prozesse

vorgefunden:

• Abluftbehandlung: thermische Nachverbrennung, Aktivkohleadsorber

• Abwasserbehandlung: Neutralisation und Fällung

• Abfallaufbereitung: Reinigungsmitteldestillation, -filtration, Rückmischen von Farbresten zu

Schwarzfarbe, Pressen von Papierstaub zu Briketts,

• Produktveredelung: Kalandrieren, Beschichten, Prägen.
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1.2 Genehmigte, installierte und tatsächlich mögliche Kapazitäten

Von den am Beratungsprogramm teilnehmenden Unternehmen betreiben fünf Unternehmen geneh-

migungsbedürftige Anlagen nach § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 sowie Nr. 5.2 b/Spalte 2 der

Anlage zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, der 4. BImSchV. Eine Anlage war

genehmigungsbedürftig nach Spalte 1 derselben Verordnung.

Für die Anlagen der übrigen neun am Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung

beteiligten Unternehmen war eine Genehmigungsbedürftigkeit nach der 4. BImSchV nicht gegeben, da

entweder die Anlagen nicht unter die in der Anlage unter Nr. 5.2 b genannten Maschinen fallen oder

die dort aufgeführten Durchsatzmengen bzw. Lösungsmittelgehalte unterschritten wurden.

Die Angabe von Maschinenkapazitäten ist aufgrund der unterschiedlichen eingesetzten Druckver-

fahren, Auftstragsstruktur etc. nicht sinnvoll möglich, daher werden im folgenden die Verbräuche von

Druckfarbe und Reinigungsmitteln zusammenfassend in Tabelle 2 und 3 dargestellt.

Tab. 2: Zusammenfassende Darstellung der Farb- und Reinigungsmittelverbäuche (RM) der

an dem Beratungsprogramm beteiligten Betriebe für die Druckverfahren Tief- und Flexodruck.

Tiefdruck Flexodruck

Farbe [t] RM [l] Farbe [t] RM [l]

Summe 7.644,3 430.130 1 0,3 k.A.

RM/Farbe 19 - 357 l/t

                                                     
1 Bei dieser Menge handelt es sich überwiegend um Teilströme aus den innerbetrieblichen Toluol-Kreisläufen die zu

> 95% wieder zurückgeführt werden.
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Tab. 3: Zusammenfassende Darstellung der Farb- und Reinigungsmittelverbäuche (RM) der

an dem Beratungsprogramm beteiligten Betriebe, für die Druckverfahren Bogenoffsetdruck,

Heatset-Rollendruck, Coldset-Rollendruck und Endlosdruck.

Bogenoffsetdruck Rollenoffsetdruck

Heatset

Rollenoffsetdruck

Coldset

Endlosdruck

Farbe [t] RM [l] Farbe [t] RM [l] Farbe [t] RM [l] Farbe
[t]

RM [l]

Summe 199,6 82.350 577,6 82.250 719,6 147.460 42,1 19.660

RM/Farbe 250 -
3.000 l/t

90 -
410 l/t

96 - 304 l/t 300 -
2.000 l/t

Insgesamt wurden in den untersuchten Betrieben 461.000 l Reinigungsmittel der VbF-Klasse A I

(davon 430.130 l = 93,3 % Toluol), 200.000 l der VbF-Klasse A II, 62.500 l der VbF-Klasse A III, 20.800

l hochsiedende Mittel, 1.500 l Reinigungsmittel auf Pflanzenölesterbasis und 12.900 l an

Reinigungsmitteln ohne VbF-Klassifizierung verbraucht.
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2 Derzeitige Abfallsituation

2.1 Art und Menge der anfallenden Abfälle

In der folgenden Tabelle sind die in den 15 im Rahmen des Beratungsprogrammes untersuchten

Betrieben in den Referenzperioden angefallenen Abfälle aufgeführt. Die Abfälle sind nach den Anfall-

bereichen Druckvorstufe, Druck und sonstige Betriebsbereiche, bzw. Gesamtbetrieb sortiert. Die

Abfallmengen sind in Tonnen pro Jahr angegeben. Die Mengenangaben beziehen sich überwiegend

auf das Bezugsjahr 1995, lediglich in einzelnen Betrieben wurden die Jahre 1994 bzw. 1996 zugrunde

gelegt.

Tab. 4: Übersicht über Abfallarten und -mengen der am Beratungsprogramm zur Reststoffver-

meidung und -verwertung beteiligten Druckereiunternehmen. Kursiv = Abfälle, die nicht im

Branchengutachten Teil A, Tab. 23, S. 65 genannt werden

AS 2 Abfallart und stofflich gleichartige

Abfälle anderer Deklaration

Jahresaufkommen

Einzelmengen

[t]

Gesamtmenge

[t]

Druckvorstufe

57115 Film 3

18703 Fotopapiere 4
31,7

1,9

33,6

52723 Entwicklerbäder

52723 Entwicklerbäder für Filme

52102, 52723 Plattenentwickler

55,0

33,6

88,6

52707 Fixierbäder 46,7 46,7

35304 Aluminium-Druckplatten

35399 Mehrmetall-Druckplatten 5
121,5

18,3

139,8

52102 Säuregemische 6 2,6 2,6

51112 Galvanikschlamm 15,5 15,5

                                                     
2 AS = Abfallschlüssel nach LAGA-Katalog; auf eine zusätzliche Einstufung nach EWC-Code wurde verzichtet.
3 Filme werden z.T. über den Hausmüll entsorgt und enthalten teilweise Montagefolien, daher liegt diese Mengenangabe

unterhalb der tatsächlich angefallenen Abfallmenge dieser Art.
4 Fotopapiere werden teilweise gemeinsam mit dem Altpapier entsorgt.
5 Verfahren wird 1997 eingestellt.
6 Entwickler der Mehrmetall-Druckplatten, entfallen in 1997
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AS Abfallart und stofflich gleichartige

Abfälle anderer Deklaration

Jahresaufkommen

Einzelmengen

[t]

Gesamtmenge

[t]

Druck

55509 Druckfarbenreste

55509 Druckfarbenreste

55503 Lack und Farbschlamm

55402 Lösemittelhaltige Schlämme

55404 Lösemittelhaltige Betriebsmittel

60

0,6

3,6

0,6

64,8

55374, 55370 Lösemittelgemische

55374 Lösemittel-Wassergemische ohne

Halogene 7

55370 Reinigungs- u. Lösemittel

(ohne Halogene) 8

55306 Benzol, Toluol, Xylol

27,2

70,5

0,1

97,8

52725 Spül- und Waschwässer 9 19,9 19,9

35105, 35106 Eisenmetallbehältnisse

35105 entleert 10

35106 mit schädl. Anhaftungen

60,2

3,9

64,1

18712 Zellstofftücher mit schädl. Anhaftungen 5,4 5,4

31435 Filter- und Aufsaugmassen 3,6 3,6

Sonstige Betriebsbereiche oder Gesamtbetrieb

18718 Altpapiere

18718 Altpapiere,

18701 Schnitt- u. Stanzpapier,

18706 Makulatur,

18710 Papierfilter mit schädl. Verun-

reinigungen

57109 Rollenhülsen, Kartonagen, Hart-

papier, Ummantelungen

Die Sortierung

der Altpapiere

findet überwie-

gend beim Ent-

sorger statt.

47.517,9

                                                     
7 Der Wassergehalt ist meist unbekannt.
8 Diese Abfälle enthalten zum Teil ebenfalls Wasseranteile von bis zu 50%.
9 Hierbei handelt es sich um die entsorgte Menge. Die überwiegende Anzahl der Druckereien leitet solche als

Feuchtwasser anfallende Abwässer mit Kenntnis der zuständigen Behörde in die Kanalisation ab.
10 Die Menge enthält möglicherweise Ungenauigkeiten, da Emballagen z.T. zusammen mit sonstigen FE-Abfällen

angegeben wurden.
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AS Abfallart und stofflich gleichartige

Abfälle anderer Deklaration

Jahresaufkommen

Einzelmengen

[t]

Gesamtmenge

[t]

57118 Kunststoffe ohne schädl. Anhaftungen

57118 Kunststoffgebinde ohne schädl.

Anhaftungen

57129 Kunststoffolien

2,2

148,8

151,0

57127 Kunststoffe mit schädl. Anhaftungen

57127 Kunststoffbehälter mit schädl.

Anhaftungen

57119 Verunreinigte Kunststoffolien

55510 Lackierereiabfälle, nicht aus-

gehärtet

57129 Ausgehärtete Kunststoffabfälle

(Farbkastenfolien)

2,5

0,9

2,5

0,1

6,0

- Prägefolienreste 97 97

55905 Klebstoffreste, nicht ausgehärtet 1,0 1,0

31435 Aktivkohle mit schädlichen

Verunreinigungen

20,9 20,9

31639 Schlämme aus der Abwasserbehandlung 20,3 20,3

17201 Holzabfälle 321,7 321,7

91101 Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 1.006,7 1.006,7

Mehrwegputzlappen (4.269.100 11) Lappenbe-

ladung12 278,5 t

                                                     
11 Anzahl der Lappenwaschungen.
12 Aus der Anzahl der Lappenwaschungen ergibt sich bei einer angenommenen Farb- und Reinigungsmittelbeladung von

0,06 kg / Stück eine Gesamtbeladung von 278,5 t.
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Nachfolgend werden in den Tabellen 5 und 6 sowie den Abbildungen 1 und 2 in einer Zusammen-

schau die Aufteilung der Abfälle in den Druckereien, die am Beratungsprogramm teilgenommen

haben, dargestellt. Da die Abfallart Papier den bei weitem größten Anteil an der Abfallmenge bei den

untersuchten Betrieben hatte, wurden die sonstigen Abfälle in Abbildung 2 nochmals aufgeschlüsselt.

Tabelle 5: Abfallübersicht aufgeteilt in die Gruppen Altpapiere und sonstige

Abfälle, Angaben in t/a.

Abfallart t / a

Altpapier 47.517,9

Abfälle ohne Altpapiere 2.467,4

Summe 49.985,3

Abb. 1: Abfallübersicht aufgeteilt in die Gruppen Altpapiere und sonstige Abfälle, Angaben

in%, die Referenzwerte sind der Tabelle 5 zu entnehmen.

95% 

5%

Altpapier 

Abfälle ohne Altpapiere 
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Tabelle 6: Aufgliederung des Abfallaufkommens ohne Altpapiere, Angaben in t/a.

Abfallaufkommen ohne Altpapiere
Abfallarten t % AS
Druckfarbenreste 64,8 3 55503, 55509, 55402, 55404
Lösemittelhaltige Abfälle 97,8 4 55374, 55370, 55306
Entwickler und Fixierer 135,3 5 52723, 52102, 52707
Kunststoffolien, -behälter 157,0 6 55510, 57118, 57119, 57127, 57129
FE-Farbemballagen 64,1 3 35105, 35106
Aluminium-Druckplatten 139,8 6 35304
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 1.006,7 41
Lappenbeladung 13 278,5 11
Sonstiges 523,4 21
Summe 2.467,4 100

Abb. 2: Aufgliederung des Abfallaufkommens ohne Altpapiere, Angaben in %, die Referenz-

werte sind der Tabelle 6 zu entnehmen.

3% 4%
5%

6%
3%

6%

41% 

11% 

21% 

Druckfarbenreste

Lösemittelhaltige Abfälle 

Entwickler und Fixierer 

Kunststoffolien, -behälter

FE-Farbemballagen 

Aluminium-Druckplatten

Hausmüllähnlicher 
Gewerbeabfall 

Lappenbeladung

Sonstiges 

                                                     
13 Aus der Anzahl der Lappenwaschungen ergibt sich bei einer angenommenen Farb- und Reinigungsmittelbeladung von

0,06 kg / Stück eine Gesamtbeladung von 278,5 t.



10 Branchengutachten Druckindustrie Teil B

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

2.2 Derzeitige Entsorgung der anfallenden Abfälle

Im folgenden Abschnitt wird in Tabellen und Grafiken eine Zusammenfassung über die Entsorgungs-

wege der in den untersuchten Betrieben anfallenden Abfälle gegeben. Dabei wurde eine Unterteilung

nach besonders überwachungsbedürftigen Abfällen und Abfällen, die nicht überwachungsbedürftig

sind - soweit sie einer Verwertung zugeführt werden -, vorgenommen.

AS Abfallbezeichnung Art der Entsorgung Jahresauf-

kommen

Gesamt-

menge [t]

Druckvorstufe

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle

52723 Entwicklerbäder

52723 Entwicklerbäder für Filme

52102 Plattenentwickler

CP 88,6

52707 Fixierbäder CP 46,7

52102 Säuregemische 14 CP 2,6

51112 Galvanikschlamm SAD 15,5

Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung zuge-

führt werden

57115 Film

18703 Fotopapiere

therm. Nutzung,

Silberrecycling

oder HMD

33,6

35304 Aluminium-Druckplatten

35399 Mehrmetall-Druckplatten 15

Schrottrecycling 139,8

                                                     
14 Diese stammen aus der Mehrmetallplattenentschichtung.
15 Verfahren wird 1997 eingestellt.
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AS Abfallbezeichnung Art der Entsorgung Jahresauf-

kommen

Gesamt-

menge [t]

Druck

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle

55509 Druckfarbenreste

55509 Druckfarbenreste

55503 Lack und Farbschlamm

55402 Lösemittelhaltige Schlämme

55404 Lösemittelhaltige Betriebsmittel

SAV

SAV

Einsatz 

Ersatzbrennstoff

SAV

64,8

55374 Lösemittelgemische

55374 Lösemittel-Wassergemische ohne

Halogene 16

55370 Reinigungs- u. Lösemittel (ohne

Halogene) 17

55306 Benzol, Toluol , Xylol

SAV

Einsatz 

Ersatzbrennstoff

Destillation

97,8

35106 Blechemballagen mit schädl. Anhaftungen Schrottrecycling 3,9

31435 Filter- und Aufsaugmassen SAV bzw. HMD 3,6

18712 Zellstofftücher mit schädl. Anhaftungen SAV 5,4

Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung zuge-

führt werden

35105 Entleerte Farbdosen und sonstiger FE-

Schrott

Schrottrecycling 60,2

52725 Spül- und Waschwässer CP 19,9

                                                     
16 Der Wassergehalt ist unbekannt.
17 Diese Abfälle enthalten zum Teil Wasseranteile von bis zu 50%.
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AS Abfallbezeichnung Art der Entsorgung Jahresauf-

kommen

Gesamt-

menge [t]

Sonstige Betriebsbereiche oder Gesamtbetrieb

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle

31639 Schlämme aus der Abwasserbehandlung SAD 20,3

57127 Kunststoffe mit schädl. Anhaftungen

57127 Kunststoffbehälter mit schädl.

Anhaftungen

55510 Lackierereiabfälle, nicht ausgehärtet

SAV

SAV

5,9

31435 Aktivkohle mit schädlichen Verunreini-

gungen

SAV 20,9

Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung zuge-

führt werden

18718 Altpapiere

18718 Altpapiere

18701 Schnitt- u. Stanzpapier

18706 Makulatur

57109 Rollenhülsen; Kartonagen,

Hartpapier; Ummantelungen

Altpapierrecycling 47.517,9

57118 Kunststoffe ohne schädl. Anhaftungen

57118 Kunststoffgebinde ohne schädl.

Anhaftungen

57129 Kunststoffolien

57129 Ausgehärtete Kunststoffabfälle

(Farbkastenfolien)

Kunststoffrecycling 151,1

17201 Holzabfälle Holzrecycling 321,7

- Prägefolienreste Zementwerk 97

Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall HMD/HMV 1006,7

Mehrwegputzlappen Lappenwäsche 278,5
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Tabelle 7: Aufgliederung des Abfallaufkommens in besonders überwachungsbedürftige

Abfälle und in Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung

zugeführt werden; Angaben in t/a.

Abfallarten t

A Besonders überwachungsbedürftige Abfälle 377,0

B Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind,

soweit sie einer Verwertung zugeführt werden

49.630,3

Summe 50.007,30

Abb. 3: Aufgliederung des Abfallaufkommens in besonders überwachungsbedürftige Abfälle

und in Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung zugeführt

werden, Angaben in %, die Referenzwerte sind der Tabelle 7 zu entnehmen.

1%

99%

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle
Abfälle, die nicht überwachungsbedürftig sind, soweit sie einer Verwertung zugeführt werden



14 Branchengutachten Druckindustrie Teil B

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997



Branchengutachten Druckindustrie Teil B 15

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

3 VVV-Maßnahmen und -Verfahren
3.1 Empfohlene Maßnahmen

Tabelle 8: Zusammenfassende Darstellung der im Rahmen des Beratungsprogrammes zur

Reststoffvermeidung und -verwertung in der Druckereibranche in den beteiligten Betrieben

vorgefundenen und vorgeschlagenen VVV-Maßnahmen

Maß-
nahme
(BG
Teil A)

Maßnahme (M.) Anzahl
vorge-
fundene
M.

Anzahl
Prüfung
d. M.

Anzahl
empfoh-
lene M.

5.2.1.1 Optimierung der Regenerationsrate von
Entwicklerflüssigkeit

k.A. 1 1

5.2.1.2 Interne Entwickleroptimierung durch Filtration zur
Standzeitverlängerung

9 2 1

5.2.2.1 Optimierung der Regenerationsrate des Fixierers k.A. 1 1

5.2.2.2 Filtration und Entsilberung des Fixierers zur
Standzeitverlängerung (On-line)

12 4 2

5.2.2.3 Einsatz von silberfreiem Trockenfilmmaterial 1 0 0
5.2.3.1 Nutzung des Silbergehaltes in Altfilmen 12 2 2
5.2.4.1 Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden 11 3 2
5.2.4.2 Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz 1 1 0
5.2.4.3 Zuführung von Kunststoffemballagen (ohne schädl.

Restinhalte) zur Verwertung über die Rücknahme-
systeme der Hilfsstofflieferanten

13 2 1

5.2.5.1 Umstellung auf Computer-to-plate-Verfahren (Filme und
Entwickler

5 0 0

5.3.1.1 Optimierung der Regenerationsrate an Plattenent-
wicklermaschinen

k.A. 2 0

5.4.1.1 Metallverwertung von Offset-Druckplatten (Aluminium-
träger)

14 0 0

5.4.2.1 Abfallvermeidende Handhabung von Druckfarben k.A. 1 1
5.4.2.2 Einsatz von Farbrückmischanlagen zur Weiterverwen-

dung als Schwarzfarbe
3 0 0

5.4.2.3 Weitergehende Ansätze zur Vermeidung von Farbresten 2 0 0
5.4.3.1 Abgabe restentleerter Eisenmetallbehältnisse an das

GEBR-System
13 0 0

5.4.3.2 Einkauf bevorzugt verwendeter Farben in größeren
Gebindeformen mit Entnahme-Vorrichtung

9 7 5

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch die
Umstellung auf Schlauchgebinde

0 2 1

5.4.4.1 Optimierung über Mengenerhebungen und
Kennzahlenvergleiche bei der Maschinenreinigung und
daraus abgeleitet organisatorische Maßnahmen
(Reinigungs- und Lösemittel ohne Halogene)

1 13 6
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Maß-
nahme
(BG)

Maßnahme Anzahl
vorgefun
dene M.

Anzahl
Prüfung
d. M.

Anzahl
empfoh-
lene M.

5.4.4.2 Substitution leichtsiedender Lösemittel durch höher- und
hochsiedende Mittel

4 13 12

5.4.4.3 Installation einer innerbetrieblichen Reinigungsmittel-
regenerationsanlage (Destillation)

3 0 0

5.4.4.4 Regeneration von verunreinigten Reinigungsmitteln
durch Ultrafiltrationsanlagen (innerbetrieblich)

(2) in Um-
setzung

0 0

5.4.4.5 Externe Destillation von flüssigen Reinigungsrück-
ständen zur Erzeugung von Allzweckreinigern

5 0 0

5.4.4.6 Vermeidung von Einweg-Putztüchern durch den Einsatz
von Mehrwegtüchern

15 1
_

0

5.4.4.7 Thermische Nutzung von Einweg-Putztüchern im
Zementwerk

1 0 0

5.4.5.1 Optimierung des Wechselintervalls des Feuchtwassers 1 13 3

IN TEIL A DES BRANCHENGUTACHTENS NICHT GENANNTE MAßNAHMEN
1 Mengen- und Herkunftsprüfung sowie Prüfung der

Entsorgungswege von Fotochemikalien
k.A. 5 5

2 Mengen- und Herkunftsprüfung sowie Prüfung der
Entsorgungswege von Druckfarben

k.A. 3 3

3 Mengen- und Herkunftsprüfung, sowie Prüfung der
Entsorgungswege von Filmmaterialien

k.A. 14 3

4 Reduzierung des Isopropanol-Gehalts im Feuchtwasser k.A. 13 1
5 Vermeidung von Inlets in 200 l-Fässern k.A. 8 4
6 Prüfung der Stillegung der internen

Abwasserbehandlungsanlage und getrennte Entsorgung
der Teilströme

k.A. 2 2

7 Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen in
restentleerbaren Gebinden

k.A. 2 1

8 Prüfung der Einleitfähigkeit von Positiv-Plattenentwickler k.A. 10 7
9 Sicherung der Rechtssicherheit der Entsorgung

Sachgerechte Entsorgung von Abfällen aus dem
Schnelldruck

k.A. 15 2

10 Nutzung des Papierstaubs in einer Staubfeuerung bzw.
als Zuschlagsstoff

k.A. 1 1

3.1.1 Empfohlene Maßnahmen in der Druckvorstufe

In Teil A aufgeführte Maßnahmen

Im Bereich der Druckvorstufe wurden, wie aus Tabelle 8 hervorgeht, nur wenige Maßnahmen vor-

geschlagen, da hier ein großer Teil der verfügbaren technischen VVV-Maßnahmen bereits umgesetzt

wurde. So waren die Maßnahmen 5.2.1.2 (Entwickleroptimierung) bei neun und die Maßnahmen
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5.2.2.2 (Fixierer-Filtration und -Entsilberung) und 5.2.3.1 (Silbernutzung in Altfilmen) bei 12 von 14 18

Betrieben bereits realisiert.

Die Maßnahme 5.2.2.2 (Fixierer-Filtration und -Entsilberung) wurde insgesamt bei vier Betrieben

geprüft, von denen bei zwei Druckereien keine Entsilberungseinheiten installiert waren, während in den

anderen Betrieben nur ein Teil der seltener genutzten Entwicklermaschinen ohne Entsilberungseinheit

betrieben wurde. Von den vier Maßnahmenprüfungen mündeten nur zwei in eine Empfehlung, da in

den anderen Fällen aufgrund der sehr geringen Durchsätze an den betreffenden Maschinen keine

ökonomische (und ökologische) Sinnhaftigkeit gegeben war.

Da die Maßnahme 5.2.1.2 (Entwickleroptimierung) in Form eines nachträglich installierten Aggregates

(Filtereinheit, in Neugeräten sind solche Aggregate bereits integriert) nur bei vergleichsweise großen

Mengendurchsätzen ökonomisch sinnvoll realisierbar ist, wurde die Maßnahme nur bei zwei Betrieben

geprüft. Nur bei einem dieser Betriebe konnte dann eine Empfehlung zur Installation eines integrierten

Badpflegegerätes (einschl. Online-Entsilberung) ausgesprochen werden.

Die organisatorischen Optimierungsmaßnahmen (5.2.1.1 Regeneration Entwicklerfl., 5.2.2.1 Re-

generation Fixierer, 5.3.1.1 Plattenentwicklermaschinen) wurden jeweils bei Betrieben vorgeschlagen,

bei denen deutliche Abweichungen der spezifischen Verbrauchsmengen vom Branchendurchschnitt

vorgefunden wurden und bei denen sonstige Handhabungsprobleme, wie das zu frühzeitige Verwerfen

ganzer Bäder, ausgeschlossen werden konnte.

Der Einsatz von Trockenfilmmaterial (5.2.2.3) ist derzeit nur bei einer begrenzten Anzahl der

installierten Aggregate möglich. In einem Fall war der Einsatz von Trockenfilmmaterial realisiert. Bei

den übrigen beteiligten Druckereien waren die notwendigen technischen Vorraussetzungen für eine

Einführung nicht gegeben, so daß eine konkrete Empfehlung für den Einsatz dieser Materialien im

Rahmen dieser Beratung nicht vertretbar war.

Die Verwendung von Trockenchemikalien (5.2.4.2) wurde bei keinem Betrieb empfohlen, da der

Chemikalienansatz bei den meisten Betrieben bereits über die Verwendung von Konzentraten

durchgeführt wird. Der Einsatz von Chemikalienkonzentraten zielt in dieselbe Richtung wie die

Verwendung von Trockenchemikalien, die unnötigen Transport- und Verpackungsaufwand vermeiden

sollen. Die Möglichkeit der Durchführung dieser Maßnahme richtet sich ebenfalls nach der

Verfügbarkeit von Trockenchemikalien für die gewünschte Anwendung und ist darüber hinaus nur

                                                     
18 Bei einem der untersuchten Betriebe ist am untersuchten Standort keine Druckvorlagenherstellung angesiedelt, so daß

die Stichprobe für diesen Bereich nur 14 Betriebe umfaßt.
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wirtschaftlich, wenn im betroffenen Betrieb bereits eine Verrühreinheit für den Chemikalienansatz

vorhanden ist.

Der Anschluß an ein Rücknahmesystem der Hilfsstofflieferanten (5.2.4.3 Kunststoffemballagen) wurde

nur in einem Fall empfohlen, in dem derartige Abfälle noch mit dem hausmüllähnlichen Gewerbeabfall

entsorgt wurden. 12 der am Beratungsprogramm beteiligten Druckereien waren bereits an ein solches

Rückführsystem angeschlossen und in einem Betrieb war ein anderer, sinnvoller Entsorgungsweg

gegeben.

Bei der Umstellung auf das Computer-to-plate-Verfahren (5.2.5.1) handelt es sich um die grund-

legende Umstellung eines gesamten Produktionsprozesses mit vielfachen, komplexen Anforderungen

und Konsequenzen für den gesamten Produktionsablauf im Unternehmen. Da sich derart weit-

reichende Umstellungen sinnvollerweise nur in einem vielstufigen Entwicklungsprozess vollziehen

lassen, entziehen sie sich naturgemäß einem vergleichsweise kurzfristig angelegtem Beratungspro-

gramm. Es ist allerdings festzuhalten, daß in praktisch allen beteiligten Unternehmen bereits deutlich

erkennbare Schritte auf dem Weg zur Implementation durchgehend digitaler Vorstufenprozesse

vorgefunden wurden.

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Maßnahme 1: Mengen- u. Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege von Fotochemi-

kalien

Die Mengen- und Herkunftsprüfung sowie die Prüfung der Entsorgungswege für den Bereich der fo-

tochemischen Bäder wurde bei denjenigen Betrieben empfohlen, bei denen entweder keine belastbare

Datenbasis für die Beurteilung der IST-Situation (spezifische Einsatz- und Abfallmengen zur

Schwachstellenanalyse) oder für die Beurteilung von Verbesserungsmaßnahmen verfügbar waren.

Derartige Datenprobleme treten insbesondere dann auf, wenn die verschiedenen Bäder gemeinsam

einer Entsorgung zugeführt bzw. teilweise mit Spülwässern vermischt werden.

Auf Basis einer derartigen Mengendokumentation können einerseits VVV-Potentiale für Maßnahmen

erschlossen werden, die in Teil A beschrieben wurden – wie z.B. Online-Entsilberung (5.2.2.2) und

Entwicklerfiltration (5.2.1.2). Weiterhin erschließen sich VVV-Potentiale, die vorrangig durch organi-

satorische Maßnahmen bzw. Handhabungsveränderungen erzielt werden können – wie Vermeidung

der Verunreinigung von Bädern und Vermeidung zu frühzeitigen Verwerfens von Bädern.

Für die Erhebung der notwendigen Daten wurden z.T. entsprechende Erhebungsbögen erarbeitet

(Beispiele für solche Erhebungsbögen finden sich im Anhang I).
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Maßnahme 8: Prüfung der Einleitfähigkeit von Positiv-Plattenentwicklern

An der überwiegenden Zahl der bundesdeutschen Druckereistandorte werden verworfene Positiv-

plattenentwickler unmittelbar in die kommunalen Abwässerkanäle eingeleitet und den jeweiligen Klär-

anlagen zugeführt. Da im Normalfall keine gefährlichen Stoffe enthalten sind, kann dies innerhalb des

rechtlichen Rahmens der kommunalen Abwassersatzungen erfolgen.

Im Rahmen dieser Maßnahme sollte geprüft werden, ob der jeweils verwendete Positiv-Plattenent-

wickler keine gefährlichen Stoffe enthält. Sollte dies der Fall sein, kann in Abstimmung mit der

kommunalen Abwasserreinigungsanlage und der Genehmigungsbehörde ggf. eine Einleitung des

Positiv-Plattenentwicklers erfolgen.

Maßnahme 3: Mengen- u. Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege von Filmmaterialien

Die Optimierung der Abfalltrennung im Bereich der Altfilme wurde in drei Betrieben vorgeschlagen, da

sich hier in den für eine Filmentsilberung vorgesehenen Filmabfällen große Mengen an Montagefolien

und sonstigen Kunststoffabfällen fanden, die eine andere stoffliche Zusammensetzung haben und

daher sinnvollerweise einer eigenständigen Verwertung zugeführt werden. Das überwiegend genutzte

Filmentsilberungsverfahren geht zwar mit einer energetischen Nutzung des Trägermaterials einher,

aber bei einer vorherigen Sortierung der Abfälle können die silberfreien Folien einer höherwertigen

stofflichen Verwertung zugeführt werden.

Eine Verbesserung der Abfalltrennung läßt sich möglicherweise durch ein Farbleitsystem für die

unterschiedlichen Abfallfraktionen erreichen. Durch die Einrichtung von Arbeitsgruppen auf Ebene des

Maschinenpersonals läßt sich häufig die Motivation der einzelnen Mitarbeiter steigern, eine verbesserte

Abfalltrennung zu erreichen.

3.1.2 Empfohlene Maßnahmen im Druck

In Teil A aufgeführte Maßnahmen

Ein Teil der Maßnahmen befindet sich in allen beteiligten Betrieben in Umsetzung, z.B. Maßnahme

5.4.1.1 (Metallverwertung Offset-Druckpplatten) 19, 5.4.3.1 (Abgabe Eisenmetallbehältnisse) und

5.4.4.6 (Mehrwegputztücher). Diese Maßnahmen haben ökonomische Effekte und werden schon aus

dem betriebswirtschaftlichen Eigeninteresse der Betriebe wahrgenommen.

                                                     
19 Aluminium-Druckplatten fallen naturgemäß nur in Offsetbetrieben an.



20 Branchengutachten Druckindustrie Teil B

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

Die Umstellung der Farbversorgung auf Groß- und Mehrweggebinde (5.4.3.2) erfordert bestimmte

Mindestverbräuche an einzelnen Farbtönen, um bei den lagerungsempfindlichen Farben die Höchst-

lagerdauer nicht zu überschreiten. Daher wurde der Einsatz von Großgebinden nur in denjenigen

Fällen geprüft, in denen diese technischen Voraussetzungen erfüllt waren. Eine Durchführung der

Maßnahme wurde für fünf Betriebe empfohlen. Eine Alternative bietet die Maßnahme 5.4.3.3

(Schlauchgebinde), die allerdings eine deutliche Einschränkung bei der Lieferantenwahl bedeutet und

bei den beteiligten Betrieben damit nur in einem Fall in Betracht kam. Eine nähere Betrachtung

befindet sich in Kapitel 4.2 bei der Beschreibung der Praxisbeispiele.

Eine orientierende Prüfung der Reinigungsmittelhandhabung anhand von Kennzahlen wurde von den

Gutachtern bei allen Betrieben durchgeführt. Dort, wo auffällige Abweichungen von den Branchen-

durchschnittswerten für die jeweiligen Druckverfahren vorgefunden wurden bzw. wo nur unzureichende

Daten über den Reinigungsmitteleinsatz vorlagen, wurden detailliertere Mengenaufnahmen empfohlen

(5.4.4.1). Dies war in sechs Betrieben der Fall. Vergleichswerte für farbspezifische Reini-

gungsmittelverbräuche können dem Branchengutachten Teil A, Kapitel 2.4.5 Maschinenreinigung ent-

nommen werden.

Für 12 der 13 betroffenen Betriebe wurde die Substitution leichtsiedender Lösemittel durch höher- und

hochsiedende Reinigungsmittel (Maßnahme 5.4.4.2) empfohlen. In diesem Bereich besteht aufgrund

des Substitutionsgebotes nach §§ 16 und 17 der Gefahrstoffverordnung (1990) unmittelbarer

Handlungsbedarf, wenn noch relevante Leichtsiedermengen im Einsatz sind. Dies war in den 12

Betrieben der Fall. Nähere Ausführungen zu dieser Maßnahme sind in der Beschreibung der Praxis-

beispiele in Kapitel 4.3 zu finden.

In allen Betrieben, bei denen aufgrund der eingesetzten Druckverfahren eine Restfarbenrückmischung

(5.4.2.2) möglich ist, wurde eine derartige Handhabungspraxis bereits vorgefunden bzw. waren

entsprechende Anlagen installiert, dies traf auf drei der untersuchten Betriebe zu.

Wie bereits in Kapitel 1.1. ausgeführt, fallen aufgrund der konkret installierten Maschinentechnik ver-

gleichsweise geringe Mengen verunreinigter Lösemittelgemische aus der Maschinenreinigung an, die

einer innerbetrieblichen (5.4.4.3, 5.4.4.4) oder überbetrieblichen Regeneration (5.4.4.5) zugeführt

werden können. Bei den derzeitigen Entsorgungsmengen handelt es sich überwiegend um stofflich

sehr inhomogene Gemische aus diversen Einzelquellen (mineralölbasierte Mittel und Mittel auf Basis

von Pflanzenölester) mit einem sehr hohen Wassergehalt und teilweise auch Verunreinigungsgrad.

Diese Faktoren verhindern hochwertige Kreislaufführungen über die in den entsprechenden Maß-

nahmen beschriebenen Regenerationsanlagen. In den Betrieben, wo kreislauffähige Lösemittel-
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mengen anfallen, sind derartige Anlagen bereits installiert oder unabhängig vom durchgeführten

Beratungsprogramm in der Installation begriffen.

Die Voraussetzung für die Empfehlung der Maßnahmen 5.4.2.3 (Vermeidung Farbreste) und 5.4.4.7

(Thermische Nutzung v. Einweg-Putztüchern) waren in den untersuchten Betrieben nicht gegeben.

Aufgrund der deutlich über den üblichen Werten liegenden Farbrestquoten wurde in einem Betrieb

empfohlen, gemeinsam mit den Mitarbeitern abfallvermeidende Handhabungsmöglichkeiten von

Druckfarben (5.4.2.1) zu prüfen. Zur Überprüfung der Wirksamkeit des dort entwickelten Maßnah-

menkataloges wurde von den Gutachtern empfohlen, begleitend für einen definierten Zeitraum die

Farbeinsatzmenge, die Farbrestmenge sowie die Hauptherkunftsbereiche der Farbreste zu überprü-

fen.

Eine Verlängerung der Wechselintervalle der Wischwassersysteme an Offset-Maschinen (5.4.5.1)

greift unmittelbar in qualitätsrelevante Bereiche des Offset-Druckprozesses ein und kann somit nur

schwierig zu einer quanitifizierbaren Empfehlung führen. Aus diesem Grunde wurden in allen Betrieben

entsprechende Optimierungshinweise gegeben. Eine direkte Empfehlung wurde dagegen nur in drei

Betrieben ausgesprochen, wo aufgrund der bisherigen Wechselintervalle bzw. aufgrund der

installierten Maschinen und der gefertigten Produkte sehr deutliche Minderungsmöglichkeiten zu

erwarten sind. Allerdings betrifft diese Maßnahme überwiegend den Abwasserbereich, da verworfene

Wischwässer und die entsprechenden Spülwässer bislang nur in einem der beteiligten Unternehmen

als Abfall entsorgt werden.

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Maßnahme 2: Mengen- u. Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege von Druckfarben

Die Mengen und Herkunftsprüfung sowie die Prüfung der Entsorgungswege der direkten Farbreste

einschließlich fakultativer organisatorischer Verbesserungen wurde für 14 Betriebe geprüft. Für drei

Betriebe ergaben sich Mengenauffälligkeiten, die darauf hindeuten, daß derzeit regelmäßig größere

Mengen überlagerter Farbbestände entsorgt wurden.

Da bislang innerbetrieblich keine Daten darüber vorlagen, in welcher Größenordnung diese ggf.

vermeidbare Abfallentstehung liegt, wurde diesen Betrieben empfohlen, gezielt diese lagerbedingten

Abfallentstehungen zu prüfen. Um ein belastbares Datengerüst für die jährlich zu entsorgenden

Mengen und Werte von Farben aus neuen und angebrochenen Farbdosen zu erhalten, sollte über

einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten eine Übersicht erstellt werden, die die relevanten Daten
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dieser Farben enthält: Farbe, Hersteller, Beschaffungsdatum, Entsorgungsdatum, Menge, Wert,

Entsorgungskosten.

Wenn die Gesamtmenge hochgerechnet auf einen Bezugszeitraum von einem Jahr einen Anteil von

20% der gesamten zu entsorgenden Farbmenge überschreitet, ist die verbesserte Einbeziehung an-

gebrochener Farbdosen sicherzustellen. Entsprechende Organisationshinweise wurden den Betrieben

an die Hand gegeben.

Maßnahme 4: Reduzierung des Isopropanol-Gehalts im Feuchtwasser

Die Isopropanolgehalte im Feuchtwasser wurden insbesondere unter den Gesichtspunkten des Ge-

sundheitsschutzes am Arbeitsplatz und der VOC-Minderungen sowie aufgrund der Kostenreduktions-

potentiale für alle 13 Betriebe, die Offset-Druckmaschinen einsetzen, abgefragt. Bei einem Betrieb war

der Isopropanolgehalt unter Berücksichtigung der Maschinenausstattung und der notwendigen

Produktqualität relativ hoch, so daß dort eine gezielte Reduktion empfohlen wurde.

Eine Senkung des Isopropanol-Gehalts im Feuchtwasser auf < 10% ist an vielen Bogenoffset-

Maschinen ohne Qualitätseinbußen realisierbar. Es ist jedoch nicht möglich, hier pauschale

Aussagen über das Reduzierungsergebnis und seine Umsetzbarkeit zu machen, da teilweise selbst

baugleiche Maschinen unterschiedliche Druckergebnisse mit derselben Feuchtwasserdosierung

liefern.

Um eine weitere Reduzierung zu erreichen, sollte deshalb jeweils für die einzelnen Maschinen

nacheinander das folgende Prozedere durchlaufen werden:

• Durchführung eines kleinen Reduzierungsschrittes und anschließende Kontrolle der Druck-

ergebnisse

• Weitere Reduzierungsschritte, bis erkennbare Effekte im Druckergebnis auftreten.

• Einstellen und Dokumentieren des gefundenen Optimums an der Wischwasserversorgungs-

einheit.

Maßnahme 5: Vermeidung von Inlets in 200 l-Fässern

Die Vermeidung von Inlets in 200 l-Fässern wurde bei den acht Betrieben, die solche Großgebinde

einsetzten, überprüft. Vier von diesen Betrieben könnten den Einsatz solcher Inlets vermeiden, da die

betroffenen Gebinde nicht für UV-Farben verwendet werden und bei den übrigen Farbtypen die Ver-

wendung solcher Inlets nicht notwendig ist, da die Fässer "Ton in Ton" wiederbefüllt oder in ent-

sprechenden Anlagen gereinigt werden können. Die Vermeidung dieser Inlets führt zu einer Re-

duzierung des Farbrestanfalls, da beim Auspressen von Fässern mit Inlets durch Faltenbildung und
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Reißen der Inlets erhebliche Farbreste entstehen können und das verunreinigte Inlet als zusätzlicher

Abfall anfällt.

3.1.3 Empfohlene Maßnahmen in der Weiterverarbeitung und für Nebenprozesse

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Maßnahme 6: Prüfung der Stillegung der internen Abwasserbehandlungsanlage und getrennte Ent-

sorgung der Teilströme

In zwei der untersuchten Druckbetriebe werden einfache innerbetriebliche Anlagen zur Abwasser-

vorbehandlung betrieben. Diese Anlagen waren zu einem Zeitpunkt installiert worden, zu dem sowohl

deutlich größere Mengen als auch stofflich anders zusammengesetzte Prozeßabwässer in den Druck-

betrieben anfielen. Da die vergleichsweise hilfsstoff- und abfallintensiven Formen der Abwasser-

behandlung (Fällung über pH-Wert-Verschiebung und Neutralisation) für die derzeit noch anfallenden

flüssigen Abfallphasen überwiegend zu unspezifisch sind, wurden von den Gutachtern Maßnahmen

zur Prüfung der Stillegung der internen Abwasserbehandlungsanlagen und zur getrennten Entsorgung

der Teilströme ausgesprochen. Für jeden der beiden Betriebe gelten sehr spezielle Rahmenbedin-

gungen für die Prüfung dieser Maßnahme, so daß eine Übertragbarkeit auf andere Unternehmen nicht

gegeben ist. Daher wird von einer detaillierten Beschreibung dieser Maßnahme an dieser Stelle

abgesehen.

Maßnahme 7: Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen in restentleerbaren Gebinden

In zwei Betrieben wurden einige Hilfs- und Betriebsstoffe in Blechemballagen beschafft, die aufgrund

ihrer Geometrie nicht vollständig restentleerbar sind, so daß diese Gebinde nach ihrer "Entleerung" zu

Emballagen mit schädlichen Anhaftungen werden, was einen entsprechenden Zusatzaufwand bei der

Entsorgung nach sich zieht. Es wurde daher empfohlen, mit dem Vertreiber der Hilfsstoffe in Kontakt

zu treten, mit dem Ziel, die entsprechenden Stoffe in einer entleerbaren Gebindeform zu beziehen.

Maßnahme 9: Sicherung der Rechtssicherheit der Entsorgung; Sachgerechte Entsorgung von

Abfällen aus dem Schnelldruck

In einem Betrieb waren die Entsorgungswege und der Endverbleib der Abfälle nicht bekannt. Diese

Information konnte auch nicht in der sonst üblichen Form beim Entsorger abgefragt werden, da dieser

die Auskunft verweigerte. Da die im Abfallrecht verankerte Erzeugerverantwortung nach einschlägiger

Rechtsprechung des BGH unverändert bis zur endgültigen Beseitigung bzw. Verwertung der Abfälle

reicht, wurden die betrieblich Verantwortlichen auf ihre entsprechenden Pflichten und Möglichkeiten zu

deren Wahrnehmung hingewiesen. Sollte der Entsorger weiterhin die entsprechenden Dokumente
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nicht oder nur lückenhaft vorlegen können, so wurde empfohlen, zur Prävention eventueller straf- und

haftungsrechtlicher Konsequenzen den Entsorger zu wechseln.

Maßnahme 10: Nutzung des Papierstaubs in einer Staubfeuerung bzw. als Zuschlagsstoff

Die aus den Staubabscheidern von Schneid- und Stanzaggregaten stammenden Papierstäube fielen in

einem Betrieb mit sehr intensiver Nutzung dieser Weiterverarbeitungsaggregate an und wurden dort

bislang gemeinsam mit dem hausmüllähnlichen Gewerbeabfall entsorgt.

Hier wurde empfohlen, diesen weitestgehend unbelasteten Abfall zukünftig einer Staubfeuerungsan-

lage zuzuführen bzw. ihn als Zuschlagstoff in einer Ziegelei zu nutzen.

3.2 Erzielbare VVV-Potentiale
(auf Basis der bei den Einzelanlagen empfohlenen Maßnahmen)

In der folgenden Tabelle sind nur die Maßnahmen aufgelistet, die im Rahmen der Untersuchungen

empfohlen wurden.

Tabelle 9: VVV-Potential der im Rahmen des Beratungsprogrammes zur

Reststoffvermeidung und -verwertung vorgeschlagenen Maßnahmen.

Maß-
nahme
(Teil A)

vorgeschlagene Maßnahme AS VVV-Potential
Einzelbetriebe

Mengen
absolut
[t/a]

Bemerkungen VVV-
Potential
auf ganze
Stichprobe

5.2.1.1 Optimierung der
Regenerationsrate von
Entwicklerflüssigkeit

52723 ca. 50% 0,7 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

ca. 1,3%

5.2.1.2 Interne Entwickleroptimierung
durch Filtration zur
Standzeitverlängerung

52723 < 10% 0,1 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

< 0,2%

5.2.2.1 Optimierung der
Regenerationsrate des
Fixierers

52707 < 30% 0,3 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

ca. 0,6%

5.2.2.2 Filtration und Entsilberung
des Fixierers zur
Standzeitverlängerung (On-
line)

52707 ca. 40% 1,5 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

3,2%

5.2.3.1 Nutzung des Silbergehaltes in
Altfilmen

57115 100% 0,2 Betrifft nur
Abfallmenge

0,5%

5.2.4.1 Optimierung der
Restentleerung von
Kunststoffgebinden

57127
55510

≤ 100% 0,1 Betrifft nur
Abfallmenge

0,1%
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Maß-
nahme
(Teil A)

vorgeschlagene Maßnahme AS VVV-Potential
Einzelbetriebe

Mengen
absolut
[t/a]

Bemerkungen VVV-
Potential
auf ganze
Stichprobe

5.2.4.3 Zuführung von
Kunststoffemballagen (ohne
schädl. Restinhalte) zur
Verwertung über die
Rücknahmesysteme der
Hilfsstofflieferanten

57118 ≤ 100% 0,05 Betrifft nur
Abfallmenge

ca. 2%

5.4.2.1 Abfallvermeidende
Handhabung von Druckfarben

55509 ca. 50% 0,6 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

1%

5.4.3.2 Einkauf bevorzugt
verwendeter Farben in
größeren Gebindeformen mit
Entnahme-Vorrichtung

35105
35106

≤ 80% 9,8 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

ca. 15%

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-
Vakuumdosen durch die
Umstellung auf
Schlauchgebinde

35106 ≤ 90% 0,18 Betrifft Einsatz-
und Abfall-
menge

ca. 0,3%

5.4.4.1 Optimierungsanalysen
(Reinigungs- und Lösemittel
ohne Halogene)

- (≤ 60%) (80,9) Betrifft vorrangig
die Einsatzm.,
hauptsächlich
VOC-Minderung

-

5.4.4.2 Substitution leichtsiedender
Lösemittel durch höher- und
hochsiedende Mittel

- - - Kein quantifizier-
barer Effekt im
Abfallbereich

-

5.4.5.1 Optimierung des
Wechselintervalls

- (≤ 75%) (42) Betrifft Abwasser -

IN TEIL A DES BRANCHENGUTACHTEN NICHT GENANNTE MAßNAHMEN
1 Mengen- und

Herkunftsprüfung sowie
Prüfung der
Entsorgungswege von
Fotochemikalien.

52723
52707

≤ 80% 20 15,5
0,2

Betrifft Einsatz-
und Abfallmenge

17,5%
0,5%

2 Mengen- und
Herkunftsprüfung sowie
Prüfung der
Entsorgungswege von
Druckfarben

55509 - - Kein vorab
quantifizierbarer
Effekt

-

3 Mengen- und
Herkunftsprüfung sowie
Prüfung der
Entsorgungswege von
Filmmaterialien

57115
57129

- - Kein
Mengeneffekt,
aber
höherwertige
Verwertung für
Teilfraktion

-

                                                     
20 Potential errechnet aus der Differenz der Fotochemikalienverbrauchsmenge der untersuchten Betriebe und dem

typischen Mittelwert der Branche. Dieses Potential kann erschlossen werden durch die Maßnahmen "Vermeidung der
Bad-Verunreinigungen" und "Vermeidung zu frühzeitigen Verwerfens". Nicht enthalten sind die Potentiale, die sich aus
den organisatorischen und technischen Maßnahmen in Teil A des Branchengutachtens ergeben, da diese gesondert
geprüft wurden.
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Maß-
nahme
(BG)

vorgeschlagene Maßnahme AS VVV-Potential
Einzelbetriebe

Mengen
absolut
[t/a]

Bemerkungen VVV-
Potential
auf ganze
Stichprobe

4 Reduzierung des Isopropanol-
Gehalts im Feuchtwasser

- - - Nur Effekt in
Einsatzm. und
VOC-Minderung

-

5 Vermeidung von Inlets in
200 l-Fässern

- - - nur Abfall -

6 Prüfung der Stillegung der
internen
Abwasserbehandlungsanlage
und getrennte Entsorgung der
Teilströme

31639 100% 20,3 Verlagerung auf
andere
Abfallpfade21

100%

7 Beschaffung von Hilfs- und
Betriebsstoffen in
restentleerbaren Gebinden

35106 ca. 80% 1 Nur Abfall 25%

8 Prüfung der Einleitfähigkeit
Positiv-Plattenentwickler

52723 100% 14,5 Verlagerung von
Abfall auf den
Abwasserpfad

43%

9 Sicherung der Rechts-
sicherheit der Entsorgung
Sachgerechte Entsorgung von
Abfällen aus dem Schnell-
druck

- - - Ohne
Mengeneffekt

-

10 Nutzung des Papierstaubs in
einer Staubfeuerung bzw. als
Zuschlagsstoff

18701 100% 5 Nur Abfall -

3.3 Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der empfohlenen Maßnahmen

3.3.1 Wirtschaftlichkeit der für die Druckvorstufe empfohlenen Maßnahmen

In Teil A aufgeführte Maßnahmen

Bei den Maßnahmen 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.3.1, und 5.2.4.1 (Regeneration Entwicklerflüssigkeit,

Reneration Fixierer, Silbernutzung in Altfilmen, Optimierung Restentleerung) handelt es sich um

organisatorische Maßnahmen, deren Umsetzung mit vernachlässigbaren Kosten verbunden ist. Die

mit diesen Maßnahmen verbundenen Material-, bzw. Entsorgungskosteneinsparungen führen somit zu

einer unmittelbaren Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen, unabhängig davon, in welchem Betrieb

diese Maßnahmen durchgeführt werden.

Die bei einem Betrieb vorgeschlagene Maßnahme zur internen Entwickleroptimierung durch Filtration

zur Standzeitverlängerung (5.2.1.2) war nicht wirtschaftlich, da Kosten von 640,- DM/a Einsparungen in

Höhe von 120,- DM/a gegenüberstanden. In der Regel wird diese Filtrationsmaßnahme in Kombination

                                                     
21 Vollständige Verminderung von Schlämmen aus der Abwasserbehandlung (31639), aber Verlagerung auf andere

Abfallpfade; abhängig von der konkreten Entsorgungsprüfung in Höhe von 30-90% der ursprünglichen Abfallmenge.
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mit einer Fixierbadentsilberungseinheit bei Neuanschaffungen geliefert. Ein solches kombiniertes

System erreicht aufgrund der deutlich höheren Potentiale im Fixierbereich deutlich früher die Schwelle

zur Wirtschaftlichkeit.

Die On-line Entsilberung (5.2.2.2) verfehlte in den beiden vorgeschlagenen Fällen jeweils knapp die

Amortisation innerhalb der dreijährigen Abschreibungsfrist. Im Bereich der Druckvorstufe wurden

aufgrund der derzeit extrem schnell fortschreitenden technischen Entwicklung die Abschreibungs-

zeiträume auf drei Jahre reduziert. Als Stichworte für diese Entwicklung seien hier nur die direkte

digitale Bebilderung der Druckplatte bzw. andere digitale Druckaggregate genannt, die  mittel- bis

langfristig fotografische Prozesse in der Druckvorstufe überflüssig machen. In einem Betrieb würde die

Amortisation allerdings innerhalb von 3,5 Jahren eintreten. Aufgrund der formalen Anforderungen im

Anhang 53 wurde in einem der Betriebe dennoch die kurzfristige Installation einer zusätzlichen

Entsilberungseinheit empfohlen. Im Fall des anderen Betriebes ist möglicherweise eine innerbetrieblich

noch verfügbare Entsilberungseinheit für den weiteren Einsatz geeignet, so daß hier eine wirtschaftlich

tragfähige Lösung gefunden werden kann.

Der Einsatz von Trockenchemikalien (5.2.4.2) ist dann wirtschaftlich, wenn im Betrieb bereits eine

Verrühreinheit für den Chemikalienansatz vorhanden ist. Dann ergeben sich unmittelbar Einspar-

potentiale im Bereich der Entsorgung der nicht mehr anfallenden Kunststoffgebinde. Diese

vergleichsweise geringen Einsparungen können jedoch nicht zu einer Amortisation (Abschreibungs-

zeitraum drei Jahre) der Maßnahme führen, wenn eine zusätzliche Verrühreinheit zu Kosten > 1000,-

DM beschafft werden muß.

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Bei den Maßnahmen 1 (Prüfung Fotochemikalien), 3 (Prüfung Filmmaterialien) und 8 (Einleitfähigkeit

Positiv-Plattenentwickler) handelt es sich um organisatorische Maßnahmen, wobei der Durch-

führungsaufwand mit vernachlässigbaren bzw. im Verhältnis zu den VVV-Potentialen niedrigen Kosten

verbunden ist. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Material- bzw. Entsorgungskostenein-

sparungen führen somit zu einer unmittelbaren Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen, unabhängig

davon in welchem Betrieb diese Maßnahmen durchgeführt werden.
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3.3.2 Wirtschaftlichkeit der für den Druckbereich empfohlenen Maßnahmen

In Teil A aufgeführte Maßnahmen

Bei den Maßnahmen 5.4.2.1, 5.4.4.1 und 5.4.5.1 (Druckfarben-Handhabung, Kennzahlenvergleiche

Maschinenreinigung, Intervall-Feuchtwasser) handelt es sich um organisatorische Maßnahmen, wobei

der Durchführungsaufwand mit vernachlässigbaren bzw. im Verhältnis zu den VVV-Potentialen

niedrigen Kosten verbunden ist. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Material-, bzw. Entsor-

gungskosteneinsparungen führen somit zu einer unmittelbaren Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen,

unabhängig davon in welchem Betrieb diese Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Wirtschaftlichkeit des Einkaufes bevorzugt verwendeter Farben in größeren Gebindeformen mit

Entnahme-Vorrichtung (5.4.3.2) ist im wesentlichen von der Druckfarbenverbrauchsmenge und von

den in den Verhandlungen mit den Druckfarbenlieferanten erzielbaren Preisnachlässen für den

Großmengenbezug abhängig. In Tab. 10 sind die Kosten und Einsparungen für diese Maßnahme, die

in sechs Betrieben durchgeführt wurde, zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 10: Zusammenfassende Aufstellung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die

Umstellung in sechs Betrieben auf größere Gebindeformen mit Entnahmevorrichtung (bei

einem Abschreibungszeitraum von fünf Jahren).

Betrieb Aufwendungen / a

[DM]

Erträge / a

[DM]

Gewinn / a

[DM]

Menge betrof-

fene Druckfarben

[t / a]

Wirtschaftlichkeit

7 1.000,- 300,- - 700,- 0,9 nicht wirtschaftlich

8 4.000,- 4.000,- 0,- 1,2 wirtschaftlich

12 4.000 4.600,- + 600,- 6,0 wirtschaftlich

13 17.400,- 50.000,- + 32.600,- 80,0 wirtschaftlich

14 1.000,- 500,- - 500,- 1,0 nicht wirtschaftlich

15 4.000,- 3.600,- - 400,- 7,2 nicht wirtschaftlich

In einem Betrieb waren die Bedingungen für den Einsatz von Schlauchgebinden (Maßnahme 5.4.3.3)

gegeben. Diese Maßnahme ist bei Betrachtung von Aufwendungen und Erträgen wirtschaftlich. Den

Aufwendungen von ca. 200,- DM / a standen Erträge in Höhe von ca. 2.100,- DM / a gegenüber, so

daß sich jährliche Gewinne von ca. 1.900,- DM aus der Durchführung dieser Maßnahme im konkreten

Fall ergaben.
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Die ökonomischen Auswirkungen von Optimierungsuntersuchungen sowie der Substitution leicht-

siedender Lösemittel durch höher- und hochsiedende Mittel sind abhängig vom konkreten Reini-

gungskonzept (welches Mittel wird in welcher Menge zu welchem Zweck eingesetzt), von der Hand-

habungspraxis und von maschinentechnischen Besonderheiten der einzelnen Druckaggregate. Diese

Informationen sind nicht alle vor Durchführung der Maßnahme verfügbar. Daher ist es nicht möglich,

die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme zu konkretisieren.

Relevante Faktoren sind (nach Prüfung der Eignung der alternativen Reinigungsmittel)

- der Einkaufspreis,

- die Verbrauchsmengen und

- die Entsorgungskosten

der Reinigungsmittel.

Während bei A I-/A II-Mitteln von einem Einkaufspreis von ca. 2,- DM/l ausgegangen werden kann,

liegen A III-Mittel bei 3,5 bis 4,- DM/l und Hochsieder bei ca. 7,- bis 8,- DM/l. In der Praxis ist aber bei

entsprechender Handhabung durch das Maschinenpersonal mit Hochsiedern eine wesentlich höhere

Ergiebigkeit im Vergleich zu A I-A III-Mitteln zu erreichen. Aufgrund der Abhängigkeit von den indi-

viduellen Anwendungen können keine Minderverbrauchsabschätzungen gegeben werden. Dabei ist zu

berücksichtigen, daß die Handhabungspraxis gerade bei Anwendung der höhersiedenden

Reinigungsmittel ein entscheidender Faktor ist und reale Verbrauchsmengen erst nach einem

längeren Praxiseinsatz beziffert werden können.

Die veränderte Reinigungsmittelzusammensetzung bei der Umstellung auf A III-Mittel oder hoch-

siedende Kohlenwasserstoffe hat vor dem Hintergrund des bestehenden Entsorgungsweges (Zufüh-

rung zur Verbrennung) keinen Einfluß auf die massenbezogenen Entsorgungspreise (bzw. die Preise

der Mehrweglappenwäsche).

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Bei den Maßnahmen 2 (Druckfarben, vgl. S. 21), 4 (Reduzierung Isopropanolgehalt, vgl. S. 22) und 5

(Inlets, vgl. S. 22) handelt es sich um organisatorische Maßnahmen, wobei der Durchführungsaufwand

mit vernachlässigbaren bzw. im Verhältnis zu den VVV-Potentialen niedrigen Kosten verbunden ist.

Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Material- bzw. Entsorgungskosteneinsparungen führen somit

zu einer unmittelbaren Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen, unabhängig davon, in welchem Betrieb

diese Maßnahmen durchgeführt werden.
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3.3.3 Wirtschaftlichkeit der für die Weiterverarbeitung und die Nebenprozesse

empfohlenen Maßnahmen

In Teil A nicht aufgeführte Maßnahmen

Bei den Maßnahmen 7 (Restentleerbare Gebinde, vgl. S. 23), 8 (Positiv-Plattenentwickler, vgl. S. 19)

und 10 (Papierstaub, vgl. S. 24) handelt es sich um organisatorische Maßnahmen, wobei der Durch-

führungsaufwand mit vernachlässigbaren bzw. im Verhältnis zu den VVV-Potentialen niedrigen Kosten

verbunden ist. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Material- bzw. Entsorgungskostenein-

sparungen führen somit zu einer unmittelbaren Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen, unabhängig

davon in welchem Betrieb diese Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Stillegungen der internen Abwasserbehandlungsanlagen (Maßnahme 6, vgl. S. 23) und die damit

einhergehende getrennte Entsorgung der dann anfallenden Abfallteilströme sind nur im spezifischen

Betriebszusammenhang der beiden betroffenen Unternehmen zu betrachten. Bei beiden Unternehmen

ergaben sich erhebliche Einsparpotentiale. Die Einsparmöglichkeiten lagen bei 100.000-250.000 DM/a

bzw. ca. 38.000 DM/a. Eine Verallgemeinerung dieser Maßnahmen ist jedoch nicht möglich, da für

diese Maßnahmen jeweils die besonderen betriebsinternen Grundvoraussetzungen betrachtet wurden.

3.4 Ökologische Beurteilung der empfohlenen Maßnahmen

Die ökologische Beurteilung der in den Einzelgutachten vorgeschlagenen Maßnahmen, die bereits in

Teil A des vorliegenden Branchengutachtens beschrieben wurden, unterlag in den einzelnen Betrieben

keiner Veränderung und wird daher hier nicht nochmals aufgeführt.

An dieser Stelle werden lediglich die Umweltauswirkungen derjenigen Maßnahmen zusammenfassend

dargestellt, die zusätzlich zu den in Teil A aufgeführten Maßnahmen in den untersuchten Betrieben

vorgeschlagen wurden.

Maßnahme 1: Fotochemikalien, vgl. S. 18:

Die Mengen- und Herkunftsprüfung sowie die Prüfung der Entsorgungswege (hier: getrennte Entsor-

gung verschiedener Bäder) von Fotochemikalien bietet ein Entlastungspotential im Bereich der Ver-

meidung von eingesetzter und verbrauchter Entwicklerflüssigkeit. Es ergeben sich unmittelbar

Entlastungen auf allen Umweltpfaden, die qualitativ denen entsprechen, die durch die Maßnahme

5.2.1.1 erzielt werden können. Das Vermeidungspotential ist jedoch durch die Möglichkeit der
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Vermeidung des Verwerfens ganzer Bäder, die noch nicht vollständig verbraucht sind deutlich höher

als das durch die Maßnaheme 5.2.1.1 erzielbare Potential.

Maßnahme 2: Druckfarben, vgl. S. 21:

Die Mengen- und Herkunftsprüfung sowie die Prüfung der Entsorgungswege von Druckfarben

eröffnete ökologische Entlastungen in zwei Bereichen. Zum einen könnten durch diese Maßnahme im

Bereich der Einsatzmengen Druckfarben dadurch vermieden werden, daß z.B. die Überlagerung von

Farbbeständen reduziert wird, so daß hier das Entlastungspotential im wesentlichen in der Vorkette

der Fabproduktion und Distribution liegt (deutliche Entlastung aller Umweltpfade). Zum anderen ergibt

sich im Rahmen dieser Maßnahme ein Entlastungspotential durch einen veränderten Entsorgungsweg

für hochwasserhaltige Farben (> 70%). Eine Behandlung in einer CP-Anlage würde gegenüber der

Direktverbrennung insbesondere den Energiepfad entlasten. Einer Mehrbelastung des Wasserpfades

steht eine geringere Belastung des Luftpfades gegenüber, die in Summe als neutral bewertet wird. Der

Abfallpfad würde nicht wesentlich betroffen.

Maßnahme 3: Filmmaterialien, vgl. S. 19:

Eine veränderte Entsorgungspraxis von derzeit bereits verwerteten Filmmaterialien (vgl. Branchen-

gutachten Teil A Kap. 5.2.3) kann die Umweltpfade wie folgt entlasten.

Luft:

Ggf. Entlastung dieses Pfades durch höherwertige Verwertung einzelner (Kunststoff-)Abfallfraktionen.

Wasser:

Ggf. Entlastung dieses Pfades durch höherwertige Verwertung einzelner (Kunststoff-)Abfallfraktionen.

Abfall:

Vermutlich keine signifikanten Effekte.

Energie:

Ggf. Entlastung durch höherwertige Verwertung einzelner Abfallfraktionen.

Anreicherungsverbot:

Eine Schadstoffanreicherung erfolgt nicht.

Verdünnungsverbot:

Es findet keine Verdünnung statt.
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Vermischungsverbot:

Eine Vermischung mit andersartigen Stoffen erfolgt nicht.

Verwertungsebene:

Durch die Trennung der beiden Abfallstoffe ist eine Verwertung einzelner Kunststofffraktionen auf einer

höherwertigen Ebene möglich.

Transportminimierung:

Das Prinzip der Transportminimierung wird durch diese Maßnahme nicht verletzt.

Maßnahme 4: Reduzierung des Isopropanolgehalts im Feuchtwasser, vgl. S. 22

Luft:

Mit der Reduzierung des vergleichsweise leichtflüchtigen Isopropanolanteils in den Feuchtwasser-

systemen geht eine deutliche Entlastung der Umgebungsluft einher.

Dies führt insbesondere zu einer geringeren Raumluftbelastung im Drucksaal (=> Arbeitsschutz)

und zu einer Verringerung des Bildungspotentials für Sommersmog (=>Vorläufersubstanzen für

bodennahe Ozonbildung)

Wasser:

Die Maßnahme führt zu einer Verringerung der organischen Belastung im Abwasser.

Abfall:

Der Pfad wird durch diese Maßnahme nicht berührt, da kein signifikanter Effekt auf die Sekundär-

abfallmengen im Klärwerk zu erwarten ist.

Energie:

Produktionsenergie wird eingespart.

Maßnahme 5: Vermeidung von Inlets in 200 l-Fässern, vgl. S. 22

Inletfreie Fässer müssen vor der Wiederbefüllung meist gereinigt werden. Dafür stehen verschiedene

Verfahren zur Verfügung, üblich ist das Reinigen mit Lösemitteln in einer Bürstenwaschanlage. Bei den

Farbherstellern stehen für diese Reinigungsarbeiten speziell genehmigte Anlagen zur Verfügung. Die

folgende Bewertung der Umwelteffekte basiert darauf, daß die Reinigung der Fässer in derartigen,

genehmigten und damit auch umweltseitig optimierten Anlagen erfolgt, daher wird davon

ausgegangen, daß die Schadlosigkeit des Verfahrens gegeben ist.
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Maßnahme 1: Vermeidung der Inlets in 200-l-Fässern, vgl. S. 22

Luft:

Der Luftpfad wird durch die Reinigung der Mehrwegfässer in einer Bürstenwaschanlage im Vergleich

zu einer Beseitigung der Inlets in einer SAV oder SAD in der Belastung nicht beinträchtigt.

Wasser:

Der Abwasserpfad wird durch die Reinigung der Mehrwegfässer in einer Bürstenwaschanlage im

Vergleich zu einer Beseitigung der Inlets in einer SAV oder SAD in der Belastung nicht beinträchtigt.

Abfall:

Durch den reduzierten Anfall von Farbresten bei der Reinigung von 200-l Mehrwegfässern wird der

Abfallpfad entlastet.

Energie:

Der Energiepfad wird negativ durch das jeweilig verwendete Reinigungsverfahren betroffen, jedoch

durch eine verminderte Produktion von Farbe und Inlet entlastet.

Maßnahme 6: Stillegung der internen Abwasserbehandlungsanlage und getrennte Entsorgung der

Teilströme, vgl. S. 23

Sofern die vorgeschlagene Prüfung zu dem Ergebnis führt, daß die internen Abwasserbehandlungs-

anlagen abgeschaltet werden können, so können ökologische Belastungen sowohl durch den

Anlagenbetrieb selbst (insbesondere Energieverbrauch) als auch durch die dort durchgeführten

vergleichsweise unspezifischen und damit hilfsstoffintensive Form der Behandlung vermindert werden.

Auf eine ökologische Beurteilung wird an dieser Stelle aus den auf S. 23 genannten Gründen verzichtet

(betriebsspezifische Rahmenbedingungen).

Maßnahme 8: Prüfung der Einleitfähigkeit von Postiv-Plattenentwickler, vgl. S. 19

Die derzeitige Beseitigung erfolgt überwiegend in chemisch-physikalischen Anlagen. Um zu prüfen, ob

eine Einleitfähigkeit im gesetzlichen Rahmen möglich ist, sind sowohl Referenzanalysen der Platten-

hersteller als auch ggf. zusätzliche Analysen an den konkreten Anlagen durchzuführen. Die

Analyseparameter sind mit den zuständigen Abwasserbehörden abzustimmen. Wenn die vorstehend

skizzierte Prüfung zu dem Ergebnis führt, daß die Einleitung der Plattenentwickler zulässig und damit

schadlos ist, so würde dies zu einer Entlastung der zuvor genutzten CP-Anlage führen. Da die

Behandlung in der CP-Anlage üblicherweise auf deutlich höhere Schadstofflasten ausgerichtet ist als

in Positiv-Plattenentwickler enthalten sind, ist die Behandlung meist deutlich hilfsstoff- und energie-

intensiver als die Behandlung in einer Kläranlage. Es ergibt sich die folgende Trendbeschreibung für

die Belastung der einzelnen Umweltpfade.
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Luft:

Keine signifikanten Effekte.

Wasser:

Keine Zusatzbelastungen, wenn die Ableitungen in den Kanal auf die Behandlungsmöglichkeiten der

kommunalen Kläranlage abgestimmt sind.

Abfall:

Entlastung des Abfallpfades der CP-Anlage. Für den Klärschlammanfall in der kommunalen Kläranlage

ist kein signifikanter mengenmäßiger Effekt zu erwarten.

Energie:

Ggf. Entlastungen durch entfallende Behandlung in der CP-Anlage und durch vermiedene Transport-

aufwendungen.

Nutzung des Papierstaubes in einer Staubfeuerung bzw. als Zuschlagstoff, vgl. S. 24

Da die generelle Nutzung der Papierstäube und nicht der Einsatz in einer konkreten Feuerungsanlage

geprüft wurde, kann die ökologische Bewertung naturgemäß nur qualitative Angaben machen und

orientierenden Charakter besitzen.

Luft:

Keine signifikanten Effekte, bei optimierten Verbrennungsbedingungen.

Wasser:

Keine signifikanten Effekte.

Abfall:

Deutliche Entlastung des Deponieraums, praktisch keine Sekundärabfälle.

Energie:

Nutzung des Heizwertpotentials der Papierstäube.
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3.5 Umsetzungszeiträume

Tab. 11: Zusammenfassung der Umsetzungszeiträume für die im Rahmen der

Untersuchungen empfohlenen Maßnahmen

Maßnahme

(BG Teil A)

vorgeschlagene Maßnahme Umsetzungszeit-

raum [Monate]
5.2.1.1 Optimierung der Regenerationsrate von Entwicklerflüssigkeit 3
5.2.1.2 Interne Entwickleroptimierung durch Filtration zur

Standzeitverlängerung
3

5.2.2.1 Optimierung der Regenerationsrate des Fixierers 3
5.2.2.2 Filtration und Entsilberung des Fixierers zur Standzeitverlängerung

(On-line)
3

5.2.3.1 Nutzung des Silbergehaltes in Altfilmen 3
5.2.4.1 Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden 2
5.2.4.2 Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz 2
5.4.2.1 Abfallvermeidende Handhabung von Druckfarben 2
5.4.3.1 Abgabe restentleerter Eisenmetallbehältnisse an das GEBR-System 2
5.4.3.2 Einkauf bevorzugt verwendeter Farben in größeren Gebindeformen

mit Entnahme-Vorrichtung
2 - 6

5.4.3.3 Vermeidung von Einweg-Vakuumdosen durch die Umstellung auf
Schlauchgebinde

2

5.4.4.1 Optimierung über Mengenerhebungen und Kennzahlenvergleiche bei
der Maschinenreinigung und daraus abgeleiteten organisatorischen
Maßnahmen (Reinigungs- und Lösemittel ohne Halogene)

3 - 6

5.4.4.2 Substitution leichtsiedender Lösemittel durch höher- und
hochsiedende Mittel

3 - 6

5.4.5.1 Optimierung des Wechselintervalls 6 - 12

IN TEIL A DES BRANCHENGUTACHTEN NICHT GENANNTE MAßNAHMEN
1 Mengen- und Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege

von Fotochemikalien
3

2 Mengen- und Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege
von Druckfarben

2 - 3

3 Mengen- und Herkunftsprüfung sowie Prüfung der Entsorgungswege
von Filmmaterialien

2 - 3

4 Reduzierung des Isopropanol-Gehalts im Feuchtwasser 2
5 Vermeidung von Inlets in 200 l-Fässern 2
6 Prüfung der Stillegung der internen Abwasserbehandlungsanlage und

getrennte Entsorgung der Teilströme
6

7 Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen in restentleerbaren
Gebinden

k.A.

8 Prüfung der Einleitfähigkeit Positiv-Plattenentwickler 4
9 Sicherung der Rechtssicherheit der Entsorgung 2
10 Nutzung des Papierstaubs in einer Staubfeuerung bzw. als

Zuschlagsstoff
4
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4 Praxisbeispiele für VVV-Maßnahmen

In diesem Kapitel werden einige der im Rahmen des Beratungsprogramms vorgeschlagenen VVV-

Maßnahmen beispielhaft erörtert. Auf Probleme, die bei der Durchführung oder Vorbereitung der

Maßnahmen auftraten, wird besonders eingegangen, um so dem Leser wichtige Hilfen für die Durch-

führung im 'eigenen' Betrieb zu geben.

4.1 Vermeidung von Fotochemieabfällen durch Installation von
Badpflegemaßnahmen

4.1.1 Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Druckvorstufe sind die photochemischen Entwicklungsprozesse die zentralen Abfall-

anfallstellen. Hier können insbesondere über technische und organisatorische Badpflegemaßnahmen

die Hilfsstoffeffizienz erhöht und damit die Abfallmengen und Umweltbelastungen auf allen Pfaden

gesenkt werden.

Bei allen derartigen Maßnahmen ist zu berücksichtigen, daß die Druckvorstufe aufgrund der schnellen

Leistungssteigerungen in der DV-Technik einem fortschreitenden Wandel unterliegt. Endstufen der

Digitalisierung der Vorstufenarbeiten sind die direkte digitale Bebilderung der Druckplatte bzw. neue

digitale Druckaggregate. Dies und auch der Einsatz von Trockenfilm werden die fotochemischen

Prozesse in der Druckvorstufe in der bislang bestehenden Form überflüssig machen.

Zwar sind derartige Anlagen derzeit bereits verfügbar, ökonomisch läßt sich die durchgehend digitale

Produktionskette als Voraussetzung für die vollständige Abschaffung der traditionellen Druckvorstufe

gerade in dem gemischten Akzidenzmarkt, wie er von den meisten kleineren und mittelständischen

Druckbetrieben bedient wird, aber noch nicht realisieren. Als Hinderungsgründe sind u.a. stichwortartig

zu benennen:

- gemischte digitale und körperliche Druckvorlagen insbesondere bei Fremdaufträgen;

- hohe Investitionskosten vor dem Hintergrund mehrerer konkurrierender technologischer Ent-

wicklungsrichtungen;

- für qualitativ hochwertige Produkte nicht in allen Bereichen ausreichende Produktionsergebnisse

der elektronischen Produktionsmittel.

Dennoch ist bei Investitionen im Bereich der traditionellen Druckvorstufe diesem Wandel der Rah-

menbedingungen Rechnung zu tragen, indem für die ökonomischen Beurteilungen vergleichsweise
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kurze Amortisationszeiten angesetzt werden. Drei Jahre können für diesen Bereich als realistische

Grenze angesehen werden.

4.1.2 Fallbeispiel A

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine mittelständische Bogenoffsetdruckerei mit ca. 100 Mit-

arbeitern. Eine besondere Spezialität des Hauses ist die Kalenderproduktion. Gedruckt wird aus-

schließlich auf vergleichsweise modernen Bogenoffsetmaschinen.

In der Druckvorstufe werden sowohl körperlich als auch digital angelieferte Text- und Bilddaten verar-

beitet, allerdings wird der überwiegende Teil der Reproaufgaben von Dritten durchgeführt. Die Sei-

tenmontage erfolgt zum größten Teil traditionell auf Filmbasis. Jährlich werden hierfür ca. 1.500 m2

Film belichtet.

Für die Filmentwicklung ist eine Entwicklungsmaschine vom Typ “Multiline” mit einer Einlaufbreite von

72 cm installiert. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war die vorhandene Anlage zur “Online-Entsilbe-

rung” der Fixierbäder defekt.

Eine Analyse der spezifischen Verbrauchswerte auf Basis der Einkaufsmengen ergab für den Ent-

wickler einen Wert von 270 ml/m2 und für den Fixierer einen Wert von 660 ml/m2. Während der Ent-

wicklerverbrauch damit im Durchschnitt gut betriebener Vergleichsanlagen liegt, zeigt sich beim Fixie-

rer eine Mengenauffälligkeit, die z.T. auf die defekte Entsilberungseinheit zurückzuführen ist. Eine

weitere Auffälligkeit zeigte sich im Bereich der Entsorgung, wo einer Entwicklereinsatzmenge von ca.

400 l/a 22 eine Entsorgungsmenge von ca. 1.500 l/a entgegenstand. Beim Fixierer stand eine Ein-

satzmenge von ca. 900 l/a einer Abfallmenge von ca. 1.000 l/a gegenüber. Diese Unstimmigkeiten

sind vermutlich auf eine unscharfe Periodenabgrenzung zurückzuführen, allerdings konnte nicht

aufgeklärt werden, ob die Input- oder die Output-Daten den Referenzzeitraum besser abbilden. Beim

Ansatz der Output-Werte würden sich die spezifischen Verbrauchswerte auch für den Entwickler-

bereich deutlich verschlechtern.

Vor dieser Ausgangssituation wurden von den Gutachtern die folgenden Maßnahmen geprüft:

                                                     
22 Als Ansatz in der anwendungsfertigen Verdünnung
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Durchführung einer Stoffflußaufnahme in der Druckvorstufe, Kontrolle der Regenerationsraten für Fi-

xier- und Entwicklerbäder und Verminderung der Filmentwickler-Abfälle durch eine Filtration. Die

“Online Entsilberung” des Fixierbades wurde nicht dezidiert geprüft, da eine Ersatzinvestition bereits in

der Durchführung begriffen war.

Für die Stoffflußaufnahme wurden von den Gutachtern in Zusammenarbeit mit den betrieblich Verant-

wortlichen einfache Erhebungsbögen erarbeitet, mit deren Hilfe die Mitarbeiter der Vorstufe eine ca.

zweimonatige Protokollierung der realen Einsatzmengen vornehmen können.

Für die Kontrolle der Regenerationsrate wurde empfohlen, ausgehend von den Einstellungsempfeh-

lungen des Herstellers eine schrittweise Reduzierung der Regenerationsraten durchzuführen, deren

Grenze anhand der Qualitätskontrolle der fertigen Filme vergleichsweise einfach erfolgen kann. Derar-

tige Optimierungsprüfungen sollten periodisch wiederholt werden.

Beide Maßnahmen wurden von den Mitarbeitern des Betriebes als praxisnah und ohne nennenswerten

Zusatzaufwand durchführbar eingestuft.

Die Installation einer Filtrationseinheit für die Pflege des Entwicklerbades wurde zusätzlich geprüft. Mit

einer derartigen Filtration können grobe Verunreinigungen aus dem Bad abgeschieden und nach

Praxiserfahrungen die Standzeit um ca. 10% verlängert werden. Dies ergäbe eine Reduzierung des

Entwicklerverbrauches (und der entsprechenden Abfallmengen) um ca. 40 l/a.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Die geprüften organisatorischen Maßnahmen können praktisch ohne zusätzlichen Kostenaufwand

durchgeführt werden. Ein positiver ökonomischer Effekt ist abhängig von den im Zuge dieser

(Optimierungs-)Prüfungen identifizierten Möglichkeiten zur Verbesserung der Handhabung und kann

nicht vorab quantifiziert werden.

Bei der Prüfung der ökonomischen Rahmenbedingungen für eine zusätzliche Filtereinheit für die

Entwicklerbadpflege ergab sich das folgende Bild: Der Kostenersparnis durch Standzeitverlängerung

(ca. 10% der eingesetzten und entsorgten Entwicklermenge) in Höhe von ca. 120 DM/a stehen die

Investitionskosten für die Filtrationseinheit von ca. 1.500 DM sowie die Hilfsmaterialkosten (Filter-

einheiten) von ca. 200 DM/a gegenüber. Damit ist eine Amortisation dieser Maßnahme nicht möglich.
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Ökologische Rahmenbedingungen

Da mit den skizzierten Organisationsmaßnahmen keine zusätzlichen Umweltbelastungen einhergehen,

voraussichtlich aber eine Entlastung aller Umweltpfade durch reduzierte Produktions- und Ent-

sorgungsmengen von Entwicklerchemikalien eintritt, sind sie als ökologisch sinnvoll einzustufen.

Bei der Entwicklerbadfiltration ergeben sich durch die Standzeitverlängerung Entlastungen in den

Pfaden Luft, Abfall und Energie. Allerdings wäre bei einer umfassenden Betrachtung zu berücksichti-

gen, daß es sich um, absolut betrachtet, kleine Entlastungen handelt (ca. 120 l Entwicklerchemie in

drei Jahren), denen u.a. die Produktion eines zusätzlichen komplexen maschinenbaulichen Produktes

von ca. 2 kg - Gewicht (Filtrationseinheit) gegenzurechnen wäre.

Abschließende Beurteilung

Die organisatorischen Maßnahmen wurden empfohlen und vom Betrieb aufgegriffen. Eine Auswertung

der Erhebungsergebnisse und der sich ergebenden Entlastungseffekte steht allerdings noch aus. Die

zusätzliche Filtrationseinheit wurde aufgrund ihrer Unwirtschaftlichkeit und ihres geringen bzw.

fraglichen ökologischen Nutzens nicht empfohlen. Mittlerweile wurde darüber hinaus wie geplant eine

neue Fixierbadentsilberungseinheit installiert.

4.1.3 Fallbeispiel B

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine kleinere Offsetdruckerei mit ca. 35 Mitarbeitern. In diesem

Betrieb werden diverse Geschäftsdrucksachen und Akzidenzen produziert. Gedruckt wird auf fünf Bo-

genoffsetmaschinen kleiner und mittlerer Formate.

In der Druckvorlagenherstellung werden jährlich ca. 2.500 m2 Filme belichtet. Dafür kommen zwei

Entwicklungsmaschinen mit Einlaufbreiten von 75 cm zum Einsatz. An diesen Maschinen werden zu-

sammen jeweils ca. 1.100 l/a Fixierer und 1.100 l/a Entwickler eingesetzt, so daß sich spezifische

Verbräuche von jeweils ca. 400 ml/m2 für beide Bäder ergeben. Die entsprechenden Abfallmengen

von 1.090 l/a Altenwickler und 950 l/a Altfixierer werden im Rahmen einer Sammelentsorgung einer

CP-Anlage zugeführt. Dabei erfolgt eine Restentsilberung der Fixierbäder ohne eine Gutschrift an den

Abfallerzeuger.
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Da erfahrungsgemäß interne Maßnahmen zur Badpflege bereits ab einem jährlichen Fixiererverbrauch

von 1.000-1.500 l p.a. wirtschaftlich sind und sich hierdurch deutlich positive ökologische Effekte

ergeben, erfolgte die Prüfung entsprechender Einsatzmöglichkeiten einer eigenen Fixierbad-

entsilberungeinheit. Daneben ist zu berücksichtigen, daß nach dem Anhang 53 der Allgemeinen

Rahmen-Abwasserverwaltungsvorschrift "Fotografische Prozesse" ab einem jährlichen Filmdurchsatz

von > 3.000 m2 Fixierbadrecyclingmaßnahmen, d.h. eine Online-Entsilberung, vorgeschrieben sind,

wenn die Spülwässer in den Kanal abgeleitet werden sollen. Da bei dem Betrieb der jährliche

Durchsatz derzeit bei ca. 2.500 m2 Film - mit steigender Tendenz - liegt, kann sich hieraus auch die

formalrechtliche Notwendigkeit zur Installation derartiger Aggregate ergeben.

Im Handel sind zahlreiche Elektrolysegeräte zur Nachrüstung installierter Entwicklermaschinen ver-

fügbar. Bei dem Betrieb besteht zusätzlich der Wunsch, zwei Entwicklungsmaschinen unter-

schiedlichen Typs anzuschließen. Da beide Geräte an unterschiedlichen Standorten stehen, ist ggf.

eine Verrohrung mit Einbau einer zusätzlichen Transportpumpe notwendig. Alternativ könnte eine

chargenweise Entsilberung erfolgen, wobei das stärker ausgelastete Gerät direkt an die Entsilbe-

rungseinheit angeschlossen wird und das Bad aus dem Zweitgerät chargenweise manuell in einen

neben dem Entsilberungsgerät stehenden Behälter überführt wird. Das Bad aus dem Zweitgerät wird

dann über den an das Entsilberungsgerät angeschlossenen Behälter entsilbert. Für die weiteren Be-

rechnungen wurde der Einsatz eines Gerätes der Fa. “Polychrome” herangezogen, welches beide

Optionen ermöglichen würde.

Mit derartigen Geräten können über die Standzeitverlängerungen nach Praxiserfahrungen > 40% der

Fixierbadeinsatz und -abfallmenge vermieden werden, im konkreten Fall also ca. 450 l/a. Das be-

schriebene Gerät ist mit einer zusätzlichen Filtrationseinheit für Entwicklerbäder ausgerüstet. Die er-

zielten ökologischen und ökonomischen Effekte sind allerdings untergeordneter Natur (maximal 10%

Standzeitverlängerung des Entwicklerbades bzw. < 100 l/a).

Ökonomische Rahmenbedingungen

Den Investitionskosten für die Entsilberungseinheit in Höhe von ca. 7.500 DM stehen ein reduzierter

Chemikalienverbrauch ( ca. 1.200 DM/a) und verminderte Entsorgungskosten (ca. 1200 DM/a) entge-

gen. Daneben kann ein geringer, zusätzlicher Deckungsbeitrag aus der Vermarktung der zurückge-

wonnenen Silberanteile realisiert werden.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigten, daß sich innerhalb von ca. dreieinhalb Jahren eine

Amortisation dieser Maßnahme realisieren ließe.
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Ökologische Rahmenbedingungen

Durch die Reduzierung von Produktions- und Entsorgungsmengen lassen sich auf allen Umweltbela-

stungspfaden signifikante Entlastungen erreichen. Diese positive Bewertung bleibt auch bei der Be-

rücksichtigung zusätzlicher ökologischer Kriterien für die Verwertung unverändert.

Abschließende Beurteilung

Unter Würdigung der verschiedenen Ergebnisse der Maßnahmenprüfung: ökologische Sinnhaftigkeit,

Möglichkeit der Amortisation und ggf. vorausgenommene Erfüllung einer formalrechtlichen Anfor-

derung wurde diese Maßnahme mit der Maßgabe empfohlen, sie innerhalb eines halben Jahres

umzusetzen.

4.2 Vermeidung von Gebindeschrotten und anhaftenden Farbresten durch
Umstellung der Farbversorgung auf Großgebinde

4.2.1 Beschreibung der Maßnahme und der betriebspezifischen Informationen

Offsetdruckfarben werden derzeit vielfach in Einweg-Weißblechgebinden unterschiedlicher Größen

bezogen. Diese Gebinde können nach einer Restentleerung (spachtelrein) an den allgemeinen

Schrotthandel oder an die Rücknahmesysteme der Farbhersteller (z.B. GEBR) abgegeben werden.

Auf diese Weise werden sie direkt einer Verwertung im Sekundärstahlprozeß zugeführt. Obgleich die

Gebinde auf diese Art und Weise einer hochwertigen stofflichen Verwertung zugeführt werden, ent-

stehen hierbei relevante Umweltlasten, die durch die Verwendung materialeffizienterer Gebinde re-

duziert werden können. Derartige materialeffizientere Gebinde stehen insbesondere in Form großer

(Mehrweg-)Gebinde zur Verfügung. Daneben ist am Markt derzeit eine Folienverpackung für Bo-

genoffsetfarben verfügbar, die ebenfalls eine sehr hohe Materialeffizienz aufweist. Über die Reduzie-

rung von Umweltbelastungen durch die Prozesse der Gebindeherstellung und -verwertung hinaus

können durch die Umstellung auf Großgebinde erfahrungsgemäß auch die Farbverluste über Rest-

anhaftungen an den Gebinden vermindert werden.
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4.2.2 Fallbeispiel A

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine Bogenoffsetdruckerei mit einem kleinen Schnell-

druckbereich. Es wird auf fünf Bogenoffsetdruckmaschinen mit insgesamt 14 Farbwerken produziert.

Die Farbversorgung erfolgte bislang ausschließlich aus 1- und 2,5 kg-Dosen, auf diese Weise wurde

eine Gesamtmenge von 5,9 t/a Bogenfarben beschafft. Die entleerten Gebinde wurden als

”Blechemballagen restentleert” entsorgt, und zwar in einer Menge von ca. 1 m3 /a.

Detailliertere Recherchen im Rahmen der Untersuchungen ergaben, daß ca. 5,1 t/a der eingekauften

Gesamtmenge auf die Skalenfarben und ca. 0,75 t/a auf die diversen Sonderfarben entfielen. Über

eine Recherche beim Farblieferanten konnten auch die Einzelmengen der vier Skalenfarben ermittelt

werden. Sie liegen zwischen 0,9 und 1,6 t/a.

Da ein Gebinde der oxidativ trocknenden Bogenoffsetfarben nicht länger als ca. drei Monate im An-

bruch sein sollte, ergab die vorstehend skizzierte Datenbasis, daß vermutlich für alle Skalenfarben

eine technisch sinnvolle Versorgung aus 200 l-Fässern erfolgen könnte. Allerdings wurden aufgrund

spezieller Produktionsanforderungen in der Vergangenheit vielfach unterschiedliche Farbqualitäten

(z.B. glänzend oder matt) verdruckt. Die betrieblich Verantwortlichen gehen jedoch davon aus, daß

sich hier eine Vereinheitlichung der eingesetzten Farbtypen erreichen läßt.

Die Umstellung auf die Großgebindeversorgung macht die Installation einer zentralen Farbzapfanlage

(bzw. eines ”Farbbrunnens”) zur Entnahme der Farbe aus den Fässern notwendig. Aufgrund der

räumlich eng zusammenliegenden Druckanlagen sind hieraus allerdings keine gravierenden Probleme

durch große Laufentfernungen im Produktionsalltag zu erwarten.

Rückrechnungen der Gutachter ergaben, daß bislang insgesamt ca. 900 kg/a Gebindeschrotte

anfielen 23. Durch die Umstellung könnte diese Menge auf ca. 500 kg/a reduziert werden 24. Kommen

Mehrweggebinde zum Einsatz, ließe sich der Schrottanfall sogar auf ca. 160 kg/a reduzieren 25, wobei

hier der überwiegende Anteil der verbleibenden Mengen durch die weiterhin in Kleingebinden

bezogenen Sonderfarben verursacht wird. Daneben ist davon auszugehen, daß bislang ca. 75 kg/a

Druckfarben als Restanhaftungen mit den Gebinden entsorgt wurden und daß sich dieser Farbverlust

durch die Umstellung um ca. 50% (d.h. um ca. 35 kg/a) reduzieren wird.

                                                     
23 Bei einem durchschnittlichen Gebindeeinsatz von 0,15 kg/kg Farbe für die Kleingebindeversorgung.
24 Bei einem Gebindeeinsatz von ca 0,075 kg/kg Farbe für die Großgebindeversorgung
25 Bei einem praxisüblichen Wert von ca. 10 Umläufen der Mehrweggebinde.
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Ökonomische Rahmenbedingungen

Da die Entsorgung der Gebindeschrotte bislang nur mit ca. 60 DM/m3 berechnet wurde (bzw. ca. 0,07

DM/kg), lassen sich positive ökonomische Effekte nur durch einen reduzierten Farbeinkaufspreis bei

der Großmengenversorgung erreichen. Diese sind jeweils Ergebnis konkreter Verhandlungen mit den

Farblieferanten, können aber in einer Größenordnung von ca. 0,50 DM/kg liegen. Diesen möglichen

Entlastungen stehen die Investitionskosten von ca. 16.000 DM entgegen. Falls sich die Reduzierung

des Farbeinkaufspreises wie oben angeführt durchsetzen läßt, amortisiert sich die Maßnahme inner-

halb von fünf Jahren.

Ökologische Effekte

Als wesentliche ökologische Effekte dieser Maßnahme lassen sich die Entlastung aller Umweltmedien

durch die reduzierten Primär- und Sekundärproduktionen von Verpackungsmaterialien benennen.

4.2.3 Fallbeispiel B

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine größere Zeitungsdruckerei. Wie im Zeitungsdruck üblich

erfolgt die Schwarzfarbenversorgung aus großen Vorratstanks, die über Tankzüge aufgefüllt werden.

Die sonstigen Farben werden aus 12,5- und 15 kg-Blechhobbocks direkt in die Farbkästen umgefüllt.

Da in den letzten Jahren die Farbigkeit in den produzierten Zeitungen deutlich zugenommen hat,

werden mittlerweile auch jeweils ca. 25 t/a der Skalenfarben (Cyan, Magenta und Gelb) in diesen Ein-

weggebinden bezogen.

In dieser Situation bietet sich die Umstellung des Skalenfarbenbezuges auf 1.000 kg-Mehrwegcontai-

ner an. Da im Bereich der “Farbküchen”, in denen die Farbkastenbefüllung erfolgt, keine Stellmög-

lichkeiten für derartige Großgebinde bestehen, ist allerdings die Installation von Farbpumpen und einer

entsprechenden Verrohrung notwendig, um die Farben aus dem Bereich des Rollenkellers auf die

Ebene der ”Farbküchen” zu fördern.

Durch diese Maßnahme können ca. 8.000 kg/a Gebindeschrotte vermieden werden. Die statt dessen

eingesetzten Mehrwegcontainer verfügen über sehr lange Nutzungsdauern von > 20 Jahren, so daß

die Materiallasten aus dieser Alternative nur sehr grob abgeschätzt werden können. Sie liegen jedoch



Branchengutachten Druckindustrie Teil B 45

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

deutlich unter 400 kg/a 26. Da die Mehrwegcontainer im Zeitungsbereich üblicherweise “Ton-in-Ton”

wiederbefüllt werden, kann durch die Umstellung der Farbversorgung auch der Farbverlust über die

Gebindeschrotte um ca. 100 kg/a reduziert werden.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Trotz Investitionskosten in Höhe von ca. 70.000 DM kann in diesem Fall eine Amortisation der Maß-

nahme innerhalb von zwei bis drei Jahren erreicht werden. Der wesentliche Beitrag zur Wirtschaftlich-

keit kommt auch hier durch die reduzierten Kosten im Farbeinkauf und den vermiedenen Farbverlust

über die Restanhaftungen an den Gebindeschrotten zustande. Die vermiedenen Schrottentsor-

gungskosten selbst (in diesem Fall ca. 0,26 DM/kg) sind dagegen weitgehend zu vernachlässigen.

Ökologische Effekte

Als wesentliche ökologische Effekte dieser Maßnahme lassen sich die Entlastung aller Umweltmedien

durch die reduzierten Primär- und Sekundärproduktionen von Farben und Verpackungsmaterialien

benennen.

4.2.4 Fallbeispiel C

Technische Rahmenbedingungen

In diesem Betrieb werden auf zwei großformatigen Bogenoffsetmaschinen und auf einer Tiefdruck-

anlage Verpackungen bedruckt.

Die betrieblichen Datenübersichten wiesen für den Bogenoffsetbereich den Einsatz von ca. 55 t/a

Druckfarben aus, so daß sich auch hier die Frage nach dem Einsatz größerer Gebinde stellte, da

Druckfarben bislang ausschließlich in 1- und 2,5 kg-Vakuumdosen bezogen werden.

Eine Recherche in den Verkaufsstatistiken der Farblieferanten ergab allerdings das nachfolgende Bild:

Von der Gesamtmenge der Druckstoffe handelt es sich bei ca. 48.000 kg um Drucklacke, die in

500 kg-Kunststoffmehrweg-Containern bezogen werden. Bei den ca. 8.800 kg eigentlichen Druck-

farben handelt es sich um nur ca. 1.700 kg Skalenfarben (schwarz, cyan, magenta und gelb) und um

                                                     
26 Abschätzung über durchschnittliche Umlaufzahlen und Materialgewichte von Farbcontainern.
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ca. 7.100 kg Sonderfarben. Hieraus ergibt sich, daß es keine Farben gibt, die regelmäßig in Mengen

bezogen werden, die eine technisch sinnvolle Versorgung in 200 l-Fässern erlauben würden 27.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Der alternativ denkbare Einsatz einer Farbmischanlage, die ihrerseits aus 200 l-Fässern gespeist wird

und die die innerbetriebliche Mischung der verschiedenen Sonderfarben ermöglichen würde, wurde

nicht weiter geprüft. Angesichts eines notwendigen Investitionsvolumens von > 200.000 DM und zu-

sätzlichen Personalkosten zur Farbmischung würden hier die Grundprinzipien einer ökonomischen

Verhältnismäßigkeit sehr deutlich verletzt.

Ökologische Effekte

Da in diesem Fall keine Umstellungsempfehlung ausgesprochen wurde, werden sich hier keine unmit-

telbaren Umweltentlastungen ergeben.

4.3 Substitution leichtsiedender Reinigungsmittel durch höher- und
hochsiedende Mittel

4.3.1 Beschreibung der Maßnahme und der betriebspezifischen Informationen

Beim Einsatz leichtsiedender A I- und A II-Reinigungsmittel bei der Offsetmaschinenreinigung ver-

dunsten die überwiegenden Mengenanteile in die Raumluft des Drucksaals 28. Diese diffusen VOC-

Emissionen sind sowohl unter dem Aspekt ihres klimaverändernden Potentials als auch unter dem

Aspekt des Arbeitsschutzes problematisch. Als Alternative bieten sich höher- (A III-Mittel) und hoch-

siedende (Flammpunkt > 100°C) Reinigungsmittel an, mit denen zumindest an neuen Druckmaschinen

sämtliche Reinigungsarbeiten ausgeführt werden können. Bei älteren Druckaggregaten sind teilweise

maschinentechnische Besonderheiten zu berücksichtigen, die für einzelne Reinigungsarbeiten

weiterhin den Einsatz von Leichtsiedern erfordern.

                                                     
27 Die Detailauswertung der Farbbezüge ergab, daß einzelne Sonderfarbtöne im Bezugsjahr in Mengen von >1t/a

verdruckt wurden. Die Vergleichsbetrachtung für das Vorjahr zeigte aber, daß es sich hierbei um Singularitäten
aufgrund spezieller Aufträge handelte, die nicht als ”regelmäßig wiederkehrend” einzustufen sind.

28 Exakte Massenbilanzierungen werden in Kürze als Ergebnis von Untersuchungen der FOGRA im Rahmen eines VOC-
Projektes des Bundesverbandes Druck veröffentlicht werden.
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Rechtlicher Rahmen für Maßnahmen im Bereich der Substitution leichtflüchtiger Lösemittel sind im

wesentlichen das Substitutionsgebot gemäß §§ 16 und 17 der [GEFAHRSTOFFVERORDNUNG 1990] sowie

der Entwurf zur [EU-VOC-RICHTLINIE 1994].

Eine solche Substitution verändert sowohl die Austragspfade als auch die Verbrauchsmengen: A III-

und hochsiedende Lösemittel verdunsten kaum oder gar nicht. Sie verbleiben länger in den Putzlappen

und können wesentlich sparsamer dosiert werden. Auch aufgrund der höheren spezifischen

Farblösekraft - insbesondere von Mitteln mit Anteilen vegetabiler Ester - kommt es bei der Gummituch-

und Farbwerksreinigung zu Minderverbräuchen.

Bei flüssigen Lösemittelresten, die auch bei höher- bzw. hochsiedenden Lösemitteln als Rückstände

insbesondere aus automatischen Gummituchwaschanlagen auf Bürstenbasis, aus Teilewaschanlagen,

aber auch aus Handwaschbehältern anfallen, kann es zu einer Kompensation der Minderverbräuche

durch die verringerte Verdunstungsrate kommen, so daß hier die Abfallmengen konstant bleiben bzw.

sich leicht erhöhen.

Die unterschiedlichen umweltrelevanten Effekte

- Verringerung der Raumluftbelastung,

- Verringerung der Einsatzmengen,

- ggf. leicht erhöhter Anfall flüssiger Rückstände und

- ggf. Verringerung der Putzlappenmengen bei gleichzeitig höherer spezifischer Beladung dieser

Putztücher,

müssen auf Basis der konkreten betrieblichen Daten aus der Einführungsphase quantifiziert werden,

um eine Aussage über den Gesamteffekt treffen zu können.

4.3.2 Fallbeispiel A

Technische Rahmenbedingungen

Bei dem Betrieb handelt es sich um ein Unternehmen mit Endlosdruck und Bogenoffsetdruckmaschi-

nen. Es werden fünf Endlosmaschinen mit 21 und sieben kleinformatige Bogenmaschinen mit 13

Farbwerken eingesetzt. Lediglich an zwei neueren Bogenoffsetmaschinen sind automatische Wasch-

anlagen für Gummitücher und Farbwalzen installiert, an allen anderen Maschinen wird ausschließlich

manuell gereinigt.
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In der Maschinenreinigung wurden in der Untersuchungsperiode insgesamt 6.770 l/a eingesetzt, davon

waren 36% Mittel der VbF-Klasse A I, 63% A II-Mittel und 1,3% Hochsieder. Der Abgleich mit den

verdruckten Farbmengen ergab, daß der spezifische Reinigungsmittelverbrauch mit ca. 3.000 l/t

Druckfarbe im Bogenoffsetdruck und mit ca. 2.000 l/t Druckfarbe im Endlosbereich jeweils deutlich

über dem Branchendurchschnitt vergleichbarer Anlagen ( ca. 1.200 l/t) lag.

Sowohl diese Mengenauffälligkeiten als auch der Einsatz von fast 100% leichtsiedender Reinigungs-

mittel erfordern umgehend Optimierungsmaßnahmen. Aus diesen Gründen wurden sowohl eine

Substitution durch höhersiedende Reinigungsmittel als auch eine gezielte Bestandsaufnahme der

bestehenden Reinigungspraxis als VVV-Maßnahmen empfohlen.

Da der Einsatz hochsiedender Mittel (FP > 100°C) erfahrungsgemäß auf größere Akzeptanzprobleme

bei den Beschäftigten sowie z.T. auf maschinentechnische Probleme bei den älteren Druckaggregaten

treffen kann, wurde empfohlen, zunächst flächendeckend auf den Einsatz von A III-Mitteln umzu-

steigen.

Ausnahmeregelungen für den unvermeidbaren weiteren Einsatz von A II-Mitteln aufgrund maschinen-

technischer Besonderheiten sind vorab klar zu definieren (z.B. in Form von Arbeitsanweisungen für die

Reinigung eindeutig beschriebener Maschinenteile) und zu quantifizieren. Auf dieser Basis können

entsprechende Leichtsiederbudgets festgesetzt werden, deren Mengenüberschreitung begründungs-

pflichtig sein sollte.

Neben der Substitution des Reinigungsmittels ist natürlich auch die Handhabungspraxis zu prüfen,

denn die Mengenauffälligkeiten sind nur zum kleinen Teil mit dem Leichtsiedereinsatz zu begründen.

Zu diesem Zweck wurde empfohlen, im Rahmen der Testphase der neuen Reinigungsmittel eine be-

grenzte Vollerfassung der Einsatzmengen für die verschiedenen Reinigungsaktivitäten an einer oder

mehreren Maschinen durchzuführen. Es sind für einen Zeitraum von zwei Wochen sämtliche Reini-

gungsmittelmengen, aufgegliedert nach den Haupteinsatzbereichen:

• Gummituchreinigung mit der Hand

• Gummituchreinigung mit Waschanlage

• Farbwalzenreinigung

• Farbkastenreinigung

• sonstige Maschinenreinigung mit der Hand
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sowie die entstehenden Entsorgungsmengen an Putztüchern, flüssigen Resten und Farbschlämmen

zu dokumentieren. Basierend auf dieser Vollaufnahme kann gemeinsam mit den Mitarbeitern an den

Maschinen gezielt die Verbrauchsreduzierung oder Handhabungsveränderung bei bestimmten Rei-

nigungsaktivitäten diskutiert und in entsprechenden Arbeitanweisungen niedergelegt werden.

Da bei Berücksichtigung der Maschinenkonstellation und der Auftragsstruktur in beiden Druckberei-

chen spezifische Reinigungsmittelverbräuche von < 1.300 l/t erreichbar sein sollten, ergibt sich bei

Umsetzung der Maßnahmen ein absolutes Reduzierungspotential von ca. 2.800 l/a bzw. von ca. 40%.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Als wesentliche ökonomische Effekte sind die reduzierten Mengenverbräuche auf der einen und die

höheren Preise für die neuen Reinigungsmittel auf der anderen Seite zu benennen. Während bei A I-

/A II-Mitteln von ca. 2,- DM/l ausgegangen werden kann, liegen A III-Mittel bei 3,5 bis 4,- DM/l. D.h.,

daß bei den angenommenen Reduzierungszielen kein signifikanter wirtschaftlicher Effekt entsteht. Die

zusätzlichen organisatorischen Aufwendungen während der Umstellungsphase für die Mengenbilan-

zierung und die Mitarbeiterunterweisungen sind nicht belastbar quantifizierbar.

Ökologische Rahmenbedingungen

Die ökologische Bewertung zeigt insbesondere signifikante Entlastungen im Luftpfad, während die

Auswirkungen auf die anderen Pfade nicht vorab pauschal beschrieben werden können. Sie sind ge-

genüber der Entlastung im Luftbereich allerdings mit Sicherheit von deutlich untergeordneter Bedeu-

tung.

4.3.3 Fallbeispiel B

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine größere Zeitungsdruckerei, die im Lohnauftrag diverse

regionale und überregionale Zeitungen druckt.

Die Situation im Bereich der Maschinenreinigung läßt sich zusammenfassend wie folgt skizzieren:
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• Die eingesetzte spezifische Reinigungsmittelmenge liegt mit ca. 300 l/t deutlich über dem

Branchendurchschnitt 29.

• Bislang werden außerdem ausschließlich Reinigungsmittel der VbF-Klasse A II eingesetzt.

• Von den bei den Reinigungsprozessen anfallenden flüssigen Rückständen wird ein Teil (ca.

10 t/a) in einer betriebsinternen Destillationsanlage zurückgewonnen. Die Restmenge von der-

zeit ca. 35 t/a wird einer Verbrennung in einer nicht näher benannten Anlage zugeführt.

Diese Situation ist sowohl unter ökonomischen als auch unter ökologischen Aspekten unbefriedigend.

Aus Gründen des Arbeits- und Immissionsschutzes ist kurzfristig eine Substitution des leichtflüchtigen

Reinigungsmittels erforderlich, während unter dem Blickwinkel der Ökonomie sowie der Ressourcen-

schonung insbesondere auch eine Mengenreduktion notwenig ist. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine

Veränderung des bestehenden Reinigungskonzeptes durchzuführen.

Zentraler Bestandteil einer derartigen Neukonzeption ist der Einsatz eines höhersiedenden Reini-

gungsmittels. Da Praxiserfahrungen aus Umstellungsprozessen in anderen Druckhäusern zeigen, daß

zu große Veränderungen der Reinigungsmitteleigenschaften zu Handhabungs- und Akzeptanz-

problemen bei den Mitarbeitern führen können, wird von den Gutachtern konkret eine ”flächen-

deckende” Umstellung auf ein höhersiedendes (FP > 70°C) A III-Mittel empfohlen. Für alle Reini-

gungsoperationen an den installierten Druckmaschinen können derartige Mittel mit geringerer Verdun-

stungsrate eingesetzt werden.

Wie bereits angeführt, sind insbesondere die Auswirkungen auf die Verbrauchsmengen stark von der

Handhabungspraxis abhängig. Aus diesem Grunde kommt der Schulung der Mitarbeiter über den ver-

änderten Umgang mit den neuen Reinigungsmitteln gerade in einer Zeitungsdruckerei mit ihrem ver-

gleichsweise hohen Mitarbeiterstamm große Bedeutung zu. Reinigungsmittel der A III-Klasse müssen

aufgrund ihrer geringeren Flüchtigkeit und Viskosität unbedingt sparsamer eingesetzt werden. Kommt

stattdessen das Prinzip "Viel hilft viel" zum Einsatz, kann es zu Verölungen der Maschinenteile und

entsprechenden Druckproblemen kommen. Solche Probleme können die Akzeptanz bei den Mit-

arbeitern im Drucksaal nachhaltig beeinträchtigen.

Um den konstatierten Verbrauchsmengenauffälligkeiten Rechnung zu tragen, sollte die Reinigungs-

mittelsubstitution über die Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter hinaus von der Erstellung von Men-

genbilanzen begleitet werden.

                                                     
29 Nach Erhebungen von FOGRA/Ökopol sind bei Zeitungsdruckereien vergleichbarer Größe, Produktstruktur und

Maschinenausstattung Werte < 150 l/t die Regel.
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Auf Basis der ermittelten Verbrauchswerte wäre auch zu prüfen, ob der Einsatz gekapselter Teile-

waschanlagen gegenüber der derzeit praktizierten manuellen Teilereinigung sparsamer ist.

Als weiterer nachfolgender Teilschritt der Optimierungsbemühungen wäre die Frage der Regeneration

der anfallenden flüssigen Reinigungsrückstände zu untersuchen. Die derzeit installierte Destilla-

tionsanlage ist in der Lage, auch A III-Mittel zu verarbeiten. Allerdings ist diese Anlage vor dem

Hintergrund des heutigen Mengengerüstes von der Kapazität her nicht ausreichend, um alle

regenerationsfähigen Teilströme aufzuarbeiten. Auf Basis der realen Verbrauchsmengen nach einer

Anlaufzeit von z.B. einem Jahr sollte deshalb ggf. eine weitere Investition in diesem Bereich in Betracht

gezogen werden.

Da bei höhersiedenden Reinigungsmitteln und erhöhten Wasseranteilen in den Rückständen, wie dies

im Zeitungsbereich üblich ist, unter dem Gesichtspunkt des Energiebedarfes die Destillation immer

ungünstiger wird, kommt hier insbesondere der Einsatz einer Filtrationsanlage in Betracht. Eine

weitere Prüfung einer derartigen Investititon kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sinnvoll durchgeführt

werden.

Werden durch die skizzierten Maßnahmen branchenübliche Verbrauchswerte erreicht (≤ 150 l/t), so

könnte ein Reduzierungspotential von ca. 55.000 l/a bzw. 50% erreicht werden.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Als wesentliche ökonomische Effekte sind die reduzierten Mengenverbräuche auf der einen und die

höheren Preise für die neuen Reinigungsmittel auf der anderen Seite zu benennen. Während bei A I-

/A II-Mitteln von ca. 2,- DM/l ausgegangen werden kann, liegen A III-Mittel bei 3,5 bis 4,- DM/l. In Ab-

hängigkeit von den konkret eingesetzten Mitteln und dem tatsächlich erreichten Reduzierungsgrad

sind somit ggf. siginifikante ökonomische Effekte (≤ ca. 25.000 DM/a) erreichbar. Die zusätzlich not-

wendigen organisatorischen Aufwendungen während der Umstellungsphase für die Mengenbilanzie-

rung und die Mitarbeiterunterweisungen sind nicht belastbar quantifizierbar.

Ökologische Rahmenbedingungen

Die ökologische Bewertung zeigt insbesondere signifikante Entlastungen im Luftpfad, während die

Auswirkungen auf die anderen Pfade nicht vorab pauschal beschrieben werden können. Sie sind ge-

genüber der Entlastung im Luftbereich mit Sicherheit von deutlich untergeordneter Bedeutung.
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4.3.4 Fallbeispiel C

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb werden u.a. auf zwei großformatigen Bogenoffsetmaschinen Verpackungen be-

druckt.

Der Reinigungsmitteleinsatz liegt hier mit ca. 630 l/t Druckfarbe in einem für Bogendruckbetriebe sehr

günstigen Bereich. Aufgrund der Verwendung leichtsiedender Reinigungsmittel und dem Einsatz von

Tuchbahnreinigungsanlagen kommt es neben den hoch farbhaltigen Rakelschlämmen nicht zum Anfall

flüssiger Rückstände aus dem Maschinenreinigungsbereich. Die Verwendung von 100%

leichtsiedenden Reinigungsmitteln (A I und A II) erfordert aus Gründen des Arbeits- und Emissions-

schutzes umgehende Substitutionsmaßnahmen in Richtung auf A III-Reinigungsmittel.

Bei den gegebenen sehr niedrigen Verbrauchsmengen, die einerseits auf den hohen Automatisie-

rungsgrad der Wascheinrichtungen an den Maschinen und zum anderen auf die reduzierte Zahl der

Umwaschungen aufgrund der vergleichsweise hohen Druckauflagen zurückzuführen sind, werden sich

durch die Umstellung des Reinigungskonzeptes nur geringe Verbrauchsmengenreduzierungen

erreichen lassen. Die Austragspfade der Reinigungsmittel werden sich vom Luftpfad auf den Putz-

tuchpfad (bzw. auf die Tuchbahnen der Gummituchwaschanlagen) verlagern.

Ökonomische Effekte

Da mit der Reinigungsmittelumstellung nur geringe Mengeneffekte einhergehen, wird es vermutlich zu

einer geringfügigen Kostensteigerung im Bereich der Reinigungsmittel kommen. Die Verlagerung der

Reinigungsmittelausträge auf den Abfallpfad wird dagegen weitgehend ohne Kosteneffekte erfolgen,

da weder für die Mehrweglappen noch für die Tuchbahnen eine Verwiegung durchgeführt wird,

sondern vielmehr stückzahl- bzw. volumenbezogene (Entsorgungs-)Abrechnungen vorgenommen

werden.

Ökologische Effekte

Die ökologische Bewertung zeigt insbesondere signifikante Entlastungen im Luftpfad, während die

Auswirkungen auf die anderen Pfade nicht vorab pauschal beschrieben werden können. Sie sind ge-

genüber der Entlastung im Luftbereich mit Sicherheit von deutlich untergeordneter Bedeutung.



Branchengutachten Druckindustrie Teil B 53

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Ökopol GmbH / B.A.U.M.-Consult GmbH
Beratungsprogramm zur Reststoffvermeidung und -verwertung Stand: April 1997

4.4 Vermeidung bzw. Zuführung zu höherwertigen
Verwertungsmöglichkeiten von Kunststoffen mit schädlichen
Anhaftungen

Ein typisches Abfallproblem in Druckereien sind mit Druckfarben oder anderen Hilfsstoffen verunrei-

nigte Kunststoffolien und Kunststoffbehälter aus den verschiedenen Betriebsbereichen. Im folgenden

werden einige betriebliche Beispiele für Probleme und Lösungsansätze zu diesem Themenkomplex

dargestellt.

4.4.1 Fallbeispiel A

Technische Rahmenbedingungen

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eine mittelständische Verpackungsdruckerei, die im Bogen-

druckverfahren produziert.

Verschiedene gemischte farb- und lösemittelverunreinigte Abfälle, insbesondere Kunststoffolien und

Kunststoffgebinde, werden als “nicht ausgehärtete Lackierereiabfälle” entsorgt. Eine derartige

“Sonderabfall-Restfraktion” kann durchaus sinnvoller Bestandteil eines Druckereientsorgungskon-

zeptes sein [AHRENS A., JEPSEN D., 1995]. Bei detaillierter Untersuchung konnten für zwei Teil-

fraktionen geeignetere Entsorgungswege gefunden werden. Es handelt sich dabei zum einen um

10 kg-Farbgebinde aus Polypropylen mit Restfarbanhaftungen. Derartige Gebinde können durch ein-

faches Ausspachteln in den Zustand “spachtelrein, restentleert” gebracht und als Verpackungsabfall

den entsprechenden Verwertungssystemen der Farbhersteller zugeführt werden. Daneben kann auf

die Kunststoff-Inlets aus den 200 kg-Farbgebinden ohne Einbußen der Einsatztauglichkeit verzichtet

werden. Die beiden in ihrer Wirkung ähnlichen Maßnahmen werden im folgenden kurz dargestellt.

Maßnahme I: Vermeidung farbverunreinigter Inlets durch Einsatz inletfreier Gebinde

Bislang war ein Großteil der angelieferten 200 l-Mehrwegfässer für die Farbversorgung mit einem

Kunststoff-Inlet ausgestattet. Nach der Entleerung der Fässer verblieben diese farbverunreinigten

Kunststoffinlets als entsorgungsbedürftiger Abfall im Betrieb. Üblicherweise bieten die Farbhersteller

auch den Vertrieb von Fässern ohne Inlet an. Neben dem vermiedenen Inletabfall wird auch die Farb-

restentstehung reduziert. Die inletfreien Gebinde lassen sich besser restentleeren, da sich keine Falten

mit Farbresten bilden können 30.

                                                     
30 Noch gravierender ist das Problem der Farbrestentstehung beim allerdings vergleichsweise seltenen Einreißen eines

Inlets während des Auspressens der Fässer.
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Maßnahme II: Direkte Zuführung restentleerter Farbgebinde zur Gebindeverwertung

Farbgebinde ohne schädliche Restinhalte fallen unter die Regelungen der Verpackungsverordnung

und können somit an die Rücknahme- bzw. Verwertungssysteme der (Farb-)Hersteller abgegeben

werden. Das Kriterium “ohne schädliche Restinhalte” ist erfüllt, wenn die Gebinde tropfrei und spach-

telrein sind. Eine exakte Quantifizierung der Höchstgrenze an Farbrestanhaftungen liegt allerdings

nicht vor 31.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Maßnahme I: Vermeidung farbverunreinigter Inlets durch Einsatz inletfreier Gebinde

Die Beschaffung von Fässern ohne Inlets ist in der Regel ohne Mehrkosten gegenüber den derzeit

verwendeten Fässern möglich. Die Maßnahme ist bei gleichem Beschaffungspreis aufgrund des ver-

ringerten Abfallanfalls für den Betrieb unmittelbar wirtschaftlich.

Maßnahme II: Direkte Zuführung restentleerter Farbgebinde zur Gebindeverwertung

Die Farbhersteller haben ihre Rücknahmepflichten aus der Verpackungsverordnung wahrgenommen,

indem sie ein entsprechendes Rücknahmesystem mit regionalen Annahmestellen aufgebaut haben.

Diese GEBR-Partnerbetriebe nehmen restentleerte Farbgebinde zu einem definierten Kostensatz

entgegen. Eine entsprechende Kostenvergütung erhalten die Druckbetriebe bereits als Preisnachlaß

von ca. 1 DM/kg beim Farbeinkauf. Da diese Vergütung unabhängig vom Entsorgungsweg der ent-

leerten Gebinde gewährt wird, resultiert hieraus allerdings kein ökonomischer Anreiz für Abfallerzeu-

ger, eine Entsorgung über das GEBR vorzunehmen.

Ein positiver ökonomischer Effekt ergibt sich für den Betrieb im konkreten Fall allerdings aus der

Preisdifferenz zwischen der bislang gewählten “Sonderabfall”- Entsorgung und den Kosten für die

Zuführung zu einer Kunststoffverwertung. Wurden bislang ca. 3.000 DM/t gezahlt, betragen die Kosten

für die Zuführung zur Kunststoffverwertung nur noch ca. 100 DM/t, solange die Anhaftungen kleiner als

5% des Verpackungsgewichtes liegen 32. Der notwendige Entleerungsgrad läßt sich bei der normalen

Farbentnahme ohne zusätzlichen Handhabungsaufwand erreichen.

                                                     
31 Einige Landesabfallgesetze (z.B. Niedersachsen) schreiben eine Restentleerung bis auf 0,1% des ursprünglichen

Füllvolumens vor. Eine Überprüfung dieses etwas theoretischen Entleerungsziels zeigte für Blechemballagen jedoch,
daß sich aus den Verwertungsprozessen für Weißblechschrotte ein maximaler Farbrestinhalt von ca. 5% des
Gebindegewichtes bzw. 1-2% des ursprünglichen Füllvolumens begründen läßt. [Vgl. hierzu Ökoreg/Ökopol, 1995].
Dieser in der Praxis gut erreichbare Wert kann als Basis für Diskussionen zwischen Erzeugern, Entsorgern und
Überwachungsbehörden für Metallemballagen herangezogen werden. Für Kunststoffarbgebinde liegen vergleichbare
Untersuchungsergebnisse bislang nicht vor.

32 Dieses Entleerungsziel wurde dem Betrieb von einem Entsorger benannt.
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Die Maßnahme ist somit unmittelbar wirtschaftlich. Der Gesamteinsparungsbetrag kann zum der-

zeitigen Zeitpunkt nicht ausgewiesen werden, da bislang keine getrennte Mengenerfassung der Kunst-

stoffgebinde erfolgte.

Ökologische Rahmenbedingungen

Maßnahme I: Vermeidung farbverunreinigter Inlets durch Einsatz inletfreier Gebinde

Vor der Wiederbefüllung mit oxidativ-trocknenden Farben müssen die Mehrwegfässer ohne Inlet

gereinigt werden. Bei den Farbherstellern sind zu diesem Zweck Reinigungsanlagen installiert, die

hinsichtlich des Hilfsstoffeinsatzes und der Abluft- oder Abwasserbelastungen (je nach Reinigungs-

verfahren) optimiert sind. Derartige Reinigungen werden in der Praxis auch bei den Fässern mit Inlet

häufig durchgeführt.

Die orientierende ökologische Prüfung zeigte eine positive Auswirkung der Maßnahme auf den

Abfallanfall, der keine oder nur geringe Zusatzbelastungen des Wasser- oder Luftpfades gegen-

überstehen können.

Maßnahme II: Direkte Zuführung restentleerter Farbgebinde zur Gebindeverwertung

Kunststoffarbgebinde werden gemeinsam mit anderen Polypropylen-Abfällen verschiedensten Ver-

wertungswegen zugeführt. Aus diesem Grunde ist es problematisch, im Rahmen dieser Untersuchung

die jeweiligen Auswirkungen und ggf. Belastungsrisiken einzelner Verwertungswege zu bewerten. Es

wird jedoch davon ausgegangen, daß die Verwertung in immissionsschutzrechtlich genehmigten

Anlagen erfolgt und damit von einer Schadlosigkeit ausgegangen werden kann.

Unter den benannten Einschränkungen zeigt der orientierende ökologische Vergleich der Kunst-

stoffverwertung mit der bislang durchgeführten Sonderabfallverbrennung Umweltentlastungen in al-

lerdings geringem Ausmaß, da die Gebinde voraussichtlich nur der rohstofflichen PP-Verwertung zu-

geführt werden.

Abschließende Beurteilung

Beide Maßnahmen führen insbesondere zu relevanten ökonomischen Entlastungen, während die

ökologischen Wirkungen geringer sind. Sie wurden in Abstimmung mit den Entsorgern des Unter-

nehmens kurzfristig realisiert.
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4.4.2 Fallbeispiel B

Bei den Beratungen dieses Betriebes zeigte sich, daß im hausmüllähnlichen Gewerbeabfall größere

Mengen von Kunststoffgebinden mit schädlichen Verunreinigungen enthalten waren. Diese Kunst-

stoffgebinde fielen als nicht-restentleerte Verpackungen von Hilfs- und Betriebsstoffen insbesondere

im Bereich der Druckvorstufe (Fixier- und Entwicklerbadkonzentrate) an. Bei derartigen Gebinden

handelt es sich eindeutig um Sonderabfälle, die nicht gemeinsam mit den hausmüllähnlichen Ge-

werbeabfällen entsorgt werden dürfen. Als Verbesserungsmaßnahme zur Beendigung dieses rechtlich

problematischen IST-Standes wurde die Vermeidung dieses Sonderabfallanfalls durch eine Rest-

entleerung der Gebinde empfohlen.

Maßnahme I: Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden

Insgesamt handelt es sich jährlich um ca. 60 Stck. derartiger 12,5- und 15 l-Gebinde. D.h., in Frage

steht ein Entsorgungsvolumen von ca. 0,8 m3/a bzw. eine Entsorgungsmasse von ca. 20 kg/a. Um

eine vollständige Restentleerung zu erreichen, ist ein Ausspülen dieser Gebinde notwendig. Damit im

Zuge dieser Restentleerung nicht zusätzliche Abfall- oder Abwassermengen entstehen, wurde das

folgende Vorgehen empfohlen:

1. Für den Badansatz wird das Chemikalienkonzentrat zunächst nur mit z.B. 50% der angegebe-

nen Wassermenge verdünnt.

2. Nun wird der Behälter mit Frischwasser gespült, das Spülwasser wird zum Badansatz gegeben.

3. Erst nach Restentleerung des Gebindes wird der Badansatz auf die Anwendungskonzentration

verdünnt.

Mit diesem Vorgehen kann sichergestellt werden, daß die gesamte Chemikalienmenge für den Bad-

ansatz verwendet wird und das angegebene Verdünnungsziel sicher erreicht wird.

Maßnahme II: Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz

Als weitergehende Maßnahme wurde auch der Einsatz von Trockenchemikalien untersucht. Der Effekt

dieser Maßnahme sind um den Faktor ca. 2-5 kleinere Verpackungseinheiten (Volumen/Gewicht) und

damit auch entsprechend kleinere Verpackungsabfallmengen.

Zur Vermeidung möglicher neuer Arbeitsschutzprobleme durch Staubbelastungen bei pulverförmigen

Fotochemikalien wurde von den Gutachtern allerdings nur der Einsatz von Chemikaliengranulaten

geprüft. Zumal bei Granulaten über einfaches Ausschütten eine ausreichende Restentleerung sicher-

gestellt wird. Zum Badansatz ist bei diesen Trockenchemikalien allerdings eine zusätzliche Ver-

rühreinheit notwendig.
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Ökonomische Rahmenbedingungen

Maßnahme I: Optimierung der Restentleerung von Kunststoffgebinden

Durch diese Handhabungsänderung können sowohl eine effizientere Chemikaliennutzung als auch

deutliche Entsorgungskostensenkungen erfolgen. Der betriebswirtschaftliche Effekt der genutzten

Restchemikalien ist allerdings schwer zu beziffern und im Bereich der Entsorgung stellt sich das Pro-

blem, daß bei der vorschriftsgemäßen getrennten Entsorgung der schadstoffbehafteten Emballagen

(AS 57127) die Kosten für Handling, Transport, Deklaration und ggf. Behältermiete die reinen Ent-

sorgungskosten deutlich übersteigen würden 33. Es ist jedoch davon auszugehen, daß jährliche Ko-

sten von > 300 DM entstehen würden. Die Zuführung der restentleerten Kunststoffgebinde zur DSD-

Verwertung ist am Standort des Unternehmens dagegen kostenlos möglich. Es kann somit in jedem

Fall von ihrer Wirtschaftlichkeit ausgegangen werden.

Maßnahme II: Verwendung von Trockenchemikalien für den Badansatz

Trockenchemikalien sind, bezogen auf die Wirksubstanzmengen, zum gleichen oder geringeren Preis

erhältlich wie traditionelle Flüssigchemikalien. Für den Badansatz ist eine zusätzliche Verrühreinheit

notwendig, die bei der gesonderten Beschaffung etwa DM 3.000 kostet und damit eine

Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ausschließt.

Ökologische Rahmenbedingungen

Durch beide Maßnahmen kann eine Entlastung des Abfallpfades erreicht werden. Unter der Annahme

einer hochwertigen Verwertung der sauberen, restentleerten Kunststoffemballagen können darüber

hinaus kleinere Reduzierungen der Gesamtenergiebelastungen angenommen werden.

Abschließende Beurteilung

Während die Maßnahme I unmittelbar zur Umsetzung empfohlen werden konnte, wird die Maß-

nahme II beim gegebenen Mengengerüst als ökonomisch nicht sinnvoll durchführbar eingestuft.

                                                     
33 Bei der derzeitigen Entsorgung über den hausmüllähnlichen Gewerbeabfall der volumenbezogen abgerechnet wird,

fallen Kosten von ca. 150 DM/a an.
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4.4.3 Fallbeispiel C

Bei diesem Betrieb fallen derzeit ca. 1,4 t/a entsorgungsbedürftiger Filmmaterialien an. Eine Überprü-

fung der Einkaufsmengen ergab, daß lediglich ca. 0,4 t/a Filmaterialien eingesetzt werden. Diese er-

hebliche Input-Output-Differenz läßt sich nach Augenscheinnahme vermutlich über den sehr hohen

Anteil an gemeinsam mit den Filmen entsorgten Montagefolien erklären.

Normalerweise sollen die montierten Filmvorlagen vor der Entsorgung demontiert werden. Während

das Filmaterial dann unter der AS 57116 in die Altfilmentsorgung (mit einer Restsilbernutzung bei der

Degussa) gelangt, sollen die Montagefolien gemeinsam mit den übrigen Kunststoffolien ohne

schädliche Restanhaftungen unter der AS 57129 einer Kunststoffsortierung und -verwertung zugeführt

werden.

Um in dieser Situation eine Verbesserung zu erreichen, wurde von den Gutachtern einerseits eine

stichprobenartige Kontrolle der Abfallsammelbehälter und andererseits deren zeitlich begrenzte Ver-

wiegung empfohlen. Denn möglicherweise sind die aufgedeckten Differenzen zumindest zum Teil auch

auf die Anwendung falscher Dichte-Umrechnungsfaktoren beim Entsorger zurückzuführen 34.

Sollte diese vertiefende Recherche die ungenügende Demontage der Vorlagen bestätigen, so wäre

hier über entsprechende Unterweisungen der Mitarbeiter Abhilfe zu schaffen.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Die Maßnahme ist mit geringem organisatorischen Aufwand durchführbar. Es fallen somit keine rele-

vanten Kosten an. Auf der anderen Seite können allerdings auch keine Einsparungen erzielt werden,

da sowohl Altfilme als auch Kunststoffolien derzeit kostenlos entsorgt werden können.

Ökologische Rahmenbedingungen

Eine ungenügende Trennung der PP-Montagefolien von den Altfilmen auf Polyesterbasis führt dazu,

daß für beide Materialien eine höherwertige Kunststoffverwertung behindert wird. Faktisch wird das

PP-Material derzeit mit den Filmen einer einfachen energetischen Nutzung zugeführt. Die

ökologischen Entlastungen der Abfalltrennung insbesondere im Energiebereich sind allerdings von der

konkreten Art der Kunststoffverwertung abhängig.

                                                     
34 Die Recherche bei verschiedenen Entsorgern im Rahmen der Gesamtuntersuchung zeigt, daß vielfach (immer noch)

keine Verwiegung der Abfallbehälter erfolgt, sondern mit Dichte-Umrechnugsfaktoren die Massen “geschätzt” werden.
Dies führt naturgemäß insbesondere bei den Leichtfraktionen zu gravierenden “Graubereichen”.
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Anhang I
Stoffstromerhebung in der Druckvorstufe

Bogen I - Plattenentwicklung

Plattenentwickler-Maschine:............................................................

Untersuchungs-Periode: ............................ bis ...............................

Entwicklerbad - letzter Neuansatz am: ............................................

Datum Vorlagebehälter

nachgefüllt [ l ]

Ablaufbehälter

entsorgt [ l ]

Spülwasser

Zählerstand
zu Periodenbeginn:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
bei Periodenende:

Summe: Summe: Summe:

Anzahl der belichteten / entwickelten Platten in der Periode: ..................Stück
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Stoffstromerhebung in der Druckvorstufe

Bogen II - Filmentwicklung

Filmentwickler-Maschine:.................................................................

Untersuchungs-Periode: ............................ bis ...............................

Entwicklerbad - letzter Neuansatz am: ............................................

Datum Vorlagebehälter

nachgefüllt [ l ]

Ablaufbehälter

entsorgt [ l ]

Spülwasser

Zählerstand
zu Periodenbeginn:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
bei Periodenende:

Summe: Summe: Summe:
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Stoffstromerhebung in der Druckvorstufe

Bogen III - Filmbelichtung

Untersuchungs-Periode: ............................ bis ...............................

Filmbelichter I:............................... Filmbelichter II:...............................
Filmlänge zu Periodenbeginn: Filmlänge zu Periodenbeginn:

neue Filmrolle

à .........m Lauflänge eingesetzt am

neue Filmrolle

à .........m Lauflänge eingesetzt am

1. Datum

2. Datum

3. Datum

4. Datum

5. Datum

6. Datum

7. Datum

8. Datum

9. Datum

Filmlänge bei Periodenende: Filmlänge bei Periodenende:

Summe Filmverbrauch in Metern: Summe Filmverbrauch in Metern:
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Stoffstromerhebung in der Druckvorstufe

Bogen IV - Reproduktion

Reprokamera: ..................................................................................

Untersuchungs-Periode: ............................ bis ...............................

Datum Filmeinsatz [Bogenformat:................mm x .............. mm]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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